
I,://

Siedlung und Verfassung
der Slawen

zwischen EIbe, Saale und Oder

In Verbindung mit

H. JANKUHN, \V. SCHLESINGER und E. SCHWARZ

hera usgegeben

von

HERBERT LUDAT

1960

WILHELM SCHMITZ VERLAG GIESSEN

(-:lU- r '"152)



\VOLFGANG H. FRITZE

Probleme der abodritischen Stammes- und Reichsverfassung
und ihrer Entwicklung vom Stammesstaat zum Herrschaftsstaat

GIlederung: Vorbemerkung. 1. Die abodritischen Teilstammgehiete tics 11. und 12. Jhs. 2. Das Abudritcn-
reich und seine innere Gliederung im 8. und 9. Jh. 3. Das Ahodritenreich lind seine Tcil stü mnu- VOIll l ü, his
zum 12. Jh. 4. Samtherrscher und Adel, Die Entwicklung ihres Verhältuissos Y0111 \I. his ZUIIl 12. Jh. 5. Die
drei Hauptperioden der abodritischen Verfassungsgeschichle und die sie charuk tortstercnden 'I'ypen potittsehcr
Organisation. Excurse I-IV.

Eine Geschichte des Abodritenstammes und seines Reiches wird sich wohl nie schreiben
lassen - dazu ist ihre Überlieferung zu dürftig. Auch für eine Gesamtdarstellung seiner
Verfassungsgeschichte reicht unser Quellenmaterial nicht aus, vor allem infolge des Umstun-
des, daß der gesamte Urkundenbestand des Hochstifts Oldenburg in Holstein, des l\lillcl-
punktes der alten ahodritischen Diözese Oldenburg, uns verloren ist. Der Versuch der iiltercn
Forschung, diese Lücke mit Hilfe der Fürstenurkunden des 12. und l:i. Jahrhunderts, und
zwar vorzugsweise der pommersehen, zu schließen, ist in der Form, in der er vorgenommen
worden ist, nicht zulässig 1). Dennoch bietet der Abodritenstamm für einige Grundfragen der
allslawischen Stammesverfassung und ihrer Entwicklung in gewisser Weise verhältnismüüig
günstige Voraussetzungen. Die Abodriten sind der einzige slawische Verband, der nicht nur
vom 8. bis zu seiner Germanisierung im 12. und 13. Jahrhundert durchgehend als solcher
bezeugt ist, sondern der auch in dieser ganzen Zeit eine gewisse politische Geschlossenheit
bewahrt hat. Zudem fließen wenigstens erzählende Quellen zur Geschichte der Abodriten
verhältnismäßig reichlich, und kurz vor ihrem Aufgehen im Deutschtum haben sie in lIelmold
von Bosau einen Geschichtsschreiber gefunden, der eine gewisse Kenntnis von Land und
Leuten besaß und dem auch Interesse am Gegenstand nicht abgesprochen werden kann,
wenngleich seine Fragen andere waren als die unseren.

Die folgende Untersuchung la) beschränkt sich für die Bearbeitung dieses Themas weit-
gehend auf die zeitgenössischen Quellen, obwohl es sich dabei fast nur um solche der er-
zählenden Gattung handelt, und verwendet die Methode der Rückschlüsse aus den früh-
deutschen Zuständen nur mit Vorsicht. Dagegen wird in Füllen, in denen das abodritische
Material Fragen aufwirft, die sich aus ihm allein nicht lösen lassen, auf verwandte Er-
scheinungen aus anderen slawischen Bereichen verwiesen, um auf diese Weise mögliche
Modelle zur Ergänzung solcher Lücken zu gewinnen. Auch die Ergebnisse der indirekten
Forschungszweige wie der Siedlungsarchiiologie und Ortsnamenkunde werden verwertet.
soweit der derzeitige Forschungsstand das bereits erlaubt. Mehr als ein hypothetischer Ent-
wurf vom Gange der Entwicklung läßt sich bei der Dürftigkeit des Materials freilich kaum
erreichen. Ein Fortschritt unserer Erkenntnis ist in erster Linie wohl von der weiteren Arbeit
der mit indirekten Methoden arbeitenden Disziplinen zu erhoffen.

1.

Die erste Frage, die sich jede Untersuchung der Abodriten als einer historischen Gesamt-
erscheinung stellen muß, ist die nach dem geogrnphischen und ethnographischen Bezug, den
unsere Quellen dem Verbandsnamen der Abodriten geben. Ihre Aussagen hierzu sind nicht
eindeutig; doch wird sich zeigen, daß gerade die Untersuchung ihrer Widersprüche mitten
in Grundprobleme der abodritischen Stammesverfassung hineinführt. Zwar geht man von

1) Vg!. die Kritik, die an diesem Versuch L. Giesehrechts (I, 46 ff.) schon 11. Ernst, Die Cnlonisutiou
Mecklenburgs im 12. u. 13. Jh., in: Beitr. z. Gesch. Mccklenhurgs vornehmlich im 1:1. u. 14. Jh., hrsg. v.
Fr. Schirrmacher 11 (1875), 2 f., geübt hat. - Das Verzeichnis der AhkürZl~ngen s. S. 218 f.

la) Die Arbeit ist in der vorliegenden Form - von geringfügigen Änderungen abgesehen - von der
Pllilosoph. Fakultät der Freien Uni". Berlin als Hahil.-Schrift angenommen worden.
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den Zeugnissen des 11. und 12. Jahrhunderts aus, so liegen die Dinge verhältnismäßig klar.
Waigri, Obodriti, Polobituji, Litujones, Warnabi, Cliizzini und Circipani nennt Adam von
Bremen als die populi Sclaoorum, die zur Hamburger Kirchenprovinz gehören 2). Obotriti,
Kicini, Polabi, Wayiri gehören nach Helmold von Bosau um 1021 zur Oldenburger Diözese 3).
Kessiner und Circipunen sind lutizische Stämme und daher hier nicht mitzubehandeln. Die
übrigen werden gewöhnlich außer den Linanen in der Prignitz als abodritische Teilstämme
angeseherr'}, und so sollen sie auch hier vorläufig benannt werden, wenngleich die Berechtigung
dieser Bezeichnung erst noch zu erweisen sein wird. Die genannten abodrilischen Teil-
verbünde nehmen offenbar mehr oder weniger fest umschreibbare Gebiete ein; von der
term Polaborum, der terra Obotritorum usw. ist bei Helmold des öfteren die Rede 5), der
auch die Trave als Grenzfluß zwischen Wagriern und Polaben angibt 6). Ein pagus Po/abi
wird in der Urkunde Heinrichs IV. für den Sachsenherzog Ordulf von lOG2 erwähnt 7). Nähere
Angaben über die Grenzen dieser Stammesgebiete machen uns die slawenzeitlichen Quellen
kaum. Nach ihnen sitzen die Wagrier in Ostholstein zwischen Schwentine und Trave östlich
des limes Saxoniac, die Polaben südlich der Trave um Hatzeburg, die Ahodriten im engeren
Sinne, der Teilstamm der Abodritcn also, östlich von den Polaben um den Schweriner See
herum. Für die \Varnower fehlen uns entsprechende Angaben, sie sind im Raum der früh-
deutschen terra Warnowa zu suchen, zwischen Warnow, Eide und Mildenitz 8). An Abodriten
und Warnewer schließen sich östlich die Kessiner und Circipanen an 9). Die Versuche, die
abodritischen Teilstammgebiete mit Hilfe der frühdeutschen terrae geographisch genauer zu
bestimmen, stoßen auf methodische Bedenken 10). Bessere Einsicht vermitteln uns die Er-
gelmisse der siedlungskundlichen, ortsnamenkundliehen und archäologischen Forschung 11).

Nach Adam und Helmold wird also, wie sich ergibt, das heutige Mecklenburg und Ost-
holstein von einer Reihe von slawischen Stämmen bewohnt, die als Größen gleicher Ordnung
nebeneinander zu leben scheinen und deren einen die Abodriteri bilden, im mittleren Meek-
Jenburg um den Schweriner See herum angesiedelt. Ganz aus dieser Vorstellung heraus ist
etwa der Bericht formuliert, den Helmold über die slawische Reaktion auf die Errichtung des
Kastells Segeberg durch Kaiser Lothar ca. 1135 gibt 12). Da prophezeit einer der diesem Akt
beiwohnenden slawischen principes einem Genossen das Ende der slawischen Freiheit, denn
von hier aus würden die Sachsen erst die wagrisehen Festen bezwingen, deinde transgressi
Trabenam Racesburq et omni Polaborum terra abutentur, Sed tieque Obotritorum terra
e/lugiet manus eorum. Als der Abodritenfürst Heinrich ca. 1113 gegen die Rügenslawen
zieht, überschreiten die ihm Waffenhilfe leistenden Sachsen nach Helmold die Trave und
abierutit per lonqissimos fines Polaborum et eorum, qui dicuntur Obotriti 13). Der Bischof
\Vago von Oldenburg oliquomdiu apud Obotritos commoratus '" in terrom lVagirorum
reoersus est ... ,. nach einiger Zeit begibt sich der Bischof erneut in prooinciatn Obotritorum+),

Nur gelegentlich scheint Hehnold den Abodriten-Namen in einem weiteren Sinne zu ge-
brauchen: In seinem Bericht über die Gründung des Bistums Oldenburg nennt er als Sprengel
des Oldenburger Bischofs omnem Obotritorunz prooinciam usque ad Penem [luuium et urbem

2) Ad. Brem. II 21, S. 76f.; III 20, S. 162; vgl. Helm. I 2, S. 8. Aus welchem Grunde Adam in diesem
Zusammenhange von der Hammaburgensis parrochia bzw, dyocesis spricht statt von provinciu, ist hier nicht
zu erörtern.

3) Helm. I 18, S. 38.
4) Zu den Linanen s. u. Excurs I, S. 208 f.
5) So etwa I 52, S. 102; I 53, S. 104.
11) I 2, S. 9; I 53, S. 104.
7) DIl IV 87; die Schreibung Palobi ist eines der zahlreichen Schreibversehen im Original, s. die Vor.

bemerkung des Herausgebers zur Edition der MGH, D. v. Gladiss.
8) S. F. \Vigger, Annalen. 108 f. Zur Lokalisierung d. Stämme allgemein zuletzt J. Pellens, Die Slaven.

politik d. Billunger im 10. und H. Jh., phil. Diss. (masch.) Kiel 1950, S. 47 ff.
g) Zu ihrer Lokalisierung s. W. Brüske, 130 Cf.
10) Ein solcher Versuch bei F. Wigger, Ann., 106 ff. Die methodischen Bedenken dagegen bespricllt

F. Engel in diesem Bande S. 125 f.
11) S. dazu S. 148 f.
12) I 53, S. 104.
13) I 38, S. 74.
14) Helm. I 14, S. 28 f.
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Dimine 15), doch präzisiert er diese Angabe noch im gleichen Kapitel, wenn er feststellt, daß
omnis Wagirorum, Obotritorum sive Kycinorum provincia sich mit Kirchen gefüllt habe 16).
Bemerkenswert ist die Art, auf die Helmaid den Geltungsbereich des Königstitels umschreibt,
der dem Abodritenfürsten Heinrich gegeben wurde: vocatus '" est rex in otuni Slavorum
Nordalbingorum prooincia 17), nachdem er unmittelbar zuvor die Stämme unter Heinrichs
Herrschaft aufgezählt hat: Servieruntque Ranorum populi Heinrico sub tribute, queniad-
modum 'Vagiri, Polabi, Obotriti, Kycini, Cyrcipani, Lutici, Pomerani et nnioersae Slaoorum
naciones quae sunt inter Albiam et mare Baltbicum et longissimo tractu portenduntut usque
ad terram Polonotum, Hier schien ihm der Abodriten-Narne die Ausdehnung der Herrschaft
Heinrichs nicht genügend deutlich zu machen. Entsprechend nennt er denn Heinrich auch
stets nur princeps, requlus, rex Slaoorum 18). Ca. 1128 wurde der Dänenprinz Knud Lawurd
nach Heinrichs und seiner Söhne Tode von Kaiser Lothar mit dem reqnutu Gbotritorum
belehnt. Diese Bezeichnung von Knuts Herrschaftsbereich schien Helmaid offenbar miß-
verständlich, denn in der Einleitung dieses Berichtes ersetzt er sie durch regnum Slaoorum,
und er fügt ihr selbst erläuternd hinzu: omnem scilicet potestatem qua pteditus fuerat Hein-
dcus 19). An einer Stelle unterscheidet Helmold regnum Obotritorutn als den weiteren und
terra Obotritorum als den engeren Begriff, er spricht von der terra Gbotritorum et [initinute
regiones, quae pertinent ad regnum Obotritorum 20). Gemeint ist das Heich Niklots und seiner
Söhne, zu dem Polaben und Wagrier bereits nicht mehr gehörten, wohl aber die lutizischen
Stämme der Kessiner und Circipanen. Ganz eindeutig ist also mit den Obotriti in beiden
Fällen der Teilstamm der Abodriten gemeint, im gleichen Sinn, in dem Helmold diesen Volks-
namen auch sonst gebraucht; unterschieden wird nur zwischen dem Siedlungsraum dieses
Stammes (terra) und dessen auch weitere Stammesgebiete umfassenden Herrschaftsbereich
(regnum), zwischen Abodritenland also und Abodritenreich.

Selbst in einem Falle, in dem es Helmold darauf ankam, den gesamten ethnischen Bereich
der Lutizen und Abodriten zusammenfassend zu benennen und er deshalb nach Volksnurneu
von umfassenderer Bedeutung suchte, unterscheidet er noch zwischen Obotriti und Wauiri:
In diebus illis lion erat ecclesia vel saeerdos in unioersa gente Luticiorum, Obofritorum sitn:
Wagirorum 21) •

Ähnlich wie Adam und Helmold scheidet bereits Widukind von Corvey Wagrier und
Abodriten voneinander: Eront duo subreguli Herimanno duci ... alter uocobatur Selibur,
alter Mistao. Selibur preerat W(laris, Mistan Abtiritis 22). Zwischen Widukind und Adam steht
l'hietmar von Merseburg. Auch er nennt Abodriten und Wagrier nebeneinander. doch in ganz
anderer Weise als Widukind, Adam und Helmold. Nach ihm bilden beide Stämme gemeinsam
einen Gesamtverband, er spricht von der mens populi istius, qui Abotriti et Wari voeantur 23).
Gerade dadurch aber, daB er für seinen populus keinen Gesamtnamen weiß, sondern in un-
gewöhnlicher Weise zwei Stammesnamen angeben muß, um den Gesamtverband zu bezeich-
nen, macht Thietmar das Nebeneinander mehrerer Teilstämme besonders deutlich. Die Frage
ist nun freilich, was Thietmar berechtigte, Abodriten und Wagrier als ein e n populus zu
bezeichnen. Helmolds Zeugnis für die Existenz eines mehrere Stammesgebiete umschließen-
den regnum Obotritorum könnte es nahelegen. das konstitutive Prinzip dieses Gesamt-
verbandes in einer die Teilstämme gemeinsam umfassenden Herrschaft zu sehen. Indessen
läßt sich die hier sich stellende Frage aus dem bisher betrachteten Material uIIein nicht lösen.

15) I 12, S. 24.
16) Ebda., S. 25; die Stelle fußt nur sachlich, nicht in ihrer Formulierung auf Ad. Brem. 11 26, S. 86.
17) I 36, S. 72; es mag hier dahingestellt bleihen, ob die von Schmeidler verworfene Lesart der Hs. 2

Slavorum el Nordalbingorum nicht dodl vorzuziehen wäre.
18) Belege s. u. A. 488.
19) I 49, S. 97.
20) 11 5, S. 199.
21) I 41, S. 84.
!2) Wid. Corb. III 68, S. 142.
tl) Thietm. VIII 5, S. 498.
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2.
Zunächst muß daher das ganz andere Bild vorgeführt werden, das die Quellen des 9. Jahr-

hunderts bieten, in denen nur die Abodriten erwähnt werden, von den anderen Stämmen
dagegen nirgend die Rede ist. Das bedeutet jedoch nicht, daß der abodritische Herrschafts-
bereich dieser Zeit etwa identisch gewesen wäre mit der terra Obotritorutti Helmolds. Von
dem dux Abodritorum Drazko 24) (= Thrasico u. ä.) am Anfang des 9. Jahrhunderts läßt sich
zeigen, daß er nicht nur das Gebiet der Ahodriten im engeren Sinne der späteren Quellen
innegehabt hat, sondern auch das der Wagrier, der Polaben und der Warnower, denn nach
den Reichsannalen bzw. ihrer Bearbeitung kämpft er an der Schwentine gegen die Sachsen 25),
unterwirft er die südlichen Nachbarn der Polaben, die Linanen und die Smeldinger 26), und
zieht er auch gegen die Wilzen im Osten 27). Ober den Herrschaftsbereich der nächsten Nach-
folger Drazkos, Slavomir und Sedrag (= Ceadragus] sind wir nicht unterrichtet; da sie aber
wohl heide seinem Geschlecht angehörten 28) und ihm also kraft Erbbrechts nachgefolgt sind,
dürfen wir annehmen, daß Drazkos Reich auch nach seinem Tode 810 im wesentlichen er-
halten geblieben ist. Aber auch alle Nachfolger Drazkos heißen in den karlingischen Annalen
stets nur duces, priticipes, reqes Abodritorum 29). 850 schreibt Kaiser Lothar, die Sachsen
grenzten an die Nordmannen und Abodriten - die sich nach der politischen Geographie
der späteren sächsischen Chronisten zwischen Dünen und Abodriten einschiebenden Wagrier
sind nicht erwähnt; Rudolf von Fulda, der diesen Brief in seiner Translatio S. Alexandri
überliefert, schließt sich in seinem eigenen Text dieser Darstellung an 30). Am Ende des
9. Jahrhunderts zeigt die angelsächsische Orosiusbearbeitung die Abodriten als Nachbarn
der Dünen sowohl wie der Sachsen 31): Wagrier und Polaben müssen hier unter dem Namen
der Abodriten mitverstanden worden sein.

24) Verf. setzt hier wie sonst in der Wiedergabe der altpolabischen Eigennamen die Schreibweise der
mittellateinischen Quellen um in die der modernen \Vissenschaft. Er sucht dabei dem altpolabischen Laut-
stand gerecht zu werden, soweit er aus dem spärlichen Material erkennbar wird, eliminiert jedoch die
iiberkurzen Vokale I und ü in schwacher Stellung, um falsche Setzung des Wortakzentes beim Unkundigen
zu vermeiden.

25) Ann. qui die. Einhardi s. a. i98, S. 105.
26) Ann. regni Franc. s. a. 809, S. 129 (dort nur die Smeldinger erwähnt, vg!. aber s. a. 808, S. 125). Zur

Lokalisierung der Linanen s. u. Excurs I, S. 208; die Smeldinger, deren Lokalisierung schwierig ist, möchte
SI. Arnold, 347 ff., mit den späteren Polaben identifizieren, indem er annimmt, daß der Name der Smel-
dinger in ähnlicher Weise eine deutsche Bezeichnung der Polaben sei wie der der Hehfeldi für die Stodorane.
Nach A. sind also die Polaben ebenso ein den Abodriten unterworfener Stamm wie zeitweise die Linanen.
Abgesehen davon, daß es schwierig zu verstehen wäre, warum der alte Name verschwand [letztes Zeugnis
ist der Geogr. Bav.), wenn der Verband selbst erhalten blieb, widerspricht Arnolds These die Stellung, die
die Polaben im abodritischen Reichsverband eingenommen haben und die sich von der der Linanen grund-
legend unterscheidet (5. dazu u. S. 50 f.). Näher liegt die Annahme, daß die Smeldinger später im Verband
der Linanen aufgegangen sind.

27) Ehda. Anderer Meinung ist SI. Zakrzewski, 14, der eine Zweiteilung des abodritischen Gebietes in
eine wagrische und eine ostabodritische Hälfte annehmen möchte; ihm folgend SI. Arnold, 345. Dazu \V. Fritze
329 fr., u. ergänzend u. A. 50. Nur mit einem Mißverstiindnis der Argumentation Z.'s zu erklären ist die Z.'~
These modifizierende Auffassung O. Balzers, 54, vgl, Fritze, 330 A. 1.

28) Sed rag war ein Sohn Drazkos. s. Ann. r. Fr. s. a. 817, S. 14i. Slavomir hatte die Herrschaft über das
Abodritenreich nach Drazkos Tod 810 von Karl d. Gr. erhalten. s. Ann. S. Amandi s. a. 810, MG. SS. I, 14,
und dazu die Ann. Aquenses s. a. 809, :\tG. SS. XXIV, 35, die hier eine vollständigere Fassung der Ann. S.
Am. benutzen (s. G. Waitz, MG. SS. XXIV, 33); 817 setzte ihm Ludwig d. Fr. den Draäko-Sohn Södrag zur
Seite, was Slavoruir zum Abfall veranlaßte, Ann. r. F. s. a. 817, S. 147. Da das abodritische Thronfolgerecht,
soweit wir es erschließen können, den Verbleib der Herrschaft bei einem Geschlechte vorsah (s. dazu u.
S. li9), dürfte auch Slavornir dem Geschlecht Drazkos angehört haben, vielleicht als Bruder oder Vetter
Draäkos und Oheim Södrags. Wir hätten dann hier eine ähnliche Rivalität zwischen Oheim und Neffen, wie
sie in den germanischen Thronfolgekämpfen häufig war und wie sie bei den Mährem im 9. Jh. die Fulder
Annalen s. a. 870, S. 70, bezeugen (Rastislav und Svetipolk}, bei den Hevellern im 10. Jh. Wid. Corb. II 21,
S. 85. Vgl. auch H. Wagner, Bündnis, 115 A. 1.

20) Sclaomir Abodritorum rex: Ann. r. Fr. s. a. 819, S. 149; Ceadragus Abodrilorum princeps bzw. dux:
Ann. r. Fr. s. a. 821, S. 157, s. a. 826, S. 1it; rex eorum Gozlomuizli: Ann. Fuld. s. a. 844, S. 35; ducem eorum
Tabomiuzlem: Ann. Fuld. S. a. 862, S. 56.

30) Brief an Papst Leo IV., überliefert in der Translatio S. Alexandri des Rudolf von Fulda c. 4,
:\IG. SS. II, 677.

31) Bei P. Schafarik, Slaw. Altertümer Ir (1843),671, und F. Wigger. Ann., 21.
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Für das 9. Jahrhundert zeigen uns unsere Quellen also ein vergleichsweise großes Abo-
dritenreich, das auch die Gebiete der Teilstämme umfaßt, die später neben den Abodriten
genannt werden, im 9. Jahrhundert aber noch nicht selbst in den Quellen erscheinen. Es stellt
sich somit die für eine Betrachtung der abodritischen Stammesverfassung gewiß nicht un-
wichtige Frage, ob die Zustände, die wir seit der zweiten Hältfe des 10. Jahrhunderts im
alten abodritischen Machtbereich vorfinden, Ergebnis erst einer jüngeren Entwicklung ge-
wesen sind, oder ob die später neben den Abodriten genannten Stämme bereits im 9. Jahr-
hundert bestanden haben und nur deshalb in den karlingischen Quellen nicht erscheinen,
weil sie den Abodriten im engeren Sinne unterworfen waren und deshalb von den aus großer
Entfernung betrachtenden fränkischen Annalisten unter dem Namen des herrschenden Stam-
mes mit einbegriffen wurden. Waren die Abodriten mit anderen Worten ursprünglich ein
geschlossener Großstamm, der sich erst zu Ende des 9. oder im 10. Jahrhundert in eine Reihe
von Teilstämmen zerlegt hat 32), oder waren sie seit ihrem ersten Auftreten in der Geschichte,
ja vielleicht seit der im Dunkeln liegenden 'Wander- und Landnahmezeit der Tellstamm. als
der sie im 11. und 12. Jahrhundert erscheinen 33)? Thietmars Formel von dem populus isle,
qui Abotriti et Wari vocantur, ließe sich im Sinne der ersten Möglichkeit interpretieren, doch
ergab sich oben bereits, daß sie auch anders deutbar ist. Eine eindeutige Antwort ist wohl
überhaupt kaum zu finden, aber Möglichkeiten einer Lösung lassen sich doch vielleicht zeigen.

Zunächst ist zu sagen, daß im 9. Jahrhundert die in unseren Quellen namentlich genann-
ten Abodritenfürsten keineswegs eine monarchische Gewalt im strengen Sinne des Wortes
ausübten. Ihre Stellung ist von einem polnischen Forscher in Vergleichung mit den Verhält-
nissen des Kiewer Reiches der Teilfürstenzeit als großfürstliche bezeichnet worden 34); ge-
nauer noch träfe vielleicht der Terminus "Samtherrscher", der in der deutschen Forschung
für entsprechende germanische Erscheinungen gebildet worden ist 35). Denn unter und neben
ihnen standen andere Fürsten von offenbar geringerer Gewalt. Die älteren Metzer Annalen
berichten 36), im Lager von Hollenstedt 804 seien vor Karl d. Gr. die principes Setunorum qui
vocantur Abodriii erschienen. Nach Regelung ihrer Angelegenheiten habe er ihnen den
Drazko zum König gesetzt. Nun könnte man im Zweifel sein, was hier unter den principes
Sclavorum zu verstehen sei, wenn nicht für das Jahr 844, in dem Ludwig der Deutsehe gegen
die Abodriten zog, die Annalen von St. Bertin, die von Xanten und die von Hersfeld-Hildes-
heim ausdrücklich eine Mehrzahl abodritischer reguli bezeugten, von denen einer mit Namen
Gostimysl' (= Goztomuizli u. ä.) gefallen sei 37), und Rudolf von Fulda in der besonders
exakten Terminologie, durch die sich seine Annalen auszeichnen, berichtete, daß Ludwig
Obodritos defection em molientes bello perdomuit occiso rege eorum Goztomuizli terramque
illorum et populum sibi divinitus subiuqatum per duces ordinaoit 38). Während die Jahr-
bücher von Xanten und von Hersfeld-Hildesheim also den Gostimysl' nur als einen unter
mehreren reguli der Abodriten auffassen, heben ihn die Fulder Annalen als rex sorgfältig
gegen die anderen, nur als duces bezeichneten ab. Es ist dies der einzige Fall, in dem Rudolf
von Fulda einen der östlichen Barbarenfürsten rex nennt 3D). Aus begreiflichen Gründen ist

32) So R. 'Wagner, Wendenzeit, 4.
33) K. \Vachowski, 93 ff., glaubt an frühe Entstehung bald nach der Landnahmezeit.
34) K. Wachowski, 93.
35) Den Terminus Samtherrschaft wendet auf eine .überragende und zusammenfassende Hegemonie über

andere Herrscher" bei Germanen an E. E. Stengel, Kaisertitel u. Souveränitätsidee, DA 3 (1939), 23.
36) Ann. Mett. pr. s. a. 804, S. 91.
37) Ann. Bert. s. a. 844, s. 31: Hlodowicus rex Germanorum populos Sc1avorum et tetras adgressus .•.

omnes pene Warum partium regulos sibi aut vi aut gratia subegil. - Ann. Xant. s. a. 844, ed. B. v. Simson
(MG. SS. rer. Germ. 1909), 13 f.: •.. Ludewicus rex perrexit in Winithos cum exercltu. Iblque unus ex
regibus eorum interiit, Gestim~s no~ine, reliq~i vero .. .' venieb~nt ad eum. - Ann. Hild', s. a. 844, S. 17:
Lotharlus (siel) tex cum Ollentallbus Ftancls venit In Sclaviam et eorum regem Geslimulum occldlt
ceterosque sibi subegit. - Welche Slawengruppe diese AnnalensteIlen meinen, ergibt die in der nächsten
Anm. zit. Stelle der Fulder Ann.

38) Ann. Fuld. s. a. 844, S. 35.
38) Rudolf nennt nur den Dänenherrscher Horieh konsequent rex Danorum (s. a. 852, S. 41; 854, S. 44 f.;

857, S. 47). Der i\lährerfürst Rastislav ist ihm stets dux (s. a. 846, S. 36; 855, S. 45; 863, S. 56), desgleichen
der Böhmenfürst Vystrach und dessen Sohn (857, S. 47), der Sorbenfürst Cestibor (858, S. 51) wie die Sorben-
fürsten ganz allgemein (856, S. 47). Besonders interessant in diesem Zusammenhang ist die Einstufung des
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er besorgt, den Rang dieser nach seiner Auffassung wohl alle dem Frankenkönig botmäßigen
Fürsten um eine Stufe niedriger zu setzen als den des eigenen ostfränkischen Königs. Wenn
er in diesem Falle einmal eine Ausnahme von der Regel macht und Goslimysl' ab rea: kenn-
zeichnet, dann ist doch wohl anzunehmen. daß ihn dazu der besondere hier gegebene Sach-
verhalt genötigt hat. Was Hudolf hat berichten wollen, war offenbar das, daß nach dem Tode
des Gostimysl' Ludwig das abodritische Königtum nicht mehr erneuert, sondern das Land
unter eine Mehrheit kleinerer Fürsten gestellt hat, die er duces nennt 40). In den Quellen-
zeugnissen zum Jahre 844 zeigt sich mit völliger Klarheit. was schon die ülteren Metzer
Annalen zum Jahre 804 wahrscheinlich machten, daß die Abodritenfürsten des H. Jahrhun-
derts in der Tat "Samtherrscher" waren im Sinne einer Oberherrlichkeit über eine Mehrheit
kleinerer Fürsten 41).

Im Zusammenhang der hier gegebenen Fragestellung liegt nunmehr die Annahme nahe,
daß die duces Rudolfs von Fulda, die principes der Metzer Annalen nichts anderes waren
als die Häupter derjenigen Stiimme, die im 11. und 12. Jahrhundert neben den Abodriten
genannt werden 42). Ist es uns doch für viele andere slawische Einzc1stiirnme bezeugt, daB sie
unter einem Fürsten standen; im abodritischen Machthereich nennt IIehnold uns für die Zeit
um 1112 einen princeps der Linanen in der Prignitz 43), und aus Widukinds Bericht über die
Schlacht bei Lenzen H2B müssen wir schließen, daß der Fürst der Linanen seinen Sitz in der
Burg Lenzen hatte 44). Die abodritischen Teilstiimme hätten dann ein sehr hohes Alter, und
wir müßten mit der l\Iöglichkeit rechnen, daß sie Verhände schon der Wauderzeit waren, die
erst nach der Niederlassung zu einem Großverband zusammengefußt worden wären.

Gewisse Schwierigkeiten bereitet einer solchen Annahme nun freilich das Zeugnis des
sogenannten Geographus Bavarus, Dieses merkwürdige Verzeichnis östlicher Völkerschaften
ist offenbar in der Mitte des 9. Jahrhunderts entstanden 4,) und steht allem .\nschein nach
in der Tradition der spätrömischen laterculi provinciarum 46). Es erscheint damit, wenigstens
in seinen sicher echten Teilen, als ein offizielles Schriftstück, das vielleicht Bestandteil einer
jener descriptiones imperii gebildet hat, die uns im Zusammenhang mit fränkischen Reichs.
teilurigen mehrfach bezeugt sind 47). Dieses Denkmal, dessen Zeugniswert nach dem Gesagten
gewiß hoch zu veranschlagen ist, gibt uns für die rcqiones, d. i. Stammesgehiete, der 'Vilzen
und Sorben an, daß sie sich aus mehreren reqiones zusammensetzten 48); \Vilzen und Sorben
erscheinen hier also als Großstämme, die eine Mehrzahl von Kleinstämmen in sich ein-
schließen, eine Darstellung, die von anderen Quellen bestätigt wird 49). Wiire die Vermutun<1
richtig, die oben nahezuliegen schien, daß die unter dem rex Aboilritorum stehenden duce:
Abodritcnfürsten Dobernysl' als dux (862, S. 56). Wenn Hudolf dem Dänen Horich den Künigslitel zuerkennt
so bedeutet das wohl, daß er ihn als eincn dem Frankenkiinig nicht zur Treue verpflichteten, unabhängige~
Herrscher ansah. Die Fortsetzer der Fulder Annalen haben für dic Fragcn der stunts- und völkcrrechtlichen
Terminologie nicht mehr das gleiche Interesse; während Rudolf nie versäumt. dem Namen eines Fürsten
oder Würdenträgers dessen Titel beizufügen, begnügen sich die Fortsetzer meist mit dem bloßen Namen;
wo sie jedoch den Titel nennen, halten sic sich an die glcichen Regeln wie Rudolf.

40) So mit H. Wagner, Wendenzeit. 180 A. 18, und K. Wachowski, lOO, gegen L. Gicsebrecht I, 120;
vgl. auch Z. Wojcicchowski, 39.

41) Vgl. zum Ganzen W. Prilze, 331 ff., 337 ff. SI. Arnold, 345, hezicht unter dem Einfluß der Lehre von
St. Zakrzewski (5. o. A. 27) die Nachricht der Fulder Ann. zu 8H nur auf dip ";-.;ordabodriten", d. i. die
Wagrier; ihm folgt O. Balzer, 54.

42) So K. Wachowski, 109.
43) Dazu s. u. Excur5 J, S. 209.
44) Ebda., S. 208.
45) S. \V. Frilze passim; H. Lowmiaiiski, 0 pochodzcniu, 31 ff. Bestl'r Druck des ])ellkmals bei St.

Zakrzewski, Opis.
46) S. u. A. 55; Verf. hofft, hierauf an anderem Ort zurückkommen zu künnen.
47) Zu ihnen E. Klehc), Hcrzogtümer u. ~Iarken his 900, DA 2 (1938), 31 f.; F. L. Ganshof, Zur Ent.

stehungsgcschichte u. BedC'lltung des Vertrags v. \'erdun, DA 12 (1936),320 ft'.; O. Clavadl'lscher, Das Churrät.
HPichsurhar als Quelle zur Gesch. d. Vertrags \'. Verdun, Zs. f. Rechtsgesch. iQ Germ. Aht. (1953), 22 ff. Erst
lIachtriiglich hemerkt Verf., daß auch H. Lowmiaiiski, 0 pochodzcniu, 42 f., an eincn Zusammenhang mit
einer friillkisehen Reicllstcilung, und zwar der von 843, denkt.

48) Vuilci, in qua (se. regione) civitates XCV et regianes Ill!; '" regia, quae vacatur Surbi, in qUIl
regiane plures (se. regiones) sunt, quae habent civitates L.

40) Vgl. hicrzu die Darstellung dcr wilzisch-Iuliziscllen Stammesverfassung von :\1. lIellmann und die der
50rh. von \V. Sehlesinger in diesem Bande.
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bzw. principes der Abodriten des 9 . Jahrhunderts Häupter abodrittscher Tcilstilmme gewesen
seien, so müßte eine ähnliche Formulierung wie für die \Vilzen und Sorben heim Buyrischcn
Geographen auch für die Abodrilen erwartet werden. Die erwiihnlen Schwierigkeiten lipgen
nun aber eben gerade darin, daß der Geograph eine solche Formulierung nicht hietet. Seine
Notiz über die Abodriten lautet: Isti sunt, qui propitiquiorcs resident [iuibus Tuinaor urn,
quos oocatit Nortabtrczi - ,,:\ordahodriten" im Gegensatz zu den an der Donuu sitzenden
"Ostabodriten" 50) - ubi reqio, ill qua sunt civitates Ll I I [Jer duces SI/OS partite, Die AI)()-
driten bilden danach eine einzige reqio ohne weitere Untergliederung in kleinere reoiotu:«
oder Kleinstammhezirke. Ihre vergleichsweise hohe Burgenzahl- die chcnfulls gt'n:tnllten
Linanen haben 7 Burgen, der Großstamm der Sorben dagegen 50 ._- macht es uuwahrschcin-
lieh, daß die Abodriten des Bayrischen Geographen etwa nur der Ahodritenstnmm Adams
und Helmolds gewesen wären; zudem grenzen die Abodriten nach dem (il·ognlpl1en an die
Dänen. so daß das wagrische Gebiet auf jeden Fall hier mit einbezogen ist.

Besonders auffällig ist in den Angaben des Geographcn über die Ahotlriteu die Be-
merkung, daß ihre civitates per duces SIlOS partite seien. Unter des Geographus Mitteilungen
über die übrigen von ihm behandelten Stämme läßt sich ihr nichts Entsprechendes an die
Seite stellen; allein die Abodrilen werden mit einer näheren Bestimmung dieser Art In-ducht.
Man wird schon deshalb diese Nachricht kaum von der l\lilleilung Rudolfs \'011 Fuldu über
die ordinatio populi per duces durch Ludwig den Deutschen 8-!-! trennen können, wird viel-
mehr die Angaben des Geographus über die Abodriten auf den durch Ludwig H-H geschaf'fe··
nen Zustand zu beziehen haben 51). Weiter gestützt wird diese Komhinnt ion durch die Tat-
sache, daß der vom Gengraphen beschriebene abodritische Verfassungszustand sich zeitlich
anscheinend nur zwischen 8-!J und 862 einordnen Hißt 52). Ist sie richtig, dann hülle S·H der
Frankenkönig die a.bodritischen Herrschnftsverhültnisse in der Weise geordnet, daß er nueh
Beseitigung des Großfürstentums die a.bodritischen Burgen unter eine Mehrzahl von Klein-
fürsten aufgeteilt hätte 53).

Wir würden daraus zunächst erfahren, daß der Gcographus unter den slawischen ciuitates
nicht nur Burgen, sondern offenbar auch territoriale Bezirke oder Gaue verstunden hat, deren
Mittelpunkt eine Burg bildete. Auf eben diese Bedeutung des \Vortes ciuitates 51) deutet IIUII

aber auch die bereits erwähnte anzunehmende Zugehörigkeit des Gcogruphen ZI1 der Gall uiu;
der spätrömischen laterculi pro\'inciarum, die ganz in der \Veise des sogenannlen Geographus
der Reihe nach provinciae bzw. regiones aufzählen und die in einer jeden gelegenen civilll/I'S
entweder namentlich nennen oder ihre Anzahl mitteilen 55). Daß die spiitrümischell ci\'itate'i
territoriale Bezirke mit einem städtischen Mittelpunkt bildeten, ist bekannt, und in keinem
anderen Sinne kann das 'Vort civitates in den laterculi provinciarulll gebraucht sein. Dallll
ist es aber recht wahrscheinlich, daß auch der an die latercu1i sich anschließende Geographus
das 'Wort in dieser Bedeutung verwandt hat.

Für die Frage nach dem Alter der abodriLischen Tcilstiimme aber würde nUll die KOIll-

bination der Fulder Annalen-Angahen zu 844 und der des Geographus Bavarns die Annahme
nahelegen, daß es eben die Heform der ahodritischen VerfasslIllgsZlIstiinde durch LlIdwig dell

50) Ann. r. Fr. s. a. 8:!.t, S. 165 C.: legatos Abodritorum, qui vulgo Pracdcnccenti vocanlur cl conlcrmini
Bulgaris Daciam Danubio adiacenlem incolunl ... Vg!. Ann. r. Fr. s. a. 818, S. 149; s. a. S22. S. 1M). Auf
diesen donauslawischcn Verband bezieht sich die Nachricht des Gl'ographus Bav. über (lie .Osterahtn,zi··,
nicht jedoch auf die orientales Abodrili der Ann. r. Fr. s. a. 823, S. 160, s. W. Fritze, ;328 ff. Zu der dort
s. 329 f. gegehenen Argumcntation sei hier noch korrigierend nachgetragen, daß die <luac parIes Abodrilorum
der Ann. r. Fr. s. u. 808, S. 125, die SI. Zakrzewski, 14, als Zeugnis für seine Auffassung ('iner Zweiteilung
dcs Abodrilenstammes in dieser Zeit anzog (iihnlich scllOn F. 'Vigger, Ann., 104), gPllliiU Idassiseh·latein.
Sprachgebrauch als "zwei D.ritlel" .. zu ühersetzcn sind und nicht, wie Z. mei.nt, als .die heiden Teile" (der
von Z. angenommene Satzsmn hatte utramque partem verlangt, ebenso wIe stall alium ducem: alIeruIlI
ducem). Die S. 3::11 zit. Nacluicht des .Chron. I\~oiss .. s. a. 808, in der die duae parlcs der Hcicllsallllalcn als
magna pars hezeichnet werden, bestät!gt also dlC Helchsann. in g.liicklichster 'Veise.

51) So mit H. 'Vagncr, Wendenzclt, 18.0 A: 18, .SI. Zakrzewskl, 15, u. 11. Lowmi:ubki, 0 pochodzeniu, 4-1,
gegen K. \VacllOwski, 110 (ygl. 149), der dl~ ~achncllt des Geographen auf eine spätere Zeit bezieht und ih ..
einen lange dauerndcn Verfall des ahodnhscllen Samtherrschertullls entnimmt (ihm folge'nd Z. 'Vojcie·
chowski, 25 f.).

52) Vg!. W. Feitze, passim.
63) Vsl. H. WagIH'r, Wenul'nzeit, 12, 54.
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Deutschen gewesen sei, der die Teilstämme ihre Entstehung verdankten. Vergegenwärtigen
wir uns noch einmal: Der Bayrische Geograph kennt für die Abodriten zwar wohl eine
Untergliederung des Gesamtstammesgebietes - nämlich eine Mehrzahl von Teilgruppen, die
durch Zusammenfassung mehrerer civitates unter die Herrschaft je eines dux gebildet sind,
jedoch beschreibt er sie nicht in der gleichen Weise, wie er das für Wilzen und Sorben tut.
Andererseits bezeugt uns Rudolf von Fulda zu 844 die Beseitigung des abodritischen Samt-
herrschertums und die Herstellung einer Vielherrschaft von duces. Beide Nachrichten sind
offenbar auf den gleichen Sachverhalt zu beziehen. Mithin muß 844 eine Neuordnung der
abodritischen Herrschaftsverhältnisse stattgefunden haben, die nicht nur negativ das Samt-
herrschertum beseitigt und an seine Stelle eine Vielherrschaft von duces setzte, sondern auch
positiv die Herrschaftsbereiche dieser duces in neuer Weise bestimmte, indem sie jedem von
ihnen eine gewisse Anzahl von civitates zuteilte. Der Schluß scheint sich aufzudrängen, daß
eben diesem Akt von 844 die Schaffung der späteren abodritischen Teilstämme zuzuschreiben
sei.

Gewiß besteht zwischen den Formulierungen Rudolfs von Fulda und denen des Bay-
rischen Geographen eine so starke formale Verwandtschaft, daß man entweder auf wechsel-
seitige Abhängigkeit oder aber auf eine gemeinsame, wohl mündliche Quelle schließen muß.
Aber selbst bei der Annahme, der sogenannte Geograph habe aus den Fulder Annalen ge-
schöpft 56), ließe sich seine so auffällige Formulierung per duces suos partite nur teilweise
aus den Annalen ableiten, ebenso übrigens wie die populi ordinatio per duces der Annalen
im umgekehrten Falle. Beide Werke bieten über das Gemeinsame hinaus sachliches Eigengut,
so daß die besonderen Wendungen, die der Geograph für die Beschreibung der ahodritischen
Verhältnisse gewählt hat, nicht nur mit einer etwaigen Abhängigkeit vom Text der Fulder
Annalen erklärt werden kann, sondern daß darüber hinaus eigene Sachkenntnis angenommen
werden muß 57). Der Geograph muß geradezu entweder selbst am Abodritenfeldzug Ludwigs
des Deutschen teilgenommen haben, und zwar in der Umgehung des Königs, oder aber seine
Informationen von einem solchen Teilnehmer erhalten haben - und aus der gleichen Quelle
müssen auch die Informationen des Fulder Annalisten geflossen sein 58). Sei dem nun, wie
ihm wolle - der Geograph ist als selbständige Quelle für die abodritische Verfassungs-
geschichte des 9. Jhs. zu werten, seine besonderen Formulierungen sind als Spiegelungen
besonderer sachlicher Verhältnisse zu verstehen. Wir müssen also daran festhalten, daß Lud-
wig der Deutsche 844 nicht nur negativ in die abodritischen Verfassungszustände eingegriffen
hat - durch die Beseitigung des abodritischen Samtherrscherturns -, sondern auch positiv
durch eine Neugliederung der Teilbereiche.

Dennoch können die abodritischen Teilstämme ihre Entstehung nicht erst der Neugliede-
rung von 844 verdanken, so nahe diesen Schluß die schriftlichen Quellen auch zu legen
scheinen. Zunächst zeigen die vorliegenden Karten der slawischen Burgwälle und Siedlungs-
funde in Ostholstein, Lauenburg und Mecklenburg siedlungsfreie Zonen zwischen den drei
in diesen Räumen angesessenen slawischen Gruppen der Wagrier, Polaben und Abodriten 59).

54) Zur Bedeutung des Wortes civitas im fr. Ma, allgemein S. Rietsehei, Die civitas auf dt. Boden b. z.
Ausgang d. Rarol.-Zeit (1894), 95 ff.; W. Sehlesinger, Burg und Stadt, in: Aus Verfassungsgeseh. u. Landes-
gesch. Festsehr. f. Th. Mayer I (1954), 143 ff.; Schl, stellt S. 146 die Frage, ob del' Charakter der slaw. Burgen
als Gebietsmittelpunkte es gewesen sei, der die Anwendung des \Vortes civitas auf sie ermöglichte.

65) Vgl. einstweilen den von Paulus Diae., Hist. Lang. II 14 ss., MG. SS. rer. Lang. et Ital., 81 ff.,
henutzten Catalogus provinciarum Italiac aus einem Madrider Codex des 10. Jhs., der vielleicht auf eine
Hs. des Kl. Bobbio zurückgeht (ed. G. Waltz, MG. SS. rer. Lang. et Ital., 188 f.); ferner die Notitia GalIiarum
ed. O. Seeck, in: Notitia dignitaturn (1876), 261 ff., vor allem die Redaktion der miteinander verwandten
Hss.-KI. a und e, deren älteste Hs. (al), der Berner Cod. 26 A, dem 8. Jh. angehört.

66) H. Lowmiariski, 0 pochodzeniu, 45 ff., sieht sogar in Rudolf von Fulda den in königlichem Auftrag
handelnden Urheber des Bayr. Geogr.

57) Verf, korrigiert hier seine Ausführungen Datierung, 340 f.
58) Aus dem dargelegten Sachverhalt ergibt sieh, daß die Descriptio nicht lange nach dem Zuge von 844

enstanden sein kann, ein Ansatz, der sich mit dem auf anderem Wege gewonnenen von H. Lowmiaüskt,
o pochodzeniu, 31 ff., vollkommen deckt.

58) Hierzu die Karte der slaw. Siedlungsfunde in Ostholstein u. Lauenburg. in: Geseh. Schleswig-Hot,
steins III (1957), 113, und dazu die Ausführungen von H. Jankuhn ebda., 110, 116; ferner die Karte der
slaw. Siedlungsfunde in Mecklenhurg bei E. Schuld!, Die slaw. Keramik in Mecklenlrurg (Dt. Ak. d. Wiss. zu
Berlin, Sehrr. d. Sekt. f. Vor- u. Friihgeseh. 5, t 956), Abb. 97.
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Massieren sich auf wagrischem Gebiet die Funde im Norden und Osten, um den Selenter See,
auf der Halbinsel Oldenburg, um den Plöner- und Keller Sec und zwischen Schwurtau und
Lübecker Bucht, so sind im Süden, beiderseits der unteren Trave, also im wagrisch-polahischen
Grenzgebiet, kaum Funde zu verzeichnen. Ähnlich fundann ist das nordwestliche Mecklen-
burg, beiderseits der unteren Stepenitz, d. i. die wagrisch-abodritische Grenzzone. Auf pola-
bischem Gebiet häufen sich die Funde im \Vesten, Süden und Südosten, zwischen Ratzeburger .
See und den Bille-Quellen, beiderseits der Stecknitz und um den Schaalsee wie südöstlich
von diesem. Diese letzte, südöstliche Gruppe der polabischen Siedlung berührt sich mit dell
südwestlichen Ausläufern der abodritischen Fundmassierung um den Schweriner Sec herum,
nördlich davon ist jedoch auch zwischen polabischer und abodritischer Siedlung die gleiche
Fundleere festzustellen wie in den übrigen Grenzzonen.

Daß dies Ergebnis der siedlungsarchäologischen Forschung nicht etwa lediglich auf Fund-
lücken beruht, lehrt wenigstens für die wagrisch-polabische Siedlungsgrenze die vorliegende
Karte der slawischen Ortsnamen in Ostholstein und Lauenburg 60), die einerseits Häufungen
in den gleichen Räumen aufweist wie die siedlungsarchäologische Karte, andererseits Armut
an slawischem toponomastischem Gut eben gerade in dem Raum beiderseits der unteren
Trave, in dem auch archäologische Siedlungszeugnisse selten sind. Da eine entsprechende
Karte für Mecklenburg noch nicht vorliegt, sind für die übrigen Grenzzonen die siedlungs-
archäologischen Ergebnisse vorderhand nicht in gleicher Weise nachprüfbar.

Die siedlungsfreien Zonen, die siedlungsarchäologische und toponomastische Kartographie
erkennen lassen, können nicht als Ergebnis rezenter Entwicklung, etwa eines jüngeren Wü-
stungsvorganges, aufgefaßt werden, denn eine ältere Besiedlung dieser Gebiete müßte einen
Niederschlag zwar nicht auf der toponomastischen Karte gefunden haben, die dem Stande
der Überlieferung entsprechend im wesentlichen nur das slawische Namengut der Kolonisa-
tionszeit verzeichnen kann, wohl aber auf der siedlungsarchiiologischen Karte, die die Sied
lungsfunde der gesamten slawischen Siedlungsperiode erfaßt, soweit sie bisher zutage getreten
sind.

Sind aber die siedlungsfreien Zonen zwischen Wagriern, Polaben und Abodriten alt, dann
ist zu schließen, daß die slawische Landnahme im westlichen Ostseeraum entweder bereits
von getrennten Teilgruppen getragen worden ist, oder aber die naturräumlichen Gegeben-
heiten bei der Landnahme eine Auftrennung des landnehmenden Verbandes in größere Teil-
verbände bewirkt haben.

Für ein hohes Alter der Teilstämme scheinen zunächst auch deren Namen zu sprechen.
Zwei von ihnen gehören zu der großen und weitverbreiteten Gruppe slawischer Stammes-
namen, die yam Siedlungsgebiet des Stammes abgeleitet sind. Die Polab'ane führen ihren
Namen vom Polab'je, dem Elbland 61), die Warriower vom Flusse Varnova, dem Rabenf'luß'"}.
Derartige Namen machen ganz und gar nicht den Eindruck, als seien sie Bezeichnungen, die
erst im 9. Jahrhundert mehr oder weniger künstlich erschaffenen politischen Verbänden
gegeben worden seien. Bereits Cassiodor-Jordanes berichten uns, daß die Namen der Slawen
per oarius [amilias et loca lllutcn~ur 63) und bezeugen uns somit die slawische Gewohnheit,
einen Verband nach dem Ort der NIederlassung zu benennen. Mit ihnen stimmt das sogenannte
Skazanije ob obreteniji gramoty slovönskoj überein, das uns die sogenannte Nestorchronik
überliefert hat und das in seinem Kern vielleicht schon in den Ausgang des 9. Jahrhunderts
gehört 64), wenn es die Einheit der Slawen trotz der Verschiedenheit ihrer Namen damit
begründet, daß sie von der Donau sich ausgebreitet und jeweils nach den Orten der neuen

60) Dazu die Karte der slaw. Ortsnamen in Ostholstein u. Lauenburg. in: Geseh. Schleswig-Holsteins III
(1957), 101.

81) R. Trautmann, EOON H, 112.
62) Ebda. 64.
63) Get. c. 34, MG. AA. VII, 62.
64) Anders A. A. Saehmatov, Skazanija 0 prölozenijl knig na slovönski] jazyk (Die Erzählungen von ,I.

übersetzung der Schrift in die slaw. Sprache], in: Zbornik u slavu Vatroslava Jaglca (BIn. 1908), 178 ff.; vgl.
auch N. K. Nikol'skij, Povest' vremennych let kak istoönik dl'a istoriji naönlnogo perioda russkoj pis'men-
nosti i kuItury I (Die Erzählung vergangeuer Jahre als Quelle der Anfangspcriode d. russ, Lil. u. Kultur)
(Leningrad 1(130), 55 Cf.; V. M. Istrin, Byzuntinoslavlca 3 (1931), 322 ff., 4 (1932), 36 ff.
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Niederlassung benannt hütten, so die Mährer nach der March usw. ß:\). Die byzantinischen
Miracula S. Demetrii nennen uns in ihrem zweiten Teil, der im späten 8. Jahrhundert ent-
standen ist, zum ersten Male solche nach dem Niederlassungsort benannten slawischen Ver-
bünde in der Umgebung der Stadt Thessalonikc: die Rhynchincn und Strymonen, die ihre
Namen von den Flüssen Rhynchinos lind Strymon führen fi6). Die Nachrichten der Miracula
S. Demetrii lassen IlUIl weiter erkennen, daß es sich bei den Rhynchinen und Stryrnonen um
Teilstämme eines Großstammes handelt, der Droguviten. Offenbar hat sich der nach der
gleichen Quelle zu Beginn des 7. Jahrhunderts in seine halkanischcn Sitze eingedrungene
Droguvitenstamm nach seiner Niederlassung in mehrere Teilverbände zerlegt, so wie das
auch für die Wilzen und die Sorben in hohem Grade wahrscheinlich ist 67).

Ein ähnlicher' Vorgang ist doch wohl auch für die Abodriten anzunehmen. Der Name der
Abodriten, der sich bisher noch einer befriedigenden Deutung hartnäckig entzogen hat 68).
ist offenbar sehr aIt, denn er begegnet nicht nur an der Ostsee, sondern ist im 9. Jahrhunde~t
auch für einen donausluwischen Stamm bezeugt 69). 'Vir werden annehmen müssen, daß beide
slawischen Gruppen einmal vor der Wunderzeit zusammengehört und aus dieser alten Zeit
den gemeinsamen Namen bewahrt haben. Im Gegensatz zu denen der anderen abodritischen
Teilstämme gehört der Abodritenname selber also bereits der Wunderzeit an. Berücksichtigen
wir nun, daß die Namen zweier anderer abodritischer Teilstämme erst der Landnahmezeit
angehören können und daß ferner mit dem Einsetzen der schriftlichen Überliefenmg im
9. Jahrhundert bereits der Abodritenname stets zur Bezeichnung des Gesamtstammes ge-
braucht wird, dann eröffnet sich die Möglichkeit, auch in den Ostsee-Abodriten einen sla-
wischen Stamm zu sehen, der sich nach seiner Niederlassung im neuen Siedlungsraum in
mehrere Teilverbände aufgegliedert hat, die nach ihrem Siedlungsgebiet henannt wurden
während der alte Name der Ahodriten dem Gesamtverbande verblieb. '

Siedlungsarchüologie und Ortsnamengeographie scheinen also ebenso wie eine Analyse
der ahodritischen Teilstammnamen zu dem Schluß zu führen, daß die abodritischen Teil-
stämrnc zwar nicht vor der Landnahme, aber doch unmittelbar im Anschluß an sie bzw. noch
in ihrem Zuge entstanden sind und nicht erst das Ergebnis der Neuordnung Ludwigs des
Deutschen von 844 waren. Auf der Suche nach einer Lösung der Frage, was jene Neuordnung
in ihrem \'0111 Bayrischen Geographen beschriebenen posiliven Teil zu bedeuten hatte, ergäbe
sich dann zunächst die weitere Möglichkeit, die reguli bzw. priticipes der Zeit vor 844 nur als
die Herren jener kleinen Burggauc zu verstehen, die der Bayrische Geograph erkennen ließ 70).

Die Teilstämme wären dann ursprünglich nur Zusammenschlüsse von Burggauen gewes~n
ohne gemeinsame Führungsspitze, und die Bedeutung des Aktes von 844 läge darin, daß
diese Burggauverbände durch ihn eine monarchische oder doch henarchische Verfassung
erhalten hätten. Auch diese Auffassung dürfte aber an den Ergebnissen der siedlungskund_
lichen und archäologischen Forschung scheitern. Diejenigen abodritischen Burgen, die auf
Grund der in ihnen gefundenen Keramik dem 9. und 10. Jahrhundert zuzuweisen sind
scheinen sich niimlich als Mittelpunkt so kleiner Siedlungsnester zu erweisen 71), daß die

65) Povöst' vrcmcnnych let, 11.
66) Hierzu und zum Folgcndcn Vcrf., Untcrsuchungen zur Frühslawischen u. frühfriinkisdlcn Geschichte

his ins 7. Jh., phil. Diss. (mnsch.) 1\larhurg 1952, Excurs VI.
671 S. die Beiträge über Wilzen und Sorben in diesem Bande von :\1. lIellmann und \V. SChlcsinger.
68) Altcre Lit. bei L. Nieder le, Slovanske Slarol!itnosti (Slaw. Altertümer) HI (Prag 1919), 12G; zuletzt

darüber T. Lehr-Splawinski, Obodriti - Obodrzyee, Slavia Occidentalis 18 (1()39/47), 223 ff'., mit weiterer
Literatur. Keine der vorgeschlagenen Lösungen vermag zu befriedigcn, vor allem deswegen nicht, weil alle
\'on einem Suffix -il'- ausgehen, statl von dem fast allen Cbcrlieferungsformen eigenen Suffix -it-, von
anderen Schwierigkeiten ganz zu schweigen. 1\lan hat den Eindruck, daß es sieh von Hause aus um einen
~amen nichtslawischer Herkunft handelt.

09) S. D. A. 50; zu ihnen L. Niederle, Slovanske Staroiitnosti Il, 418 ff.
70/ So H. \Vagner, Wcndcnzeit, 11. St. Arnold, 351, sieht in ihnen dic IIiiupter der im 12. Jh. bezcugten

abodrit. llurghezirke, die er fiilsdllich mit den civitates dcs Bayr. Geogr. identifiziert (dazu u. S. 67).
71) Dazu F. Engel in diescm Bande, S. 139 f. Zu ähnlichen Feststellungen gclangte für die Prignitz \V. Bohm,

Dic Vorgcsch. d. Kr. \Vestprignitz (1937), 88 f.; zustimmend jetzt P. Grimm, Die vor- und frühgeschichtl.
Burgwiille der Bezirke Hallc u. 1\lagdelJUrg (Dte Akad. d. Wiss. zu Berlin, Schrr. d. Sekt. f. Vor- u. Früh-
gesell. G, 1!1:i8), 87. AhnIich für Schlesien H. Kurtz, Slaw. Bodenfunde in Schlesien (Schrr. d. Osteuropa-Inst.
in BrcsInIl \'. H. r), Hl3ß). 50; fiir Großpolen \V. Kownlenko, Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski
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fränkischen Annalisten deren Häupter kaum als reguli, d. h. als Führer eigcnstiindiger po-
litischer Verbünde, hätten bezeichnen können 72). Den slawischen rcsjuli der lateinischen Quel-
len entsprechen die 1.:z11U;d::i der altslawischen. und als solche erscheinen Führer xclbstiindiger
Verbünde, seien es kleinere Stammeshiiupter wie der Fürst der Vislanen an der oberen
Weichsel."] oder die Fürsten der ostslawischen Derevluuen 74), seien es Herrscher griißerer
Reiche wie der Mährer- oder der Kiewer Fürst 75). Ausdrücklich bezeugt die sogenannte
Nestorchronik das kiinc ienije, d. i. die Fürstenherrschnf't, als die Führungsspitze der ost-
slawischen Einzelstämme 76). Im abodritischen Bereich ist kneic, d. i. altslawisch k,llll':={', als
Bezeichnung des Fürsten, des Samtherrschers wie der Nachkommen dr-r allen rcquli, im
12. Jahrhundert belegt 77), eine Ableitung von dem gleichen Worte kiined zi,

So bleibt die Frage nach dem Sinn der Neugliederung von 844 noch immer offr-n. Vicllelcht
hilft hier ein Blick auf diejenigen westslawischen Siedlungsgehicte weiter, deren Gliederung
im 9. und 10. Jahrhundert uns besser bekannt ist, vor allem dank der hier vorliegenden
urkundlichen Überlieferung des 10. Jahrhunderts, die südlich an die abodritischcn Siedlungs-
räume anschließenden Gebiete östlich von EIbe und Saale. Hier finden wir pine Fiillo VOll

kleineren und größeren "Gauen" (pugi), die größeren mitunter wiederum untcrqliodcrt, die
Mehrzahl mit dem Xamen des sie siedelnd beherrschenden Pcrsoucnverhnndcs bcnuunt "}.
Von der so schematisch wirkenden Aufteilung des abodritlschcn Siedlungsg('hit'lcs in vier
etwa gleich große Teilräume sticht dieses Bild bunter Mannigfaltigkeit :H1ffiillig ab, Soil It'
nicht eine ähnliche Unregelmäßigkeit und Vielfiiltigkeit auch fiir die Gliederuug des aho-
dritischen Siedlungsraumes der frühen Zeit anzunehmen sein?

Da uns der Urkundenbestund des Hochstifts Oldenhurg, von dem allein wir uns schlüssige
Antwort auf diese Frage erhoffen könnten, nicht erhalten ist, können wir hier keine Sicher-
heit erlangen. Um so mehr verdienen daher die Verhältnisse in einem slawischen Siedlungs-
raum unser Interesse, dessen slawische Bewohner auf Grund der sprachlichen Merkmale
ihrer Orts- und Flurnamen wie ihrer siedlungsgeogrnphischcn Vorhindungen ethnisch mit den
Abodriten zusammenhiingen müssen, wenn sic wohl auch friihzeitig schon aus ihrem poli-
tischen Verbande ausgeschieden sind, dem der Altmark 79). Hier hat UIlS die Gunst der Über-
lieferung aus dem 10. Jahrhundert ein Zeugnis für einen slawischen Kleinverhand erhalten.
der mit den sorbischen [Jogi durchaus vergleichbar ist. Es handelt sich 1II11 die 1111"("11 l.ipani,
aus der 956 von Olto I. sechs Dörfer an das Quedlinburger Damenstift verschenkt wurden"},
Die Lokalisierung dieser Dörfer ist viel umstritten, doch scheint es nach einer neuestcn Unter-

wczesnohistorycZllej (Burgen u. Burgsiedlung im f'rühgcschichtl. Großpolcn] (Bihl. prchist. ;1, I'OS('Jl 1\1:11'1).
45 f.; für Sachsen W. Hadig, Die sorbischen Burgen Westsachsens und Ostthür ingr-n«. in: W. Hüllo, Wehr-
anlagen und Westausbreitung der Slawen in Mitteldeutschland (:\Iannllshiiehprei (is. l!lto). Iln fr.; fiir
Böhmen die Bemerkungen über die Burgenkarte Böhmens f. d. 1O.-1:!. Jh. VOll K. Vogt, hei: 11. l;ht{'lI\voldt,
Burgenwesen und friihmillelalterliehe Geschichte in Böhmen, Zs. f. Geseh. d. Sudclcnliindcr fj (UlI:I), :!:!. Ein
havelländischcs Einzclbcispiel bei F. llestehorn, Deutsche Urgeschichte dl'r Insel 1'0ts(lal1\ (1\I:IG), 5 ff.; dazu
die Bemerkungen \'on Verr., Beohachtungen ZlI Entstehung und 'Vesen des LutizcnIHIIHI"s, Jh. f. d. Gc·seh.
Mittel- und Ostdeutschlands 7 (W58). 35 f. !\Iögliche sorb. Einzelfiilte hei W. Schlcsing!'r o. S. :-;:1f., H7.

72) Vg!. zum Terminus reguli O. Dalzer, 35 ff.

73) Vita S. Methodii archiep. 1\Ior. e. 11, cd. F. Pastrnck in: Dcjiny slovan~k)Th apostoh) Cyrilla 11

Methoda (Gesell. der Slawenapostel C. u. M.) (Prag 1902), 232.
74) Pov. vrem. ICi, S. 39 ff.
75) Vita S. l\Iethodii, wie o. A. 73, passim; A. E. Presn'ako\', Lekciji po russkoj istoriji (Vorlesullgen

zur russ. Gesch.) I, r.1. 1938.
78) Pov. vrem. IH, S. 13.
77\ Officium S. Kanuti ducis lectio 5, cd. R. Usinger, in: Quellellsal1lllllung d. Schleswig-llolstein.Latll'n-

burg.Ges. r. \'aterld. Gesell. IV (1875). 45: Sclavia enim nec regem habuit nec michi commissa me regem
vocavit. Usua/i quidI'm locucione causa dignitatis vel reverencie knese quemlibet VOLarI' consuev;f. lIoe
est dominus. Et hoc Dani abusive interpretanles regem esse affirmanl. Dazu 11. S. 1%.

78) Hierzu W. I1e~sler, :\Iillcldte Gaue d. frühen u. hohen ~la. (Ahh. cl. Siichs. Aka.!. d. \\'iss. zu Leipzil-:
phil.-hist. KI. Bd. -In H. 2, 1957), 2-1 ff. (mit Karte); vgl. dort etwa die Kleinga1lc Zemzizi, Liezizi, Nielitizj
an EIbe und Hawl, elen ,.Cntergau" ZWei als Teil des Gaues Serlmunt (untere Saale), die Cnterteilung dps
Gaues Nizizi (Elite), den "Untergau" Quesizi (:\Iulde). Zur Frage auch K. 'YadlOwski, ~H.

79) A. Brückner. Die slav. Ansiedelullgell in deI" Altmark und im ~lag(I('hl1rgischcn (11'171), (i fr.
80) DO I 18-1.
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suchung 81), als gruppierten sie sich sämtlich in einem verhältnismäßig engen und natur-
räumlich abgeschlossenen Bereich um die Stadt Salzwedel, die sich als ihr Mittelpunkt dar-
stellt. Wie die Mehrheit der sorbischen pagi, so ist auch die marca Lipani benannt nach dem
sie besiedelnden Verbande, den Lip'ane - vergleichbar wäre seiner Bildungsweise nach der
sorbische Gauname Nisani = Nizane. Die verfassungsrechtliche Einheit des Gaues ist aus
seiner Bezeichnung als marca zu erschließen. Der Name des Gaues deutet aber darauf hin,
daB die Wurzeln dieser Einheit bereits in der Einheit des slawischen Verbandes zu suchen
sind, der ihm seinen Namen gegeben hat, wenn auch verfassungsrechtliche Umformungen in
deutscher oder schon fränkischer Zeit vorgenommen worden sein müssen: aus einem auto-
nomen Verbande ist eine fiskalische marca geworden. Vielleicht haben wir in der marca
Lipani des 10. Jahrhunderts bzw. dem sie tragenden Verbande einer früheren Zeit einen
Kleinverband des Typus vor uns, wie er oben auch für die den Lipanen stammverwandten
Abodriten vermutet worden ist.

Im abodritischen Bereich selber scheint die Karte seiner slawischen Ortsnamen und Sied-
lungsfunde immerhin einige Anhaltspunkte für die Erschließung von Kleinverbänden der
genannten Art zu bieten, denn sie läßt uns innerhalb der abodritischen Teilstammgebiete teil-
weise doch recht deutlich verschiedene gegeneinander durch siedlungsarme Zonen abgegrenzte
Teilgruppen erkennen 82), wie etwa die um den Plöner See und Kellersee. die Oldenburger
Gruppe, die Gruppe zwischen Lütjenburg und Selenter See, die Gruppe um Süsel, die um den
Schweriner See, die um den Schaal-See,

Legt man diese Hypothese zugrunde, dann würde das bedeuten, daß die Abodriten in der
Frühzeit (8.-9. Jahrhundert) nur in lockere Siedlungsverbände aufgegliedert waren, die sich
wieder in Kleinverbände nach Art der sorbischen pagi untergliederten und vielleicht einer
gemeinsamen Führungsspitze noch entbehrten, ja, vielleicht einen eigentlich politischen
Charakter überhaupt nicht besaßen 83). Die abodritischen requli der Zeit vor 844 könnten
dann die Häupter dieser Kleinverbände gewesen sein, wie wir denn im 9. Jahrhundert bei
dem sorbischen Kleinverband der Kolodici einen solchen Kleinfürsten antreffen 84). Auch die
- ebenfalls von Fürsten geführten - Teilstämme der Droguviten im 8. Jahrhundert, auf
die oben als Parallele verwiesen wurde, sind wohl als derartige Kleinverbände aufzufassen
ebenso wie diejenigen Gruppen, die den beiden bei Theophylaktos Simokattes genanntet;
donauslawischen Fürsten zugeordnet waren 85).

Hier könnte nun die Neugliederung Ludwigs des Deutschen eingegriffen haben, indem sie
die verschiedenen Kleinverbände zu einigen groBen Teilstämmen zusammenfaßte, deren
jeder der Herrschaft eines dux unterstellt wurde. Als geeignete Grundlage für solche Zusam-
menfassung boten sich die bis dahin führerlosen Siedelverbände an. Ein analoger Vorgang
läBt sich bei dem böhmischen Einzelstamm der Lucane erkennen, von denen Cosmas berich-
tet 88), sie hätten sich in fünf regiones untergliedert, von denen eine, Luka genannt, dem
Gesamtverband den Namen gegeben habe. Vielleicht sind auch die Namen der Polaben und
Warriower von Kleinverbünden der genannten Art auf die neugebildeten größeren Verbände
übertragen worden. Dem Namen der Wagrier, der von altnordisch vag- "Meeresbucht" ab-
geleitet und also offenbar dänischer Herkunft ist 87), ist für diese Frage nichts zu entnehmen,
denn wir wissen nicht sicher, ob er von den Wagriern selbst übernommen worden ist; die
überlieferten Lautformen des Namens weisen nur auf Übernahme der altnordischen Urform

81) Durchgeführt von FrI. Ruth Steinberg im Rahmen einer von Herrn Prof. Dr. W. Schlesinger geleiteten
Berliner Seminarübung über die historische Stellung der Altmark im Mittelalter; Veröffentlichung im Jahr-
buch für die Geschichte Mittel- und OstdtIds. ist in Aussicht genommen.

82) Dazu die o. A. 59 ang. Karten; vgl. für Wagrien K. Hucke, 28 ff.; H. Jankuhn, 128.
83) So trotz O. Balzer, 35 ff .• der unstaatIiche Verbände nur fiir die W:mderzeit annehmen möchte.
84) Ann. Berl. s. a. 839, S. 23.
85) Theophyl. Sim. I1isl. VI 7-9, ed. C. de Boor (1887), 232 if.; dazu N. Jorga, Rev. des et. slaves 5

(1925), 171 ff. VgI. zum Ganzen K. Wachowski, 93 ff., der die vermuteten Kleinverbände als ustroje nizszego
rzedu (Verfassungsordnungen der unteren Stufe) bezeichnet; sie entsprechen dem Typus des paristewko
plemienne (Kleinstammesstaat) , den O. Balzer, 32 ff., für die älteste Einheit der slaw. StaatIichkeit hält.

86) Cosmas I 10, S. 23.
87) Dazu W. Steinhauser, Wagrien, Beilr. z. Namenforschung 4 (1953), 95 ff. 1\1. Vasmer, Die Wagrier, Zs.

C. slav. PhiIoI. 11 (193-1), 358 C. (vg]. auch ebda. 23 [1955]. 88 C.).
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durch die Sachsen hin. Sollte es aber doch der Fall gewesen sein, dann könnte die Übernahme
allerdings wohl kaum vor der ersten Periode der dänischen Präponderanz an der westlichen
Ostsee, von ca. 840 bis in die ersten Jahrzehnte des 10. Jahrhunderts, erfolgt sein 88). Es ist
jedoch nicht ausgeschlossen, daß die Wagrier selbst sich mit einem anderen Namen bezeich-
neten, der allerdings erst sehr spät, in den sogenannten slawischen Interpolationen der Groß-
polnischen Chronik aus dem 14. Jahrhundert, überliefert ist. Wir finden in diesen historisch-
geographischen Excursen über die Gebiete an der westlichen Ostseeküste, die wahrscheinlich
von einem polnischen Geistlichen im Gefolge des Schweriner Bischofs Andreas von Wislicu
herrühren 88a), Mitteilungen über einen slawischen Stamm an der Ostsee, der Drewnanye ge-
nannt werde, von den Deutschen aber Halczste; als castra capitalia werden Lübeck, Hamburg,
Bremen und Schleswig aufgeführt. Drewnanye ist hier offensichtlich slawisches Übersetzungs-
wort für das sächsische Holsten aus älterem Holtsaten 88b). Die Chronik fährt dann aber fort:
Nominantur etiam a quodam fluvio, qui Trauma dicitur, unde Trawnanye sunt appellati. Das.
kann nicht mehr auf die Holsten gehen, sondern hier müssen Wagrier gemeint sein. Es hat
den Anschein, als hätten wir hier eine ältere, im 14. Jahrhundert noch fortlebende Selbst-
bezeichnung der Wagrier vor uns. Wenn dem so sein sollte, dann wäre anzunehmen, daß
der Name ursprünglich nur eine Teilgruppe der Wagrier bezeichnet hätte, die an der Trave
saß, von der er später auf den gesamten Teilstamm der \Vagrier übertragen worden wäre.
Möglich ist freilich auch, daß der Name immer nur auf eine solche Teilgruppe beschränkt
gewesen ist. In beiden Fällen würde er aber für eine alte Teilgliederung der Wagrier sprechen.

Der Abodritenname aber, der ursprünglich den Gesamtverband bezeichnete und bei den
westlichen Nachbarn diese Funktion dauernd beibehielt, begann nun, nach der Bildung der
neuen Teilstämme, sich auf denjenigen Teilverband zu beschränken 89), dem das Geschlecht
der abodritischen Samtherrscher angehörte.

Ein Konzentrationsakt also, der aus vielen Kleinverbänden einige größere Verbände schuf,
könnte es gewesen sein, der den positiven Teilakt des Vorganges von 844 gebildet hülle. Sein
Zweck wäre die Schaffung einer Mehrheit etwa gleichstarker Teilverbände gewesen, deren
keiner in der Lage gewesen wäre, die Hegemonie über die andern zu erringen, sein Mittel die
Zusammenfassung einer Vielzahl von kleineren Gruppen zu wenigen größeren. Die Häupter
der Kleinverbände, die reguli der Annalen, könnten dabei zunächst wenigstens ihre Funk-
tionen behalten haben, freilich nunmehr in Unterordnung unter die Führer der neugeschaffe-
nen Teilstämme. Auf der Ebene der Teilstämme hätte damit eine Integration stattgefunden.
Umgekehrt könnte aber auf der Ebene des Gesamtverbandes der Akt von 8401eine desintegric-
rende Wirkung besessen haben. Es wäre denkbar, daß den abodritischen Samtherrschern des
frühen 9. Jahrhunderts eine gewisse Integration des gesamten Reichsgebietes bereits gelungen
war, daß sie die Herrschaft der reguli bereits durch Erwerb von Burggauen in allen Teil-
stammgebieten innerlich zu unterhöhlen im Begriffe waren. Dieser Prozeß könnte 844 rück-
gängig gemacht worden sein, um die Eigenständigkeit der Teilstämme sicherzustellen.

Dies alles müssen freilich Vermutungen bleiben. Festzuhalten bleibt vorerst nur das
Folgende: Die Aufgliederung des abodritischen Gesamtverbandes in verschiedene größere
Teilgruppen, die späteren Teilstämme, ist alt, sie reicht in die Landnahmezeit zurück. Es hat
jedoch den Anschein, als habe ihnen vor 844 ein politischer Charakter noch nicht geeignet.
Vielleicht waren sie in kleinere Verbände untergliedert, als deren Häupter dann die requli
bzw. principes der fränkischen Annalen vor 844 anzusehen wären. Letzte Zellen der Klein-
verbände waren wohl die kleinen Burggaue. über deren innere Verfassung wir zunächst

88) S. u. S. 177.
88a) Dazu B. Kürbisöwna. Studia nad Kronika Wielkopolskq (Studien z. Großpoln. Chronik) (Posen

1952), 115 ff. Da die Edition der Großpoln. Chronik von Bielowski, Mon. Pol. Hist. It, Verf. unzugängfich
war, wird hier zitiert nach der Edition der einschHigigen Abschnitte von F. Wiggcr. 1\1 .• lhb. 27 (1862), 121i.

88b) Vgl. Kürbisöwna, wie vor. Anm., S. 149.
8D) Als Bezeichnung der Abodriten im engeren Sinne ist durch Adam (11 21, S. 76; III 20, S. 162) auch

der Name Reregi bezeugt, der hier aber unberücksichtigt bleiben kann, weil er doch wohl sicher eine dän.
Bezeichnung darstellt, die mit dem Namen des im Abodritenreich gelegenen dän. emporium Herie aus dem
Anf. d. 9. Jhs, zusammenhängt (dazu W. Vogel, Rerie, Festskrift tiI H. Koht (1933), 85 ff.; zur dän. Etymo-
logic noch W. I{rogmann, Rerik, M. Jbb, 103 (1939), 79 Cf.).
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nichts weiter aussagen können. Alle Teilgruppen waren zusammengeschlossen unter der
Samtherrschaft eines "Großfürsten".

Diese Struktur, die das Abodrilcn-Heich als einen "zusammengesetzten Staat" 90), einen
"Staatenstaat" 91) oder vielleicht, wenn wir die zu vermutenden Kleinverbünde als Stämme
bezeichnen wollen, einen Mehrstämmestaat zu erkennen gibt, läßt sich zurückverfolgen bis
in die Zeit, zu der die Abodriten in das Licht geschichtlicher Überlieferung treten, also bis
in den Ausgang des 8. Jahrhunderts. Das zeigt die Vorgeschichte jenes Aktes von 804, in dem
Kar! d. Gr. den principes der Abodriten Drazko als König setzte. Drnzko wird nicht erst in
diesem Jahre, sondern bereits zu 798 als Bundesgenosse der Franken gegen die Nordelbinger
in den Reichsannalen erwähnt und dux Abodritoruni genannt 92). Er hatte einen Vorgänger,
den princeps bzw. rex Abodritorutn Visan 93) (= \Vitzan), den die Reichsannalen zu 789 als
Bundesgenossen der Franken gegen die Wilzen nennen 94), und der nach den Lorseher An-
nalen V(lSSllS tlomni regis war 95). Nach dem Fragmentum Annalium Chesnii hat es nun den
Anschein, als sei Drazko bereits 789 zusammen mit Visan vor Kar! d. Gr. erschienen 96),
woraus wir wohl zu schließen hätten, daß Druzko nicht nur Visans Nachfolger, sondern
bereits zu seinen Lebzeiten Teilhaber seiner Herrschaft, d. h. also wohl: sein Verwandter, am
ehesten sein Sohn war. Visan wird 795 erschlagen"}, 798 bereits tritt uns Druzko als dux Abo-
dritorum entgegen 98) : Auf jeden Fall also ist Drazko unmittelbar in die Herrschaft des Visan
als dux Abodritorum eingerückt 99).

Da Visan 789 Karl d. Gr, auf seinem Feldzug gegen die Wilzen unterstützte, der den
Kiinig bis an die Peene geführt hat 100), muß seine Macht weit nach Osten gereicht und sich
jedenfalls auch auf das Land der späteren Warriower erstreckt haben. Drazko kämpfte 798
gegen die Nordelbinger an der Schwentine 101), muß damals also auch \Vagrien beherrscht

90) Diesen Terminus wendet K. v. Amir a, Grundriß d. german. Hechts (Grundriü d. gerrnan. Philol. V3,
1UI3\, 11:1, auf analoge germanische Erscheinungen an.

9t) So O. Balz er, 51 t.. 63.
92) Ann. qui die. Einh. s. a. 7U8, S. 105: Transalbiani autem superbia elati, eo quod regis legalos impune

occidcre potuerunl, ... contra Abodritos proficiscuntur. Nam Abodriti auxiliares Francorum semper fuerunt
ex quo semel ab eis in societatem tecepti sunt. Quorum dux Thrasco ... eis cum omnibus copiis in Ioco
qui Suentana vocatur occurit. Vgl. Ann. r. Fr. s. a. 798, S. 104.

P3) Die altpolah. Lautform dieses Namens ist nicht eindeutig ZlI klären, Cm Vysan handelt es sich
kaum, da das slaw. y im allgemeinen anders wiedergegeben wird (vgl. Goztomuizli der Ann. Fuld, s. a. 841).
Yysan scheidet schon wegen des s aus. Das lautlieh passende Vfs'an als Kurzname zu einem Yollnamen wie
Vlscbor macht deshalb Schwierigkeiten, weil ost- u. südslawisch "IS' - gemeinwestslawisch durch vH-
vertreten ist (~. van Wijk, Les langues slaves. De l'unite a la pluralite 2 [Den Haag 1956], 82); vgl, aber den
im 10. .Th. hezeugten sorh. ON Vuuzoboro (H. Trautmann, EOON I, 4U). Am ehesten ist \Vitzan Kurzform
zum Vollnamen Vislav (zu ihm Trautmann. EOON I, 56, 91, 167; F. Miklosich, 41), also mit Visan zu trans-
skrihieren.

9t) Ann. r. Fr. s. a. 789, S. 84: Fuerunt etiam Sc1avi cum ea (i. e. Karolo rege contra \Vilzos profi-
cisccntcj. quorum vocabula sunt ... AbotlW, quorum princeps iuil Witzan; vg!. Fragm. Ann. Chesnii s. 3.
78\), ~IG. SS. I, 31. Zu 795 nennen die Ann. r. Fr. den \Vitzan Abodritorum rex (S. !)(l).

P5) Ann. Lauresham. s. a. 795, MG. ss. I, 36: vassum damni regis Wizzin, regem Abatridarum, acciselunt
(sc. Saxones).

96) Hierzu \V. Fritze, 3:15; die angezogene Stelle des Fragm. Ann. Chesnii o. A. 94.
97) S. o. A. 95.
gS) S. o. A. 25.
99) :\lit diesen Sätzen modifiziert Verf. seine Ausführungen, Datierung. 334 f., in denen er die Stellung

des dux Drazko vor 804 die eines vojcvoda auffassen zu müssen meinte, d. i. "eincs Führen. des gesamten
Stallllllesaufgehotes im Kriege". Vgl. auch H. \Vagner, Bündnis, 1H.

100) Fragm. Ann. Chesnii o. A. 94; dazu Verf., wie A. 71, S. 4 f.
lOt) O. A. 25. Es ist schon deshalb sehr unwahrscheinlich. daß die Ahodrilen erst nach 804 das wagrische

Gebiet besetzt hlitten, wie H. Wagner, 45, für möglich hält. Pollenanalyt. Untersuchungen in Ostholstein
scheinen jetzt zu erweisen, daß \Vagrien gegen 700 slawisch besetzt wurde, s. \V. Lammers, Slawen unci
Germanen in ""ordalbingiell. ZSIlG i9 (1\)55), 39 ff. Von der Beschreibung, die Ad. Rrem. II 18, S. 73 f., vom
limps Saxoniac bietet und die nach herrschender ~(cinung einer verlorenen Urkunde KarIs d. Gr. ent-
nommen ist lind daher in diesem Zusammenhang mit zu nennen würe, glaubt Verr. allerdings, daß sie einer
verlorenen Urkunde des 11. Jhs., vermutlich flir das um 1060 neu errichtete Hochstift Oldenburg, entstammt
(ähnlich wie schon F. Wigger, Kritik, 38) und in \\'ahrheit nicht den limes Saxoniae, sondern die Olden-
hurger Diiizesangrcnze per limitem Saxoniae beschreibt. Den limes selbst sicht Verr. mit K. lIucke, 33 f., in
der unbesicdclten Odmark, die zwischen süchs. und slawischem Siedlungsgebiet in IIolstein nachweisbar ist
(ühnlich hereits L. Schuchhardt, Ausgrabungen am limes Saxoniae, Zs. d. V. f. lübeck. G. 15 (1913], 24).
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haben. Der Herrschaftsbereich des dux Abodritoruni hat demnach schon vor K04 die terra
Obotritorum Adams und IIelmolds weit überschritten, und der Akt Karls d. Gr. VOll diesem
Jahre bedeutet keinesfalls, daß Drazko erst durch ihn die Herrschaft iihcr die Gehictc der
später neben den Abodriten genannten Stämme erlangt hiitte. Offenbar stellte er nur Pine
feierliche Invcstitur Drazkos in eine Stellung dar, die dieser bereits vorher innegehabt halle,
die aber der Bestätigung durch den Kaiser bedurfte t02). Wissen wir doch, daß der Großfürst
der Wilzen, Dragovit, sich 7S\J vor Kurl d. Gr. darauf berief, er habe seine \Viirde ium olim
ab inoicto principe Carolo erhalten, worunter allem Anschein nach Kurl Murtell zu verstehen
ist, und daß Kar! ihm damals iterutn illatn putriu ni conuncndaoit t03). Wus für die \Vilzen
gilt, ist auch für die Abodriten ~~ahrscheil1lich, wenn Visun, wie oben bemerkt, als lJaSSIl·~

domni regis bezeichnet wird tOI). Ahnliehe Vorgänge sind an den Handgehicten des Franken-
reiches auch sonst nachweisbar t03). Sicher ist, daß auch Drnzkos Nachfolger Slavomir, ver-
mutlich sein Bruder, von Ludwig dem Frommen eingesetzt und später durch Drnzkos Sohn
Södrag erselzt wurde tJß). Der konkrete Anlaß zu dem Akt von S04 dürfte die Überlassuru;
der nordelbischen Sachsengaue an die Abodrilcn durch Karl gewesen sein; sie konnte es Kurl
angezeigt erscheinen lassen, Druzkos Stellung durch eine kaiserliche Investitur zu erhöhen t07).

Ist diese Auffassung des Aktes von 804 richtig, dann hat Drazko nicht erst durch den Ein-
setzungsakt dieses Jahres die Herrschaft über die nbodritischen principes und die von ihnen
geführten Verbände erlangt, sondern das Abodritcnrcich und sein Snm thcrrschertum sind so
alt wie die Überlieferung zur abodritischen Geschichte.

Ob freilich beide Institutionen noch älter sind, oh Reich und das ihm zugeordnete Samt-
herrschertul11 bis in die Landnahmezeit zurückgehen, wird sich kaum cindeut ig entscheiden
lassen. Oben ist die Vermutung ausgesprochen worden, daß die Einheil des abodritischeu Ge-
samtstammes bereits in die Wunderzeit zurückreiche lind erst nach der Niederlassung eine
Aufgliederung stattgefunden habe. Es wurde dafür auf den analogen Vorgang hr-i rh-m
balkanslawischen Großstamm der Droguvilen verwiesen. Nachdem sich inzwischen als wahr-
scheinlich herausgestellt hat, daß die Tellstämme vor 844 noch keine politischen Verbünde
darstellten, erhält diese Annahme erhöhte \Vahrscheinlichkeit, da jetzt die ~1i"lglichkeit l'nt-
fällt, etwa den TeilstamI1l der Abodrilen als ursprünglichen Namenslriiger und die Einheit
des Gesamtverbandes als Folge einer Unterwerfung der übrigen Gruppen unkr die Herrschaft
der Abodriten im engeren Sinn bzw. ihrer Fürsten aufzufassen. Oh aber das ahodrilisclw
Samtherrschertul11 bereits in die Zeit unmittelbar nach der Landnahme zuriickrdcht und wir
bereits für diese frühe Zeit yon einem Abodritenreich sprechen dürfen, erscheint zweifelhaft -
zumindest, wenn wir auch für diese Frage die Verhältnisse bei den Balkanslawl'n als

t02) Vgl. o. A. !W. Die im Text gegebene Deutung häll auch H. "'agner, Biindnis, lW, imJllerhin fiir
möglich; seine eigentliche ~Ieinung, Drazko sei 804 zum Herrn üher Linanrn und SnIPlclinger grmachl
worden, beruht ,'ollkommen auf dem ihm nIlein bekannten Texl der jiingere'n 'Idzer Annalen, die' den
Zusalz zu principes ScIavorum .qui vocantur Abodriti' nidlt haben.

t03) Ann. Melt. pr. s. a. 789, S. 78; Ann. Nazariani s. a. 78!I, ~IG. SS. I, -t4: vgl. dazu W. Frilz(', :l:l:l f.
Die Deutung des inviclus princeps Carolus der Ann. Mett. uuf Karl Murte'1I dun'll B. v. Simson. NA 2·1
(1899), 403, findet eine Sliilze in den Ausführungen M. Linlzels über den politischen Zusammenhang, in dell
Karl Martells Verbindung mit den "Vilzen zu stellen ist (Karl ~I.'s Sachsenkrieg im J. 7:18 und die Missions-
tätigkeit des ßonifatius, Sachsen u. Anhalt 13 [1(37), 59 H.).

t04) Im allgemeinen wird die Verbindung zwisdlen Franken und Ahodrilell illS ,Jahr 71\0 dalh'rl, s.
H. Wagner, Bündnis, 90 ff., mit Lit.; ders., Wendenzeil, 36.

t05) Das gilt im Grunde schon für das Samo-Reidl des 7.. Ihs.; sein Fiirsl isl zuniichsl offenhar vom
Frankenkönig abhiingig, der ihm bei der Begründung des BeidIes seine Vnler~liilZllng geliehen hat. Eine
vergleichbare Staatsgriindung ist dann im \I. ,Ih. die pannonische des Privina. Dell ahoclrilischell Verhiill·
nissen niiher slehen jedoch die miihrischen des 9. ,Ihs.; auell dort s('heinl der Frankt'nkiinig zllniidlsl c1ie
Bitdung eines .Samlhcrrschertums" gefördert zu hahen.

tOij) S. o. A. 28 und dazu \Y. Fritze, 334.
107) So virl wird an der Deutung richlig seilI, die L. Giesehrt'l'hl I, 101, c!N Inveslilur J)raikos giht. Zur

Frage der Sach~ellgaue s. zllll'lzl A. Jenkis, Die Eingliederung .Nordnlhingicns" in <las FrankenrC'idl, ZSIlG
79 (1955), 81 ff., und \V. Lammers, 24 ff. Eine ardliiolog. ßcsliiligung drr abodrilischrn Ilerr~dlafl in Nnrd-
albingien nach 80.! sdleinen Grahungell in der Hamhurger AlIstacll ergehen zu hahen, s. H. Sdtincller, Die
Hamhurger Keramik <I. 8.--12 . .Ihs. als Gl'sdlkhlsqueIle, IJammuburg 8 (HJ52), llll.
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Analogiefall betrachten 108). Denn dort erscheinen die Großstämme, die wir im 6. Jahrhundert
an der Donau, später auch in Mazedonien beobachten können, die Anten, Sklawenen, Drogu-
viten, als lockere Verbindungen einer Gruppe von Kleinstämmen. geleitet von der Versamm-
lung der Kleinstammfürsten (rheqes), Nur von Fall zu Fall schließen sich alle Kleinstämme
eines solchen Großverbandes zu gemeinsamer Aktion zusammen. Allerdings ist mehrfach zu
beobachten, daß einer der Kleinstammfürsten sich als führende Persönlichkeit heraushebt,
doch war diese führende Stellung offenbar nicht institutionell verfestigt. Ähnlich scheinen
auch im 8. Jahrhundert noch die Verhältnisse bei den Wilzen, den östlichen Nachbarn der
Abodriten, gewesen zu sein. Zum Jahre 789 hören wir, daß die Wilzen unter einer Reihe von reguli
standen, von denen einer el nobilitate generis el auetoritote senectutis longe praeminebat;
Rads d. GI'. Feldzug gegen die Wilzen in diesem Jahre war mit der Einnahme der Burg
dieses Fürsten, der als primus inter pares erscheint, entschieden 109). 823 dagegen begegnet
ein rex Wilzorum, der das regnum mit seinen Brüdern teilte, wobei ihm jedoch als dem
Ältesten die totius reqni summa verblieb 110). Es scheint demnach, als habe sich bei den Wilzen
ein institutionelles Samtherrscherturn erst im späten 8. und frühen 9. Jahrhundert heraus.
gebildet, und zwar aus einem alten Kleinstammfürstentum. Mit einer ähnlichen Entwicklung
müssen wir auch bei den Abodriten rechnen, und es bleibt daher durchaus möglich, daß das
institutionalisierte Samtherrscherturn. das wir bei den Abodriten seit dem Beginn der schrift-
lichen Überlieferung antreffen, auf fränkische Einwirkung zurückzuführen ist 111).

An diesem Punkte mögen die Ergebnisse der bisherigen Betrachtungen einmal vorläufig
zusammengefußt werden. Es ließen sich auf dem Boden des heutigen Mecklenburg und Ost-
holstein im 11. und 12. Jahrhundert eine Reihe von slawischen Stämmen feststellen, die den
Chronisten der Zeit offenbar als unverbundene Größen gleicher Ordnung erscheinen; nur
Thietmar faßt zwei von ihnen zu einem populus zusammen. Sieht man von den Kessinern
und Circipanen ab, die zu den Lutizen gehören und deshalb hier nicht zu behandeln sind, so
bleiben die Wagrier, Polaben, Abodriten und Warnewer. Diese Stämme sitzen in festen, um-
schreibbaren Stammesgebieten, die Helmold als terrae bezeichnet. Es hat sich weiter ergeben,
daß mit Ausnahme der Abodriten diese Stämme erst seit der zweiten Hälfte des 10. Jahr-
hunderts in den Quellen erscheinen; vorher werden nur die Abodriten allein genannt 112). Im
ausgehenden 8. und im 9. Jahrhundert begegnen in den Quellen hintereinander eine Reihe
namentlich genannter reges bzw. duces Abodritorum, deren Herrschaftsbereich allem An-
schein nach auch die Gebiete der übrigen Stämme in sich einschloß. Es steIlte sich darum die
Frage, ob die in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts erkennbaren abodritischen Klein-
fürsten, die einem rex bzw. dux als .Samtherrscher" oder "Großfürsten" untergeordnet sind,
nicht die Häupter eben dieser Nebenstämme gewesen sind, die dann bereits im 9. Jahrhundert
existiert hüllen und wahrscheinlich auch in eine noch ältere Zeit zuriickreichen würden. Für
diese Vermutung sprachen die Ergebnisse der Siedlungsarchäologie, der toponomastischen
Forschung und einer Analyse der Stammesnamen. die die Teilstämme bis in die Landnahme-
zeit zurückzudatieren schienen, gegen sie eine gerraue Analyse der schriftlichen Zeugnisse, die
zwar nur dürftig sind, aber für die Verfassungsgeschichte ihrem Wesen nach höhere Aussage ..
kraft als jene anderen Quellengruppen besitzen. Eine Lösung dieses Widerspruchs könnte
gefunden werden, wenn man die späteren Teilstämme als ursprünglich unpolitische Siedlungs-
gruppen betrachten wollte, die sich in kleinere, von reguli bzw. kiinedzi geführte Verbände

108) Zum Folgenden s. Verf., Untersuchungen z. frühslaw. u. frühfränk. Geseh. bis ins 7. Jh., phll. Diss,
(maseh.) Murburg 1952, Excurs II und VI.

10~) Ann. qui die. Einh. s. a. 789, S. 85.
110) Ann. r. Fr. s. a. 823, S. 160.
111) Anders O. Balzer, 47 i.; der die slaw. Großverbände der Wanderzeit für lediglich ethnische Ein-

heiten ohne staattich-poliflschen Charakter hält.
112) Die wichtigsten Zeugnisse dafür bis 844 sind oben gegeben, von 844 bis zur Mitte des 10. Jh.

besitzen wir nur einige wenige Nachrichten, die sämtlich nur die Abodriten allein erwähnen (Ann. Fuld.
s. a. 858, S. 49; Ann. Bild. s. a. 858, S. 18; Ann. Fuld. s. a. 862, S. 56; Ann. Bert. s. a. 867, S. 87; Ann. Fuld.
cont. nat. s. a. 889, S. 118; ehda. s. a. 895, S. 126; Wid. Corb. I 36, S. 51, z. J. 929; ebda. II 20, S. 8-1;Ann.
Aug. s. a. 931, Dibl. rer. Germ. ed. Ph. Jaffe Ill, 705; Ann. Hild. s. a. 955, S. 21; bezeichnend noch die
Meldung der Ann. Sangall. mai. s. a. 955, l\IG. SS. I, 79: Otto rex et filius eius Liutolf ... pugnaverunl cum
Abatarenis et Vu/cis et Zcirizspanis et Tolonsenis ... ).
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untergliederten. Als älteste Einheit der abodritischen Staatlichkelt würde sich dann die des
Gesamtstammes ergeben, die bis in die Wanderzeit zurückreichte. Aus ihr gliedern sich im
Zuge der Landnahme die kleineren Einheiten der Kleinstämme aus, die in der Folgezeit als
die eigentlichen Träger der Staatlichkeit anzusehen sind, bis sich durch das Samtherrscher-
turn auch der Gesamtverband wieder staatlich reaktiviert. Noch ohne staatlichen Charakter
sind die späteren Teilstämme, die sich zunächst nur als Verbünde mehrerer siedlungsgeogra-
phisch zusammenhängender Kleinstämme darstellen. Zu vermerken in diesem Zusammenhang
ist freilich eine schriftliche Nachricht aus der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts, der wir ein
gewisses politisches Eigenleben abodritischer Teilgruppen bereits zu dieser Zeit entnehmen
können. Zu 823 wird uns von einem Feldzug des Wilzenfürsten Liub gegen die oricutales
Abodriti berichtet 113). 'Vir wissen nicht, wer unler diesen "östlichen Ahodriten" zu verstehen
ist, ob nur die späteren Warriower oder auch die Abodriten im engeren Sinne; immerhin
lassen sich hier doch bereits in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts abodritische Teilgruppen
fassen, die getrennt von den übrigen Teilen des Stammes politisch und militärisch operieren.

Der Zusammenschluß der abodritischen Teilverbände unter einem Samtherrscherturn
wurde von Ludwig dem Deutschen 844 aufgehoben. Gleichzeitig wurden die von requli ge-
führten Kleinverbände auf der Basis der Siedlungsgruppen unter duces zusammengefußt.
Doch kann dieser Eingriff einer äußeren Macht in seiner dezentralisierenden Tendenz keine
lange Wirkung gehabt haben 114). Bereits im Jahre 862 mußte Ludwig der Deutsche einen
dux Abodritorum Dobemysl' in die Botmäßigkeit zurückzwingen 115).

Der Name dieses Fürsten weist das gleiche zweite Kompositionsglied auf wie der des 8H
gefallenen Gostimysl' - vielleicht war Dobemysl' dessen Sohn. Nichts weist jedenfalls darauf
hin, daB wir es in Dobemysl' mit dem Herrn nur eines abodritischen Teilgebietes zu tun
hätten, wie es knapp zwanzig Jahre nach der Aufhebung des abodrittsehen Samtherrscher-
turns durch Ludwig doch zu erwarten gewesen wäre. Daß Rudolf von Fulda, der uns die
Nachricht in seinen Annalen überliefert, die slawischen Fürsten konsequent nur als dux
bezeichnet, wurde oben schon bemerkt, wo auch die besonderen Grunde dargelegt wurden,
die ihn zum Jahre 844 dazu veranlaßten, von dieser Regel abzuweichen. Nach Rudolfs ter-
minologischen Regeln zu schließen, war Dobemysl' im gleichen Sinn dux Abodritorutu wie
einst Drazko, wie Slavomir und Södrag 116). 'Will man trotzdem an der oben gegebenen
Deutung des Aktes VOll 844 festhaIten, so muß man annehmen, daß Ludwigs Neuordnung
sich nicht lange hat behaupten können. Das wäre nun allerdings durchaus möglich, denn schon
845 überfielen die Dänen Hamburg, und seitdem sind die Verhältnisse an der Elbgrenze
gegen die Slawen nicht mehr zur Ruhe gekommen 117). Zwar werden uns die Abodriten erst
zu 858 wieder mit Namen genannt 118), doch ist ihre Beteiligung an den vorangehenden Un-
ruhen mit Sicherheit anzunehmen. 'Vir werden indessen gut tun, dem 9. Jahrhundert nun-
mehr den Rücken zu kehren, um uns auf einem Gang durch die abodritisclie Geschichte der
folgenden Jahrhunderte, so dürftig sie uns auch bekannt ist, nach weiterer und besserer
Auskunft über die Fragen umzutun, die die Quellen des 9. Jahrhunderts offengelassen haben,
zuvörderst über die Stellung der 844 gebildeten Teilstämme im abodritischcn Gesamtverband.

3.
Der erste Abodritenfürst. der uns nach Dobemysl' wieder faßbar wird, ist ein zu 931 er-

wähnter rea: Abodritorum. Der deutsche König Heinrich I. soll ihn zur Taufe gcmeinsam mit
dem Dänenkönig bewogen haben 119). Offenbar haben wir dieser Notiz die Fortdauer de s

U3) Ann. r. Fr. s. a., S. 160; vgl. R. \Vagner, \Vendenzeit, 180 A. 10. Zu anderen Auffassungen über die
orientales Abodriti s, o. A. 27.

114) Vgl. R. Wagner, Wendenzeit, 12, 54; K. Wachowskl, 109 f.
115) Ann. Fuld. s. a., S. 56.
11G) SO gegen R. Wagner, Wendenzeit, 180 A. 18.
117) Hierzu R. Wagner, Wendenzeit, 54 f.
U8) Ann. Fuld. s. a., S. 49.
ue) Ann. Aug. s. a., s. o. A. 112: Heinricus rex regem Abodrltorum et Nordmannorum elficlt christlanos;

vgI. Contin. Beg. s. a. 931, ed. F. Kurze (MG. SS. rer. Germ. 1890), 158. Die Annalen von Hersfeld-Hildeshetm
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abodritischen Samtherrschertums, wie es die Quellen des 9. Jahrhunderts erkennen ließen,
zu entnehmen, wenn sie uns auch über alles Nähere die Auskunft verweigert. Besser unter-
richtet sind wir erst über Nakon, der 955 gegen Otto d. Gr. kämpft. Gemeinsam mit seinem
Bruder Stojgnöv führt er das abodritische Heer gegen den König in die Schlacht, in der
Stojgnöv fällt 120). Offenbar haben wir es mit einer Herrschaftsteilung zu tun. Leider sind
die Örtlichkeiten, die uns Widukind in seiner Darstellung der Kämpfe von 954/55 nennt,
schwer lokalisierbar, Die große Schlacht von 955, in der OUo selbst das deutsche Heer führte,
fand offenbar an der Recknitz im östlichen Mecklenburg statt 121), im Gebiet also der Kessiner.
Das würde bedeuten, daß Nakons Herrschaftsbereich auf jeden Fall auch das Gebiet der
Warnower, wenn nicht auch das der Kessiner, eingeschlossen hat. Sicher ist, daß Nakons
Machtstellung bedeutend war. Ibrahim ibn Jaqüb 122), der ihn aufgesucht zu haben scheint,
spricht von ihm als einem der vier Könige der Slawenstämme und stellt ihn dadurch in eine
Reihe mit dem Polenherrscher Mieszko I., dem Böhmen Boleslav und dem Bulgarenfürsten.
Nakons Gebiet, teilt Ibrahim weiter mit, grenze im 'Vesten an die Sachsen und die Dänen.
Nakon hat danach also auch das Gebiet Polabiens und Wagriens beherrscht 123). Nicht minder
wertvoll ist uns Ibrahims Angabe über die Lage von "Nakons Burg", die auf jeden Fall im
Abodritenland gelegen haben muß - es handelt sich entweder um die Mecklenburg oder um
Schwerin 124). Allem Anschein nach haben wir also in Nakon einen Abodritenfürsten vor uns,
der das gesamte Gebiet der Abodriten beherrscht hat, in der Ausdehnung, die es zur Zeit
Drazkos gehabt hatte. Anders als für Drazko können wir für Nakon nun auch sagen, wo sich
der Mittelpunkt seines Machtbereiches befand: wo seine Burg lag, im Abodritenlande. Nakon
und Stojgnöv entstammten offenbar einem Geschlecht des Abodritenstammes im engeren
Sinne.

Nakon muß zwischen 965 und 967 gestorben sein, denn zu 967 nennt Widukind einen
anderen Abodritenfürsten, Mstivoj (= Mistav) 125). Sein Feind ist 2elibor (=Selibur), ein
Fürst der Wagrier 126), die hier zum ersten Male genannt werden, und zwar hemerkenswerter_
weise sogleich mit eigener politischer Organisation und Führungsspitze. Zellbor ist burg-
gesessen, seine Burg muß von Hermann Billung, dessen Schlichtungsspruch sich 2elibor nicht
unterwerfen will, genommen werden. Er verfügt über gute Beziehungen zu den Dänen. Ihre
Feindschaft, deren Grund Widukind nicht mitteilt, ist den beiden Gegnern bereits von ihren
Vätern überkommen - also hat bereits Zellbors Vater über die Wagrier geherrscht, wie der

s. a. 931, S. _20' wissen nur ;on. einer U~t.erwerfung der ..Abodriten durch Heinrich. Vgl. zur Frage F. Wigger,
Ann., 27. Die allzu scharfsinnig kombinierenden Ausführungen von J. Marquart, 322 ff., über diese Stelle
überzeugen nicht.

120) Wid. Corb. III 53 SS., S. 132 ff. Thietmar Il 12, S. 50 f., Ann. Sangall. mai, s. a. 955, MG. SS. I, 79'
Flodoardi Ann. S. a. 955, MG. SS. Ill, 403. Daß Stojgnöv Nakons Bruder war, schreibt nur Thietmar. Da Wid.
III 50, S. 130, zu 954 duos subregulos barbarDrum ... Naeonem et iralrem eius erwähnt und III 53 Nakon
und Stojgnöv als Führer des abodritischen Heeres von 955 nennt, muß angenommen werden, daß Thietmar zum
mindesten richtig kombiniert hat (so gegen J. Dowiat, 472 f.). J. Marquarts Meinung (S. 327), der Name Nakon
sei nordisch (= Hakon) ist gänzlich irrig, vgl. R. Trautmann, EO ON I, 56. Mit dieser Feststellung entfallen
M.'s Kombinationen über die nord. Herkunft Nakons.

121) Dazu zuletzt \V. Brüske, 209 ff.
122) Ibrahims Reisebericht ist überliefert im "Buch der Wege und Länder" des AI-BekrL Hier wird

benutzt die deutsche Übersetzung von G. Jacob, Arabische Berichte von Gesandten an germau. Fürstenhöfe
aus dem 9. und 10. Jh. (1927), 11 f.

123) Vgl. R. Wagner, Wendenzeit, 77. Ganz zu Unrecht hält O. Balzer, 55, gegen K. Wachowski, 150,
N. nur für einen Fürsten der eigentlichen Abodriten.

124) Für den Nichtorientalisten ist die Frage aus Ibrahims Text nicht entscheidbar; s. dazu J. Wida-
jewicz, 28 ff., der sich für Schwerin entscheidet (mit Lit.). Namentlich wird Schwerirr zuerst erwähnt von
Thietmar zu 1018 (s. u. S. 160 f.), und zwar als Zufluchtsort des Abodritenfürsten, die Mecklenburg bereits 992
als Bischofssitz (s. u. A. 154), dann 995 (DO III 172: actum Michelenburg). Zugunsten der Mecklenburg fällt
ins Gewicht, daß sie als abodrit. Vorort bereits zur Zeit Bischof Reginberts von Oldenburg 992 erscheint, der
nach ihr statt nach der Oldenburg benannt wird (u. S. 162). Eindeutig ergibt sich aus Ibrahims Schilderung
des Reiseweges von Mägdeburg zu "Nakons Burg" deren Lage im Abodritenlande, S•• T. Widajewicz a. O.

125) Wid. Corb. III 68, S. 142 f. Zum Namen ~Istivoj: Thietmar nennt diesen Fürsten Mistul und
Mystuwoi, verwendet also die Kurzform Mstuj und die Vollform Mslivoj nebeneinander, Adam hat die
Vollform MysliwoI (= Mstivoj).

118) Ebda.: Erant duo subregull Herimanno duel, inimicltiae apatribus vieariae relicti, alter vocabatur
Selibut, alter Mistav. Selibur preerat Waaris, Mistav Abdrltls.

,:.
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Mstivojs über die Abodriten. Al!'>Mstivojs Vater werden wir domnach Nakon Zll betrachlcn
haben 127),

Das würde aber bedeuten, daß Nakons Herrschaft über die Wugrier, die wir aus lbrahims
Angaben erschließen müssen, insofern eine nur mittelbare gewesen ist, als zwischen ihn und
den \Vagrierst:lmI1l sich die stammesfürstliche Gewalt des uns nicht hckunnten Vaters Zeli-
bors 128) schob. Adam von Bremen, der sich hier auf den !Hnenkünig SVCIl Estridsou als
Gewührsmann beruft, giht an, daß in einer Zeit, die sich etwa von \)(i;) his lO:!() erstrecken
kann, unter den principes Mstislav, Nnkon lind Sederich Friede in der Scluoania, d. i. hier im
slawischen Teil der Hamburger Kirchenprovinz, geherrscht habe 129), Nakou und sein Enkel
Mstislav, von dem noch zu sprechen sein wird, waren Abodritenfürsten, Scderich dagegen
könnte ein \Vagrierfürst gewesen sein, Adam nennt den gleichen Namen noch einmal als dell
eines suirapa SChWOWIll zur Zeit Erzbischof Unwans von Hamburg. der Zeit VOll 1():!O/:!\).
\Vahrscheinlich sind beide Personen doch identisch. Wenn das der Fall ist, gehiirt Scdcrich
nicht in die Zeit Nakons und kann dann auch nicht mit Zelibors Vater identisch sein, eher
könnte er dessen Sohn sein 130). Sein Name ist nicht slawisch. sondern wohl nordisch, was
auf \Vagrien deuten könnte 131).

Was Mstivoj seihst betrifft, so erweckt Widukinds Bericht iiher seine Feindschaft mit
2elibor und deren Schlichtung durch Hermann Billung auf den ersten Augenschein hin dell
Eindrudi, als seieIl sich beide Herrscher gleichgeordllet gegeniibergestanden. Das würde
bedeuten, daß es den \Vagriem nach Nakons Tod gelungen wiire, sich giinzlich selhstiindig
zu machen 132). Bei näherem Zusehen ändert sich jedoch das Bild, und nimmt man audere
Quellen hinzu, so wird man Widukinds Ausdrucksweise für schief hallen müssen, was uhcr
bei seinem üußcrst geringen Interesse für die slawischen Verfussungszustilnde nicht weiter
verwunderlich ist. Auffiillig ist bereits, daß Hermann Billung den Streit zugunsten Mstivojs
entscheidet. Als Zellbor sich nicht fügt, zieht l\Istivoj gegen ihn, von Hermann unterstützt.
Der Herzog übergibt Zellbors Herrschaft dessen Sohn. Man kann diesen Bericht kuum anders
interpretieren, als daß der Streit zwischen :lelihor und Mstivoj seine Ursache in separa-
tistischen Tendenzen des Wugrlers hatte, die von Hermann Billung jedoch nicht geduldet
wurden, so daß Mstivoj seine Oberherrschaft wiederherstellen konnte, indem Zellbor selbst
beseitigt und sein Sohn, der die Samtherrschaft l\Istivojs anerkannte, an seine Stelle gesetzt
wurde 133).

127) An dieser Auffassung des Vorhiittnisses zwischen Nak on und Mstivoj isl 1I111H'dillgt festzuhall'·II.
vgI. H. Wagner, \Vendenzeit, ii, B. Schmeidler, 31H, und .J. WidajPwicz, -1.9H., ohglt'kh sie den ofl V"I'-

teidigten Ansatz des Ibrahimschen Berichles auf 973 slall auf !l{)[,!liö ausschließI, der aher auch aus untieren
Gründen fallen muU, s. zuletzt \V. Koppe, Das Heich des ~liseko u. d. \Vikingl'r in Osldeulschland, in:
Dte Ostforschung I (1942), 261 mit A. 20, und .J. \Vidajewicz, 1 ff. - J. ~larqu:lI'l, :1211,hl'zwl'ifclt zu Unrechl
den gem'alogischen Zusammcnhang zwischen ]\;akon und ~lsli\'oj, obgleich "1' sie ebenfalls aufl'inanderfolg('n
läßt (vgI. S. 312).

128) Seltsumerweise hiilt J. \Vidajewicz, 50, Nakon und Stojgn~v für die Viiter VOll ~Islivoj und lelihor,
obgleich die Leiden Brüder !)55 vereint das ahodrit. Heer geführt haben, wiihrend die "iiler ~Islivojs ullll
Zelibors miteinander verfeindet waren.

129) Il 26, S_ 8ö_ Adam bezieht diese Bemerkung Sven Estridsons auf die Zeil der Bisdlüf,' I·:!lward.
'Vago und Eziko, d. i. die Zeit von \)68-\)811, s. H. Bref.llau, 402 f. Diese \'on Adam ('rslellle t'hronologisdH'
Beziehung ist jedoch erweislich falsch, denn l\1slislav Hißt sich nur mit dem Fürsll'lI gleidl(~n :-';umcns idenli-
fizieren, von dem Thielmar zu 1018 berielltet (s. u. S. 160 f.).

'Venn Sven Estridson hehauplet, unler diesen Fürsten habe Friede geherrscht, dallll triff! das freilich
für Thielmars ~fstisluv nur bedingt Zll. s. n. \-Vagner, \Vendenzeil. 94 fr.; doch liißt sidl dus all<:h für Nakon
nur mit Einschriinkungen sagen_ Die Bischöfe Reginhert (!HH/92-1013/l-1) lind llenno (1013/14-1023) wuren
immerhin unter Mslislu\' offenbar wenigslens im ahodriL Teil ihrer mÜZl'Sl' (iitig (s. 11. S. 1(2). lIellnos
Appell un den Kaiser nach !Iem :\ufslan~1 ~:on 1011'1(Thictmar VIII G, S. 4!)S f.) hiilte übrigens sonsl !luch
keinen Sinn; vgI. dazu auc'h lIelmolds I~rzahlungen I 18, S_ 3G ff. - Zu einem underen ErgP)lIIis komml
If. Breßlau, 404 f.

130) So mil H. 'Vagner, \Vendenzeit, 77, gegen J. Marquart, 322 ff.; B. Sclulleidler, 327 ff. (dorl wt'iI('re
Lit.), zweifell an dieser Idenliliil. weil er sich von Adams Chronologie hier nichl lüsL

131) \'gL J. l\1arquart, 322; zu den diinisell-wagrischen Beziehungen s_ u. S. 177.
132) So K. Wachowski, 150; O. Balzer, 56.
133) VgI. H. Wagner, 'Vendenzeit, 77; W. Biereye, Beilriige zur Gesehichte Nordalllingiells im 10. Jh.

(1909), 151 ff.
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Auf jeden Fall galt Mstivoj zu seiner Zeit als einer der bedeutendsten Slavenfürsten. Zu-
sammen mit Mieszko von Polen und Boleslav von Böhmen hebt ihn Thietmar aus einer
großen Schar ungenannter abhängiger Fürsten hervor, die 984 zu Quedlinburg vor dem
deutschen Thronprätendenten Heinrich von Bayern erscheinen 134). Im Zuge eines Aufstandes
fällt er, wohl in den neunziger Jahren des 10. Jahrhunderts, über ganz Nordelbingen und
Hamburg her, was seine Herrschaft über Wagrien und Polabien voraussetzt 135); an dem
großen lutizischen Einfall in die Altmark 983 scheint er beteiligt 136) - vielleicht hat also seine
Herrschaft in südlicher Richtung sich bis auf die Linanen erstreckt. Auch zu den Dänen hat
er Verbindung: König Harald Blauzahn ist allem Anschein nach sein Schwiegersohn 137).

Adam von Bremen nennt neben ihm als zweiten Führer im Zug gegen Hamburg noch einen
anderen Fürsten namens Mstidrag (= Mizzidrog) 138). Da auf Mstivoj Mstislav folgt, darf
aus der Gemeinsamkeit des ersten Kompositionsgliedes in allen drei Namen geschlossen
werden, daß sie ein em Geschlecht angehörten; Mstidrag mag Mstivojs Bruder gewesen
sein 13D) und mit ihm die Herrschaft in ähnlicher Weise geteilt haben wie Nakon mit Stojgnev.

Mstivoj hatte nach Adams Zeugnis 140) einen Sohn, der den Billurigerherzog Bernhard mit
der stattlichen Zahl von 1000 Reitern auf seinem Italienzug 983 begleitete. Bei Thietmar 141j

erscheint nun um 1018 ein senior Mstislav, den die Lutizen angreifen, weil er ihnen im Vor-
jahr nicht gegen die Polen gefolgt ist. Seine eigenen Leute erheben sich darauf gegen ihren

134) IV 2, S. 133.
135) Thietmar III 18, S. 120; Ad. ßrem. Il 42, S. 102 f. Nach Thietmar hat es den Anschein, als habe die

Zerstörung Hamburgs bereits 983 stattgefunden, während Adam sie zwischen 1011 und 1013 setzt, vgl.
H. Usinger, über Adam II 40-43, in: S. Hirsch, Jahrbücher d. dt. Reiches unter Heinrich n. Bd. I (1862),
4i8 ff., der sich für 983 entscheidet und dem sich die Mehrheit der Forscher anschloß (so ß. Schmeidler,
322 f., R. Wagner, Wendenzeit, 88 f., W. Brüske, 43; andere Meinungen bei Brüske, 13 A. 26). Mit guten
Gründen dagegen und für die Jahre 990/95 jetzt G. Labuda, 175 ff. (mit reicher Lit.), der Thietmars Bericht
über die Zerstörung Hamburgs sicher zu Recht für einen den chronologischen Rahmen wie den Sinnzusam.
menhang sprengenden späteren Einschub hält (vgl. aber die nächste Anm.).

138) Gegen G. Labuda, 187 ff., hält Verf. daran fest, daß Thietmars Bericht über die Zerstörung des
Laurentiusklosters zu Kalbe/Altmark (Ill 18, S. 120; zur Lokalisierung des von Thietmar genannten
Klosters R. Holtzmann, Das Laurentiuskloster zu Calbe, Sachsen u. Anhalt 6 [1930), 177 ff.) die Beteiligung
Mstivojs an ihr zwingend erweist (so mit R. Holtzmann a. 0.); der c. 18 beendende Zusatz, der nach dem
Nachweis von B. Schrneidler, 331 ff., von Thietmar selbst stammt, und nach dem Mstivoj seinen unglück.
lichen Ausgang als Strafe des HI. Laurentius auffaßte, verliert jeden Sinn, wenn er nicht in Zusammenhang
mit der vorher berichteten Zerstörung des Klosters Kalbe steht. Die Schwierigkeiten, die Labuda dieser
Auffassung entgegenstehen sieht, lassen sich beheben, wenn man in Thietmars c. 18 außer dem Bericht
über den böhmischen Zug gegen Zeitz, den bereits W. Giesebrecht, Jbb. d. dt. R. u. d. Herrsdlaft Ks.
Ottos n. (1840), 156 ff., als späteren Einschub Thietmars erwies, nur noch den Satz für eingeschoben
hält, der die Zerstörung Hamburgs durch Mstivoj meldet, und wenn man dementsprechend die darauf.
folgende Wundererzählung nicht auf Hamburg, sondern auf Kalbe bezieht, von dem vorher die Rede ge-
wesen war. Nach Ausschaltung der eingeschobenen Sätze über Zeitz und Hamburg ergäbe e. 18 dann, daß an
die in c. 17 berichtete slawische Eroberung von ßrandenburg und Havelberg sich eine slawische Invasion
in die Altmark anschloß, an der auch die Abodriten beteiligt waren. Ungewiß bleibt dann nur, ob abo-
dritische Abteilungen etwa auch bereits in Havelberg oder gar Brandenburg beteiligt waren.

137) Das ergibt die Inschrift des nordjütländ. Runensteins von Sondervissing aus d. 2. H. d. 10. Jhs., in
der Tufa Mislivis tu!iR .. Harats hins kulha! Kurms sunaR kuna bezeugt, diesen Stein zum Gedächtnis ihrer
Mutter gesetzt zu haben (L. Jaeobsen - E. Moltke, Danmarks Runeindskrifter, Texthd. [Kph. 1942), nr, 55,
S. 94). Vgl. J. Marquart, 305 f., B. Schmeidler, 320; F. Wigger, Ann., 26, 11. R. Wagner, Wendenzeit, 64,
folgen noch der falschen älteren Datierung ins frühe 10. Jh.

138) O. A. 135.
lSU) So auch ß. Schmeidler, 326; H. Wagner, Wendenzeit, 88, J. Marquart, 315, O. Balzer, 56, u. G. La.

buda, 182 A. 88, halten ihn für einen Wagrierfürsten.
140) Schol. 27, S. 102: Sermo est ducem Sclavanicum petiisse iilio suo neplem ducis Bernardi eumque

promisisse. Der Sohn zieht mit dem Herzog nach Italien und fordert darauf die Nichte. Deren Herausgabe
verhindert Markgraf Dietrich. Adam bringt das Scholion, das nach dem Herausgeber Schmeidler (ebda. A. 6)
ihm sicher zuzusprechen ist, zu II 42, dem Bericht über Mstivojs Zug gegen Nordelbingen. Der dux Sclavanlcus
muß also Mstivoj sein. Das wird auch durch die Nennung des Markgrafen Dietrich von der Nordmark
erwiesen, der 985 starb (Ann. Quedlinburg. s. a. 985, S. 67). Hz. Bernhard ist nachweisbar nur 983 in
Italien gewesen, und zwar zum Reichstag von Verona (Thietmar III 24, S. 128). Helmolds Identifizierung
des Adamsehen dux Sc1avanicus mit Mstivoj (I 16, S. 34) ist also richtig: irrig dagegen ist es wohl, wenn
Helmold Adam korrigierend Mstivoj für sich selber werben läßt. Vg!. J. Marquart, 317 C., ß. Schmeidler, 323.
Anders G. Labuda, wie A. 139, der Adams dux Sclav. mit Mstidrag identifizieren möchte.

141) VIII 5, S. 498.
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proprius senior, schließen ihren Fürsten in der Burg Schwerin ein und veranlassen ihn
schließlich zur Flucht aus der paterna hereditas. Es handelt sich hier also um einen Abo-
dritenfürsten, der im Abodritenlande sitzt und dort seine fürstliche Stellung ererbt hat. Der
Name schließlich beseitigt alle Zweifel: Mstislav ist der von Adam bezeugte Sohn Mstivojs.

Schwierigkeiten bereitet hier freilich ein Scholion Adams, nach dem Mstivoj wegen seiner
Treue zum Christentum aus der Heimat vertrieben zu den Barden, d. i. nach Lüneburg zum
Billungerherzog, habe fliehen müssen 142). Das paBt ganz und gar nicht zu dem Mstivoj, der
nach dem übereinstimmenden Zeugnis Adams und Thietrnars Führer des Zuges gegen Ham-
burg war, nach Thietmar auch schon am Aufstand von 983 beteiligt war und wiederum nach
Thietmar nicht allzulange nach beiden Ereignissen gestorben ist 143). Schon Helmeld hat
diesen Widerspruch erkannt, als er Adams Scholion in seine Darstellung übernahm 144) und
deshalb erklärend hinzugefügt, Mstivoj habe sich in seinen letzten Jahren zum Christentum
bekehrt, was aber den Widerspruch zu der Darstellung, die Thietmar von Mstivojs Tod gibt,
nicht aufhebt. Nun hat Adam offensichtlich die Ereignisse von 990/95 und die von 1018, die
Thietmar getrennt berichtet, in eins zusammengezogen und in die Jahre 1011/13 verlegt 145).
Infolgedessen kann er von zwei in dieser Zeit aufeinander folgenden Ahodritenfürsten nichts
wissen und verwechselt hier einfach Mstislav, von dessen Flucht uns Thietrnar ja berichtet,
mit seinem Vater Mstivoj 146). Die Verwandtschaft der Namen hat vermutlich das Ihre zu
dieser Verschmelzung der Personen beigetragen.

Von einem Slawenfürsten des Namens Mstislav hat auch Adam freilich erfahren, aber aus
anderer Quelle als der, aus der er sein Wissen über Mstivoj schöpfte, nämlich aus den Er-
zählungen Sven Estridsons 147); dieser hat ihm jedoch von Mstislav nicht mehr erzählt, als
daß unter ihm, Nakon und Sederich die Slawen Frieden gehalten hätten. Da Sven Estridson
aber außerdem von den Missionserfolgen dieser Zeit berichtete, bezieht Adam seine Mit-
teilungen auf die Zeit der Oldenburger Bischöfe Egward, Wago und Eziko, die Zeit vor dem
Abfall von 983, und muß deshalb Mstislav chronologisch vor Mstivoj, dem Friedensstörer
und Apostaten, einordnen.

Läßt sich dieser Irrtum Adams verhältnismäßig leicht aufklären, so steht es nicht ganz so
einfach mit der Verwirrung, in die die Genealogie der Abodritenfürsten bei Helmold geraten
ist. Bei ihm ist Mstislav der Sohn eines sonst nirgends bezeugten regulus Obotritorum Billug,
den er in die Zeit des Oldenburger Bischofs Wago verlegt 1(8). Helmold weiß von diesem
Mstislav eine novellenhafte Geschichte zu erzählen 148), die ihn als wütenden Christenhasser
darstellt, zu dem historischen Mstislav Thietmars also in keiner Weise paßt. Diesen seinen
Mstislav identifiziert Helmold mit dem bei Adam neben Nakon und Sederich genannten 160).
Mstivoj folgt in Helmolds Darstellung wie bei Adam jenem Mstislav nach, Helmold setzt
Mstivoj nach Adams Vorgang in die Zeit nach 1011151). Die ganze Verwirrung ist nur ver-

142) Schot 30, S. 103.
143) O. A. 135. Thietmar leitet den Satz, der Mstivojs Ende berichtet, ein mit post haec; diese Angabe

kann sowohl auf das unmittelbar Voraufgehende bezogen werden, das wäre nach dem o. A. 136 Gesagten
die Zerstörung des Klosters Kalbe 983, wie auf die Gesamtheit des von Mstivoj in c. IS Berichteten ein.
schließlich der Zerstörung Harnburgs, die vermutlich in die Jahre 990/95 fällt (s. o. A. 135). Mstivojs Tod
kann danach erst in den 90er Jahren des 10. Jhs. erfolgt sein.

144) I 16, S. 35 f.
• 145) S. R. Usinger, o. A. 135, dessen zeitlicher Ansatz der Zerstörung Hamburgs zu 983 jedoch jetzt nach
G. Labuda, wie o. A. 135, zu korrigieren ist.

146) So mit R. Usinger, 481, J. Marquart, 316, B. Schmeidler, 323 f. Der Versuch G. Labuda's, 198 A. 157,
Adams Schot 30 für Mstivoj zu retten. überzeugt nicht.

147) O. A. 129.
148) I 13-15, S. 26 rr,
149) Zu ihrer Kritik C. Schirren, 65 Cf .• der sie für eine verschiedene erborgte Motive mischende Er

findung Helmolds hält; ähnlich H. v. Breska, 19 fC., der jedoch für ihren Urheber den Mecklenburg-Schwe-
riner bischöft Klerus hält. Vg!. auch J. Marquarl, 318 ff. Anders, doch nicht überzeugend. W. Biereye,
Unters. z. Gesch. d. nordelb. Lande in d. 1. 11. d. 11. Jhs., ZSHG 47 (1917),454 ff. S. aber auch u. Excurs IV, S. 214 f.

150) I 15, S. 31. Den Widerspruch, der in dieser Identifizierung liegt, hat Helmold selbst bemerkt; er
sucht ihn zu überwinden mit der Charaklerisierung Mstislavs als Christum pa/am confitens, sed clam perse-
quens (so gegen C. Schirren, 76 r.).

151) I 16. S. 34.

11
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stündlich als Folge der chronologischen Baffung und Verschiebung, die sich Hehnolds Führer
Adam hat zuschulden kommen lassen. Weil bei Adam Mstivoj erst nach dem in Nakons Zeit
versetzten Mstislav, niimlich gegen 1011, erscheint, war Helmold geradezu genötigt, den Mstislav
der uovellistischcn Überlieferung, aus der Helmold diese Figur genommen hut. ins 10. Jahr-
hundert zu setzen. IIelmolds chronologische Ordnung der abodritischen Geschichte von 990~
1018 folgt also lediglich Adam, dessen Fehler eindeutig erweisbar sind. Im Grunde hat Hel-
mold nichts getan, als in das ihm von Adam vorgegebene chronologische Gerüst no-
vellistische Erzählungen einzufügen, so wie die Namen ihrer Helden, des Oldcnhurger Bischofs
Wugo, Mstisluvs und seines Vaters Billug, es ihm nahelegten. Unter diesen ist Billug aus der
ubodri tischen Geschichte off'cnbu r ganz zu streichen. Xlslisl« v muß nach Helmolds Vorbild
mit dem historischen Mstislav Adams und Thietrnars identifiziert werden, obwohl Helmolds
novellistische Üherlicf'crung ihn in einem Lichte erscheinen läßt, das Zll dem von Adam und
Thietmur gezeichneten Bilde nicht stimmen will; für die Zeit des Bischofs \Yago (gest. vor
H88) kann ein anderer noch jugendlicher Mstisluv jedoch nicht in Belracht kommen. \Venn
den Erzühlungen Hclmolds über Mstisluv überhaupt Glauben zu schenken ist, dann muß
angenommen werden, daß dieser Fürst zu einem unbekannten Zeitpunkt, vielleicht nach der
Übernahme der Herrschaft, eine radikale Umstellung seiner Politik vorgenommen hat 151a).

Festzuhallen bleibt aus Helrnolds Mstlslnv-Xnchrichten vor allem, daß sie ihren Helden als
Sohn eines Abodritcnfürstcn bezeichnen 152).

\Yir dürfen also gegen Adam und Hclmold, aber mit dem besser unterrichteten Thietmar
an der aufgestellten gellealogischen Folge Nakon - Mstivoj -_ Mstislav Icsthalten ; Thietmur
war, wie hier bemerkt werden darf, nicht nur Zeitgenosse Mstivojs und ~lstislavs, sondern
auch in abodritischcn Fragen wohl informiert durch seinen geisllichen Bruder. Mstivojs Ca-
pellun Avi eo 153).

Alle drei genannten Fürsten sind als Herren des Ahodritenlandcs hezeugt, für Nakon ist
darüber hinaus die Samtherrschuft über das ganze Hcich sicher, für Mst ivoj wenigstens recht
wahrscheinlich. Für Mstislav gewährt Thietmar insofern einen gewissen Anhaltspunkt, als
se-ine Formel von dem populus iste, qui Abotritt et 'Vori uocantur, sich gerade auf den Vcr-
hand bezieht, der sich gegen seinen proprills senior ~Istislav erhebt. Daraus würe zu schließen,
daß Mstislav auch über dic \Vugrier gebot. Doch scheint ~lstislavs I1('rrsch,lft über \Vagrien
lIicht sehr intensiv gewesen zu sein. Es hat den Anschein, als habe es zwischen ihm und den
\Vugriern Gegensiitze in der Glaubensfrage gegeben. Der Bischof der Oldenburgcr Diözese
von 901/U2--10l3!14 Heginbert wird H92 nicht nach dem alten Kafhedralsilz Oldenburcr

1'>'
sondern nach der Mecklenhurg 154) benannt, und Entsprechendes gilt für seinclJ Nachfolger
BellIlo (1013/14~102il). Möglicherweise ist er von dem christlichen :\Istislav llach Mecklen-
burg geholt woren 155), weil im wagrischen OIdenburg kcine Möglichkeit eines ersprießlichen

1513) So R. Wagner, Wendenzeit, 98.
152) S. u. Excurs IV, S. 214 f.
153) Thietmar UI 18, S. 120. Auch zu <lern Oldenburger Bischof Reginhert halle Thietmar Beziehungen

1\'[ ·n, S. 328), desgleichen zu dessen Nachfolger Bernhard (VIII 6, S. 498).
154) Hcginbert: Ann. Quedlinhurg. s. a. 992, 69; Gl'sta epp. lIalherstadensium s. a. mH, MG. SS. XXIIT,

Hi. Beide Nachrichten hezeugen die Anwesenheit Reginberls bei der "'eihe de!' neuen JIalherstiidler Kathe-
draikirche und hezeichnen ihn als cp. MikiIanburgensis bzw. Nielenburgensis. Benno: Ann. Quedlinburg.
s. a. 1023, S. 89: ep. Mekilinburgensis (Todesnachricht). Gegen H. Brelllau, 40!, ist hier zu helllcrken, daß
heide Quellen als zeitgenössisch gelten dürfen, von dem späteren Ht. ~iecklenburg also 1I0ch keine Kenntni~
haben kiinnen. so daß ihre Benennung Reginherts und Bennos nach der :\[ccklrnhurg ehen dodl auf diesen
Ort als Silz des Bischofs hinweist - und das um so mehr, als die Notiz zu 992 die erste schriftliche
Erwiihnung der :\feckll'nLurg üherhaupt ist. Eine offizielle Transferierung der sedis episcopalis allerdings
wird aus ihr nicht 2U folgC'rn sein, denn die Hildesheimer Annalen nennen Benna nach Ol<lenburg, und in
)I. hat BenIla seine letzten Lebensjahre verbracht und dort ist er gestorben (Helm. I 18, S. 38 f., Ann. HUd.
s. a. t022. S. 3:l), so da[~ <Irr I1i1desheimcr Annalist Benno gl'radezu persönlich gekannt haben muß. Auch
ThiC'llIlur. der zu heiden Bisdlöfen Beziehungen hatte (5. o. A. 153), nennt Reginbert nach der OldpnLurg.
I)agegell IIlUß mit einem d:lUernden Aufenthalt des Bischofs in der ~iccklenhurg gerechnet werden, der den
QuecllinLurger und den I1alberstädler Annalisten zu seiner Benennungsweise yeranlassen konnte.

155) Diese Möglichkeit bestünde allerdings nur, wenn 991/92 :\fstisla\'s Vater !\[sth'oj bereits verstorben
war (s. dazu o. A. 143); vielleicht war aber gerade ~Islivojs Tod der Anlaß zur Ordinierung eines neuen
Bi,chofs.
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\Virkens mehr bestand 156) (sein Vorgänger Volkward war kurz vorher dort vertrieben
worden, ebenso wie schon dessen Vorgänger Eziko) 157).

Auch über den nächsten in der Generationenfolge, Uto, wissen wir nicht viel. Nach Adam
war er ein Sohn Mstivojs 15S). Da Adam aber Mstivoj mit Mstislnv zu einer Pe-rson xusununcn-
gezogen hat, ist damit zu rechnen, daß Uto in Wahrheit nicht Mstivojs Sohn, sondern sein
Enkel und Sohn Mstislavs war, und das um so mehr, als nach Thietmar :'lIst isla \' 10 1~ einen
verheirateten Sohn hatte 1:\9). Uto ist durch Adam für die Zeit von 101 H bis ea, 1O:1:.~he-
zeugt 160), neben ihm wird zunächst Sederich genanntI61), von dem bereits die Hede war; er
ist vielleicht identisch mit jenem abodritischen juri a] Vi ndlatuli, dell Snorri für diese Zeit
nenntIG2). Bei einer spiiteren Gelegenheit 163) nennt Adam neben Uto zwei andere principcs
,VillLllorllm der Hamburger Kirchenprovinz, Gnövos (= Gneus) und Onodruu (,ce" Anntrog}.
l3eide sind HeidenI64). Da die Nukoniden seit Msfislav, wahrscheinlich schon sl·il Mst ivoj,
wenn nicht noch länger. Christen waren 165), die \Vagrierfiirstcn aber, soweit wir selu-n,
Heiden 166), liegt es am nächsten, in diesen beiden Persönlichkeiten \\'agril'rfiirstell zu
sehen 167), wie es wahrscheinlich Sederich war.

Helleres Licht verbreitet sich über die ubodritischen Zustünde erst mit Ut()S Sohn Golt·
schalk. Zwischen Vater und Sohn schiebt sich jedoch noch ein anderer Fürst mit Nuuu-n
Ratibor. Uta ist ca. 1028 durch einen Sachsen gefallen, sein Sohn Gottschulk , der schien
Vater grausam rächte lind dabei in die Bünde des Billungcrherzogs fiel, mußte darauf aullp!,
Landes in die Dienste des Diinenkünigs Knuts d. GI'. gehen, die er nach dessen Tode mit
denen seines Neffen Sveu Estridson vertauschte 168). Nun tritt in Adams Darstellung neheu
Gncvos und Onodrag, die hier ein zweites Mal gcnannt werden, Ilutibur auf, ill di-r Zeit des
Erzbischofs Bezelin von Hamburg-Bremen, 10:~5-1Ü43169). Adam bezeichnet ihn als uir
magnae potcstatis inter burbaros 170). Er füllt lü4:J im Kampf(' gegen dell DÜlIl'lIkiinig l\Iaglllls

156) Auf die Existenz eines hcidnischen Wagrierfiirsten in dics"r Zeit deutet ('illl' Ch"rlief('l'llllg ill
Snol'ris Olafssaga r. 81) iiber die heidnisrhp Erziehung dcs ältcsten Sohllps König Olars VOll Sdl\\'C'<!ell bei
den slawischcn Verwandtcn sciner Muttcr, die nach Snorri dottir jarls af Vindlandi war, c!('lln nach A,1.
Brem. 11 im, S. !J\l, slammte Olafs Frau Astrid de Obotritis. Die Idcntitiit heider l'er~()lJell wird allcnling,
bezweifelt, s. J. Slcenslrup, 65 A. 4. Der Tcrminus jarl würde die Slellullg pilH's wagrisdH'll '1't'ilstamlllfiirstl'lI
gut kcnnzcichnen; "gI. zu ihm 11. \Yindmunn, 20 ff., mit Lit.

157) Dazu H. fircßlau, 402 ff.
158) II 66, S. 126.
159) S. A. 141; vgl. H. Sehmeidler, 325.
160) Adam (11 60, S. !1U; II GG, S. 126) ncnnl Uta fiil' die Zeit dcr I1am!JlHJ.:·Brclllrl' Ehh. IJnw:ln 1111«1

Libcntius (1013-1032). Da 1018 noch :\fstislav bczl'ugt ist, kann trto erst ab dieser Zl'it gdlerrsdll halH'll.
161) II 60, S. 119.
162) S. o. A. 156.
163) II 66, S. 126.
164) Ehda.; II 71, S. 133, sagt Adam \"on ihncn, daß sie in Hamhurg duci ac pracsuli miIitabant; darall~

mit R. 'Vagner, 'Vcnoenzeit, 107, zu sdlließen, daß sie sich hiitten taufcn lassl'n. ist kaul11 slalthaft.
165) Utos Christentulll ist von Adam (s. o. A. IGO) und Saxo X, S. :l:iO, ausdriicklich h!'ll'ugt; er hat scillcn

Sohn Gottschalk zur Erziehung in das Liinclmrgcr :\1ichealisklostcr gegcben (;\«1. Brrm. o .. \. IGO; vgl. Sax"
I. c.). Mstislav flieht vor dem heidnischcn Aufstand 1018, weil er sein Christelltum nidlt aufgehcn will
(s o. S. 27 C.). Mstivoj hat einen Kaplan (s. o. S. 162). Der Ahodriten·Fiirst. II('SS('II Taufl' h('rpits zu !1:11
'emeldet wird (s. o. A. 119), ist wohl !\akon odcr desscn Vater gewcsen.
g 166) In Zelibors Burg bcfand sich ein Götzenbild, als IIcrmann llillung und :\Istivoj sie erohcrten (s. o.
A. 125). Unter ~Istislav scheint ein religiöser Gegensatz zwischen ihm und dcn \Vagriern ersehließhar
is. O. S. 162 C.). Spätcr ist dcr \Vagrierfiirst Kruto Heidc (5. U. A. 201). pbenso anschcinl'nd d('S5('11Naehkolllnll',
dcr Oldenhurgcr Fürst Rochel (s. U. S. 192).

167) So auch R. 'Vagner, 'Vl'ndenzeit, 107, Ko 'Vachowski, 154, und scllOn L. Giesl'hrccht 11, iJ·1. B.
Schmeidler, 327 A. 2, vermutete, Adam h.abe .hier .irrtiimlich in lIto und Gni,,·os zwei vl'rschie"cne Personell
gesehen. In 'Vahrheit seien .sie wohl hCI~e Idenllsch, d~ ~axo Gottschalks ~·ater, der. hei Adam Vto h~ißt,
Pribygncv nennt. Adam bezelchnl'.~ ah~r lll~ht nur Gncy~,s IIll Gegens~tl zu Uto als Helden, sondern erwahnt
Gncvos und Onodrag auch noch fur dIe Zell nach Utos lode (II 71, S. 132 f.). AllS der Existellz \'011 \Vugrier·
fürsten in dieser Zeit auf ",agrische Vnabhiingigkeit zu schlicßcn, wie K. \VadlOwski. 1;)4, lind ihm folgl'n,1
O. Balzer, [)6, wollen, ist kaum angängig.

168) Gottscllalk im Dienste Knuts: Ad. Brem. II 66, S. 126; Saxo X, S. 3iJOf.; Helm. 1 lV, S. ·10; im
Dienste Svens: Saxo X, S. ;~61. Vgl. R. Wagner, WClldcnzeil. 189 A. 2.

169) Il 71, S. 132 f.
170) 11 79, S. 137.

11'
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den Guten, desgleichen wenig später auf der Lürschauer Heide bei Schleswig-Heddeby seine
acht Söhne, die ausgezogen waren, ihn zu rächen 171). Da er Christ war 172) wie die Nakoniden,
könnte er ihrem Geschlecht angehört haben, etwa als ein Bruder Utos, der nach der Aus-
schaltung seines Neffen Gottschalk dessen Stelle einnahm. Gewisse Beobachtungen scheinen
jedoch gegen eine solche Auffassung zu sprechen.

Nach Adam kehrte Gottschalk in der Zeit nach Hatibors und seiner Sühne Tod wieder in
die Heimat zurück - offenbar hatte ihr Ende ihm den Weg zu seinem väterlichen Erbe
wieder freigemacht 173). Helmold, der hier in seiner Darstellung von Adam abweicht, läßt
Gottschalk nach der Rückkehr in terram potrum suorum um seine hereditas kämpfen, die er
(I quibusdatn tyrannis inoasam vorfand. Nach seinem Siege über diese übernahm er posses-
siones cum principatu ex integro 174). Da Helmold Ratibor überhaupt nicht nennt und Gott-
schalks Rückkehr zudem in die Zeit unmittelbar nach dem Tode Knuts d. Gr. zurück.
verlegt 175), könnte man seine tyranni mit Ratibor und dessen Söhnen identifizieren. Das
würde bedeuten, daß sich Gottschalk nach Helmold die Rückkehr in die Heimat durch einen
Kampf mit Ratibor und seinen Söhnen erzwungen hätte. Adams Darstellung schließt jedoch
eine Rückkehr Gottschalks noch zu Ratibors Lebzeiten aus. Zudem hätte eine bewaffnete
innere Auseinandersetzung zwischen Gottschalk und Ratibor es Ratibors Söhnen unmöglich
gemacht, die Abodriten in solcher Geschlossenheit gegen die Dänen zu führen, wie unsere
Quellen uns das bezeugen 176). Auch die Annahme etwa, daß die dänisch-abodrittsehen Kämpfe
durch einen von den Dänen unterstützten Versuch Gottschalks, sich des Abodritenreiches zu
bemächtigen, ausgelöst worden seien, läßt sich nicht halten, da es gerade König Magnus ist,
gegen den die Abodriten kämpfen. Seit Beginn des Jahres 1043 bestand zwischen Magnus und
dem Gefolgsherren Gottschalks Sven Estridson, den Magnus 1042 zum Jarl von Dänemark
gemacht hatte, offene Feinschaft. weil Sven als Neffe Knuts d. Gr. sich in Dänemark an
Magnus' Stelle zu setzen suchte 177). Die Rückkehr Gottschalks kann also nur nach der Schlacht
auf der Lürschauer Heide erfolgt sein. Da Saxo Gottschalk vorwirft, er habe Sven mit seiner
Rückkehr in einem Augenblick im Stich gelassen, als Svens Sache schlecht stand 178), läßt sich
die Zeit seiner Rückkehr auf die Jahre vom Herbst 1043 bis 1047 (Tod Magnus d. G. und
Herrschaftsantrilt Sven Estridsons) einengen.

Nun war Sven Estridson - daran läßt sich kaum zweifeln - mit den Abodriten 1043
verbündet 179), ja es ist sogar nicht ausgeschlossen, daß er selbst auf ihrer Seite auf der

171) Ad. Brem, 11 79, S. 137 f.; die nordischen Quellen bei F. \Vigger, Ann., 72 ff. Der Ort der Kämpf!!
zwischen Magnus und Ratibor ist unbekannt. Vgl. R. \Vagner, \Vendenzeit, 108. über die verfassungsrecht_
liehe Stellung der Söhne Ratibors, die K. Waehowski, 155, und O. Balzer, 56, für Teilfürsten halten, läßt sich
aus Adam nichts entnehmen.

172) Ad. Brem, JI 79, S. 137.
173) Ebda., S. 138. Adam schließt Gotischulks Hiickkehr zeitlich mit eadem vera tempore an die Kämpfe

Hatibors und seiner Söhne 1043 an. Sein Zusatz post mortem Chnud regis et filiorum eius führt auf die
Zeit nach 1042, dem Todesjahr des letzten Knutssohns Harrleknut.

174) 1 20, S. 41; C. Schirren, 120, hält Helmolds Darstellung Zll Unrecht für tendenziöse Verfälschung.
Wenn es wirklich Helmolds Absicht wäre, Gottschalk zu einem \Vagrierfürsten zu machen, wie Seh. meint,
dann könnte man nicht verstehen, warum er 1 21, S. 45, ihn gegen seine Vorlage Adam, der an dieser Stelle
(Ill 22. S. 1(5) Gottschalk nur princeps ohne nähere Bestimmung nennt, als princeps ObotritolUm bezeichnet,
warum er Adam folgend von dem Aufenthalt seiner Familie in der Mecklenburg berichtet (1 24, S. 46),
warum er aus Adams Darstellung die bevorzugte Rolle der Mecklenburg bei Gotlschalks Klostergründungau
nicht gestrichen hat (I 20, S. 42) und warum er ein Scholion Adams in seine Darstellung einflicht, das den
B. Johannes v. M. hervorhebt (1 22, S. 45; nach Adams Scho!. 81). Vg!. auch u. A. 196.

175) Helm. wie o. A. 174: post mortem Kanuti regis.
178) Dazu W. Ohnesorge. Ein!., 178 ff.
177) \V. Ohnesorge, Ein!., 201 ff., mit eingehender Erörterung der Quellen.
178) Saxo X, S. 364.
179) Das bezeugen Wilhelm v. Malmesbury, Hes gestae regum Anglorum HI § 259 Rer. Brit. SS. 90 [Bd, 2,

188i) und das Breviarium hist. regum Norvegiae c. 31 s., ~IG. SS. XXIX, 353 f. Beide sind freilich späte
(juellen, der ersten Hälfte bzw. dem Ende des 12. Jhs. angehörig, es sind aber, das ist bemerkenswert,
außerdänische Zeugnisse. Daß Sven 1043 auf Seiten der Slawen gestanden hat, mußte dänischen Geschichts-
schreibern anstößig erscheinen, und es ist daher nicht zu verwundern, wenn dänische Zeugnisse dafür nicht
vorliegen; so gegen .J. Steenstrup, 72, der die außerdän. Zeugnisse außer acht läßt. Vgl. auch \V. Ohnesorge,
Einl., 206 rr.
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Lürschauer Heide mitgekämpft hat 180). Bei einer so nahen Beteiligung seiner eigenen Partei
an der dänisch-nbodritischen Auseinandersetzung von 10-13 muß in dieser der Ausgangspullkt
für Gottschalks Rückkehr gesucht werden. Die Verbindung Svcns mit den Ahod ritcn ist sicher
nicht ohne Vermittlung Gottschalks zustande gekommen, der hier eine ~liiglichkcit gesehen
haben dürfte, das Erbe seiner Väter wieder an sich zu bringen. Der für Svcn und die Aho-
driten unglückliche Ausgung des Kampfes wird dann weiter der Grund gewesen sein, der
Gottschalk nötigte, die Trennung von Sven Estridson zu vollziehen: Ohne ein!' \'erstiindigung
mit Svens siegreichen Gegnern, mit Magnus und seinen siichsischcn Vcrhündetcn ':"}, war f'ür
ihn eine \Viederaufrichtung seiner Herrschaft im Abodritcn rclche nicht mehr zu erhoffen.
Die Rückkehr seihst aber muß dunn jedenfalls ha Id nach den beiden Niederlagen erfolgt sein,
die Sven im Kampf gegen Magnus nach der Schlacht auf der Liirschnucr Heide, aber noch im
Laufe des Jahres 1043, erlitt 182), am ehesten im Jahre 1044 lR3).

Bei diesem Sachverhalt lassen sich die tyrallIli, gegen die Gottschalk nach I1e1mold ln-i
seiner Rückkehr zu kämpfen hatte, unmöglich mit Hatibor und seinen Söhnen idr nl ifizir-run.
Wenn Hclmolds Darstellung, die Gottschalks Rückkehr gegen Adam um acht .Iuhre zurück-
datiert und Rntibor, wiederum gegen Adam, verschweigt, auch zu der Anuhme g{'rad{'zll
zwingt, daß er selber mit seinen iuranni Hatibor und seine Siihne gemeint huhe, so hat sich
doch oben eindeutig ergeben, daß diese seine Meinung falsch war. Die Frage ist aller, oll
He]molds Auffassung lediglich auf einer falschen Interpretation Adams ho ruhte oder viel-
leicht auf einer falschen Kombination einer anderen Quelle mit Adams Nachrichten. Daß
Gottschalk bei seiner Rückkehr Kümpfe zu bestehen hatte, bezeugen auch Saxo und Adam IHI),

Helmaids tyranni sind also durchaus glaubhaft, und wenn sie auch nicht mit Hatihor und
seinen Söhnen identisch gewesen sein können, so kann, ja. muß es sich doch 1II11 Jürstliche
Gewalten gehandelt haben, die sich unter Ratibor und vielleicht von ihm ]wgiinstigt cut
wickelt hatten. Das würde bedeuten. daß auch in Halibors Hcich neben dem Großfürstentum
ein Teilstammfürstentum bestand. Da nach Hclmold nun weiter jene t!JTmllli gerade in (jolt·

schalks hereditas sich eingerichtet haben, also im Abodritenlnnd, kann Hatihor kein Aho-
dritenfürst gewesen sein.

\Veitere Beobachtungen scheinen Hulibor nach \Vagrien zu verweisen. Daß ])('11l101d ihn,
der durch seinen Kampf mit dell Dänen eine solche Bedeutung erlangt hul tc, ails seinem
Adam-Excerpt einfach streicht, muß einen bestimmten Grund gehaht haben, Zlt t!t'SSPIl Auf-
hellung hier der weiteren Darstellung einmal vorgegriffen werden darf. Die S~'lllp:lthi('Il,
die Helmaid für die l\'akoniden Gottschalk lind seinen Sohn Heinrich hegte, sind hekannt.

180) Ein nur fragmentarisch in der l\nytlingasaga c. 22, ~IG. SS. XXIX, 2i6, ('rhalt('nes~kaldi\('h('s Pr('is·
lied auf Sven E~tridson scheint eine Tl'ilnahme Svens an d('r Schlacht auf diinisdH'r Seit!' ItI'zeug('n Zll \\'011"11.
Das Gedicht stammt von dpm Skalden Thorleik, der es 1051 am !lofe Svens zu dicht(,1l hegann (daw .L SI.,.'n·
strup, 72 mit Lit). Angesichts d('s Zusammenhangs der Ereignisse yon 101:! muß diese \'('rsion illl hiidl\t"1I
Grade unglaubwürdig ('rscheinell, denn Sven. war nach seinem miUglücktpll Aufstand gq~('n ~tagnus im "'in"'.-
1042/43 nach Schweden g!'gangen, von dort Illl Spiilsonllner 1043 nadl Sedan(l und Fün('n zuriickgd(('hrt IInel

kiimpfte unmittelbar nach der im S('pteml!er geschlagenen Schla('ht auf ,Ier Lürsl'hau,'r lI..id!' ein zw,'il.·s
Mal erfolglos geg!'n ~!agnl1s; nach seiner Niederlage floh er ahermals nach S.-hw('dpn, Il1n kurz ,'or \\'pih·
nachten 1043 sein Kalllpfgliick ein drittes ~ral geg"1l ~!agnus zu H'rsIH'l!en - wi(',It'r n'rg ..hlidl (dazu
\V. Ohnesorge, Ein!., 201 H.I. Es ist undenkbar, daß hei dieser Lage Sven im Sept('mher 104:1 auf ~Iagnus'
Seite gegen die Ahodrilen hülle strhen können. Entweder meinte ThorI('ik ('in .. andere S.-hladlt S\'ens gegen
die Abodritel1 bei Sdlleswig·lladdehy - ,"Oll dieser örtlichkeit spricht er -. die sich abrI' It'itlidl kaulll
einordnen Hißt, da sie nach lO·li, dem IIcrrschaftsantrilt SWIlS, unt! vor W.-lt, dem Entsll'hlll1gsjahr d,'s
Gedichts, stattgefundell und sich milhin gegen Goltschalk gericht'" ha hen miil3te (so gegt'1l F. \\'igger. ;\1111 ..

78, der die fragliche Schlacht nach 1047 ansetzen möchte). Oder aller, unt! das winl wohl das Hidllig"
treffen, wir hahen hier eine höfische l!mdeutung der Ereignisse yor uns. Gerade die Darstellung des Thor·
leik-Floks erhöht die Glaubwürdigkeit des Brey. his!. regUIll l\'OfY., nach (leI' S\,('1l IOI:! auf slawisdwr
Seile mitgekiimpft haI (anders \V. Ohnesarge, Ein!., 208).

181) Das Bündnis mil dem Sachsenherzog Ordulf, Magnus' Schwager. be7.t'ug.'n dit' Saga :'>Ingnlls Iwnlln:~,
ens Godha c. 30ss., ~IG. SS. XXIX, ;m7 fr., die lIt'imskringla c. 2i, :\I<i. SS. XXIX. :111: vgl. \\'. Ol!llp",rg,',
Eint, 111'3, Anm. 520; cinschriinkend W. Biereye, wie A. 149, S. 444 f,

182) Zu ihnen W. Ohm'sorge, Ein!., 203 f.
183) So audl \V. Ohnesorge, Ein!., 210.
tRI) Saxo X, S. 3G4: gestis vorie bellis Se/aviom sue dicionis effecit; ;\ll:\lll II i!l, S. 1:1:-;: contra Sc/a·

vaniam venit in/estus omnes impugnans.
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ebenso hekannl auch seine scharfe Parleinahme gegen ihren Gegner Kruto und sein Ge-
schlecht. dessen Kampf gegen die Nakonidcn noch his ill die Tage Helmolds währte. Unter
Krutos Nachkommen scheint nun einer den Namen Ilnt'se zu tragen, eine Kurzform zu einem
Vollnamen wie Ratihor lR5). Es wäre also immerhin möglich, daß Helmeld H.atibor deshalb
unterschlagen hat, weil Kruto zu Rntibor in einer gcncalogischcn Beziehung stand und in-
folgedessen doch nichl in der Weise ein Usurpator war, wie Helmold es darstellt, sondern ein
Erbe Ratihors und seines von Adam bezeugten großen Ansehens.

Mehr als eine Hypothese kann das nicht sein, wenn auch eine, die dadurch einen gewissen
'Vert erhält, daß sie eine mögliche Erklärung für eine sonst schwer verstündliche Verhaltens-
weise I1elmolds bietet. Legt man sie zugrunde, so ließe sich schließen, daß Ratihor \Vagrier-
f'ürst war, denn das können wir von Kruto mit Sicherheit sagen. Indessen auch dieser Lösung
widerspricht viel. Schwierigkeiten bereitet einmal Ratibors Christentum. Hinzu kommt, daß
Adam neben ihm auch die beiden Heiden Gnevos und Onodrag nennt, die man schlechter ..
dings nicht mehr unterzubringen wüßte, wollte man Ratibor zum Wagrierfürston erklären.
Scheiden aber Wagrien und Abodritenland als engeres Herrschaftsgebiet Ratihors aus, so
bleibt nur noch Polabicn übrig. Und hier bietet sich nun in der Tat eine Beziehung an. Es
liegt nahe, in Ratibor den Gründer der lOß2 zuerst bezeugten Ratzeburg 186) zu erhlicken, in
deren Kamen jener Kurzname Rat'se stecken kann 187), den später vielleicht ein Nachkomme
Krutos trug und der eine Kurzform zu einem Vollnamen wie Ratibor darstellt.

Wir können also in Ratibor einen Polabenfürsten sehen, der verwandtschaftliche Be-
zlclmngcn mit dem wagrischen Fürslengeschlechl anknüpfte. Daß Wagrien auf irgend eine
Welse zu Ratihors Herrschafts- oder mindestens Einflußbereich gehört hat, ergibt sich daraus
daß seine Söhne in .Jütland einfallen konnten 187a). Freilich wäre Ratibor in diesem Falle de;
einzige Polahenfürsl, von dem wir überhaupt Kenntnis hätten. Zudem muß bereits im frühen
J I. Jahrhundert das Polabenland fest in der Hand der Nakoniden gewesen sein, deren enge
Vorhindung mit dem biIlungischen Lüneburg sonst nicht verstündlich wiire, Das Aufkommen
einer fürstlichen Gewalt in diesem Bereich erscheint also nicht leicht verstiindlich. So mac

("I

denn noch eine weitere l\föglichkcil ins Auge gefaBt werden: Ratibors Kerngebiet war zwar
Polabenlund. doch hatte er es inne nicht als Angehöriger eines hodenstiindigen, stummes.
('igenen Fürstengeschlcchtes, sondern als unkonidischer Teilherrscher. so wie spiiter der
IIeinrichssohn Knul ein Teilfürstentum neben und unter dem älteren Bruder Svetipolk be-
saß 188). Dann wiiren, falls die oben aufgeslellte Ilypothesc richtig ist, auch Kruto und sein
Geschlecht Verwandte der Nakonidcn gewesen, und noch besser würden wir dann verstehen,
warum der Krulo-Geguer Helmold es für angezeigt hielt. Hntibnr aus dem Spiele zu lassen.

185\ S. u. S. 1f,9. Dic \Vipderga!1C' des Namens Har-e mit Rat';e ist jedenfalls möglich, s. zu diesem Namen
F. Miklosich, !l2; in Bctrncht kommt jedoch auch Radse, als Kurzform zu Hadoslav, s. phda., 91.

186) DH IV 87 (Or.): castelIum Razesburg dictum. Adam hat die Formen Razispurg, Razzisburg, Razzispurg
in <1"11 IIss. dcr A-Klassc, dere!l Archetyp hekanntlich das \VidmungscxcmpIar für Eh. Liemar ist: die
iil,rigf'1l !Iss. hielt'n nur unheneu[{'lJIle orthographische Varianten, siimllich ist ihnen die Genetiv-Endung
-is eigcll. IIP)mold hat Himal Racesburg, Racisburg, dagegen nur einmal Rr.ceburg ohne Genetiv-s rf fi(j.
S. 111\. Raceburg u. ii. ohne -s- hat dagegen der Brief des Neumiinsterer Propstes Sido \'on ca. 110,) (in
Schmei.llcrs lIelmold-:\usgahe S. 2-15). Die urkundl. Üherlieferung ch's 12.. Jhs. hat bereits beide Formen,
s. Urkundensamml. d. Sehlcswig-IIolstein.-Laul'nhurg. Gesellschaft f. vatcrliind. Gesell. I (1839\, Register
S. (i·ID s. v. Ratzehurg. An dcm höheren Alter der Form mit Gcneti\'-s kann also kcin Zweifel sein.

187\ So ben·its P. Kiihncl, Die slav. Ortsnamen in :\leckIpnhurg, :\1. .Jhh. -16 (ISSI), I1G; \'gl. aud.
L. :\Iiillpr, ~~R (Anm. zu S. 10:1). Dic polah. l'>amcnsform wlire mit Hat'sin anzusetzen. H. Trautmann, EOON 1,
:18, und ders., \\'O:\', 1is, faßt Hatzehurg als volksetymolog. Umdeulung cines pola],. Hatihor' auf, was sidl
mit e1l'1l üherlieferten iiltcstcn l'\amensformen durdwus nicht vcrträgt. \Venn die GroßpoIn. Chronik, wie
n. A. /'iSa. Ratzehurg Rathibor nennt, so ist das wohl zweifellos cigene Deutung des dl. Namens Ratzehurg.
So auch .T. Nalepa, Pierwotne hrzmienie naz\\' :\feklemlmrga i Hatzchurga (Die ursprünglichc Lautung der
:\'amen :\1. 11. H.l, Przeghld ZacllOdni 0 (lU;'3), 2M, 2i~ fr., <lessen eigencr Lösungsvorsdllag, der im ersten
Gliec) des "amens ('inen polah. ON Haciqz aus Rating-jl sieht, damn scheitert, daß 1. das PoIahische die
paIn. \'erschiehung von t' 1U e' nicht kennt, 2. keine überlieferte "amcnsfonn ein -n-Infix hat (vgl. dagegen
den mecklenburg. ON ViIeIlsc). Ergrahen ist dic sIaw. HatzeImrg nicht; Lcsefundc haben sIaw. Tonscherben
d. 1. H. u. ~Iitte 11. .lhs. erbracht, s. K. Kersten, Vorgcsch. cl. Kr. Hzlm. Lallenhurg (1951), 125 C., u. K.
Langenheim, wie A. 350.

187a) Vg!. J. Steenstrup, 69.
lSR) S. 11. S. 170 f., 179.
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Ziehen wir das Fazit aus diesen Erörterungen, so ergibt sich eint' gewisse Wahrschein-
Iichkeit dafür, daß Ratibors Ausgangsbasis Polubien war; mit sehr vie! geringerer Zuversicht
nur können wir in ihm einen Vorfahren des späteren \\'agri{'rfiirslpn Krulo vormuton. Seine
Zugehörigkeit zum Geschlecht der Nakoniden dagegen muß reine Hyperthese bleiben. AIIpJll
Anschein nach hat Hatibor, der uir nuujruu: potestatis ;1I1('r barbaros, eine iihnlirhc Slpllllll:~
im Abodritenreiche gehabt wie vor ihm Nakon und Mstivoj und nach ihm Goltschnlk I~O).

Gottschalk. der in Lüneburg im billungischcn Hauskloster SI. Michael ('rzogell wurden
war 190), darauf an die fünfzehn Jahre in diinischen Diensten in England 1I11d Sknndin.rvicn
verbracht hatte und später die Tochter Sven Estridsons als Frau hehnf iih rte 1111), hat off'cnbnr
eine ungewöhnlich große Macht im Reiche seiner Väter erringen können. Niemals s(~i in der
Sc!avonia ein Mächtigerer erstanden, sagt Adam; Gottschalk huhe die Sluwvu so ZII ziihnu-n
gewußt, daB sic ihn wie einen König fürchteten. Unter ihm hätten die \Vagricr, Ahod ritt-u.
Polaben, Linanen, \\' arnowcr, Kessirrer und Circipanen sich zum Christcngluuhon gplwllenI92).
Es ist nicht ganz deutlich, oh Adams sub illo principc hier mit "unler der Herrschaft diesr-s
Fürsten" oder mit "zur Zeit USW." zu übersetzen isl. Auch im zweiten Falle würde sich er-
geben, daß Gottschalks Macht auf alle genannten Stiimme einwirkte; modern gespl'odwlI,
hätten sie alle zu seiner Einflußsphäre gehört. Da nun aber der groLle Aufstand von IOGG
Gottschalk in Lenzen trifft, wo er den Tod Iindet P"}, müssen in der Tal dip Linancn aurh
staatsrechtlich zu seinem Reiche gehört haben. Von den Circipanen berichtet Adam, (iottschalk
habe sie gemeinsam mit dem Billuriger Bernhard 11. (gest. lO:i!)) und dem Diincnkünij; Svc-n
Estridson besiegt IU1); nach Helmeld standen auf Seiten der Circipunen auch die Kessiner m).
Es ist möglich, daß bei dieser Gelegenheit diese beiden Stämme Gottschalks Beich in irg('lId-
einer Weise eingefügt worden sind. Daß die eigentlichcll ahodriliscllt'n TcilslüllllllP Z\I seineJll
Reiche gehörten, ergibt sich daraus, daß Erzhischof Adalherl von lIamhllrg-BrellH'n die Nell-
begründUl'lg dreier Bistümer in diesen Gebieten (Oldenhurg, Halzeburg, l\!eckl('nhurg) im
Zusammenwirken mit Gottschalk vornahm 106).

Das Kerngebiet Gottschalks muß das Ahudrilcnlalld gewesen sein. Darauf wil's('n ohPII
bereits die Nachrichten über seine Hückkehr hin. 1\och deutliclwr wird dies ahpr ails !leI' her-
vorragenden Stelle, die die l\Iecklenhurg, die ri,dlas illclita ObodritoTllm, wie Adam .~i(' gt'r:l!le
in diesem Zusammenhang nennt, in Goltschalks Tiitigkeit als 1\lostergriillder pinllahm. ent-
standen zu seiner Zeit doch dort nicht weniger als drei I\liisler Ill.). In der ~It'l'kknhurg hefand
sich zur Zeit des Aufstandes von 10ß6 auch (jottschalks Familie InH). IIdlllOld )H'zt'ichnd
Gotlschalk denn auch ausdrücklich als princeps ObotritorwnI99).

Das Bild, das sich \'011 GolIschalks Herrschaft aus unseren Quellen ergibt. t'Jltspricht dt'lll.
das oben für Nnkon und seine Naclll'oIger gewonnell wurde. Deutlicher noch als für seilw
Vorfahren können ,vir für Gottschalk erkennen, daB es ein ~!ehrstiimlll('staal war, iiher tlPll

er gebot, noch sicherer auch, daß das Abodrilenl:md sein engere.; Jlerrsehaftsgehil'l war, 11111

lR9) VermutungclI iiher die .\usdchnung von Hatihors Herrschaft nadl OsteIl I"'i L. (iie"']'r("("ht 11. S:!.
190) S.o. A. 160. "on dem von Adam genannten Ahte dl's KI()~lrrs stammt "ffPllllar (i.'s ehri,tlidl-

deutscher ~ame; dN slawische ist uns nicht überliefert.
191) G.'s dän. Dienste: s. o. A. 168. G.'s Ehe mit Svens Tochter Sigrid: Saxo XI. S. :lil; Ad. III 1\1, S. Ifi:!:

zu ihrem Zeitpunkt (nach 1Il1;}j s. F. Wigger, Ann., 80, und W. Ohnesorge, Einl., 246 .\. (j(j() (S. 217).
192) III 19/20, S. lU2.
198) Ad. III 50, S. 103; Adams in civilale Leonlia erHiutcrt llelmolc1 I 2:!. S.. I(i, mit deIII Zusatz qUHe

alio nomine Lenzin didtur.
194) III 22, S. 1uS.
195) I 21, S. 43. Adam liiOt die Kcssiner gegen die Circipanen stchcl\. doch verdicnt lIe1mold wnhl ,'''"

Vorzug, vgl. n. Wagner, Wendenzeit, 115, und W. Brüske, 79 f.
198) Ad. III 21, S. 163 f.: ." archiepiscopus '" misit de suis episcopis et prcsbylcris viros ael principe'lI

sapientes, qui rudes in christianilate populos con[orlarent. Ordinavit aulem in Aldinburg '" in Magnopolim
. '. in Razzispurg ... - Aus dem im Text Gesagten ergiut sieh, wie unht'griindd dip I, ritik VOll C. Schirrt·n.
117, an Adams Charakterisicrung Gottschalks ist. Völlig aus der Luft gegriffen ist Sehirr('ns ~Ieillllllg, G. ,pi
ein Polabenfürst (S. 116), ja ein .polabischer Bandenfiihrer" (S. 12u. 1:12) gewesen; dagl'gl'll F. Wigger,
Kritik, 42 f., H. \'. Breska, 43 f., W. Ohnesorge, Ein!., 221 f. Vg!. auch 0. A. li4.

197) III 20, S. 163.
19B) Ad. III 51, S. 194.
199) S. o. A. 174.



168 \VOLFGANG H. FRITZE:

das herum sich das weitere seiner Herrschaft über die übrigen abodritischen Teilstämme und
schließlich auch einige außerabodritische Verbände schloß. Ungcwiß bleibt, ob auch unter
Gottschalk wie unter Nakon, Mstivoj, wohl auch unter Mstislav und sicher unter Uto dem
Samtherrscher Teilstammfürsten untergeordnet waren 200).

Durch Gottschalks Sturz im Jahre 1066 erfuhren die Herrschaftsverhältnisse im Abo-
dritenreich einen gründlichen Wandel. Beherrscher des Reiches wurde nun, nach dem ge-
lungenen heidnischen Aufstande gegen Gottschalks christliches Regiment, der Heide Kruto.
Wie Helmold erkennen läßt, gehörte er nicht Gottschalks Geschlecht an 201). Vielleicht stand
er in genealogischer Beziehung zu dem Geschlecht jenes Fürsten Ratibor, der nach Gottschalks
Vertreibung das Abodritenreich bis 1043 beherrschte 202). Mit Sicherheit können wir sagen,
daß er ein Wagrierfürst war und daß in Wagrien sein Machtzentrum lag 203). Nach der Wahl
Krutos und der Flucht der Söhne Gottschalks 204) gelang es dem ältesten Sohn Budivoj (=
Buthue), der in den Bardengau. d. i. nach Lüneburg, geflüchtet war, mit Hilfe der Sachsen,
für einige Jahre die Herrschaft im Abodritenreiche zurückzugewinnen, doch blieb seine
Stellung dort schwach 205).

Offenbar vermochte er Kruto nicht wirklich auszuschalten; wahrscheinlich besaß dieser
einen engeren Herrschaftsbereich, in dem Budivoj keinen Einfluß gewann - eben Wagrien.
Daß diese Vermutung richtig ist, bestätigen die folgenden Ereignisse. Nach des Billunger-
Herzogs Ordulf Tod 1072 gelingt es Kruto, Budivoj wiederum ganz außer Landes zu trei-
ben %06). Dieser macht etwa 1074/75 mit Hilfe der Barden und der drei nordelbingischen Gaue
einen neuen Restaurationsversuch und wendet sich jetzt gegen Wagrien, wo er das castrum
Plön einnimmt, dort aber von Kruto belagert, besiegt und getötet wird 207). Von diesem Tage
an, sagt Helmold, sei Kruto mächtig geworden und habe die Herrschaft über das ganze
Slawenland erlangt 208). Daraus ist zu folgern, daß Kruto eine solche Samtherrschaft vorher
noch nicht besaß, sondern sich auf einen Teilraum beschränkte, eben Wagrien, in dessen
Besitz ihn schon der Verlauf der Kämpfe mit Budivoj erweist.

'Vie am Beginn der Herrschaft Krutos, so erscheint Wagrien auch all deren Ende in
Helmolds Berichterstattung als Krutos Machtzentrum. Gottschalks jüngerer Sohn Heinrich,
der nicht mit Budivoj zu den Sachsen, sondern als Sohn einer dänischen Mutter nach Däne-
mark geflohen war 209), machte etwa 15 Jahre nach Budivojs Tod einen neuen und diesmal

200) O. Balzcr, 56, hält Gottschalk mit zu großer Sicherheit für den Alleinherrscher im Abodritenreich.
Auch wenn dies richtig sein sollte, kann G.s Reich nicht der .zusammengesetzte" Charakter abgesprochen
werden, wie B. es tut, denn auch dann bliebe es ein Mehrstämmestaat. Vg!. H. v. Breska, 4:1.

201) Helm. I 25, S. 47: die aufständische Partei der Ab. will nach G.s Fall die Herrschaft nicht an seine
Söhne kommen lassen, weil sie deren Bache befürchtet; aus diesem Grunde wählen sie Kruto, den Sohn des
Grin. Vg!. Helmolds akzentuierte Konfrontierung ebenda, S. 48: Magnus '" ad subnervandum Slavorum
rebelies '" animum ... intendit exaeuente eum ad id Buthue lilio Godescalci. At iIIi unanimiter refragari
seeuti Crutonem JiJium Grini; ferner I 55, S. 107: duae eognaciones Crutonis atque Heinrici (i. e. filii Go.
descalci) propter pTincipatum contendebant. Krutos Heidentum ergibt sich einmal aus IIelmolds Darstellung,
die ihn als Haupt einer heidnischen Bewegung charakterisiert (Helm. I 25, S. 47 f., verlassen die Ab. Gott-
schalks Sohn Budivoj, eo quod Christiano patenie natus, und ziehen den Tod der Annahme des Christen.
turns vor}; I 25, S. 48, wird Kruto überdies ausdrücklich als inimicicias exercens adversus ChTistianum
nomen bezeichnet, I 57, S. 112, als Dei tlTannus.

202) S. O. S. 166. Der allzu scharfsinnig kombinierende Versuch W. Beyers, 3 H., Krutos Abkunft aus
einem rügischen Fürstengeschlecht zu erweisen, muß als gescheitert geIten; vgl, schon F. Wigger, Stamm-
tafeln, 111 ff.

203) So schon F. Wigger, Stammtafeln, 126; vgl, zum Folgenden n. Wagner, Wendenzeit, 190 A. 16, mit
der älteren Lit.

204) Helm. I 25, S. 47.
20~) Ebda.: die sächs, Fürsten restitueTunt eum in locum suum. At tamen status Buthue semper eTat

infirmus nec ad plenum tobotatl potuit.
208) Helm. I 25, S. 48.
207) Helm. I 25/26, S. 49 ff.
208) Helm. I 26, S. 52: invaluitque Cruto ... obtinuitque dominium in universo terra Slavorum.
209) Helm. I 25, S. 47. Heinrich muß 1066 noch ein Kind gewesen sein, vgl. W. Ohnesorge, EinI., 246

A. 660; der Zweifel, den C. Schirren, 125 ff., an Helmolds Nachricht äußert, ist deshalb ganz und gar un-
berechtigt. Wenn Adam gegen 1075, also fast zehn Jahre später, von lludivoj und Heinrich schreibt, sie
seien ut e r que magno Selavis exidio genitus, so ergibt sich daraus nicht mehr, als daß Heinrich sich, heran-
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erfolgreichen Versuch zu Krutos Sturz 210) _ Auch sein Ziel war dabei zunächst Wugrien, dessen
Vorort Oldenburg er mehrfach mit einer Flotte überfiel, wodurch er Krulo schließlich zum
Einlenken zwang. Das Machtzentrum auch Heinrichs, der Krutos \Vitwe heiratete und nach
Helmolds Darstellung geradezu sein Erbe wurde 211), war nach seinem Siege Wugricn 212)_

In Wagrien finden wir Kruto als Burgenbauer 213), und in enger Verbindung mit \Vagrien
zeigen Krutos Geschlecht die Nachrichten, die wir über seine Nachkommen haben; 1138 greift
den Heinrichs-Neffen und Wagrierfürsten Pribyslav sein Feind Rat'se (= Race) de seminc
Crutonis in Lübeck an 214). Wenn Helmaid hier erläuternd hinzufügt, die beiden Geschlechter
Krutos und Heinrichs hätten miteinander um die Fürstenherrschaft (principatus) rivalisiert,
so kann es sich hier wiederum nur um \Vagrien handeln, da nur dort damals noch Heinrichs
Geschlecht herrschte undeben gerade Pribyslav, der Fürst von Wagrien, als "Feind" Rat'ses
bezeichnet wird. Auf eine mächtige Stellung Rat'ses in Wagrien deutet auch der Umstand,
daB sein Sohn Nicolaus 30 Jahre später als dänischer Statthalter in Schleswlg bezeugt ist 21~\.

Einen weiteren Nachfahren Krutos nennt Helmaid als Fürsten des Oldenburger Landes für
die Zeit um 1150216). Der Aufstand gegen Gottschalk hat, so dürfen wir nach allem sagen,
einen wagrischen Fürsten an die Spitze getragen. Erneut sehen wir die Wagrler in politischer
Aktivität.

'Vie weit sich Krutos Herrschaft erstreckt hat, wissen wir nicht. Helmeld läßt ihn nach
seinem Siege über Budivoj das dominium in uniuersa terra Slaoorum erlangen 217), was jeden-
falls ausschlieBt, daB Krutos Machtbereich sich auf Wagrien allein beschränkt hätte. Wäre
das der Fall gewesen, dann hätte Kruto wohl auch kaum die Kräfte besessen, um auch Nord-
elbingen in seine Gewalt zu bringen, wie Helmold bezeugt 218). Andere Beobachtungen kom-
men hinzu, um eine solche Annahme abzuweisen. Der Aufstand gegen Gottschalk ist keines-
wegs allein von den Wagriern getragen worden. Als Führer erscheint in ihm zunächst nicht
Kruto, sondern Gottschalks Schwestermann Blusso, über dessen Stammeszugehörigkeit uns
unser Gewährsmann Adam allerdings nichts mitteilt 219). Aber der Aufstand erst reckt sich nicht
nur auf Wagrien, er ergreift vielmehr das ganze Abodritenreich. Die christlichen Kirchen
werden nicht nur in Oldenburg, sondern auch in Ratzeburg, in Mecklenburg und selbst im
fernen Lenzen zerstört 220). Es handelt sich also um eine gesamtabodritische Bewegung, dic
zudem noch in engem Zusammenhang mit dem lutizischen Kultmittelpunkt Rethre steht %21).

Freilich wäre es denkbar, daB den Aufständischen zunächst eine Verfassungsform ähnlich de)'
Intizischen vorgeschwebt hat, vielleicht sogar geradezu ein Anschluß der abodritischen Teil-
stämme an die lutizische Amphiktyonie - darauf könnte die gemcinsame Siegesfeier in
Rethre 222) hinweisen -, doch ist es deutlich, daB solche Bestrebungen, wenn sie überhaupt
bestanden, sich nicht haben durchsetzen können.

Nach Helmolds Darstellung ist nach Gottschalks Tod zunächst sein älterer Sohn Budivoj
auf dem Erbwege zur Herrschaft gelangt. Einige Zeit darauf beschließen die Abodriten, ihm

!(ewachsen, dem Restaurationsversuch Budivojs von 1074175 angeschlossen hat, was auch von Dünemark aus
leicht möglich war.

210) Helm. I 34, S. 66 ff.
211) I 34, S. 67: Et accepit Heinricus SJavinam (se. uxorem Crutonis) in uxorem et obtinuit principatum

cl lerram occupavilque municiones, quas ante habuil Cruto. Gegen die Kritik von C. Schir-ren, 133, 157 f.,
s. H. v. Breska, 45 ff. Nach dem aus dem 14. Jh. stammenden Chronieon Holzatiae auet. prcsh, Brem. c. tt.
MG. SS. XXI, 260, brachte Slavina Wagrien geradezu als dos in die neue Ehe ein: cum qua (i. e. Slavinal
castrum Plone et terram Wayrorum in dotem recipiens (se. Hcinricus); vgl, c. 12, S. 2GO, wo Heinrich
geradezu als princeps Slavorum in Wagria bezeichnet wird. Das Chronicon folgt im allgemeinen lIe1moltl,
scheint aber außer ihm noch eine andere überlieferung benutzt zu haben, s. H. v. Brcskn, !It.

%12) S. U. S. 170 f. 215) Saxo XIV, S. 532.
213) S. u. S. 174 f. 218) S. U. S. 192.
214) Helm. I 55, S. 107. 217) S. o. A. 208.
218) I 26, S. 52 f.
219) Ad. III 51, S. H15. W. Brüske, 82, sieht in Blusso zu Unrecht nur den Führer im nhodrit. Ver-

wüstungszug gegen Hamburg, denn der Zug gegen 11. wurde nach Adam von den Siegern im Aufstand
gegen Gottschalk unternommen.

220) Ad. III 50/51, S. 193 f.
221) Darauf deutet einmal die Opferung des ß. Joh. v. Mecklenburg in Reihre (Ad. III [,1, S. 194), vgl.

W. Brüske, 81 C., ferner die Kämpfe, die alsbald zwischen Lutizen und Sachsen ausbrachen, vgl. \V. Brüske,
S3 f., It Wagner, Wendenzeit. 120 L, der sogar den Anstoß zum Aufruhr aus Rethre kommen Hißt (S. llll).
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die Herrschaft zu entreißen und dem Krulo zu übertragen ~~~), der auf diese Weise also ab
usurputiver Nachfolger und Erbe der nakonidischen Samlherrschaft dargestellt wird. Mit
Adams, übrigens auch von Helmeld übernommenen, Mitteilungen über Gottschalks Schwager
Blusso als Führer des Aufstandes läßt sich Helmolds Bericht durchaus vereinigen. Denn nach
.\dam wird Blusso nach seiner Heimkehr von einem im Zuge des Aufstandes unternommenen
Yerwiistllngszug gegen Hamburg erschlagen 2~4), lind nach l Ielmold vertreiben die Abodriten
Budivoj, weil sie seine Bache für den Vater fürchten und seine feste Hand drückend spüren!"}.
So wäre es möglich, daß Blusso durch Budivoj gefallen ist, dem es auf diese Weise gelang,
die Lage vorübergehend wiedcrherzustellcn, und daß dann eine neue Erhebung unter wag-
rischer Führung Kru!o an Budivojs Stelle gebracht hat. Daß es auch Krulo nicht sogleich
gelang, sich im ganzen Beich durchzusetzen, daß Budivoj vielmehr mit Hilfe der Sachsen
eine wenn auch beschränkte Herrschaft eine Zeitlang zu behaupten vermochte, hat sich oben
bereits gezeigt. Es hat also den Anschein, als seien im Aufstand von 1066 drei Phasen zu
unterschieden:

1. Die Erhebung gegen Gottschalk unter Blussos Führung und Gottschalks Tod,
') Budivojs Bache an Blusso und eine kurze Phase seiner Samtherrschaft )
3. eine Erhehung gegen Budivoj unter wagrischer Führung, die nach RikkschIiigen zu

einer wagrischen Hegemonie über das ganze He-ich führte.
\Yiihl'end Adam diese drei Phasen in eine zusammenzieht, liiUt l lelmold, der noch aus

anderer Tradition als Adam schöpfte, sie alle drei erkennen, wenn auch auf undeutliche
\\'eise. lIelmoIds Bericht präzisiert also Adam, lind seine Darstellung Krutos als eines Erben
der Herrschaftsgewalt Gottschalks und Budivojs ist mithin durchaus glauhwürdig.

Goltschalks zweitem Sohne Heinrich gelang es nach seinem ohen schon erwähnten Siege
über Krulo erst nach weiteren Kämpfen, die Herrschaft über das ganze Ahodritenrcich in dem
Umfange. den PS unter seinem Vater Gottschalk gehabt hatte, wieder an sich zu reißen. Nach-
dem Cl' im Reiche Krulos festen Fuß gefaßt - Kruto 'mußte ihm einige oillae ad lwbitandum
überlassen 226) - lind darauf nach gegliickter Beseitigung des Usurpators dessen Stellung
eingonommcn hatte, erhoben sich ca. 1093 die populi Slaooruin, qui habitobant ad orienlem
et ausirutn gegen ihn und wählten einen heidnischen Gegenfürsten 227). Mit den populi ad
nustrutn müssen die Polaben gemeint sein, denn Heinrich trifft seine Gegner in terra Po la-
bottun bei Schmielall südlich Hatzeburg, unter den «d ortentern sind wahrscheinlich auch die
Abodrilen im engeren Sinne zu verstehen 228). Es zeigt sich hier also, daß Heinrich nach
Krutos Tod als dessen Erbe zunächst auf \\'agrien beschränkt ist - eine indirekte Bestätigung
für die oben vorgetragene Auffassung \Vagriells als Zentrum des Krutoreiches 229). Dem ent-
spricht, daß nicht, wie unter seinem Vater und den Nukoniden bis dahin überhaupt, die
~ll'ckI('nhllrg Hauplsitz IIeinrichs ist, sondern AlI-Liiheck ein Punkt also, an dem dic drei
Hallptgcbiete des AhodritenreiclH's, \Vagricn, l'olahil'1l und Ahodritenland sich berührten 230).

Zugleich führt diese poJahisch-abodritischc Oppositionsbcwegul1g gegen Heinrich uns die
ahodritischen Teilstiimme nUll einmal in selbsliilldiger politischer Aktion vor.

\'a('h Heinrichs Todc 11 '27 zeichnet sich 'Vagrien wiederum als unmittelhares llerrschafts-
gl'llil'l seiner heiden überlehenden Söhnc deutlich ab. Die nach bcwaffneter Auseinander-
setzung zwischen ihnen erfolgte Teilung ihrer prollincia kann nur \Vagrien betroffen haben.
,\111' \\'agri('n heschriinken sich die Kampfhandlungen 231), und der jüngere Bruder Knu! ist

222) S. vor. AnllJ. 224) III 51, S. HJ5.
223) Helm. I 25, S. ·17. 22.,) S. o. A. 22:3.
22R) Helm. I 34, S. 66.
227) E}',)a., S. (i7; zur Datierung dienen die o\nll. lIild. s. a. IOn;), S. -!n, die von einem Slawenfeldzug dl's

Billllllgerl!erzog, ~Iagnlls beric11t('n, s. H. \Vngller, \VeudenzPiI, 126 mit A. 26 (S. 1nl), \\'. Brüske, 88 A. 19.
\V. n('~'('r, 12, hiilt !ll'n heidn. Grgenfiirsten fiir l'irlPll l\ruloll('II, s. dagegen s('hon F. \Vigger, Stammtafeln,
12(j.

2~8) Helm. I 34, S. 68.
229) S. o. S. 168 f.; vgI. R. Wagner, Wendenzeit, 125.
230) Dazu u. S. 174 f.
231) Dl'r ältl'rc Bruder Svt;tipolk belagert den jüngeren Rnllt in Plön mit Hilfe der Holsten: Helm. I 48,

S. (H.
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nur dort anzutreffen 2:121. Nachdem Knul ha Id nach der Teilung den Tod gefuuden und
Sv~tipolk die Alleinherr~chaft angetreten haI, zieht dieser aus, Im} das Ahodritcnland und dito
östlichen Gebiete von \Vagrien aus zu unterwerfen 2:13); die Herrschaft lu-idr-r Hrüder muß
also nach des Vaters Tod zuniichst auf \Vagrien -- lind vielleicht Poluhit-u, <1('1111 S\"{~lip()lk.,
Sitz ist offenbar Alt-Liibeck 234) - beschränkt gewesen sein. Nach dem Aussterben der direklen
Nachkommenschaft Heinrichs mit dem Tode seines Enkels Sviuike ca. t t ~!)~:n) und der
kurzen Episode der Herrschaft des von Kaiser Lotbar mit dem N'fJIlUI1l O{wtritol"lllll belehnten
Diinenprinzcn Knut Laward t t~U--l1:~t teilten die lIerrschaft des Ahorlritenreichcs l lciurlchs
Neffe Pribyslnv und ein abodritischer Großer, Niklot, wobei Pribyslnv \\':tgril'n und Polnlrien
erhielt 236).

Es hat nach allem also den Anschein, als hahe Heinrich eine unmittelbare l lerrxchnl't
nur über \Vagricn 237) und vielleicht Polobien ausgeüht. Keinesfalls jedoch blich seine Herr-
schaft auf diese beiden Tellstummgebiete beschränkt. Das lehrt nicht nur IIelmolds wohl
stark übertreibende Auf'zühlung der slawischen Verhiinde, die unter Heinrichs Herrschaft
standen 23R), sondern lehren vor allem die Feldzüge, die Heinrich untcruommcu hat. Er zidll
gegen die Hnvclbergcr lind Brandenburger Slawen 239), erneuert und erweitert also dip all«
Politik Drazkos, er ist aber auch in der Lage, zwei Feldzüge gegen die Hanen zu unu-rnch-
men 240), was seine Hcrrschaf'l über Circipnnen lind Kessincr jcdcnfu lls \'or:tussplzI241). Hr:
stiiligt wird diese östliche Herrschaft durch Helmolds Nachricht, daß Heinrichs Sohn S\'t:lipolk
nach des Vaters Tode sich von Altlübeck aus nicht nur die Abodriten, sondern auch die Kes-
siner unterwarf 242). Abodritcnland und die terra H'afllowa unterstanden IIpinrich jedoch
offenbar nur mittelbar. Nach IIelmolds Zeugnis lllußten die TcilstiillllllC ihm l'hcnso wie diP
unterworfenen nichtabodritischen Stämme Tribut entrichlen 243) -- eine Verpflidltung, die
auch schon zu Goltschalks Zeit hestanden zu hahcn schcinI2H).

232) Die Belagrrung I\lluts in Plüll s. o. A. 2:11. Kllllt stirht hald darallf in Llitj ..nhurg, H,·lnl. I Ill. S. K ..
233) Ihlm. I 48, S. 95: ZuentepoIdl soIus dominio politur ... direxit expcdicionem in provinci(Jl1l Oho-

tritorum .. , progressus est ad urbem Kicinorum; vg!. H. 'Vagiler. 'Yelldcllz('it, I:lU.
234) Nach seincm Fcldzug gegen die Abodriten und Kcssinrr kehrt S\'~tipolk lIa('h AlIHilH'ck wriil'k

(lIelm. wie A. 2:n), er IlIIIß also lIlIch von da allsgezogen srin.
2:15) Helm. wie A. 233.
236) Helm. I ,')2, S. 102.
237) Ganz ullverstiindlkh ist die Sk!'psis G. SdlirrclIs, laa ff., auch ill diesem "linkte. I1..llllold (,cz .. idlll..t

'Vagrien nirgendwo als das Zcntrum IIcinridls, als solches ist es aus seiner J)arstellllllf: 11111' 111 erschlit·lh·n. Zu
Schirrcns ~Ieinung, lIelmold habe schon Gottschalk zu cilH'1ll \Vagrierfiirskn gcmadlt, s. o. A. 174. Dil'
Ausgrabllngen hallen gezeigt, daß Heinrich tatsiichlich in A1tliibcck seinen Sitz hatte, also in 'Vagril'n, lind
nicht, wie sein Vater Gollschalk, in der ~!eeklrnhl1rg. \\'enn aher I1eImold wirklich Ileinri.-h Will "Erh-
fürst!'n von Aldcnhurg" hütte mnchen woI1en, warum lieU pr ihn dann nicht dnrt sitzen IIlld \\'artllll herichtl'l
er später von einem Oldcnhurgcr Fürsten de semine Crutonis? Zu Schirrens Ausfiihrungcll gegen Saxos
Berichtc iiber Heinrichs Auseinandersetzung mit dl'n DÜlll'n in \\'agricll lind SchlPswig (S. I iH) s. hereits
F. Wigger, Kritik, 47 ff.

238) Helm. I 34, S. ti8: (Heinrich hat hei Sehmiclau ca. 10\):1 gesiegt) scr\'icrunlquc a die ilia umnes iliac
orientalium SIavorum nacioncs Heinrico sub Iribulo. Omnes ilIac naciones sind di .. vorher !-:enalllllt'n
SIavorum populi ... ad orienlem el austrum, d. i. die Polahl'll lind Ahodritell, s. o. S. 170. - I :W, S. 7:.!:
Servierunlque Ranorum populi Heinrico sub Iribulo quemadmodum Wagiri, Polabi, Obotrili, I<ycini,
Cyrcipani, Lutici, Pomerani ... el universae naciones quae sunt inter AIbiam cl mare Haltllicum ... Super
omnes hos imperavit Heinricus. ',"<'nn lIellllold hier aucll '''agrier und Polahen unter di!' trihutpfliclltigell
SWmme einbezieht, so könnte das seincr Allsit'lIt zuzuschreihen sein, den I1!'rrschaftsherrirh Heinri('hs er-
schöpfcnd Zll umsrhreibell. - I Hi, S. 91 f.: Filii ... Heinrici ... inleslinis beIlis odeo prrlurbatl sunt.
ul ... tribula regionum pcrderenl, quae pater eorum conquisieral. ZlIr AlIs<ll'hnllng von lIeinrkhs lIerr-
schaft über die östlichcn Nacllharstiimme s. H. 'Vagner, 'V!'Il<lrnzeit, lai f.

239) Helm. I a7, S. 72 f. Der Feldzug gehört wahrscheinlich in dns J. 1101 1II11lsteht in ZlIsamrn(,llhall~
mit dem gleichgerichteten dcs ~Iarkgr. Vdo v. d. Nordmnrk, s. H. Wngllcr, 'Yenr!ellzl'it, 12(i f., W. Briiske, 88 r.

240) Helm. I 38, S. 73 ff. Ih'r Zcitpunkt wohl 1123/24, s. n. Wagller, Wendelll!'i!, 134 f. mit A. ·11 (So 1\1:11,
W. Briiske, 93 A. 45.

241) Cirdpancll und Kessiner sinti I1einrieh wohl 1114 von I1z. Loth:-.r lI11tl'r~t!'lIt word ..n. s. H. \\':lgllI"r,
Wcndenzcit, 171 mit A. 37.

242) I 48, S. 95.
243) S. 0, A. 238. Zu Unrccht bestreitct also O. Balzer, 79, die Existenz dcrartigl'r Tributp.
244) Ad. Brem. III 19, S. 162: Sc1avos ila perdomuil, ut eum quasi regem tImerenl Iribula offerentes et

pacem cum subiectione petenles.
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Während also von Nakon bis Gottschalk, soweit wir sehen können, im Abodritenland der
Schwerpunkt der Nakoniden liegt, Mecklenburg und Schwerin in enger Beziehung zu ihrem
Geschlecht erscheinen, ist unter Heinrich ein Wechsel eingetreten. Gottschalks jüngerer Sohn
hat die alten Sitze seines Geschlechtes im Abodritenland nicht mehr eingenommen; als Erbe
des wagrischen "Usurpators" Krulo war ihm als unmittelbarer Herrschaftsbereich Wagrien
zugefallen, während er über Abodritenland wie die übrigen abodritischen Teilstammgebiete
nur eine mittelbare Herrschaft auszuüben vermochte, Eine Erklärung für diese eigentümliche
Umkehrung der alten Verhältnisse läßt sich wohl nur in der Annahme finden, daß in der
Zeit der wagrischen Hegemonie unter Kruto sich im Abodritenland, das nach Gottschalks
Tod und der Flucht seiner Söhne sein alles Fürstengeschlecht verloren hatte, eine neue stam-
mesfürstliche Gewalt entwickelt hatte, die Heinrich bei seiner Rückkehr in die Heimat den
unmittelbaren Zugriff auf sein väterliches Erbe mit Erfolg zu wehren verstand. Von den
Kämpfen, die sowohl Heinrich wie später sein Sohn Svetipolk gegen die Abodriten nach ihrer
Machtergreifung in Wagrien führen mußten, war oben bereits die Rede 245). Daß er wirklich
von einem neugebildeten Stammesfürstentum getragen wurde, zeigt das Auftreten eines
solchen abodritischen Stammesführers bald nach Heinrichs Tode in Helmolds Chronik 248).

Moior terrae Obotritorum nennt Helmold den Niklot, jenen bekannten Ahnherren des Mecklen-
burgischen Herzogshauses. bei dessen erster Erwähnung im Kampf gegen Knut Laward. Man
möchte ihn für einen Nachkommen jenes heidnischen Fürsten halten, den Abodriten und
Polaben 1093 gemeinsam an ihre Spitze im Kampf gegen Heinrich stellten 2(7). Der abodri-
tische Stammesfürst wäre dann 1093 zum Samtherrscher an Heinrichs Stelle erhoben worden.
Nach Knuts Tod 1131 teilte Niklot das Abodritenreich mit Heinrichs Neffen Pribyslav und
erhielt dabei Abodritenland samt den östlich anschließenden Gebieten 248). Die Festigkeit und
innere Kraft der Stammesorganisation der Abodriten im engeren Sinne äußern sich in dieser
Entwicklung, die vielleicht mit der Herrschaft jener abodritischen tyranni zu vergleichen ist,
die Gottschalk beseitigen mußte, als er in die Heimat zurückkehrte.

Wie sein Vater Gottschalk, so hat auch Heinrich über einen Mehrstämmestaat geherrscht.
Zonen verschiedener Grade der herrschaftlichen Gewalt lassen sich in ihm unterscheiden, die
identisch sind mit den Teilstammgebieten. übt der Samtherrscher in dem einen insofern eine
unmittelbare Herrschaft aus, als seine Gewalt hier offenbar mit der des Teilstammfürsten
zusammenfällt, so besitzen andere eine eigene Führungsspitze und sind dem Samtherrscher
nur mittelbar unterstellt, ein Verhältnis, das in ihrer Tributleistung zu deutlichem Ausdruck
kommt. Allerdings gilt das nicht für alle abodritischen Teilstämme.

Nur Ahodrilen und Wagrier treten als Verbünde mit eigener politischer Organisation und
Führungsspitze deutlich hervor; doch zeigen sich die Polaben wenigstens einmal ebenfalls
als politische Aktionsgemeinschaft im Kampf gegen Heinrich, ohne daß wir freilich über ihre
innere Organisation dabei irgendwelche Aufschlüsse erhielten. In völligem Dämmer bleiben
die Warnowcr, die allem Anschein nach im Abodritenstamm aufgegangen sind 2(9).

Bei zwei Gelegenheiten führt Helmold allerdings eine Mehrheit abodritischer principes
vor, doch wird unsere Hoffnung, dabei etwas über einen vermuteten Polabenfürsten zu er-
fahren, enttäuscht. Auf des Oldenburger Bischofs Benno (1014-1023) Bitten ruft Herzog
ßernhard von Sachsen die principes Winulorum zusammen, um mit ihnen über die Gerecht-
same der Oldenburger Kirche zu verhandeln 250). Da es sich um die Angelegenheiten der
Oldenburger Kirche und die Zuständigkeit des BilIungerherzogs handelt, können nur Fürsten

~(5) s. o. S. 170 f.
246) Helm. I 49, S. 97.
247) F. Wiggcr, Stammtafeln, 132 C., hielt Niklot für einen Nachkommen des Slawcnfiirsten Dumar, den

der Ann. Sax o s. a. 1114, 1\1G. SS. VI, 750, als Gegner Hz. Lothars erwähnt; Dumar scheint aber doch eher
ein Kessinerfürst gewesen zu sein, vgl. \V. Brüske, 91 C., R. Wagner, Wendenzeit, 132. Weiteres über Niklots
Herkunft bei H. Wagner, Wendenzeit. HO C., der sich Wigger anschließen möchte. - Sollte Niklot wirklich
ein Nachkomme des Gegenfürsten von 1093 gewesen sein, dann hedeutete das keineswegs seine Abkunft von
Kruto, wie \V. Beyer, 18, will, vgl. o. A. 227.

248) S. O. S. 171.
2(9) Helmold nennt sie nur ein einziges Mal (I 2, S. 8), und zwar in der stark an Adam angelehnten

Beschreibung der ethnograph. Gliederung der Slawen.
250) Helm. I 18, S. 37. Zur Kritik dieses Passus s. Excurs IV, S. 215 f.



Prohleme der abodrittsehen Stammes- und Rcichsverfussung

dieses Bereichs gemeint sein, zudem versteht Helmold unter Winuli nur die Ostseeslawen
zwischen EIbe und Weichsel einschließlich der Pommern 251). Leider weiß er uns jedoch die
Zahl der versammelten Fürsten nicht mitzuteilen, so daß wir damit rechnen müssen, daß der
Chronist hier außer an den Nakoniden dieser Zeit - Mstislav - nur an den Wugricrfürsten
und allenfalls Fürsten der Kessiner und Circipanen gedacht hat. Die omnes principes Winll-
lorum, die in der gleichen Sache zu einer zweiten Verhandlung vonu Kaiser erscheinen 252),

deuten auf eine größere Zahl, doch spricht Helmold in diesem Zusammenhang ausdrücklich
von Kessinern und Circipanen, so daß wiederum diese beiden Stämme in den Kreis der den
omnes priticipes entsprechenden Herrschaftsverbände einbezogen werden müssen. Anders
verhält es sich mit den principes Slavorum, die hundert Jahre später der Erbauung der Feste
Segeberg durch Kaiser Lothar beiwohnen müssen 253), denn an Kessiner und Circipunen kann
Helmold hier wohl kaum gedacht haben. Auch hier jedoch hat Helmeld zum mindesten mehr
als zwei principes im Auge, denn er läßt quidam priucipuni Slaoorutn ad alteruni Bcmerkun-
gen machen. Indessen könnte es sich hier um Heinrichs Neffen Pribyslav, U1U Niklot und um
einen der Nachkommen Krutos handeln, die in \Vagrien einen priucipatus innehatten 254).

Ober einen polabischen Fürsten erfahren wir also auch bei dieser Gelegenheit nichts.
Zu vermerken in diesem Zusammenhang ist die merkwürdige Tatsache, daß bei den

I{essinern 1121 ein Stammesfürst erscheint 255); merkwürig deshalb, weil im lutlzischcn Be-
reich, dem die Kessiner von Hause aus ja unzweifelhaft angehören 250), während des ganzen
11. Jahrhunderts ein Stammesfürstentum nicht festzustellen ist. Nach Thietrnars berühmtem
Zeugnis muß man annehmen, daß die Lutizen in der Tat ein Stammesfürstentum nicht ge-
kannt haben 257). Da die Kessiner nun wohl bereits unter Gottschalk unter ubodritischc l lerrschaft
getreten sind 258), wäre es durchaus denkbar, daß sich erst unter dem Einfluß der Nakoniden
bei diesem Stamm eine Fürstenherrschaft entwickelt hat 259). Das würde bedeuten, daß die
Nakoniden in ihrem Machtbereich diese Verfassungsform begünstigten, jedenfalls, soweit es
sich um nichtubodritische Verbände handelte. Für den im ethnischen Sinne abodrittsehen
Bereich wird man jedoch aus dieser Beobachtung keine Schlüsse ziehen dürfen, da den abo-
dritischen Verbänden gegenüber recht gut eine andere Politik befolgt worden sein könnte.

Auch in der Wehrverfassung des Abodritenreiches hatten die Stämme ihren Platz. In sei-
nem Bericht über den Aufmarsch des abodritischen Heeres auf dem winterlichen Eise der
Ostsee vor Rügen unter Heinrich ea, 1123 schildert Helmold 260), wie die (lumina Slaoorum lit'
nniocrsis provinciis sich über das Eis verstreuten, distinct« per oexil!a et cuncos. Offenbar
haben also die Teilstämme eigene Heeresabteilungen gestellt, die auch im Kampfe als ge-
schlossene Formationen zusammenblieben und durch ihre Feldzeichen \ on den übrigen
kenntlich waren. Diese Deutung der Darstellung Helmolds bestätigt sich, wenn Helmeld an
anderer Stelle berichtet, Heinrich habe im Verlauf seines Feldzuges gegen Havelbcrg, den er
zunächst nur mit holsteinischen Truppen geführt habe, omni Obotritorum populo befohlen.
zur Verstärkung heranzurücken 261). In seinem Rügenbericht erzählt Helmold dann weiter,
vor Beginn des Marsches auf Rügen seien aus den sirujuloe acies die duces hervorgetreten, um
Heinrich zu begrüßen; es entstand unter ihnen ein Streit, welche Abteilung die Spitze über-
nehmen sollte. "Vir würden gerne genau wissen, was unter diesen duces zu verstehen ist,
müssen aber leider damit rechnen, daß es sich nur um ad hoc gewählte oder ernannte Trup-
penführer handelte, nicht um Stammeshäupter oder dergleichen.

251) Helm. I 2, S. 7 C.; I 6, S. 15; 115, S. 31.
262) Helm. I 18, S. 37 f. Zur Kritik s. Exkurs IV, S. 215 f.
253) Helm. I 35, S. 102.
254) Zum krutonisehen principalus in Wagrien s. u. S. 191 C.
255) Ann. Saxo s. a. 1121, MG. VI, 756: Sclaviam invadit terramque cuiusdam Zuentuhaldi usque ad

mare ... perambulat urbibusque in dedicionem acceptts, quarum una KJzun dJcebatur ... Zu dem mutmaß-
limen Kessinerfürsten Dumar s. o, A. 247.

256) Ad. Brem. IV 13, S. 241; III 22, S. 165.
257) Thietmar VI 25, S. 304; dazu Verf., wie A. 71, S. 2, 35 ff.
258) S. o, S. 167.
269) So W. Brüske, 64.
260) I 38, S. 75.
211) I 37, S. 73.
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Schließlich sind die Teilstämme für die Entrichtung des Bischofzinses veranl worllich 262) ..

Bei einer so festen Stellung der Teilstämme im Verfassungsleben des Abodritenreiches
kann es nicht überraschen, daß auch Herrschaflsteilungen die in den Teilstammgebieten
gegebene Gliederung zugrunde legen. Pribyslav und Niklot verfahren 1131 auf diese Weise,
lind auch in f'rühdcutscher Zeit hat man sich noch an sie gehalten: Die Lösung, die 1143 in
der Auseinandersetzung zwischen Adolf von Schauenburg und Heinrich von Badewide ge-
funden wurde, wies jenem die terra lV"irorllln, diesem die terra Poktboruni zu 263). Leider
wissen wir nicht, wie bei ähnlichen früheren Gelegenheiten (Nakon - Stojgnöv, Mstivoj --
:\fstidrag) verfahren worden ist, doch bietet uns einen gewissen Ersatz die Feststellung, daß
unter Gottschalk jedenfalls die Stammesgebiele auch die Grundluge für die kirchliche Glie-
derung abgegeben haben, denn anders Hißt sich die Wahl der drei Stummesvororte Olden-
burg, Ratzeburg und Mecklcnburg zu Bischofssitzen nicht verstehen 26~). Für Hatibor ergab
sich die Möglichkeit, Polubieu als teilfürstliches Gebiet zu betrachten.

Es hat den Anschein, als habe Heinrich den "zusammengesetzten" Charakter seines Reichs-
verbandes zu überwinden gesllcht 265). Diesen Eindruck gewinnt man jedenfalls aus der eigen-
tümlichen \Vahl seines Residenzortcs, Altlübeck. Altlübeck liegt an einem Punkte, an dem die
drei großen Teilstummgebiete der Abodriten, Polaben und Wagrier sich berühren 266). Es ist
kein Platz, der zu Heinrichs Zeit bereits eine alte Tradition besessen hiilte, wie etwa die Meek-
lenhurg oder die Oldenburg lind selbst die wohl jüngere Ratzehurg. Unter den abodritischen
Hauptorten jener Zeit muß Altlübeck als Parvenu gelten.

Erwähnt wird es zuerst bei Adam von Bremen fiir die Zeit Gottschalks. zu der in der civitas
Liubice ein Kloster entstanden sein soli 267) . ZUIll mindesten als Burgort ist es wohl eine
Gründung Gottschalks 268), als Siedlung muß es schon vorher bestanden haben, und Zwar
eiumal nach Ausweis seines Namens, der einen slawischen Personennamen enthält 260),

zum zweiten aber auch auf Grund der in Altlübeck gemachten Funde 270). Als Residenzort hat
Altlübeck Gultschalk jedoch nicht gedient, der allem Anschein nach noch in der Mccklenburg
snß ; doch spricht die Klostergründung dafür, daß dem Ort bereits damals eine gewisse Be-
deutung zugemessen wurde. Darauf liißt auch schließen, daß Adam Altlübeck zum Zwecke
geographischer Bestimmungen benutzt 271); der Ort muß danach bereits einen gewissen Namen
gehabt haben, vielleicht schon damals als Handelsstützpunkt. Da solche Bestimmungen sich
jedoch nur in zwei Scholien Adams finden, ist anzunehmen, daß Altliibeck zur Zeit der Ent-
stehung von Adams \Verk, der 70er Jahre des 11. Jahrhunderts, erst langsam begann, bekannt
zu werden. Auch Krulo scheint an dieser Gegend interessiert gewesen zu sein, denn er baute

202) Helm. I 12. S. 2;': Dabatur '" potitiiici annuum de omni Wagirorum sive Obotrilorum terra
tributum. I 18, S. 38: ... omnes Obotriti, Kicini, Polabi, Wagiri et ceteri Slavorum populi, qui terminis
Aldenburgensis ecclesiae concludebantur, pollicili sunt dare omnem censum, quem pro decima Magnus
01/0 ecclesiaslicis slipendiis deputaverat.

263) Helm. I 56, S. 111.
264) Au. Brell1. III 21, S. 164; III 3~. S. 17;,. Zur fh-deutung dit'S!'r Pliitze als Stalllmcsvororte s. u. S. 206 f.
265) Gt'gen O. Balzer, 54 ff.. ist zu belonen, daLl dies der ersle Versuch war, das Abodritenreich in eincn

gl'schlossrlll'n Einhrilsstaat urnzuwan<lpln. vgl. o. A. 200 zu Goltschalk.
266) Das crgrhen vor allelll wieder oie archiiolog. Karlen (s. o. A. ;)!l/. die niirdlich, südlich und süd.

östlich vun AIlliibeck einen fundiceren Baulll zeigen; die Trave ist ats Grenze zwischen \Vagrien unu
l'olabipfI auch bei lIelmold bezeugt, s. o. S. 1-12. Die Karte der AllsiedelJandschaft zeigt südlieh der Travc
\\'aldgcbict, s. H. Prange, Vom siedlungskundlichen \Vert der AItlandscllllftskarte im Lande Lauenburg .
.\rdJaeologia Geugraphica 7 (1\)58), 23 mit Karte 5.

26,) III 20. S. 1Ii:{: Tunc etiam per singulas urbes cenobia fiebanl '" sicut testantur hii, qui in Leubice
... el in aIiis civitalibus singulas Yiderunl. Die Lage dipses Leubice ergibt das Schol. 12, S. 74: Travenna
JJumcn ... , iuxta quem ... civitas Liubice, unu Schol. \)6, S. 2:W f.: Sallus Isarnho '" pertingit usque ad
civitatcm ScIavolum, quae dicitur Liubicen, et flumen Travennam. An der luentität von Adams Leubice -
Liubicc mit .\llliibeck kann also hin Zweifel sein, vgl. \V. Ohnesorge, Einl., 161 f.

268/ Hierzu und zum Folgcndt'n \V. Ohllcsorgc, Einl., 21\) fr.. dessen Thesen die Gral>llllgsprgelmissl'
c1aclurdl hestiitigt haben, daß die Ilauptmasse der Funde aus der Zeit von (·a. 10;;0 ab stammt, s. \V. Iliihcncr.
Die stratigraph. Grundlagen liPf Keramik \'011 Allliibcck, OHa 12 (H)5:l), Ri H.

269) S. vur allem A. Lasch, ~Iittl'lnil'denlt. Gramm. (1\lt.J.), 178 mit Lit.; abweichend H. 'l'ralllmaun,
WON, 141; EOON I, 160.

270) s. Hübener, wie A. 2G8.
271) S. u. A. 2ßi.
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nicht weit von Altliibeck, im Gebiet des späteren deutschen Liiheck, die Burg llukov ~7~) -

vielleicht Hoch zu Lebzeiten Gottschalks lind als Trutzlübeck gedacht. Daß Krulo aber in
Bukov seinen Silz gehabt habe 273), ist nicht nachweisbar. Zum Hesidenzort ist Altlüheck erst
durch Heinrich erhoben worden 274).

Diese Wahl ist nicht nur dadurch auffällig, daß sie von aller Tradition abweicht, indem sie auf
einen Platz Iii llt , der in der Geschichte keines der ahodr it ischcn 'I'eilsf ämmc hishe-r eine Holle
gespielt hat, sondern auch dadurch, daß der gewiihlte Ort nicht einmal Vorort eines der
wagrischen Burgbezirke war 27';).

Liegt also Alf liihcck auch unzweifelhaft auf wagrischem Stunuuesgehit-l, so hat ('S <loch
durch seine geographische Lage nn einer "Dreiliinderecke", seine mangelnde Vi-rhiudung mit
der Tradition der Teilstiimme lind durch seine Stellung außerhalh (ks Huhnu-ns der Burg-
hezirks\'erfassung einen besonderen Charakter, der auf hcsthum!c Absichten I h'inrich'i
schließen Hißt. Seine einerseits zentrale, andererseits aller eximierte Stdlllng mußte Altlübeck
geradezu prädestiniert erscheinen lassen für eine Politik, dit, darauf ausging, die allen Slum-
mcskörper einem neuen Gesamtverbunde einzuschmelzen und in ihm .,aufzuhehen". HaU
Heinrichs Residenzwahl gerade auf Altlübeck fiel, darf als Zeugnis dafür gewerll'l werden,
daß er solche Allsichten in der Tat halle. Als weiteres .\rgunH'nt Iür diese These kann uuch
Heinrichs Königstitel gellen, der nicht nur nach Helmold, sondern auch nach :1I1('n anderen
Quellen, besonders einer Urkunde Konrnds Ill., sich nicht auf den Ahodritcn- oder etwa gar
den \Vagrier- Verhand hezog, sondern Tl'X Slaoorum lautete 276) •

überblicken wir nun rückschauend die Bcobnchtuuuen, die sieh an dem ühcrliefcru-n
Material zur uhodril ischcn Geschichte vom 10 . Jahrhundert his zum Ende des alten Ahn-
dritenreiches, der Teilung VOll 11:H und der bald darauf einsetzenden deutschen Durch-
dringung \Vngriells lind Polubiens, über das Verhiiltnis der ahodritischcn TeibtiimlJle ZlIIll

Gesmntverhand machen ließen, so rtllHlt'n sie sich jl'tzt zu l'int'm Bilde \'011 zW:lr grohen, ahl'l'
doch deutlichen Konturen. Eille gewissp I(olltilluitiit im inneren :\ufhau <It'S A!Jodrill'nreidll':'
scheint sich fUr diese ganw Zeit Zll ergeheIl. Von der :\Iille des 10. his zum I:! .. Jahrhundl,!·t
hat sich ein ahodritisches Herrschergeschlecht feststelll'n lassl'lI, das von Nakoll seilIen :\us-
gang nimmt und mit Prihyslav endet. Von Nakon his zu Gottschalk hat das Geschlecht seinen
Schwerpunkt im Abodritenlandl', Mecklenhurg lIlld Schwerin sind seine I1auplsitzl·. Doch ist
die Herrschaft der N'akoniden nicht auf das Ahodritenland !Jesdlriinkt. !\akons 1I1llfal.lt ehellso
wie GotIschalks Hcich das GehieL aller ahodritischen Teilslümllll', so wie ('s sich fiir Drazko
zu Beginn des n. .Jahrhunderts erkennen Iiell, lind allch für ~Istivoj lind :\Islislav ist das
Gleiche wahrscheinlich. Im 10 .. Tahdllllldert ist lichen dem ahodritisdlClI Fiirstl'ngeschlecht
der N akoniden ein wagrisches durch d rei Genera t ionen hin Zll verfolg('n; Spuren seilleI'
Existenz finden sich auch im friihen 11. .Jahrhundert. Ihm gehörten wohl :llIch die dn'i
ostseeslawischen principcs des It .. Jahrhunderts an, deren Namen Adam von Bremen ollllt'
nähere Angaben über ihre Herrschaftsgehietc nennt. Es ist im 10. und frühen 11. .Jahrhundert
mit den Nakonidl'n verfeindet: ein wagrisch-ahodritischcr Antagonismus wird hieJ' erk('nnhar.

272) Helm. I 57, S. 112: ... venil comes AdolIus ad locum, qui dicitur Bum invcnitque ibi valium urJJ;S

desolatae, quam edificaveral Cruto Dei tirannus, el insu/am amplissimam gemino flumine einetam .... Vi-
dens ... competentiam loci portumque nobilem cepil illic edificare civilatem vocavitque cam l.ulJcke, eo quod
non longe abesset a veteri portu cl civilale, quam Heinricus princeps olim constitueral. \Vdlnt' Zt'ugllis,c
für diesen Ort hei \V. Ohnesorgc, Ein!., 12 fr.; phtla. !l:1fr., iiht" dip irrtiimlkhc BezeidlTllIlIg Allliihl'cks IIh
Bucue durch die Versus de Vita Vicclini.

273) So H. Wagner, \Vl'ndenzeit, 122.
274) I1einrit-h hatte in Allliibeck eill familiare conlubernium untl aus dipsl'm (;rllllde all('h pint' Kirdll"

lIelm. I 41, S. H4; ygl. I :14. S. 61l. I 3ß. S. 70 ff.. I G, S. \It. Heinrichs Kirche hPZt'lIgt :l1Il'h (,int' lJrk. 1\011-

rads Ill. für Segrhrrg (s. u. A. 47U). Auch Heinrichs Sohn SVt;lipolk silzl in AII1iihpck IlIe!rn. [ ·lH, S. 95) 1I11f1

ehenso sein Neffe Prihysluv (Ildm. I 55, S. 107). Die cp. Sitlonis nennt Allliihpck municio /findci regis (t'd.
B. Schll1cidll'r im Anhallg seilll'r lIellllold-Allsgal)(', S. :!;!rJ). Eine t'rkllntle Eh. AtlalhPros \'. lIamlJllrg-
Bremen \'Oll 1141 nennt dell Ort locus capitalis Slavie (cd. C. Sdlirren, ZSlIG 8 [18i8]. 3()7 f.). Dit, .\u'gral>lIllgl'1l
haben diese schriftI. Zeugnisse IJesliiligt, sowohl Kirl'hc wie conlubernium halwn sieh im Allliihl'l"k,'r
Burgwall nachweisen lassen, s. H. Junkuhn, 126 f.

275) So gegen 'V. Ohnesorge, wie A. 35:1, tier für seinen ßurgIJezirk Allliiheck krin QlIellpnlclIgni,
bringen kann.

276) S. U. A. 48R.
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Ein wagrisch-abodriLischcr Gegensatz spielt eine Rolle, wenn auch keineswegs die ent-
scheidende, wohl auch im Aufstand von 1066, der in seiner Endphase den wagrischen Fürsten
Kruto an die Spitze des ganzen Reiches bringt. Nach seiner Beseitigung kehrt Gottschalks
Sohn Heinrich nicht mehr in das engere Abodritenland zurück, sondern sitzt als Krutos Erbe
in Wagrien, eine Folge offenbar der Neubildung eines abodritischen Teilstammfürstentums
nach Gottschalks Sturz, das in der Person Niklots zuerst deutlich faßbar wird. über andere
Stämme seines Reiches übt er offenbar eine nur mittelbare Herrschaft aus; sie entrichten ihm
Tribut und leisten in geschlossenen Stammeskontingenten Heeresfolge. Zu Beginn seiner
Herrschaft muß er eine von diesen Stämmen getragene Gegenbewegung niederkämpfen. Die
Struktur, die sich so für die Zeit Heinrichs wie für die seiner Vorgänger bis zuriick zu Nakon
ergibt, wenn auch für diese mit verminderter Deutlichkeit, ist nach den obigen Darlegungen
über die abodritischen Zustände des 9. Jahrhunderts wohl bis ins Jahr 844 zurückzudatieren.
Dagegen spricht viel dafür, daß vorher die Teilstammgebiete noch nicht die Geschlossenheit
besessen haben, mit der sie später in unseren Quellen erscheinen.

Wenn die Quellen des 9. Jahrhunderts uns im Gegensatz zu einigen späteren Quellen-
werken von den abodritischen Teilstämmen nichts mitzuteilen wissen, so liegt das gewiß
auch an der großen geographischen Entfernung, aus der sie schreiben. Sie sehen das Abo-
dritenreich immer nur in den nach außen gerichteten Manifestationen seines geschichtlichen
Lebens. Bei den Reichs- und den Fulder Annalen kommt wohl eine Scheu hinzu, den "zu-
sammengesetzten" Charakter des Abodritenreiches beim Namen zu nennen, da in den Augen
der Zeit dies die völkerrechtliche Stellung des abodritischen Samtherrschers hätte erhöhen
müssen.

Es mag in diesem Zusammenhang auch bemerkt werden, daß ein Annalenwerk wie das
Hildesheimer auch für die Zeit, für die die Existenz abodritischer Teilverbände aus anderen
Quellen sicher bezeugt ist, stets nur den Gesamtverband der Abodriten kennt, soweit es über-
haupt einen Stammesnamen nennt 277). Und wenn Kaiser Lothar Knut Laward mit dem
regnum Obotritorum belehnte, so ergibt diese Bezeichnung, die unmöglich von Helmold
erfunden sein kann, wie der zögernde Gebrauch lehrt, den er von ihr macht 278), daB auch in
der Reichskanzlei der Abodritenname zur Benennung des Gesamtverbandes gebraucht wurde.
Denn Knut Laward trat seine abodritische Herrschaft als Nachfolger Heinrichs an und nahm
wie dieser seinen Ausgang von Wagrien; die Bezeichnung seines Reiches als Königsherrschaft
der Abodriten im engeren Sinne hätte also wenig Sinn gehabt. Eben diese Mißverständlichkeit
des Terminus ist es wohl gewesen, die Helmold hinderte, von ihm Gebrauch zu machen. Nur
für Niklots Reich, das in der Tat eine Herrschaft der Abodriten im engeren Sinne war, ver-
wendet er ihn ohne Einschränkung 279). Von außen hat man also an der Auffassung der
Abodriten als eines geschlossenen Gesamtverbandes noch sehr lange festgehalten. und hätten
wir nicht das Glück, in Adam und besonders in Helmold zwei historisch-geographisch inter-
essierte und kenntnisreiche Schriftsteller zur Geschichte der Abodriten zu besitzen, so würden
wir bei dem fast gänzlichen Mangel an urkundlicher Überlieferung von einer inneren Auf-
gliederung des Abodritenreiches kaum eine Kenntnis haben.

Dennoch müßten wir eine Nennung abodritischer Teilstämme auch in den Quellen des
n. Jahrhunderts erwarten, wenn Aktionen von größerer Bedeutung von ihnen ausgegangen
wären. Das gänzliche Schweigen unserer Quellen - mit der einen Ausnahme der kurzen
Notiz zu 823 - kann nur so gedeutet werden, daß es solche Aktionen nicht gegeben hat.
Dann kann aber auch die politische Eigenorganisation dieser Stämme keinen hohen Ent-
wicklungsgrad erreicht haben. Auch von hier aus stellt sich die Frage, ob wir sie als eigent-
liche politische Verbände mit einer Führungsspitze schon werden ansprechen dürfen. Sic
haben sich oben als gröBere Siedlungsverbände dargestellt, die von anderen gleichartigen
Verbänden siedlungsgeographisch getrennt waren, in sich jedoch möglicherweise in Klein-
verbände zerfielen. Anscheinend hat erst Ludwig der Deutsche versucht, diese Siedlungs-
verbände in politische Verbände umzuwandeln.

Aber auch in der späteren Zeit sehen wir nur zwei Teilstämme mit eigenständiger poli-
277) Vg!. auch R. Wagner, Wendenzeit, 4.
278) S. O. S. 143.
278) Ebda.
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tischer Aktivität von einiger Dauer, die Wagrier und die Abodriten. Nur diese beiden Stämme,
soweit wir sehen können, stehen im Kampf um die Vorherrschaft im Reiche miteinander.
Die Polaben erscheinen mit Sicherheit nur einmal als politischer Aktionsverband. jedoch nur
vorübergehend und im Bunde mit den Abodriten (1093), ein zweites Mal vielleicht früher
unter Ratibor. Auch hier kann das geringe Interesse oder die Unkenntnis unserer Quellen-
schriftsteller zur Erklärung allein nicht genügen. In welch anderem Lichte erscheinen in un-
seren Quellen demgegenüber die nichtabodritischen Stämme, die vorübergehend bzw, erst
spät dem abodritischen Reichsverband angeschlossen sind, die Linanen, die sich immer wieder
mit Erfolg dem ubodritischen Zugriff zu entziehen gesucht haben 280), oder die Kessiner und
Circipanen, gegen die nach GotIschalk, Heinrich und Svetipolk auch Niklot noch zu Felde
ziehen mußte 281). Mindestens bei Helmold müßten wir irgendwelche Anhaltspunkte für ein
selbständiges politisches Vorgehen der Polaben und \Varnower finden, wenn es ein solches
wirklich gegeben hätte,

Es kann auch kein Zufall sein, daß uns nur bei Wagriern und Ahodriten politische
Führungsspitzen erkennbar werden, und daß Thietmar nur diese beiden Stiimme als Teil-
gruppen des abodritischen Reichsverbandes nennt. Polaben und \Varnower müssen entweder
in der Entwicklung ihrer politischen Organisation hinter den beiden anderen Stiimmen
zurückgeblieben sein, oder sie sind zu einem uns nicht bekannten Zeitpunkt unter dic unmittel-
bare Herrschaft der Abodritcnfürsten getreten. Für die \Yarnower, die nur bei Adam von
Bremen genannt werden, und das auch nur in der Liste der zur Hamburger Kirchenprovinz
gehörigen populi, möchte man beides annehmen 282). Für die Polaben ist das Zweite recht
wahrscheinlich 283). Als Zeitraum eines engeren Anschlusses der Polaben an die Ahodriten
muß schon das 10. Jahrhundert in Betracht gezogen werden, denn bereits Mstisluvs enge
Beziehung zu den Billungern setzen ihn voraus. Der Widerstand der Polaben gegen Heinrich
1093 braucht diesem Ansatz nicht im Wege zu stehen, da er gemeinsam mit den Abodritcn
und unter einheitlicher, wohl abodritischer Führung erfolgte.

Die überlegenheit, die Abodriten und Wagrier offenbar den Bruderstämmen gegenüber
besaßen, verdanken jene vermutlich der führenden Holle, die ihnen dadurch zukam, daß das
Samtherrschergeschlecht aus ihnen hervorgegangen war. Diese aber, die Wngricr, mögen ill
ihrer politischen Eigenständigkelt gefördert worden sein durch eine Sonderentwicklung. dic
sie möglicherweise seit der Mitte des 9. Jahrhunderts in enger Anlehnung an die Dünen
durchgemacht haben. Auf dänische Beziehungen deutet bereits der Name dieses Stammes.
Seit dem Jahre 838 läßt sich nun ein starker politischer Einfluß der Dünen auf die Ahodriten
erkenncn, der jedenfalls bis in die ersten Jahrzehnte des 10. Jahrhunderts anhielt; die Abo-
driten befanden sich anscheinend in dieser ganzen Zeit durchaus im politischen Fahrwasser
der Dänen 284). Eine isländische Quelle hält Vitullatul in dieser Zeit sogar für eincn Bestandteil
des Dänenreiches 285). Auch archäologische Zeugnisse scheinen darauf hinzudeuten, daß
Wagrien eine Zeitlang sich unter dänischer Oberherrschaft befunden hat 286); aus dieser Pe-
riode könnte es auch nach seiner Wiedervereinigung mit dem übrigen Abodritenreiche starke
partikularistische Tendenzen behalten haben.

Es bleibt aber bemerkenswert, daß die erheblichen Gegensätze und Spannungen, die sich
zwischen Abodriten und Wagricrn so deutlich erkennen lassen, nicht zu einer Sprengung

280) s. u. Excurs I, S. 208 f.
281) Helm. I 71, S. 136.
282) Vg!. die Bemerkungen von St. Arnold, 349.
283) R. Wagner, Wendenzeit. 4, hiilt Polaben und Warnower nicht für .besondere Völkerschaften",

sondern nur für "Teile (Gaue) des Volkes der Obotriten".
284) Hierzu R. Wagner, Wendenzeit, 53 ff.
285) Fragmentum Islandicum, bei F. Wigger, Ann., 18; hei der Beschreibung einer Teilung des Dänen-

reiches nach 857 erscheint Vindland als dän, Reichsteil.
286) Die wiking. Funde in \Vagrien, die offenbar überwiegend dem 10. Jh. angehören, verteilen sich im

wesentlichen auf die wagr. Burgwälle. s. K. Hucke, 38 ff. Ihre Zahl steht in auffallendem Gegensatz zu der
Fundarmut des mecktenburg. Gebietes; zn diesem H. BeHz, Die wend. Schatzfunde aus Mecklcnburg, M. Jbb.
91 (1927), 249 ff.; W. D. Asmus, Wikingerspuren in Mecklenburg, Mannus 26 (1934), 2-1.ff. lIiiufiger werden
wiking. Funde erst wieder in Vorpommern, s. E. Petersens Karle der \Vikingerfunde in Nord- und Ost-
dUd., Mannus 25 (1933), 153.
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des Reichsverbundes geführt huben 287). Wagrier lind Abodrilen konnte Thietmar, der ihre
politische Eigenstiindigkeit kannte, doch als ein enGesamtverband, ein e n populus, be-
zeichnen. Das Verhalten der abodritischen Teilstümme gegenüber dem Ganzen des abo-
dritischcn Reiches, soweit wir es im Verlauf der abodritischen Geschichte beobachten können,
bestätigt die oben aufgestelllc These, daß die vier abodritischen Teilstämme alle einmal
aus einem Großverbande der Wunderzeit hcrvorgegnngen sind und von daher ein Zusammen-
gehörigkeitsbewufHsein bewahrt huben.

Aus alledem ergibt sich für das Verstiindnis der abodrit ischen Verfassungsgeschichte eine
Grundfrage. Es füllt auf, wie kontinuierlich sich ein "Samtherrschertum" durch den ganzen
Gang der abodrilischen Geschichte hindurchverfolgen !iißt; von der ersten Nennung der Abo-
driten in schriftlichen Quellen zu Ende des 8.. Jahrhunderts his hin zu Knut Laward im 12.
Jahrhundert ist es bezeugt, von Nakon his zu Heinrich befindet es sich obendrein fast durch-
gehend in der Hand eines Geschlechtes. Für die Ausbildung eines Herrschaftsstaates waren hier
also, so scheint es, selten günstige Bedingungen gegehen, günstigere in gewisser Weise als
bei Polen und Böhmen, die dieses Ziel im Gegensatz zu den Abodriten nicht nur erreicht,
sondern auch behauptet huben. Es ist also zu fragen, ob und wie die Nakoniden ein ähnliches
Ziel verfolgt haben und was sie auf ihrem \Vege aufgehalten hut.

4.
Unter allen Faktoren der abodritischen Verfassung sind wir über das Fürstentum ver-

hältnismäßig am besten unterrichtet. Absolut genommen bleibt freilich uuch hier unsere
Kenntnis dürftig lind zudem fast ganz beschränkt auf das Samthcr-rschcrtum, das die folgen-
den Ausführungen zunächst allein im Auge huben. Der Fürst führt - das ist wohl seine am
meisten in die Augen fallende Funktion - das Verbandsaufgebot im Kriege. Visan, Druzko,
Gostimysl', Dobemysl', Nakon und Stojgnev, Mstivoj und Mstidrag, Ratibor, Gottschalk.
Heinrich, Svctipolk, Prlhyslav, Niklot - sic alle erscheinen immer wieder als Führer des
abodritischen Heeres in den zahlreichen Feldzügen, von denen unsere Quellen zu berichten
wissen. Man hat den Eindruck, daß ähnlich wie bei den germanischen Stämmen ein Feldzug
ohne den Fürsten an der Spitze nicht unternommen werden konnte. Heidnisch-archaische Vor-
stellungen vom Herrscherglück mögen wie bei den Germanen so auch hier eine Holle gespielt
haben. Suxo Granunaticus scheint eine gewisse sakrale Scheu vor der Person des Fürsten zu
bezeugen, die gut zu diesem Bilde passcn würde 288). Auf jeden Fall drückt sich in der so
beständigen Funktion des Fürsten als Heerführer sicherlich mehr aus als nur die Einsicht in
die Zweckmäßigkeit einheitlicher militärischer Führung. Der Verband erscheint ohne seinen
Fürsten als handlungsunfähig. So würde sich jedenfalls auch am besten erklären, daß es den
fränkischen Herrschern so sehr darum zu tun war, ihren Einfluß auf das abodritische Für-
stentum zu erhalten 269). Offenbar glaubten sie, daß es mit Hilfe dieses Instrumentes gelingen
müßte, den Verband im Ganzen aut' der von ihnen gewünschten Bahn zu halten. Auch in den
zwischenstaatlichen Verhandlungen friedlicher Zeiten ist es vor allem der Fürst, der den
Verband repräsentiert, wie die zahlreichen Verhandlungen lehren, die abodritische Fürsten
im 8. und 9. Jahrhundert mit den Frankenherrschern und später mit den siichsischen principes
geführt haben. Der Fürst ist das Zentrum der politischen Aktivität des Verbandes. Vielleicht
wird man sagen dürfen, daß es die Fürstenherrschaft ist, die dem Verband seinen politischen
Charakter, den Charakter einer politischen Aktionsgemcinschaft gibt 290).

287) Die ganz andere Auffassung von O. Balzer. 75 f., von der Bedeutung des ,.Stiimmescperatismus" in
der abodrit, Geschichte beruht auf Balzcrs abweichender Beurteilung der Stellung der in den Quellen
bezeugten Teilstammfürsten. VgI. o. A. 167.

288) XlIII, S. 522; vg], XV, S. 637 (von dem rügensluw. Fürsten Jaromir).
28&) S. O. S. 155.
290) O. Balzer, H f., hüll freilich die .,republikanische" Verfassung für die dem slawischen Stummesstunt

ursprüngliche unter Berufung auf hyzantinische Zeugnisse (Prokop, Ps.-Maurikios), die jedoch wohl anders
zu interpretieren sind, vgI. Verf., Unters. zur frühslaw. u. f'rühfriink. Gesch. bis ins 7. Jh., phiI. Diss.
t masch.] Marburg 1952, S. 29 ff. mit A. 216. B.s Auffassung variiert J. Dowiat. passim, der eine .frühfeudale"
Adelsoligarchie für die älteste Stufe der elb- und ostsecslawischen Staatsentwlcklung h1i1l (vgI. sPine Bpmer-
kungen III BaIlers Auffassung S. 480 A. 115).
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Die Stellung des Fürsten hat dadurch eine gewisse, wenn auch nur relative Festigkeit, daß
sie erblich ist. Für das 9. Jahrhundert allerdings sind unsere Kenntnisse in dieser Beziehung
dürftig. Nur vermuten können wir, daß Drazko in verwandtschaftlicher Beziehung zu seinem
Vorgänger Visan, dem ersten der uns bezeugten Abodritenf'ürstcn. stand 291). Drnzko seiner-
seits halle einen Sohn, Södrag 292), der ihm zunächst jedoch nicht in der Herrschaft nachfolgte;
nach Draäkos Tode 810 setzte der Kaiser den Slavemir als Nachfolger ein, über dessen Ge·
schlechtszugehörigkeit wir nichts erfahren. 817 mußte Slavomir, wiederum auf des Kaisers
Geheiß, seine Herrschaft mit Druzkos Sohn Südrag teilen. Man geht kaum fehl, wenn man
aus diesem Teilungsbefehl auf verwandtschaftliches Verhiiltnis zwischen Sluvomir und Södrug
schließt - vielleicht war Slavomir ein Oheim Södrugs, dem in der Zeit von dessen Unmündig-
keit die Herrschaft allein übertragen worden war. 819 erlangte S('drag die Alleinherrschaft 293).

Von der Geschlechtszugehörigkeit der heiden anderen uns genannten Ahodri lcnfürsten des
9. Jahrhunderts, Gostimysl' und Dohemysl', erfahren wir nichts; nur die Namen beider könn-
ten darauf schließen lassen, daß sie in genenlogischer Beziehung zueinander standen 204). Be-
rücksichtigen wir aber, daß seit der Mitte des 10. Jahrhunderts die Vater-Sohn-Folge sich bei
den Nakoniden bis zum Ausgang dieses Geschlechtes verfolgen Hißt 2U5), daß ferner das gleiche
Prinzip im 10. Jahrhundert auch Lei dem wagrischcn Fiirstengeschlccht 296), im 12.. lulir-
hundert bei den Niklotiden 297) und ebenso bei den Krutoncn P"] festzustellen ist, so sind wir
wohl berechtigt zu dem Schluß, daß der schlechte Stand unserer Kenntnisse für das U.• Jahr-
hundert auf einem Mangel der Überlieferung beruht und duß es sich hier um einen uralten
Satz des abodritischen Verfassungsrechtes handelt 299). Für die l leveller des 10.. Jahrhunderts
bezeugt uns Widukind von Corvey 300), daß die paterna successio der Herrschaft dort zum
ius gentis gehörte.

Ähnlich wie bei den Germanen ist offenbar das Geschlecht als Ganzes im Besitz der f'ürst-
lichen Würde. Nach Helmold stritten um den priucipatus die beiden qenerutioncs Krutos und
Heinrichs 301), und Heinrich sah nach demselben Schriftsteller den Untergang seiner stirps
voraus 302). Mehrfach üben Brüder gemeinsam die Herrschaft aus, so Nakon und Stojgnöv 303).

Mstivoj und Mstidrug 304), Svetipolk und Knut 305). 'Vir wissen nicht, in welcher Hechtsform
das geschah, nur bei Heinrichs beiden Söhnen Svetipolk und Knut können wir eine Gebiets-
teilung feststellen, die an das germanische Teilungsrecht erinnert. Da der jüngere Bruder
Knut sich gegenüber der Weigerung des älteren Bruders, ihm einen Gehletsteil zu überlassen.
auf das geltende Hecht beruft 3C6), müssen wir annehmen, daß derartige Gebielsteilungeu
auch sonst stattgefunden haben, doch bleibt es ungewiß, wie dabei im einzelnen verfahren
wurde. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhange, daß in frühdeutscher Zeit der Fürst

291) S. o. S. 154.
292) Zum Folgenden s. o. A. 28.
293) Ann. r. Fr. s. a., S. 149 f.
294) S. O. S. 157.
295) S. O. S. 158 ff.; wenn J. Dowiat, 484, einen genenlogischen Zusammenhang zwischen Uto und seinen

Nachkommcn (Gottschalk, Heinrich usw.) einerseits, Nakon und Mstivoj andererseits bestreitet, su übersieht
er, daß Adam nicht nur Uto als Suhn Mstivojs (11 66, S. 126), sondern fluch Guttschulk als dessen Enkel
(Ill H), S. 162) bezeichnet.

298) S. O. S. 158 f.
297) Vg!. F. \Vigger, Stammtafeln, passim.
298) S. O. S. 169.
299) So gegclI O. ßalzer, 139 f., der Slavomir nidll fiir einen Verwandten Si"urags häll und ihn entgegen

den Quellen seine Herrschaft <lurd. eine Volkswaht erhalten läßt. Ilalzt'rs Auffassung vom höheren Alter
des \Vahlprinzips im westslaw. Staatsrecht hat seine Anschauung VOll einer ursprünglidl "republikanischen"
Verfassung des slaw. Stammesstaates zur Voraussetzung, vg!. o. A. 290.

300) 11 21, S. 95.
301) S. O. S. 169.
302) Helm. I 48, S. 96.
303) O. S. 158.
304) O. S. 160.
305) O. S. 170 f.
306) Helm. I -l8, S. 9-l: Nonne ego fraler sum Zuenlepu1ci eodem palre Helnrico genilus cl de lure

dicionis palernae coheres? ... oplinele michi apud fralrem meum, ul del porlionem, quae me lure continglt.
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bei Landvergebungen des Con senses seiner Brüder bzw. der erwachsenen Söhne bedurfte 307).

Wenn, wie anzunehmen, dieses Consensrecht auf slawische Rechtsgewohnheit zurückgeht,
drückt sich auch in ihm die Auffassung der Herrschaft als Geschlechtsbesitz aus. Unklar
bleibt, ob es auch im abodritischen Bereich ein Ältestenrecht, einen Seniorat, grgeben hat in
dem Sinne, daß der älteste Sohn eine den Brüdern übergeordnete Stellung hatte, wie es uns
bei den Wilzen schon im 9. Jahrhundert belegt ist 308); der Streit zwischen Svetipolk und
Knut könnte darauf schließen lassen.

Auf jeden Fall bezeugt uns die abodritische Regelung der Herrschaftsnachfolge auf das
bestimmteste die Existenz zweier gesellungsrechtlicher Institutionen bei den Abodriten: des
Geschlechtes als agnatischer Generationenfolge und der Brüdergemeine, beide auch aus dem
gennanischen Gesellungsrecht wohl bekannt. Helmolds qeneratio ist allem Anschein nach
nichts anderes als der rod der altrussischen Chronik, die die Fürstenherrschaft bei dem ost-
slawischen Stamm der Polanen dem rod des legendären Kij zuschreibt 309). Die Brüder-
gemeine, die zu Lebzeiten des Vaters unter dessen Führung steht, ist uns bei den Abodriten
auch in anderen sozialen Schichten bekannt 310).

Dennoch ist die fürstliche Stellung keineswegs ungefährdet. Der Fürst ist nicht der einzige
Träger des politischen Willens. Im 9. Jahrhundert lassen die Reichsannalen eine Schicht von
primores erkennen, deren politischer Einfluß bedeutend ist. 819 verklagen die abodritischen
primates, nach Aachen befohlen, ihren Fürsten Slavomir bei Ludwig dem Frommen, worauf
der Kaiser Slavomir absetzt 311). 823 erscheint sein Nachfolger Södrag ClIIll quibusdem. primori-
bus populi sui in Compiegne, um sich beim Kaiser zu rechtfertigen 312). Als 82G abodritische
prim ores auch den Södrag verklagen, schickt der Kaiser Gesandte zu den Abodriten, um den
Willen des abodritischen vulgus zu erforschen; diese stellen geteilte Meinung fest, doch seien
die meliores (le praestantiores für Södrag eingestellt, und das gibt beim Kaiser den Aus-
schlag 313). Die Mission der kaiserlichen Gesandten ließ sich wohl nur erfüllen, wenn eine
Versammlung des vulgus stattfand; sie setzt die Existenz einer solchen Versammlung voraus.
Ob cs sich aber dabei um mehr als um eine ad hoc einberufene Zusammenkunft handelte.
erfahren wir nicht. Als sicher werden wir annehmen dürfen, daß solche Versammlungen auch
sonst stattfanden; ob es dabei aber eine bestimmte, rechtlich festgelegte Regelmäßigkeit gab,
muß sehr zweifelhaft bleiben 314). Unklar bleiben auch die rechtlichen Befugnisse dieser Ver-

307) Für viele Belege aus den älteren mecklenburglschen Fürstenurkunden seien hier nur drei aneerührt.
MUB I 152, S. 150 (Heinrich Borwin I. für das IO. Doberan 1192): liiis prediis et possessionibus ... de con-
sensu fjliorum nostrorum Hentlci et Nycolai monasterium dotavimus memoralum ... MUB I 167, S.164 (Heinrich
Borwin I. für das Lübecker Domkapitel, ea. 1200): nos cum consensu uxoris nostre et liJiorum nostrorum de
communi iure servitutis eam emancipavimus ... l\IUB I 369, S. 355 (Nicolaus und Heinr-ich von Rostock
für das Kloster ~Iichaelstcin 1229): nos ... cum unanimi consensu Iratrum nostrorum Johannis et Prybzlay
el omnium heredum nostrorum ... monasterio Lapidis Sancli Mychaelis ... bona ... conlulimus ... Daß es
sich hier nicht um den deutschrechtlichen Erbenlaub handelt, sondern um ein verwandtes slawiscJlCs Institut
erhellt wohl daraus, daß das gleiche Recht auch bei Schenkungen nicht-fürstllcher Personen slawischen
Volkstums begegnet, s. MUB I 225, S. 211 (Hz. Kasimir von Pommern für das Kloster Dargun 1216):
. .. declaramus, quod Radozlaws de Zcorrentin ... consentienlibus illiis suis Ducichone et Jacobo ...
villam Pencowe ... eccJesie Dargun ... conleue disposuit; ~IUB I 522, S. 507 [Pribyslav v. Parchim für das
Kloster Dargun 12!1): Noscat igitur presentium etas et omnis luturorum posteritas, quod Ratizlanus villam,
que vacatur Dargebant, ... lratribus ecclesie sancte Marie in Dargun ... cunclis heredibus suis consenlien-
libus pecunia commutavit.

308) Ann. r. Fr. s. a. 823, S. 160, dazu O. Balzer, 13! ff.
309) Pov. vrem. IH, 13.
310) Visio Godescalei c. 22, Quellensammlung d. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Ges. f. vatcrld. Gesch. IV

(1865), 102, beschreibt die Raubzüge, die ein Slawe namens Tributi mit seinen fünf Söhnen gemeinsam
unternimmt; alle zusammen werden naeh dem Großvater Bakariden, d. i. Bachorici, genannt. MUB I 254.
S. 239, is! von einem Dorf im Besitze der Retiburize die Rede. :lIUB I 266, S. 250 f., erhalten die drei Brüder
Vito, BadJaro, Darchui zusammen mit dem Sohnl' des erstgenannten Bruders drei Hufen und eine Mühle.

311) Ann. r. Fr. s. a., S. 149 f.
312) Ebda., S. 160.
313) Ebda., S. 169, 171.
314) VgI. O. Balzer, 103. Zu skcptisch SI. Arnold, 353, der die Institution ciner solcJlen Versammlung

gänzlich bestreitet.
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sammlung 315). In unseren Quellen finden wir sie im 9. Jahrhundert ebenso wie in der späteren
Zeit immer nur im Zusammenhang mit der Regelung der Herrschaflsnachfolge. Es wird daher
als sicher anzunehmen sein, daß sie hierbei in einer nicht näher bestimmbaren \Veise mit-
zuwirken hatte, daß also die Söhne nicht ipso iure in die IIerrschaftsrechte des Vaters ein-
traten, sondern daß es dazu einer bestätigenden Handlung der Stammesversammlung be-
durfte. Auch hier kann auf die wiIzischen Verhältnisse des 9. Jahrhunderts als Purallele
verwiesen werden. Dort setzt der populus Wiltzorum den ältesten Sohn des alten Fürsten
als dessen Nachfolger ein, quia maior tiatu erat 316). Es ergibt sich, daß der älteste Sohn einen
Rechtsanspmch auf die Nachfolge halte, der aber nur durch einen vom populus vollzogenen
Einsetzungsakt rechtswirksam wurde. Von einem" Wahlrecht des Volkes" bei den Ahodriten
des 9. Jahrhunderts zu sprechen 317), erscheint jedoch bei der Dürftigkeit unserer Quellen
kaum möglich. \Vir müssen damiL rechnen, daß alle uns bezeugten Abodritenfürsten des
9. Jahrhunderts ihre Herrschaft in erster Linie ihrer Zugehörigkeit zum herrschenden Ge-
schlecht verdankten. Die Stammesversammlung hiitte dann zwar kein Wahlrecht, wohl aber
ein Recht der Einsetzung und auch der Feststellung mangelnder Eignung besessen.

Was ihre Zusammensetzung betrifft, so werden oulijus und meliores ac pracstantiores
genannt; man könnte an eine Teilung in einen weiteren und einen engeren Teilnehmerkreis
denken, besonders wenn man lutizische und pomoranische Purallelen hcrücksichtigt 318).

\Velche Funktionen jedem der beiden vermuteten Gremien zukamen, wissen wir nicht; nur
daß der Wille der meliores ac pruestatttiores de facto den Ausschlag gah, können wir sngen319).

Unklar bleibt auch, welche Stellung die prim ore'S im eigenen Lande hatten 320). Einen
gewissen Hinweis bietet in dieser Frage ein Bericht der gleichen Annalen 321), nach dem einer
der sorbischen prim ores, dessen Name mitgeteilt wird, der Untreue angeklagt sich vorm
Kaiser rechtfertigen mußte. Daraus ist zu schließen, duß es sich bei diesem sorbischen Großen
um eine recht bedeutende Persönlichkeit handelte, die TfÜger einer eigenständigen, nicht ab-
geleiteten Herrschaftsgewalt war - denn sonst würden weder das Gewicht, das man am
Kaiserhofe seiner Untreue beimaß, verständlich werden noch seine Zitierung unmittelbar vor
den kaiserlichen Stuhl. Man wird in jenem Sorben Tunglo wohl einen der sorbischen Klein-
stammfiirsten des 9. Jahrhunderts zu erblicken haben. Es ist daher möglich und wahrschein-
lich, daß auch die abodritischen primores der gleichen Quelle Kleinstammfürsten gewesen
sind 3213) oder wohl richtiger, daß die Kleinstammfiirsten, die tequli anderer Annalen, zu der
Schicht gehört haben, die der Reichsannalist mit seinen primates im Auge hatte 321h).

Anders steht es mit den nieliores ac praestontiores, von denen die Rcichsannulen sprechen.
Hier wird jedenfalls ein weiterer Kreis gemeint sein, eine breitere soziale Schicht, die nicht in
individuellem Besitz politischer Herrschaft war. Die ahodritischen tncliores (le pracstantiores
erinnern auffällig an die IUClsije muii der ostslawischen Derevlanen, iie deriiachu Derentskn

315) O. Balzer, loa ff., möchte der altslaw. Stammesversammlung fast die Kompetenzen eines modernen
Parlamentes der konstitutionellen Periode zuweisen, was in den Quellen zur ubodrit. Geschichte jedenfalls
keine Degründung findet.

316) Ann. r. Fr. s. a. 823, S. 160; O. Balzer, 134 If., erkennt hier irrtümlich ein Wahlrecht.
317) Wie O. Balzer, 139 ff., es tut.
318) Vg!. O. Balzer, 95 f.
310) Vg!. ebda., 97 f.
320) Wenn K. Wachowski, 10!), sie für Teilstammfiirsten hält, so beruht das auf seiner Lehre von dem

hohen Alter der Teilstänune als politische Verbände. Z. Wojcicchowsk i, 39 A. 2, möchte in ihnen nur eine
Adelsschicht sehen.

321) Ann. r. Fr. s. a. 826, S. 169, 171; vgl, dazu W. Schlesinger o. S. i9,
321a) Ähnlich SI. Arnold, 351 f.
321h) \Venn in den sogen. Einhard-Annalen einmal wilzischc reguli ac primores nebeneinander genannt

werden (s. a. 789, S. 87), dann folgt daraus, daß der Terminus primores jedenfalls auch noch eine andere
Gruppe als die der I1iiupter der pofitischcn Verblinde bezeichnen konnte; andererseits schließt diese Steife
nicht aus, daß das sehr unhestimmte \Vort audl die Gruppe der reguli einbeziehen konnte. Den sogen.
Einhard-Anllulen zu vergleichen ist die Vita Constantini philosophi c. 14, I'd. F. Pastrnek, wie A. 73, S. HlD:
Rastislavii bo, Morav'{skyj kiin{'dzl, ... siivetii sll!vori sii kl'1n{'dzi svojimi i sri Morav/any (H. enilll, prin.
ceps Moraviae .... consilium habuit eum prineipihus suis atque Moravlanis), während den Heichsannalen
die yita ~lcthodii c. 10, ebda., S. 232, an die Seite zu stellen ist: prijimjl j Sv{'toplilkl1 kllnrdzr
si1 v'{semi Morav/any (areipiem eUIII Svent0l'uleus princeps CUIlI omnibus :\foravlanis).
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zcml'u (meliores viri, qui lenebant tcrram Derevlanorum) 3~2), denn auch die Derevlanen, von
denen die altrussische Chronik hier spricht, werden von einem Fürsten geführt 323). Offenbar
handelt es sich in beiden Fällen um die gleiche Schicht. Wenn wir nun annehmen, daß die
kleinste Einheit der abodritischen Stammesgliederung im 9. Jahrhundert der kleine Burggau
war, gebildet von einem Nest von Klcinsicdlungcn, offenen Gehöftgruppen. die sich um einen
bewohnten kleinen Wall lagerten 324), so werden wir geneigt sein, die abodrilischen meliores
ebenso für die Herren dieser Burggaue zu halten, wie russische Forscher dies von der ent-
sprechenden ostslawischen Schicht annehmen 325).

Vielleicht dürfen wir den Vergleich mit den ostslawischen Verhältnissen noch weiter aus-
dehnen. Von dem schon erwähnten Kij berichtet die sogenannte Nestorchronik a2G), er habe
mit seinen beiden Brüdern eine Burg erbau!' die nach dem Ältesten Kijew benannt worden
sei. Später habe Kij an der Donau ein Platz gefallen, an dem er eine Burg errichtet habe, um
sich mit seinem rod dort niederzulassen. 'Vir sehen hier alle Elemente vereinigt: den Siedel-
platz, den Burgwall, den rod als Siedelverband und den Ältesten einer Brüdergemeine als
Burgherren, von dem gesagt wird, er habe in seinem rod geherrscht. Kurz zuvor berichtet die
Chronik, die Polanen hätten gelebt "jeder mit seinem rod an seinen Siedelplätzen (tnesta),
indem jeder seinen rod beherrschte" 327). Der rod erscheint hier abermals als Siedelverband,
auch seine herrschaftliche Führung wird wiederum betont, und wir erfahren, daß der Po-
lanenstamm sich geradezu in eine Reihe von rodi gliederte.

In ähnlicher Weise möchte man sich auch die ahodritischen tueliores als burggesessene
Häupter kleiner Siedelverbände vorstellen, die sich selbst als rodi, als Geschlechter, verstanden.
Man tut allerdings wohl besser, den altslawischen terminus rod nicht mit dem so viel miß-
brauchten Worte Sippe zu übersetzen, sofern man darunter einen engeren oder weiteren
Kreis von Blutsverwandten versteht. Zwar zielt die etyrnologische Grundbedeutung des Wor-
tes rod, die etwa der des lateinischen genus entspricht, auf den Blutsverband. doch wird der
Blutsverband wohl nur als das Modell des historischen rod zu betrachten sein. In historischer
Zeit wird der rod wohl alle die Personen umschlossen haben, die der Schutzgewa1t seines
Hauptes unterworfen waren, sei es nun ipso iure auf Grund einer natürlichen Verwandt-
schaftsbeziehurig. sei es durch einen besonderen Unterwerfungsakt, der eine künstliche Ver-
wandtschaft begründete. Der historische rod ist also vielleicht sowohl als genel'utio wie auch
als familia aufzufassen. Eben dies Verhältnis zum Geschlechtshaupt als Inhaber einer Schutz-
gewalt ist es wohl, das von Hause aus die bekannten, mit dem "patronymischen" -itj-Suffix
von Personennamen abgeleiteten Verbandsnamen ausdrückten. Auf diese Weise ließe sich
jedenfalls gut verstehen, daß mit derartigen Namen einerseits die reine generatio. die agna-
tische Geschlechterfolge, bezeichnet wurde, andererseits aber auch Personengruppen. die ledig-
lich in einer Abhänglgkeitsbeziehung zu einem ihnen nicht verwandten, l1amengebend~n
Herren standen.

Dem ahodritischcn Samtherrscher des frühen 9.. Jahrhunderts standen also einerseits die
requli-primores gegenüber, andererseits aber auch wohl eine breitere Schicht. die vielleicht
mit einer entsprechenden ostslawischen verglichen werden kann. Wirkte die eine Gruppe mit
dem Samtherrscher im Rahmen des Gesamtverhandes zusammen. so dürfte die zweite ihm
auch in engeren Herrschaftsbereichen gegenübergetreten sein. In heiden Kreisen kann dem-
nach seine Stellung nicht sehr stark gewesen sein, wie vor allem daraus erhellt, daß der
Frankenherrscher ohne das Einverständnis jener Gruppen nicht über die Irrvestitur eines
neuen Fürsten zu entscheiden wagt. Auch in dieser Beziehung lassen sich die ostslawischen
Verhältnisse zum Vergleich heranziehen. In der Auseinandersetzung zwischen dem Kiewer
Fürsten Igor' und seiner \Vitwe Ol'ga mit dem Derevlanenstamm sind es immer wieder "die

322) Pov. vrem. let, S. 41.
323) Ebda.; vgI. o. A. 74.
324) S. o. S. 150 f.
325) S. V. Juäkov, Oöerki po isloriji feodalizma v Kijevskoj Rusi (Skizzen zur Gesell. d. Feudalismus

im Kiewer Rußland) (M.-L. 1939), 22; vgl, P. N. Tret'jakov, Drevl'anskije .grady" (Die .grady" der Der c-
vlanen), in: Sbornik slatej B. D. Grekovu ko dn'u semides'atiletija (~1. 1952), tH H.

326) Pov. vrem. IN, S. 12 f.
327) Ehda., S. 12.
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Derevlanen", die als die eigentlichen Träger der poli tischen Aktion erscheinen. Sie hera ten
mit ihrem Fürsten, sie planen ein Ehebiindnis zwischen dem Derevlnncnf'iirstcu lind Ol'gu,
sie senden Gesandtschaften ihrer "besten Männer" zu Ol'gu, die sich in Kiew als Vertreter
der dereniska zcml'a bezeichnen 328). Diese Darstellung der Chronik von dem Verhältnis
zwischen Fürst und Stamm bei den Derevlnnen ist um so :lllffiiIIiger, als sie im Gegensatz
zu der Stellung des Kiewer Fürsten steht, wie der Chronist sie zeichnet.

Sicherlich ist der Abodritenf'ürst nicht so machtlos gewesen, wie der der Dercvluncn in
der Schilderung der Nestorchronik. aber auch er hatte ganz offensichtlich die Mucht zu teilen
mit einer Schicht von Herrschaftsträgern, die zusammen recht eigentlich den Stammesverband
als politische Aktionsgemeinschaft ausmachten. Man wird kaum anzunehmen haben, daß es
sich bei dieser pluralistischen Struktur um das Ergebnis einer jüngeren Entwicklung han-
delte. Die Stellung des Fürstr-n wird nicht nur de facto, sondern auch nach allem Recht nicht
herrschaftlich im eigentlichen Sinne gewesen sein. Vielleicht haben wir auch bei den Slawen
wie bei den Germanen das eigentliche Wesen des frühen Fürstentums in einer magisch-
sakralen Repräsentanz des Stammesganzen zu erblicken 329). Aus ihr ergibt sich wohl auch
die Gerichtsherrschaft, die - bezeichnenderweise cnrn [laminc und am Stnnuncsheiligtum
ausgeübt - uns Helmeld wenigstens für einen wagrisehen Fürsten, dell Kruto-Nuchkommen
RocheI, bezeugt 330). Von der neneratio, die der Fürst nach Saxo Grnmmntlcus genofl, war
oben bereits die Rede 331).

Eine Stärkung der fürstlichen Stellung bedeutete die Burghcrrschaf't, die der Fürst aus-
übte. Von Nakons Burg schreibt lbrahim ibn Juqüb 332), der \Vagrierfiirst Zelibor sitzt nach
\Vidukind in einer Burg, wohl der Oldenburg 333), Gottschalks Sitz war offenbar die Meek-
lenburg 334), Heinrich saß in Altlübeck 335). Diese fürstliche Burgherrschaft erscheint besonders
bedeutungsvoll, wenn wir erwägen, daß die Oldenburg wie die Mecklenburg als Stammes-
vororte gallen 336). Leider wissen wir nicht, welche Eigenschaft jeweils primär war, die des
Fürstensitzes oder die des Stummesvorortes. Sei dem, wie ihm wolle - seine altbezeugte
Burgherrschaft _. sie wird bei den Abodriten nicht jünger sein als bei den Wilzen, bei denen
wir schon zu 789 von ihr hören 337) - muß dem Fürsten einen festen Hiickhalt gewährt, eine
innerste Zelle seiner Machtentfaltung gebildet haben.

Die dargelegte verfassungsrechtliche Schwäche des ihnen überkommenen frühahodritischen
Fürstentums haben die Nakoniden nun jedoch zu überwinden gesucht. Seit dem Beginn des
11. Jahrhunderts finden wir die abodritischen Samtherrscher aus dem Geschlecht der Nako-
niden fast durchgehend in scharfem Gegensatz zum Gesamtverband 33R). Mstisluv wird ver
trieben, Gottschalk kann sich nur nach schweren Kämpfen durchsetzen und fällt schließlich
einem blutigen Aufstande zum Opfer, Heinrich muß sich wie sein Vater die Macht erkiimpf'en
und wird zuletzt erschlagen 339), Svetipolk muß ebenfalls um das Heich kämpfen. Sehr mit
Recht ist bemerkt worden, daB die Geschichte des Ahodritcnreiches mit der Zahl der Katn-

318) Pov. vrern, IN, S. 39 ff.
329) Pluralistische Tendenzen sehen im frühslawischen Stummesstaat auch O. BaIler, 41, 11• .T. Dowiat.

passim, die aber sicher 7.U Unrecht das Bestehen einer monarchischen Gewalt im Irülu.luwischcn Stammesstnut
vollständig bestreiten, VIOL A. 290.

330) I 84, S. 159: lIlic (i. e. in sanctimonio) omni secunda feria populus terrae cum regulo et flamine
convenire solebat propter iudicia.

331) S. o. S. 178.
332) S. o. S. 158.
333) Wid. III 78, S. 142 f.; dazu K. Hucke, ill.
334) S. o. S. 167.
335) S. o. S. 174 f.
338) S. u. S. 206 f.
337) Ann. r. Franc. s. a., S. 85: civitas Dragavilt.
338) Zum Folgenden s. o. S. 160 ff.; vgI. auch K. Wachowsld, 158.
339) Chron. S. ~Iichaelis Luneburg., MG. SS. XXIII, S. 396: Occisus est eliam Henricus rex Slavorum,

cuius corpus delatum Luneburg sepuItumque in ecclesia sancti Michaelis. Den Todestag vermerkt auch da~
Necrologium Lunehurgense ed. A. Chr. \Vedekind, Noten zu einigen Gesdlirhtsschreihern des dt. l\Iillelaltel's
III (1836), 22. - Höchst sellsam ersdleint die Bestattung Heinrichs in Liineburg. Entspradl sie einem
Wunsch des alten Fürsten nadl einem chl'isLlichen ßegräbnis oder spiegeln sidt in ihr die Umstände seines
Todes?
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strophen seines Fürstenstuhles die aller anderen westslawischen Staatswesen iibertrifft 340).

Die Nachrichten aus dem 9. Jahrhundert erlauben die Vermutung, daß es eben jene damals
bezeugte Schicht der primores war, die den Widerstand gegen die Herrschaft der Nakoniden
trug. Offenbar konnten sich die oppositionellen ahodritischen Kräfte in ihrem Kampf
gegen die Nakoniden auf ein Widerstandsrecht stiitzen, das dem germanischen ver-
gleichbar ist 341). Ein Instrument ihres politischen Wirkens war wohl auch jetzt die Ver-
sammlung des Verbandes, die auch in dieser Zeit bestimmte staatsrechtliche Funktionen
besessen haben muß, denn ohne das wären Ereignisse wie ~Istislavs Vertreibung - der die
Erhebung eines neuen Fürsten gefolgt sein muß -, Budivojs Sturz und die Wahl Krutos, die
Entwicklung eines neuen abodritischen Teilstammfiirstentums in der Zeit Krutos, die Er-
hebung eines Gegcnfiirstcn gegen Heinrich 1093 schlechterdings nicht möglich gewesen. Für
die Wahl von 1093 nimmt schon Helmold eine Versammlung der oppositionellen Stammes-
verbände an 342) •

Jetzt, im 11. Jahrhundert, sehen wir die Opposition auch ein wirkliches Wahlrecht in
Anspruch nehmen. Neben dem Erbrecht der Nakoniden wird jetzt auch der Wille der Oppo-
sition wirksam, der die Nakoniden entweder ganz oder doch zum mindesten die Söhne des
alten Herrschers von der Erbfolge auszuschließen vermag. Zwar welche Rechtstitel Ratibor
zur Herrschaft verholfen haben, vermögen wir nicht sicher zu sagen, doch ist es im Fallc
Krutos eindeutig eine Wahl, die ihn an die Herrschaft bringt, selbst wenn er, wie oben
vermutet, mit Ratibor und über diesen vielleicht sogar mit den Nakoniden verwandt gewesen
sein sollte, denn die Herrschaft wird ihm übertragen cxclusis filiis Godescalci, quibus iure
debebatur dominium 343). Doch zeigt gerade die Erhebung Krutos, daß es sich um einen Bruch
des geltenden Rechtes handelte. Nach Gottschalks Tod tritt zunächst der älteste Sohn Budivoj
die Nachfolge an, die Erhebung gegen Gottschalk bewirkt also zunächst nur dessen gewalt-
same Beseitigung, und das geltende Recht der Nachfolge in der Herrschaft als solches bleibt
in Kraft; erst in einer weiteren Phase der Bewegung wird sein ganzes Geschlecht ausgeschlos.
sen, obwohl ihm, wie Helmeld bemerkt, illre debebaiur dominium, also in klarem Rechtsbruch.
Das Gleiche wird deshalb zu gelten haben, wenn die Opposition 1093 Heinrich einen Gegen-
fürsten entgegenstellt. Diese Auffassung findet darin ihre Bestätigung, daß nach Heinrichs
Tode das Erbrecht in Kraft bleibt, auf das sich noch sein Neffe Prihyslav stützen kann; auch
die Niklotiden wenden es durchgehend an. Offenbar haben wir es bei den Umgehungen des
Erbrechtes durch die ahodritische Opposition im 11. Jahrhundert mit revolutionären Krisen-
erscheinungen zu tun, für die es in der älteren abodritischen Geschichte keine Anknüpfungs-
punkte gab, in denen sich aber auch die ganze Schwere der innerabodritischen Auseinander-
setzungen dieser Zeit ausdrückt 344).

Als Motiv der Opposition gibt Helmold deren Abneigung gegen die Verbindung der Nako-
niden mit den Sachsen und ihr Christentum an, die beide für sie erhöhte Abgaben bedeu-
teten 345). Das wird sicher auch nicht falsch sein. Die Nakoniden sind in der Tat mindestens
seit Mstislav Christen und stehen in enger Verbindung mit den Billungern 346). Umgekehrt

3(0) O. Balzer, 121, mit der gleichen Schlußfolgerung wie o. im Text.
3(1) Vg!. O. Balzer, 103 ff.
342) I 34, S. 67: Conveneruntque omnes una voluntate et eadem sententia, ut pugnarcnt adversus

Heinticum, et statuerunt in locum eius ... i vg!. O. Balzer, \J7.
343) Helm. I 25, S. 47.
3U) Anders O. Balzer, 141 ff., und .J. Dowiat, 484 f., die für das 11. It. 12. Jh. nur eine Tcndenz der

Nakonidcn in Hichtung auf das Erbrecht konstatieren, die auf den Widerstand der Opposition gestoßen sei.
Helmolds Darstellung hält B. für parteiisch und außerdem beeinflußt von westlichen Hechtsvorstellungen.

3(5) Zur Motivierung der abodrit. Abneigung gegen das Christentum bei Adam und Helmeld s. H. Beu-
mann, Kreuzzugsgedanke und Ostpolitik im hohen ~(a .. Hist. Jh. 72 (1953), 117 ff.; die Belege dazu schon
hei ~r. ßiinding, Das imperium Christianum und die deutschen Ostkriege vorn 10. h. z. 12. Jh. (1940), 17 If.
- Motive der abodrit. Opposition gegen die Nakoniden hei Helmeld I 25, S. 47 f. (Widerstand gegcn
Budivoj] ; I 34, S. Gi (Widerstand gegen Heinrich).

346) S. o. S. 160 ff. zu Msfislav, Gottschalk, Budivoj, Hcinrich. Auch Svetipolk bedient sieh der sächs.
Hilfe, s. Helm. wie o. A. 233. Helm. I 25, S. 48, läßt Budivoj zu Hz. Magnus sagen, sein Vater Gottschalk habe
die procuratio SlavJcae provinciae ad honorem Dei et progenitoris tui stets treu hesorgt nichil pretermittens
eorum, quae ad cuItum Dei et lidern principum iute pertinuerint. Doch geht es zu weit, mit R. Wagner,
Wendenzelt. 133. und K. Wachowski, 188, in Heinrich nur noch einen sächs. Statthalter zu sehen.
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unterhält ihre Opposition 1018 und 10ß6 Beziehungen Z\I dem Mittelpunkt des Iufizischen
Heidentums Rethre, sie bringt den Heiden Kruto zur Herrschaft und wühlt ]093 wiederum
einen erklärten Christenfeind als Gegenfiirsten gegen Heinrich 341). Heinrichs Nachfolger Pri-
byslav und Niklol sind Heiden oder unterlassen wenigstens jede Förderung des christlichen
Kults. Aber es bleibt doch die Frage, was die abodritischen Snmtherrscher auf die Seite der
Sachsen getrieben hat. Der Gegensatz muß noch älter sein, er muß seinerseits das Bündnis
zwischen den Nakoniden und ihren sächsischen Oberherren bewirkt haben.

Die archäologische Forschung glaubt erkennen zu können, daß gerade in dem Jahr-
hundert, mit dem die schriftlichen Quellen die Auseinandersetzung zwischen den abodri-
tischen Samtherrschern und "den Abodriten" einsetzen lassen, dem 1L Jahrhundert, sich das
archäologische Bild im ganzen elb- und ostseeslawischen Bereich stark verändert 348). An die
Stelle der Vielzahl kleiner Burganlagen. die verkehrsungünstig an schwer zugiinglichen Punk-
ten gelegen waren und mithin eine Herrschaftsfunktion nur im kleinen Raume besaßen, im
größeren dagegen nur defensiven Schutz anstrebten, scheint eine viel kleinere Zahl großer
Befestigungen zu treten, die an strategisch bedeutsamen Plätzen angelegt sind und demnach
auf die Beherrschung größerer Räume abzielen. Mit Recht ist von diesem Wandel auf eine
gleichzeitige staatlich-politische Umwälzung geschlossen worden, ohne daß man eine solche
doch in den schriftlichen Quellen klar hätte fassen können. Etwas früher setzt der gleiche
Prozeß bei Tschechen und Polen ein, und hier können wir mit Sicherheit sagen, daß er das
archäologische Korrelat zu der sich bei diesen Völkern im 10. und 1L Jahrhundert voll-
ziehenden Bildung eines großräumlichen Herrschaftsstaates war 349). Dem Anstoß, der von
dem polnischen und tschechischen Beispiel ausging, werden sich die ostseeslawischen Verbände
nicht haben entziehen können, um so weniger, als der polnische Staat alsbald eine expansive
Bewegung in westlicher Richtung entfaltete. Auch im abodritischen Raum werden wir es mit
einer gleichgerichtetcn Entwicklung zu tun haben. In ihr werden die Ursachen des scharfen
Gegensatzes, in dem wir die abodritischen Samtherrscher seit Beginn des It .. Tahrhunderts
zu ihrem Verbande finden, zu suchen sein.

Die Veränderungen, die dieser Prozeß in der inneren Gliederung des Abodritenreiches
bewirkt hat, lassen sich anscheinend nicht nur archäologisch, sondern auch in den schriftlichen
Quellen fassen. Auf polabischem Boden, im Ratzeburger Raum, hat es die archäologische
Forschung wahrscheinlich gemacht, daß dort im frühen 11. Jahrhundert drei kleine Burg-
wälle ersetzt worden sind durch einen neuen größeren, das casiellum Razesburq 350). Diese
neue Burg stellt sich nun in der Urkunde Heinrichs IV. für den Sachsenherzog Ordulf von
10ß2 als Mittelpunkt eines von ihr abhängigen Bezirkes dar 351), wahrscheinlich des ganzen
Bereichs, den die drei älteren Wälle beherrscht hatten. Das costellum Rczcsburq ist das
älteste Beispiel eines derartigen größeren Burgbezirks. das uns die schriftliche Überlieferung
zur abodritischen Geschichte aufbewahrt hat, aber nicht das einzige.

341) Zu 1066 s. o. S. 168, zu 1093 o. S. 1iO.
348) Dazu allgemein K. H. Marschalleck. Burgenprobleme zwischen Eibe und Oder, in: Frühe Burgen

u. Städte. Festschr. f. W. Unverzagt (Dt. Akad, d. Wiss. zu Berlin, Schrr. d. Sektion f. Vor- u. Frühgesch. H,
1954), 34 Cf. Zur Entwicklung im Osthavclland, F. Bestehorn. wie A. 71, S. 19 r., in Meck!. F. Engel o. S. ras.

349) H. Uhtenwoldt, Die Burgverfassung in der Vorgesch. und Gesch. Schlesiens (ßreslauer Hist, Forsch. 10,
1938), 54 ff; K. Vogt. Die Burg in Böhmen b. z. Ende d. 12. Jhs. (Forsch. z. sudetendt. Heimatkunde 11. 8,
1938), 34 ff.

350) K. Langenheim, Zur Datierung einer Gruppe frühslawischer Keramik aus Burgwällen im Kreise
Herzogtum Lauenburg. in: Bericht über d. Tagung f. Frühgesch, Lübcck 18./19 .. Jan. 1955, hrsg. v. W. Neu-
gebauer (als Man. gedruckt); vg!. K. Kersten, wie A. 186, S. 122 ff.

351) S. o. A. 186: castellum Razesburg dictum ". in proprium dedimus ... salvo per omnia et intacto
Saxonie limite ... Habitateres vera terre eiusdem castelli decimam Deo et episcopo ... ollerani. Daß der
deutsche König hier die Ratzeburg verschenkt, könnte vermuten lassen, der in der Urk. beschriebene Burg-
bezirk sei eine deutsche Einrichtung. Indessen bezeichnet der der Urkunde etwa zeilgeniissisdle Adam
ebenso wie später noch lIelmold die Hatzeburg ausdrücklich als Vorort der Polaben (s. u. S. 21)Ü f.), und zu
einer Eroberung der Ratzeburg fehlten dem Herzog Ordulf', dessen Schwäche und Erfolglosigkeit den
Slawen gegenüber Adam bezeugt (Ill 51, S. 105), die Kräfte. Die Einrichtung eines Bistums, das nach dem
'Vortlaut der Urkunde 1062 zwar bereits geplant war, aber noch nicht hestnud (dazu F. Frahm, Adalbert
v . Bremen u. d. Billuriger Mark im J. 1062, ZSHG 58 [1929], 287 ff.; K. Jordan, 72) ist nach Adams Zeugnis
is. o. S. 1(7) im Einvernehmen mit Gottschalk erfolgt und nicht mit Ordulf. Offenbar ist die von dem als



186 \,"OLFGA:"G H. FnITZE:

In Helmolds bor iihmlem Bericht3S2) über die Berufung deutscher Siedler nach Wagrien
durch Graf Adolf von Schauenburg teilt der Graf den einzelnen Stammesgruppen der Siedler
je einen pa[Jus des Landes zu, den paqus Darqunensis erhielten die Westfalen, den von Eutin
die Holländer, den pa[Jus Susle die Friesen; der fJ(f[JllS Pluncnsis, von Plön, blich noch wüst,
Oldenburg und Lütjenhurg uher et ceteras torras niuri contiijuas gah er den Slawen. 'Vir
lernen daraus, daß das \Vagrierland sich zu jener Zeit in eine Reihe von payi oder terrae
gliederte 353). Ihren Namen führen sie fast sämtlich nach bestimmten Orten, die offenbar
ihren Mittelpunkt bilden; nur der pafjlls Susle hat den Namen eines Personenverbandes, der
auf das gleichnamige castrum übertragen sein muß 354). Die Namen sind bis vielleicht auf den
von Lütjenburg slawisch 355), Oldenburg ist Übersetzungsname für polabisch Starygard, wie
wir aus Helmold wissen 356). Oldenburg, Plön, Eutin, Lütjenburg, Süsel sind durch Helmeld
als slawische Burgen bezeugt 357), und bei einer Reihe dieser Plätze finden sich slawische
Burgwälle 358). Man hat also den Eindruck, vor abodritischen Burgbezirken zu stehen. Hel-
maid bestätigt uns in dieser Auffassung, wenn er von der civitas sioe prooincia Aldenburqensi«
spricht 359). Nun wäre freilich trotzdem denkbar, daß die pagus- Verfassung, die sich uns hier
darbietet, erst das Werk Adolfs von Schauenburg oder seines Nebenbuhlers Heinrichs von
Badewide war; aber das ist jedenfalls nicht die Meinung Helmolds, der Heinrich von Bade-
wide hei seinem ersten Vordringen in \Vagrien 1138/39 diese terrae bereits antreffen läßt 360).

Besonders deutlich wird Helmolds gegenteilige Meinung, wenn er einen slawischen Gott der
terra Aldenburqensis nennt 361) und wenn er schließlich, wovon noch zu sprechen sein wird,
auch einen slawischen Fürsten dieser terra mit Namen nennt 362). Die wagrischen Burpbezirko,
die sich hier fassen lassen, haben auch in frühdeutscher Zeit noch eine Weile fortbestanden.
Als Abgabebezirke für kirchlichen Zehnt und weltlichen Herzogszins erscheinen sie in einer

Intervenienten genannten Adalbert inspirierte Urkunde mala fide ubgef aüt und sollte dazu dienen, den
Herzog. der bekanntlich ein scharfer Gegner Adalherts war, nach Osten hin abzulenken (etwas abweichend
F. Frahm a. 0., der eine mala fides nicht annehmen möchte); es hat aber den Anschein, als habe Ordulf die
Absicht erkannt und auf die Schenkung verzichtet, denn die Urkunde ist offenbar nie in die Hände des
Empfiingers gelangt (dazu K. Jordan a. 0., und die Vorhemerkung des Herausgehers der Urkk. Heinrichs IV..
D. Y. Gladiss).

3.>2) I 57, S. 111 f.
353) Einen weiteren wagrischen Burghezirk, den \"011 Ratkau, nennt Arnold Y. Lüheck III 7, S. 84: Graf

Adolf Ill. soll behalten ietram, que Radecowe attinet; vgl, III 4. S. i5; ferner UHf. nr. 60, s. u. A. 363. Die
räumliche Erstreckung der wagr, terrae auf Grund schriftl. Quellen suchte, freilich mit unzulänglichen
Methoden, zu ermitteln W. Ohnesorge. Ausbreitung u. Ende der Slawen zwischen Niederelbe u. Oder, Zs, d.
Ver. f. IÜb. Gesell. 12 (1911), I:Hf., der ihre Zahlohne zwingende Argumente auf zwölf erhöht; die ganze
Frage bedarf neuer Untersuchung mit anderen Methoden, vgl. schon die Bemerkungen von A. Rudloff,
Hans. Gesell.·B1iitter 18 (1!)12), :i04 Cf., dessen Einwände Ohnesorge ebda. 19 (1913), 577 ff., nicht entkräftet
hat.

354) Susle ist anscheinend slaw. zuzeli = "Käfer", s. H. Trautmann, WON, 211, E. EichIer, Der Name
der terra Sc1avinica Siuseli, \Viss. Zs. d. Univ. Leipzig. GescIlschafts- u. sprachwiss. R. <1 (1954/55), 527 f. Er
ist identisell mit dem sorb. Stammesnamen Siusli u. ii., kann daher kaum, wie Trautmann und Eichler meinen,
aller Geliindenamen sein. Der wohl zum Typus der pluralischen Personennamen gehörende Verhandsname
Zuzeli (diese Einordnung zieht auch Eichler in Betracht) muß zunäch,t auf den pagus unci dann erst auf das
costrum übertragen worden sein. Dazu stimmt, daß Helmold I 57, S. 112, und I 6-1. S. 120, nur von einem
pagus Susle, nicht Suslensis spriellt - vg!. dagegen pagus Utinensis, Aldenburgensis, Dargunensis, Plunensis.

355) Liitjenbllrg heißt bei lIelmoId LutiIinburg, bei Saxo XIII, S. 412, dagegen Liutcha, die urkundl.
üherlieferung kennt es als Luttikenborg u. ii.. s. Urkundensamm!. usw. wie A. ] 86, Hegister S. 617 s. Y.

Liitgenhllrg. Slawisellc Etymologie ist deshalb auell bei diesem Namen nicht auszuschließen; zu vergleiellen
wiire v. Luttekowe (1270; heute Lüttow), Kr. Hagenow (R. Trautmann, \VON, 143 f.), dem der PN L'ulek
zugrunde liegt. Traulmann verzeichnet L. jedoch nicht.

356) I 12, S. 23.
357) Oldenburg: s. A. 356; PIön: I 25, S. -l!l u. ö.; ElItin: 16.3. S. 120; Lii!jenburg: 148. S.95 u. ö.; Siisel:

164, S. 121.
358) So hei Oldenburg, Plön, Siisel; dazu \V. Neugehauer, Burgenforschllng in 1I0Istcin, in: Der 'Vagen

1!)5.i, Ein Lübeckisches Jahrbuch, :I fT.• mit Lit.
359) I 12, S. 23.
360) I 56, S. 109. Vgl. K. WaellOwski, 95.
361) S. U. S. 191 f.
362) Ebda.
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Urkunde Heinrichs des Löwen für das Domkapitel von Lüheck \'011 11(i:~aGa), als griifliche
Abgabebezirke in einer Urkunde Graf Alborts von Orlamünde von t 221, die auch gräfliche
Vögte in ihren hurglichen Mittelpunkten nennt 364): die holsteinischen Grafen hilden sie zu
landesherrlichen Yogteihezirken um 365). Auch in der iiItesten kirchlichen Gliederung scheinen
sie eine Rolle gespielt zu haben 366).

Eine derartige Bnrgbezirksverfassung setzt Helmold nun aber auch für die terra Ob»:
tritoruni voraus. Den legendären BilIug Hißt er dem Oldenburger Bischof das folgende An-
gebot machen: «dicio possessioni lilac in situjulis urbibus, qllae stint in terra Obotritornni,
villas, quas ipse eleqeris 367). Das Wort urbs hat hier, wie völlig deutlich wird, den Sinn eines
hurglichen Vorortes eines ans uillae, dörflichen Offensiedlungen, gebildeten Bezirkes 36R). Ganz
entsprechend läßt Helmold l1ßO den Heinrich von Sehntheu Flamen in Xlikilinburq et in
omnibus termiuis eius ansetzen 869). Niklots Sohn Pribyslav wird auf castrum ... lVurle et
omnetn terram beschränkt 370), und l1ß7 erhält er die ihm früher entrissene terra Obotritorum
zurück preter Zucrin et attinentia sua37l). Auf einen Bezirk um die Mecklenburg deutet es
schließlich auch, wenn Helmold l1ßO die Slaui de Aldenburq et Mikiiinburs; gemeinsam ins
Dänenreich einfallen läßt 872). 'Vir werden deshalb annehmen dürfen, daß der Zehntbezirk
l\Iecklenhurg, der in der Urkunde Heinrichs des Löwen für das Domkapitel von Schwerirr
von 1171 begegnet 373), ebensowenig eine deutsche Neuschöpfung gewesen ist wie die übrigen
dort genannten Zehntbezirke. Nach Burgbezirken, darunter denen von Mecklenburg und von
Schwerin, beschreibt die Urkunde Friedrichs I. für das Hochstift Schwerin von 1170 den
Umfang der Diözese 374). Im polabischen Raum begegnen wir Burgbezirken als Zehntbezirken
bei der Ausstattung des Hochstifts Ratzeburg 375). 'Vie in Wagrien, so haben auch in Mecklen-
burg die spätabodritischen Burgbezirke die Grundlage der friihdeutschen Vogtelvcrfussung
und nnsche inend auch der ältesten Pfarreigliederung gebildet 376).

Bezüglich der prouincia Aldenburqensis werden Heimaids Angaben gestützt durch Snxo
Grammaticus, der eine Brtunmensis oder Brammesiornm provincia für 11()7/70 kennt und

363) UIIL nr. 60, S. R8 ff.: contradidimus decimationI'm cum censu tocius provincle in Aldenburch,
... in LulteJinburch, .. , in Sus/e, ... in Radogowe, ... in Pole ...

364) Diplornatarium des m. Preelz nr. 3, ed. A. Jessien in: Urkk.-Samml., wie o. A. 186, S. 193: decimas
omnium proven tuum nostrorum '" de tettls sive provinciis Plotie, Lullikenborch, Oldenborch el Crempe.
llnter den Zeugen erscheinen: Thidericus advocalus in Plone, Edelerus advocatus in Oldcnborch, Chrislianus
advocatus in Crempene; die Vielzahl der genannten Vögte erkHirt sich einmal aus dem Sachhezug <!pr
17rkllndc, ferner daraus, daß die Urkunde gelegentlich eines Godings ausgestellt wurde. Ihre Echtheit ist
l,estrilten. doch wird ihr Zeugniswert für die hier behandelte Frage dadurch nicht beriihrt.

365) Dazu W. Carstens, Die Landesherrschaft der Schauenburger, ZSHG 55 (1926), 310 ff.
366) So W. Weimar, Der Aufbau der Pfarrorganisation im Bt. Lübeck, ZSHG 74/i5 (1951), 227 f.
367) I 14, S. 28.
368) Vgl. die Bemerkung B. SchmeidJers in seiner lIelmold-Ausgabe S. 38 A. 3.
369) I 88, S. 173.
370) Ebda.
371; 11 7, S. 20i. H. Hildehrand, Der sädls. "Staat" lIeinridls d. L. (Eberings lIistor. Studien 302, 19371,

:185, und K. Jordan, 93 f., nehmen mit Redlt an, daß Heinrich an die abodril. Burgbezirks\'Crfassung ange-
knüpft habe; zweifelnd dagegen K. \Vachowski, 96.

872) I 87, S. 171.
373) UHL nr. 8\1, S. 133: medielatem decime in SiJazne, terciam partem decime in Michelenburdl, terciam

partem decime in Ylowe, terciam partem decime in Zareze cis aquam, in Warnowe et in Moriz terclam
partern; "gI. F. Wigger, Bemo, 24.

374) ~IUB I 91, S. 85: Termini autem eius sunt hii: castrum Magnopo/ense, Zwerin, Cutin, Kyssin, cum
omnibus vi11is ad ipsa castra pertinenlibus, excepta terra Polo et alia que dicitur Breze, Parchim quoque,
Cutin et Ma/em owe cum omnibus viJ/is ... ad ipsa castra perlinentibus ... Zur Echlheitsfrage s. K. Jordan,
55 ff., und früher F. Salis, Die Schweriner F1i1schungen, Arch. f. Urkk.-Forsch. 1 (1908), 273 H. Zum Sach-
lichen F. \Vigger, Bemo, 24, der hier mit Recht abodritische Burgbezirke erkennt, ferner K. Schmaltz,
Kirchengesch. ~Iecklenburgs I (1935), 76.

375) MUB I 375, S. 361: ut in Iribus provinciis Raceburg, Wiltenburg et Godebuz idem HeinrfclIs
comes decimam dimidiam lenere! in beneficio ab episcopo ...

376) K. Schmaltz, Die Begründung u. Entwicklung d. kirchI. Organisation Mecklenhurgs im Mittelalter,
M. Jbb. 72 (190i), 162 ff., bes. 180; \'gl. H. F. Schmid, Grundlagen, 909, H. !\Iayhaurn, Kirchgründung 11.

Kirchenpatronat in d. I{irchenprov. Hamburg-Brernen während d. !\fa., Zs. f. Hechtsgesch. Kan. Abt. 2;)
(1936), 363.
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einen dänischen Angriff auf sie meldet 377). Da dieser sich nach Helrnold, der auch von ihm
weiß, gegen Oldenburg richtete, ist klar, was unter der provincia Brammensis zu verstehen
ist. Zudem lautet der dänische Name für Oldenburg nach Helmaid Brandenbus 378) und Saxo
berichtet, die Brammenses nennten ihre Burg amiqua urbs. An der Identität von Helmaids
Aldenburqensis und Saxos Brammeneis prooincia kann also kein Zweifel sein. Saxos Angabe,
die Brammeneis prooincia habe nur eine Burg, wird durch den archäologischen Befund
bestätigt 379).

Helmolds Nachrichten über die Einteilung des Landes Wagrien lassen auf eine durch-
gehende Landesgliederung in Burgbezirke schließen. Die Ratzeburger Nachrichten machen
für Polabien das gleiche wahrscheinlich 380). Für das Abodritenland sehen wir weniger klar,
solange die friihmecklenburgischen terrae des 13. Jahrhunderts noch nicht eingehend histo·
risch-geographisch untersucht sind. \Vahrscheinlich durchdrang auch hier die Burgbezirks-
verfassung einen großen Teil des Landes, doch können sich neben den jüngeren Burgbezirken
auch ältere Einheiten noch erhalten haben. Die Bestätigungsurkunde Papst Urbans Ill. für
das Hochstift Schwerin von 1186 gibt für sämtliche im Schweriner Besitz bestätigten uillae
die terra an, in der sie gelegen sind 38t). Dabei erscheinen neben einer Reihe von unzweifel-
haften Burgbezirken auch andere, ältere Gliederungen wie die terrae Scircipene, lIIoriz und
Warn owe. Freilich werden 1170 bereits die in der terra Warnowe gelegenen Burgbezirke
Parchirn und Quetzin (= Plau) genannt, ebenso für die terra Moriz der Burgbezirk Mal-
chow 382), so daß wir hier mit Schlüssen vorsichtig sein müssen. Sicher aber handelt es sich
auch bei den abodritischen Burgbezirken um Gebiete geschlossener Fläche, wie die uns in
einer Urkunde der Fürsten Nicolaus und Heinrich von Rostock von 1232 erhaltene Grenz-
beschreibung der terra Bützow erkennen Hißt 383); die lineare Grenze führt nach Ausweis der
zu ihrer Fixierung gebrauchten topographischen Bezeichnungen fast nur durch unbesiedeltes
Land mit rein slawischer topographischer Nomenklatur - das läßt darauf schließen, daß wir
es hier zwar nicht mit einer alten Lineargrenze zu tun haben, wohl aber, daß der Linear-
grenze von 1232 eine ältere Ödmark vorausging, die wir als Grenze der alten terra Bützow
betrachten dürfen 384).

Die abodritischen Burgbezirke. die wir zuerst aus der Urkunde Heinrichs IV. von 1062
und dann aus HeImold und Saxo kennenlernen, können nicht mit den friihabodritischen
civitates des Bayrischen Geographen gleichgesetzt werden. Das verbietet nicht nur der archäo-
logische Befund, sondern auch die Zahl, die der Geograph angibt 385). Von seinen 53 abo-
dritischen civitates müßten auf Wagrien doch mindestens 10 entfallen; die Zahl der wart-
rischen Burgbezirke des 12. Jahrhunderts bleibt jedoch erheblich unter 10 386), obgleich sie in
der Zwischenzeit eher hätte anwachsen müssen. Es muß also ein Bruch in der Entwicklunu

to

377) Saxo XlIII, S. 560; ebda., S. 593 ff.
378) II 13, S. 216.

319) S. die o. A. 59 gen. Karte; auch Saxos Angabe über die Lage der Oldenburger Kirche außerhalb des
Burgwalles. die sich mit lIelmolds entsprechender Mitteilung I 69, S. 134, deckt, findet ihre archäologische
Bestätigung.

380) Eine Karte der Hatzeburger terrae bietet F. Engel, Mannhagen als Landesgrenzen im nordostdt.
Kolonialgebiet, Bait. Studien NF. 44 (1957), 29, leider freilich noch ohne verifizierende Erläuterungen. Vg!.
auch die Grenzbeschreibung der terra Boitin in einer auf den Namen Heinrichs d. L. gefälschten Urk. f.
Hatzeburg d. 13. Jhs., UHL nr. 103.

381) MUD I 141, S. 136.
382) S. O. A. 374.
383) MUB I 398, S. 402 (Hegest d. 17. Jhs.); dazu F. Wigger, Demo, 208 ff. Anders üher Bützow F. Engel

o. S. 135.
384) Vgl. dazu die Bemerkungen von F. Engel, o. A. 380, S. 28, zu den Ratzeburger Burgbezirken, deren

Waldsäume nach E. teilweise noch aus dem Ratzeburger Zehntregister erkennbar sind; ferner o. S. 135 ff.
385) Vgl. H. Wagner, Wendenzelt. 11.
386) Vgl. demgegenüber das Verhältnis der vom Bayr, Geogr. für den Gau Moriöauc angegebenen

11 Burgen und der von F. Curschmann, Die Diözese Brandenburg (1906), 139 ff., für den gleichen Gau im
10. und 11. Jh. errechneten 14 Burgwurde (dazu H. F. Schmid, Burgbez.-V., 122 A. 29; vgl, G. Heischel,
Wüstungskunde d. Kreise Jerichow I 11. Jerichow II [Gesch.-QuelIen d. Provo Sachsen u. d. Freistaates Anhalt
N. H. 9, 1930], 308 ff).
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angenommen werden 387). \Vann aber hat dieser Bruch stattgefunden, wann sind die neuen
Burgbezirke entstanden? Als Mittelpunkt des öffentlichen Lebens erscheinen die abodritischcn
Burgen schon bei Adam von Bremen. Zum Aufstand von 1018 berichtet Adam 388), 60 Olden-
burger Priester seien mit kreuzförmig eingeschnittcner Kopfhaut per sirujulus civitates Sela-
vorum geschleppt und dort zur Schau gestellt worden. Das gleiche Schicksal widerfuhr nach
Adam 1066 dem Bischof Johann von Mccklenburg 389). Aus diesen Angaben Adams gewinnen
wir von den abodritischen civitates den Eindruck großer und doch wohl auch besiedelter
Landesmittelpunkte.

Adam macht uns nun aber auch eine Mitteilung, die auf eine Gliederung des slawischen
Teils der Harnburger Kirchenprovinz in eine größere Zahl von Kleingauen schließen Hißt. Für
die Zeit etwa von 965-1020 berichtet der Bremer Chronist, der Dänenkönig Svcn Estridson
habe ihm mitgeteilt, die Sclaoania sei damals in 18 pagi geteilt gewescn, von dencn außcr
dreien alle das Christentum angenommen hätten 390). Mit Sclaoania kann Adam hier wie
auch sonst oft in seinem Text nur den slawischen Teil der Hamburger Kirchenprovinz gemeint
haben, wie sich aus dem Context ergibt 391). Sein Gewährsmann Sven Estridson, der nicht nur
Schwiegervater und einstiger Gefolgsherr des Abodritcnfürsten Gottschalk war 392), sondern
aus dessen Geschlecht auch ein 1018 umgekommener Propst von Oldenburg stammte 303),

wird dagegen wohl mehr den Herrschaftsbereich Gottschalks im Augc gehabt haben, der
indessen mit Adams Sclouania nahezu identisch war 394). Ist die Sclunania Adams hier aber
der Bereich der Slawenstämme zwischen EIbe und Peene, dann können mit den 18 [Jagi nicht
Stämme gemeint sein, sondern kleinere Bezirke. Keinesfalls kann es sich dabei um bloße
geographische Landschaften gehandelt haben, sondern um Bezirke, die zugleich Personen-
verbände darstellten, denn nur von solchen konnte Sven Estridson sinnvoll sagen, sie hätten
sich zum Christentum bekehrt.

Es wäre immerhin möglich, daß wir in diesen J)(lgi bereits eben die Burgbezirke vor uns
hätten, die Helmold uns 100 Jahre später vorführt 395). Denkbar wäre indessen auch, daß die
18 Gaue Sven Estridsons diejenigen Einheiten der abodritischen Stammesgliederung darstell-
ten, an die eine erst später entwickelte Burgbezirksverfassung angeknüpft hätte 396). Oben ist
die Vermutung ausgesprochen worden 397), daß die Abodriten ursprünglich lihnlich in Klein-

387) Anders R. Wagner, Wendenzeit. 12. der annimmt, die Herren der alten Burggaue (..Burgward-
häuptlinge") seien von den Fürsten zu Beamten herabgedrückt worden. L. Giesehrecht I, 43, setzt friih- U1HI

spätabodrit. civitates ohne weiteres gleich.
388) 11 43, S. 10!; die chronolog. Bestimmung ist nicht sicher, möglich ist auch die Beziehung auf 990/%,

s. o. A. 135.
389) III 51, S. 194.
390) 11 26. S. 86: ... Danorum tex, qui hodieque superest Suein, cum tecitatet Sclavaniam in duo de XX

pagos dispertitam esse, afiirmavit nobis absque Iribus ad chrislianam lidem ornnes iuisse conversos,
adiciens etium principes eius temporis, Missizla, Naccon et Sederich. 'Sub qUibus', inquit, 'pax continua
fuit, Sclavi sub tributo servierunt". Zur ehrunolog. Beziehung des sachlichen Gehaltes dieser Mitteilung
s. o. S. 161.

391) S. Excurs 11, S. 209 f.
392) Gottschalk trat einige Zeit nach der Ermordung seines Vaters in den Dienst Knuts d. Gr., den er

nach England begleitete, Ad. Brem. II 6G, S. 126; vgl. Saxo X, S. 350 f. Wahrscheinlich dort ist cl' später
in den Dienst von Knuts Neffen Sven Estridson getreten, den er nach Saxo X, S. 364, erst unmittelbar vor
seiner Rückkehr in die Heimat verlassen hat (vgl. auch Ad. 11 79, S. 138\. Zur Ehe Gottschalks mit Svcn
Estridsons Tochter Sigrid s. o. S. 167.

393) Ad. Brem. II 43, S. 103 f.
394) Ohne Zweifel hat auch Pommern in Sveus Gesichtskreis gelegen wegen der dänischen Beziehungen

zu Wollin, doch scheidet Pommern hier aus, da nur von dem Hamburger Missionsfeld und abodrit. Fürsten
die Rede ist.

395) Ingeniös identifiziert F. Wigger, Berno, 11, die drei nicht bekehrten Gaue mit den drei clrcipanischcn
Burgbezirken des Chronogruphus Corbeiensis (s. u. A_ 460).

396) Die bei der Ausbildung einer Burgbezirksverfassung sich ergebende grundsätzliche Frage nach
deren Verhältnis zu älteren autonomen Verbünden und deren Bezirken u. ihre verschiedenen Lösungs-
möglichkeiten erörtert H. F. Schmid, Burgbez.- V., 114 ff. Eine Entwicklung der abodrit. Burgbezirke aus
älteren autonomen Verbänden (ustroje niiszego rzedu] vermutet auch K. Wachowski, 93 ff.; zweifelhaft
ist freilich die von ihm u. Z. Wojciechowski, 21 ff., vermutete Identität der ahodrit. Burgbezirke mit den
poln. opola, vgi. O. Balzer, 40 f.

397) O. S. 151 f.
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verbände sehr verschiedener Größe gegliedert waren wie etwa die Sorben, deren Entwicklung
frühzeitig abgebrochen ist. Vielleicht waren es solche Gebilde, die Sven Estridson mit seinen
pagi im Auge hatte. Die Namen der uns bekannten spätabodritischen Burgbezirke verraten
uns freilich darüber nichts, sind sie doch fast alle nach ihren burglichen Vororten benannt.
Nur der paqus Susle macht hier eine Ausnahme; er trägt einen altertümlichen Personen-
verbandsnamen, der auch bei den Sorben begegnet 398). Vielleicht bewahrt Süsel in seinem
Namen die Erinnerung an einen älteren Zustand auf, den die Namen der übrigen Burg-
bezirke nicht mehr erkennen lassen, der aber zum mindesten bei einem Teil von ihnen eben-
falls anzunehmen ist. Aus anderen slawischen Bereichen wissen wir, daß dort in der Zeit der
Ausbildung eines Herrschaftsstaates ältere Personenverbandsnamen durch jüngere Burgort-
namen verdrängt worden sind 399). Auch ein unmittelbares Zeugnis für \\'agrien könnte auf
derartige Vorgänge hindeuten 400).

Eine andere Beobachtung weist in die gleiche Richtung: Von zwei wagrischen Burg-
bezirken, von Plön und von Oldenburg, wissen wir, daß sie Kultbezirke waren 401). Es ist
schwer vorstellbar, daß regionale Bezirke, die willkürliche Neubildungen ohne Zusammenhang
mit iilteren Gebilden darstellten, diese Eigenschaft hätten gewinnen können. Ihr sakraler
Charakter macht die Entwicklung der spätabodritischen Burgbezirke aus älteren Einheiten
der abodritischen Stammesgliederung wahrscheinlich. Schließlich kann zur Stützung dieser
These auch darauf verwiesen werden, daß Siedlungsarchäologie und Orlsnamenforschung
imstande sind, eine Reihe dieser Burgbezlrke als Siedlungseinheiten in der Altsiedellandschaft
gegeneinander abzugrenzen 402).

Die 18 paqi Adams von Bremen können also nicht ohne weiteres als Burgbezirke an-
gesprochen werden 403). Es muß unhestimmt bleiben, ob sie noch als Kleinverhände der älteren
Zeit oder bereits als jüngere Burgbezirke zu gelten haben, und infolgedessen können wir auch
aus den schriftlichen Quellen nicht ermitteln, wann die spätabodriLische Burgbezirksverfas-
sung enstanden ist; wir müssen in diesem Punkte auf die Ergehnisse künftiger archäolo ,
gischer Forschung hoffen.

Nur so viel kann vorderhand gesagt werden: Von den spätabodritischen Burghezirken
Helmolds und der urkundlichen Quellen des 11. und 12. Jahrhunderts sind die frühabodri-
tischen Burggaue. die civitates des Bayrischen Geogruphen, zu unterscheiden. über das 'Vesen
dieser frühen Burggaue lassen sich Aussagen auf Grund direkter schriftlicher Zeugnisse kaum
machen. Der Bayrische Geograph Hißt sie als räumliche Einheiten erkennen; archiiologischc
und siedlungskundliche Untersuchungen machen es wahrscheinlich, daß sie als Komplexe
kleiner Offensiedlungen unter dem Schutze einer beherrschenden Burg aufzufassen sind. Ein
Vergleich mit frühostslawischen Verhältnissen legt es nahe, sie als Siedelräume herrschaftlich
geführter "Geschlechter" zu verstehen, deren Häupter gleichzeitig Herren der zentralen Burgen
waren. Die in den fränkischen Reichsannalen bezeugten abodritischcn tneliores könnten mit
diesen vermuteten burggesessenen Geschlechtshäuptern identifiziert werden.

Eine Mehrheit solcher Burggaue bildete anscheinend einen Kleinstammverband ühnlich
dem sorbischen Kleinstamm des 9. Jahrhunderts, der als die kleinste Einheit der abodritischen
Stammesgliederung von staatlich-politischem Charakter angesehen werden kann und der
offenbar auch eine kultische Einheit bildete. Die abodrittsehen rcquli der karlingischen Quellen
sind wohl die Häupter solcher Kleinstammverbände gewesen. Im Laufe des 11. Jahrhunderts

398) s. o. S. 186 mit A. 354.
399) Cosmas I 10, S. 22 f.: ... consertum est inter Boemos et Luezanos, qui nunc a modernis ab urbe

Sate voeitantur Satcenses '" Et quoniam bee regio primum, longe antequam Sate urbs eondita iotet, est
inhabilata hominibus, recte eius incole sunt a regia ne Luczane nuncupati. VgI. dazu K. Vogt, wie A. 349,
S. 59; ebda. erschließt Vogt einen gleichen Vorgang auch für Bilin.

400) S. o. S. 153; in Betracht kämen für die dort genannten Travn'ane die BurgLezirke von Ratk au
und von Dargun-Segeberg.

401) Plön: Helm. I 84, S. 159; Oldenhurg: ebda., S. 159 f. Auch Hostock ist als Sitz eines Götterbildes
bezeugt (Saxo XIV, S. 524), und vor der Burg Malchow befand sich ein Heiligtum (Ann. Magdeburg. s. a. l14i,
~(G. SS. XVI, 188). Vgl. zur Frage K. Wachowski, 96.

402) S. für Wagrien K. Hucke, 28 ff.; vgl, H. Jankuhn, 128. Für Polabien s. H. Prange, wie A. 266. -
Hinzuweisen ist hier auch auf die ähnliche Entwicklung in Böhmen, s. K. Vogt, wie A. 349

403) Vgl. R. Wagner, Wendenzeit. 11.
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anscheinend wurden die Kleinstammverbünde zu Burgbezirken umgewandelt, wobei auch ihre
Namen sich änderten: anstelle älterer -Personenverbandsnamen traten neue, die von den
Namen der burglichen Mittelpunkte abgeleitet waren,

Die Frage nach dem inneren Wesen der spätabodritischen Burgbezirke lino nach ihren
Schöpfern und Herren lassen die schriftlichen Quellen offen. Wer waren die Träger der
Entwicklung, die zur Ausbildung dieser verhältnismäßig großräumigen Bezirke führte? Wir
sind hier ganz auf Analogie und retrogressive Methode angewiesen. Eine Landesgliederung
in Burgbezirke größeren Ausmaßes, die nach Burgorten benannt sind, ist in Böhmen und
Polen die Schöpfung der werdenden Landesherren, die mit dieser Neugliederung die älteren
Herrschaftsträger auszuschalten und eine eigene Landesherrschaft zu begründen strebten m).
Sucht man nach Anhaltspunkten für eine ähnliche Entwicklung auch im Abodritenreich, so
findet man zunächst die Burgen How, Mecklenburg, Sehwerin, Dobin lind \Verle von lIelmold
als Burgen :'\iklots (castru sua) bezeichnet 405); Niklot Hißt sie mit Ausnahme von \Verle 1WO
im Kampf gegen Heinrich den Löwen niederbrennen. Nach seiner Niederlage werden sie zu
castra duels, d. i. Heinrichs des Löwen 406). Die deutsche Besatzung von Malchow fordert
Niklots Sohn Pribyslav 1164 auf, ihm die Burg zu übergeben, quod olitn [uit patris niei cl
milli rrzrnc hereditaria succcssione debetur 407). Die zwischen Niklots Enkeln Heinrich Borwin
und Nikolaus 1182 vorgenommene Landesteilung beschreibt Arnold von Liibeck nach Burg-
bezirken 408). Wichtiger sind urkundliche Zeugnisse: 1171 vergibt Prihyslav die terra Bülzow
an das Hochstift Schwerirr 409), und 1210 belehnt Fürst Borwin von Mecklenburg Heinrich
von Bützow mit dem halben Teil des Gerichtes des ganzen Landes Marlow, dazu aber ----
und das ist charakteristisch - mit der halben Burg Marlow 410). Aber auch schon früher
müssen sich Burgen, die wir als namengebende Mittelpunkte von Burgbezirkcn kennen, in der
Hand des Fürsten befunden haben. Im Kampf zwischen den Söhnen Heinrichs Svetipolk und
Knut belagert Svetipolk seinen Bruder in PIÖll, um ihn aus seinem Erbe zu verdrängen. Das
setzt Plön als Burg und wohl auch Sitz Knuts voraus 411); da ihm die Burg aber nur als
väterliches Erbe zugefallen sein kann, muß sie auch schon in Heinrichs Hand gewesen sein.
Nach erfolgter Heuer Teilung sitzt Knut in Liitjenburg 412), für das mithin das Gleiche gilt
wie für Plön. Noch weiter zurück führt Helmolds Bemerkung, Heinrich habe die 1111111itiOllC'S

besetzt, die vorher Kruto besessen habe 413).

Es sprechen also immerhin einige Anzeichen dafür, daß wir die burgliehen Mittelpunkte
der Burgbezirke bereits in spätabodritischcr Zeit als landesherrliche Burgen zu betrachten
habeil. Dem scheint freilich lIehnolds Bericht über die Verhältnisse in Oldenburg zu wider-
sprechen, die er bei seinem Besuch dort im Jahre 1156 kennengclernt hat 4U). In der Nähe
von Oldenburg kommt Helmaid in einen heiligen Hain, dessen uralte Eichen dem deo terrae illius
Proiren geweiht waren. Sie wurden von einem atrium, wohl einem Umgang, umschlossen, um
den ein hölzerner, durch zwei Pforten geöffneter Zaun lief. Der Eintritt war nur dem Priester
- Helmold kennt auch dessen Namen -, den Opfernden und Asylsuchenden gestaltet. Am
zweiten Tage jeder \Voche kam der POPUlllS terrae cum requlo et [lamine hier zusammen, um

404) Dazu allgemein H. F. Schruid, llurguezirksverfasslIng, 81 ff., bes. 91 f'f.; für Polen s. Z. Wojcicchow-
sk i, Paristwo Polskic w wiekach s'rednich. Dziejc ustroju (Der poln. Staat im Mittelalter. Geschichte seiner
Verfassung) 2(Posen 1948), 72 ff., mit Lil.; für Schlesien H. Uhtenwoldt, wie A. 349. für Biihmrn K. Vogt.
wie A. 349.

405) I 88, S. 172; "gI. hierzu und zum Folgenden L. Giescbrecht I, 51.
406) I 93, S. 184.
407) Helm. 11 3, S. 194.
408) Arnold Luu. III 4, S. 76 f.
409) VIIL nr. SU, S. 133 (H. d. L. fiir d. Hochstift Scll\verin 1171 Sept. 9 = ~lUB I lOO, S. 96 f): ... adiun-

ximus terram, que vocatur Butissowe ... ; unter den Zeugen genannt Pribizlauus de Kizin. Dazu !\IUll I 124,
S. 120 (P. Alexander Ill. für d. Hochst. Scllwerin 1178 März 13/24): ex dono predicti duds (i. c. lIenrici
Leonis) '" de terra Pribislai ... castrum Butisso cum terra aUinenti pleno consensu supradicti principis
Pribislai. \'gl. F. Wiggrr, Berno, 203; K. Scllmaltz, Kirehcngeseh. ~h>cldenuurgs J (1!)35). 77; K. .Jordan, 11:!.

410) MUll I 192, S. 18! (Hegest d. 17. Jhs.).
411) Helm. I 48, S. 94.
412) Ebda. S. 95.
413) 134, S. 67.
414) 184, S. 159 f.
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Gericht zu halten. Wir haben hier also ein Gauheiligtum vor uns, das nicht nur den kul-
tischen, sondern auch den staatlich-politischen Mittelpunkt des Gaues bildete, gewissermnßen
das Herz dieses ahodritischen Burgbezirkes. An seiner Spitze steht neben einem flamen ein
regulus. Wer ist dieser Kleinfürst ? Handelt es sich etwa um einen besonderen Fürsten der
terra Aldenburqensis'i Daß dies in der Tat der Fall ist, erfahren wir mit aller Bestimmtheit
aus einem anderen Bericht Helmolds 415). Nach ihm hat Bischof Vicelin einige Jahre früher,
etwa 1150, in Oldenburg neben dem [lameti Mike auch einen princeps terrae mit Namen
Hochel angetroffen. Unter der terra Rocheis kann, wie sich aus dem Bericht im übrigen auch
eindeutig ergibt, nur die terra Aldetiburqensis verstanden werden, da der gröBere Bereich der
terra Wayiroru11l eben damals, soweit sie noch slawisch war, nach Helmolds klarem Zeugnis
Pribyslav, dem Neffen Heinrichs, unterstand 416). Hochel war nun aber, wie Helmold weiter
mitteilt, de semine Crutonis, ein Nachkomme des \Vagrierfürsten Kruto, dessen Geschichte
oben behandelt worden ist 417). Er wird mithin seine Oldenburger Fürstenherrschaft kraft
Erbrechts innegehabt haben.

Ein Passus aus Helmolds Bericht über die ottonischen Bistumsgriindungen scheint diese
Vermutung zu bestätigen 418). Helmold verweilt dort länger bei seinem eigenen Bistum Olden-
burg und erzählt, diese civitas sive provincia sei einst (quondam) von oiri [ortissitni bewohnt
gewesen. Irgendwann einmal [quandoque ) seien bei diesen tales requli gewesen, qui omnes
Obotritorum sive Kycinorum et eorum, qui longe remotiores sunt, dominio [ueritü potiti, Nun
ist diese Erzählung freilich so unbestimmt gehalten, daß man geneigt sein könnte, sie als
fabulose Legende zu betrachten, die lediglich einer Vorliebe Helmolds für die alte sedes
episcopalis seiner Diözese ihren Ursprung verdankte. Es ist jedoch wenig wahrscheinlich, daß
Helmold die Geschichte frei erfunden hat. Helmold kannte, wie wir wissen, die terra Alden-
Uurqensis, er hatte auch die maßgebenden slawischen Persönlichkeiten dort kennengelernt, ist
bei ihnen Tage hindurch zu Gast gewesen 419). 'Vie zwanglos ist die Vermutung, daB sein
Bericht auf Erzählungen dieser seiner Gastgeber zurückgeht; beruft sich Helmold doch an
anderer Stelle ausdrücklich auf die seniores Slauorum als Gewährsmänner 420). 'Vir werden
daher anzunehmen haben, daß Helmold hier eine Oldenburger mündliche Überlieferuwf ~
wiedergibt. In dieser Vermutung werden wir bestärkt, wenn sich erweist, daß ihr ent-
sprechende historische Geschehnisse leicht zu nennen sind. In der Tat hat ja neunzig Jahre
vor Helmolds Besuch in Oldenburg ein wagrischer Fürst das dominium universae terrae
Slaoorutn erlangt. Nach allem, was uns über ihn bekannt ist, kann Kruto recht wohl vom
Oldenburger Burggau seinen Ausgang genommen haben 421). Dort greift ihn sein Feind Hein-
rich an, und dort treffen wir später seinen Nachkommen Hochel. Über einen Zeitraum von
neunzig Jahren vermag schriftlose Erinnerung recht wohl zuriickzureichen, wie etwa das
Beispiel Sven Estridsons bei Adam "on Bremen lehrt. Helmolds Bericht über die Oldenhurger
requli dürfte demnach auf Kruto und seine vermutlich "on Oldenburg ausgehende Herr-
schaftsnahme im Abodritenreich zu beziehen sein.

Das Bild von der Verfassung der terra Aldenburqensis, zu dem sich Helmolds Berichte
über die Oldenburger Verhältnisse und ihre Geschichte nunmehr fügen, steht im Widerspruch
zu der oben ausgesprochenen Vermutung einer landesfürstlichen Herrschaft über die abo-
dritischen Burgbezirke. Nach den Oldenburger Verhältnissen zu schließen, stünde ein solcher

415) 1 69, S. 134.
416) Bei der Teilung von 1131 erhält Pribyslav Polabien und Wagrien, s. o. S. 171. Er residiert in

Altlübeck, denn Helm. I 55, S. 107, nennt ihn Pribizlaus de Lubeke, und in Altlübeck sucht ihn sein Gegner
Hat'se (ebda.). Nach der Aufteilung des westl. und südl. Wagriens unter deutsche Siedler und der Gründung
des deutschen Lübeck durch Adolf v. Schauenburg war in Altliibeck offensichtlich kein Platz mehr für
Pribyslav; 1156 traf Helmold ihn in Oldenburg (I 83, S. 183). Daß der hier genannte Pr. identisch ist mit
dem Neffen Heinrichs, ergibt sich daraus, daß Helmold ihn als bereits bekannte Person behandelt, ihn später
(1 84, S. 159) regulus nennt und S. 161 als Vertreter seines Volkes sprechen läßt. Pr. ist also bis 1156 sicher
bezeugt. Mithin kann Rochel 1150 nur einen Teil des damals noch slawischen Wagriens beherrscht haben.
So gegen C. Schirren, 133 C., der nicht nur die Identität des Pribyslav von 1150 mit dem von 1131 bezweifelt,
sondern auch, daß \Vagrien überhaupt je unter der Herrschaft eines eingeborenen Fürsten gestanden habe,
Vgl, auch H. Wagner, Wendenzeit, 159.

m) S. o. S. 168 Cf.
418) I 12, S. 23 f.
419) I 83/84, S. 158 Cf.

420) I 16, S. 35.
421) S.o. S. 1G8ff.
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pagus unter der Herrschaft eines regulus, der gemeinsam mit dem [latnen am Gauheiligtum
für das Gauvolk Gericht zu halten hätte. Neben Samtherrscher und Teilstammfürsten hätten
wir noch eine dritte Schicht von principes oder kuneteta, die Häupter der Burgbezirke.

Es wird indessen im Auge zu behalten sein, daß gerade dasjenige Geschlecht in Olden-
burg sitzt, das seit 1066 mit den Nakoniden im Kampf um die Herrschaft in Wagrien und im
gesamten Abodritenreiche liegt. Es wäre gut denkbar, ja sogar im Hinblick auf seine Ehe
mit Krutos Witwe sehr wahrscheinlich, daß Heinrich nach der Beseitigung Krutos und
seinem eigenen Herrschaftsantritt genötigt war, Krutos Nachkommen eine gewisse Teilherr-
schaft einzuräumen. Dazu könnte er ihnen die terra Aldenburqensis als den alten Kernraum
der Herrschaft ihres Geschlechtes überlassen haben. Eine Heinrich entgegenwirkende Gewalt
im westlichen Teil seines Reiches anzunehmen sind wir geradezu genötigt durch die Berichte
über slawische Einfälle in Stormarn 1110, bei denen der holsteinische Graf Goltfried den Tod
fand und die Herzog Lothur sogleich mit einem Strafzug beantwortete 422) •• A:lmliche Verhält-
nisse mögen auch hier und da sonst im Abodritenreich bestanden haben. So ist es recht wahr-
scheinlich, daB das Geschlecht des Abodritenfürsten Niklot, den wir vielleicht als Sohn jenes
1093 gegen Heinrich gewählten Gegenfürsten betrachten dürfen, von einem abodritischen
Burgbezirk als engerem Herrschaftsbereich seinen Ausgang genommen hat. Als die Hegel
werden wir sie indessen kaum zu betrachten haben. Im allgemeinen werden die requli, die
Häupter der alten, inzwischen zu Burgbezirken umgewandelten Kleinstämrne, ihre Herrschaft
an den Samtherrscher bzw. den Teilstammfürsten verloren haben; ihre Geschlechter scheinen
jedoch noch fortgelebt zu haben (23).

Doch zeigt die aus Helmold zu erschließende Herkunft der Krutoncn aus Oldenburg, daß
an der Ausbildung der spätabodritischen Burgbezirksverfassung nicht nur die Nakoniden
gewirkt haben, sondern auch ihre Rivalen im wagrischen Bereich; das gleiche wird dann aber
auch für die Vorfahren Niklots im Abodritenland zu gelten haben. Die oben vertretene These
von der Entwicklung der Burgbezirke aus älteren Kleinstammverbänden erhält dadurch eine
weitere Stütze.

Im allgemeinen wird jedoch die Stelle, die in Oldenburg ein besonderer princeps terrae
innehatte, anderwärts vom Haupte des ganzen Stammes eingenommen worden sein, der sich
damit zu einem dominus terrae entwickelte. Die Nakoniden werden ein dominium terrae in
diesem Sinne im 12. Jahrhundert in Wagrien und Polabien ausgeübt haben, während Abo-
dritenland wohl unter einer eigenen, wohl ebenfalls aus dem engeren Bereich des Burgbezirks
hervorgegangenen Herrschaft stand. Als bedeutendster Förderer der werdenden abodritischen
Landesherrschaft wird der Nakonide Gottschalk anzusehen sein, der Gefolgsmann und
Schüler Knuts des Großen, der nach seiner Rückkehr aus dem dänischen Exil eine so starke
Herrschaft im Abodritenreich aufrichtete, daB er eine königgleiche Stellung einnahm 424).

Mit Hilfe welcher Organe die werdenden abodritischen Landesherren die Herrschaft in
ihren Burgbezirken ausübten, auf diese Frage geben uns unsere Quellen nur an einer Stelle
einen Hinweis. Helmold nennt für Lübeck einen prejectus urbis, dem Heinrich die Burg
gegen die Rügenslawen anvertraut; der Chronist bezeichnet ihn auch als princeps miliciae
suae, d. i. Heinrichs 425). Es könnte also sein, daß die castellani, die wir in f'rühmecklenbur-
gischen Fürstenurkunden als Zeugen treffen (26), bereits in die spätabodritische Zeit zurück-
gehen und mit der Entwicklung der spätabodritischen Burgbezirke verbunden sind. Dafür
würde sprechen, daB eine Reihe von ihnen slawische Namen tragen, was bei den übrigen
Trägern des fürstlichen Dienstes nicht der Fall zu sein scheint. Doch lassen sich diese früh-
mecklenburgischen castellani keinesfalls mit den gleichzeitigen pomoranischen glelchsotzerr'"}.

422) Helm. I 35, S. 69 r., Ann. llild. s. a. lllO, S.61. Heinrich war in dieser Zeit wohl durch dän. Händel
abgelenkt, s. R. Wagner, Wendenzeit, 127 f.

423) S. U. S. 196.
424) S. U. S. 199.
(25) I 36, S. 71.
4%8) S. Excurs Ill, S. 210 rr.
427) Zu ihnen H. Bollnow, Burg und Stadt in Pommern h. z. Beginn d. Kot·Zt., Halt. Studien NF 3R

(1936), 72 ff., der mit Recht den pomoran. Castel1anat für ein erst im 12. Jh. entstandenes Institut hält;
'V. v. Sommerfeld, Gesch. d. Germnnisierung d. Uzt. Pommern oder Slavien h. z, Ahluuf d. 13. Jhs, (Staats-
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In vier von sieben nachweislich mit Castellanen besetzten mccklcnburgischen Burgorten sind
mehrere castellani oder tnilites castrenscs, wie sie auch heißen, gleichzeitig bezeugt 428); daß
es sich hier lediglich um Burgmannen handelt, ergibt besonders deutlich eine Urkunde von
1244, in der von den milites die Rede ist, die Fürst Borwin von Rostock in seiner Burg Kalen
angesetzt hat und die er mit einem Burglehen ausstatten will. Als Burgmannen läßt die
castellani auch der Umstand erscheinen, daß neben ihnen mehrfach auch ein Vogt genannt
wird. Der mecklenburgische Vogt ist aber als lokaler Träger der gesamten landesherrlichen
Verwaltung erkennbar 429), er übt also eben die Funktion aus, die in Pommern offenbar dem
Castellan übertragen ist. Wahrscheinlich sind die mecklenburgischen Castellane des 13. Jahr-
hunderts die Vorgänger der seit dem Anfang des 14. Jahrhunderts in Mecklenburg bezeugten
Hauptleute, die zunächst nur als "Kommandanten der landesherrlichen Schlösser" er-
scheinen (30). Da Helmold den prejectus urbis von Altlübeck auch als prince ps miliciae be-
zeichnet, so könnten in den castellani die Führer der vermullich im Burgbezirk angesetzten
Angehörigen der berittenen fürstlichen militia vermutet werden 431). Das würde bedeuten,
daß die spütabodritischen und frühmecklenburgischen Castellane auf militärische Funktionen
beschränkt waren. Da nun aber die Vogtei unzweifelhaft eine deutsche Einrichtung ist, so
wäre wohl zu folgern, daß Organe einer landesherrlichen "zivilen" Verwaltung im aho-
dritischen Burgbezirk nicht bestanden; deren Aufgaben müßten vielmehr "on autonomen
Organen wahrgenommen worden sein, von denen uns jedoch keinerlei Spuren erhalten ge-
blieben sind.

Auch das Burg- und Brückenwerk, von dem in den Inununitätsbestimungen frühmecklcn-
burgiseher Fürstenurkunden so viel die Rede ist, möchte man trolz seines deutschen Na-
mens (32) mit den spätabodritischen Burghezirken in Beziehung setzen, denn eine freilich
pomoranische Urkunde von 1174 bezeichnet diese Dienste ausdrücklich als zum mos gentis
nostre gehörig 433) •

Das in der Ausbildung einer ßurgbezirksverfassung der geschilderten Art sich spiegelnde
Streben der nnkonidischen Samtherrscher nach Umwandlung ihres alten Verbandsführertums
in eine Landesherrschaft dürfte es gewesen sein, das die scharfen Spannungen zwischen ihnen
und ihrer Opposition seit dem frühen 11. Jahrhundert bewirkt hat. Von welchen sozialen
Gruppen und Schichten die Opposition freilich getragen wurde, darüber erfahren wir zunäehsr
kaum etwas. Gewiß spielte auch in diesen Gegensatz die alte wagrisch-nbodritische Hivalität
hinein, doch ist sie, wie sich oben gezeigt hat, keinesfalls allein wirksam oder auch nur aus-
schlaggebend gewesen. Wir müssen annehmen, daß auch im abodritisehen Teilstamm dem
Fürsten starke Gegenkräfte gegenübergestanden haben. Doch macht uns erst Helmold einige
Angaben, die einen gewissen Aufschluß gewähren.

Den legendären ßilIug läßt Helmold cum primoribus dem Oldenburger Bischof begeg-
nen (34). Daß hier der gleiche Terminus erscheint wie im 9. Jahrhundert in den Reichs-
annaleu, will bei seiner Unbestimmtheit wenig besagen. Aufschlußreicher ist seine Bemerkun<10'
Graf Adolf von Schauenburg habe, als er mit Niklot 1143 einen Freundschaftsbund schloß,
omties nobiliores der Abodriten sich durch Geschenke verpflichtet (35). Es gab also damals

u. sozialwiss. Forsch. hrsg. v. G. Schmoller XIII/5, 1896), 60. In der Literatur wird allerdings der nieeklen-
burg. Castellanat stets als ein dem pomoran. entsprechendes Institut betrachtet, das im Zuge der Germani-
sierung durch die dt. Vogtei ersetzt worden sei (so bereits H. Ernst, wie A. 1, S. 39 ff., auf Grund des von
E. sehr unvollständig erfaßten und daher falsch interpretierten Materials für Röbel ; ihm folgend z. ß.
H. Witte, Meekl. G. I [1909], 20; H. Wagner, Wendenzelt. 12; vg!. schon C. Hege), Geseh. d. mecklenburg.
Landstände [1856], 10). .

428) S. Excurs Ill, S. 210 ff.
429) S. R. Küster, Die Verwaltungsorganisation v. Meek!. im 13. u. 14.. Jh., M. Jbb. 7! (1909), 138 ff.;

W. Radloff, Das landesfürstI. Beamtenturn Meek!.'s im Ma., phi!. Diss. Kiel 1910, S. 40 ff.
(30) Zu ihnen H. Küster, wie A. 429, S. 147 f.
431) Zu ihnen s. u. S. 196 f.
432) Vgl. etwa MUß I 260, S. 247 von 1219: ... setviciis, que vulgo butenwerk et brucgenwerk dicuntur.
433) MUß I 114, S. 113 (Hz. Kasimir für d. KI. Dargun) : ... liberos dimisimus . " ab omni setvitio nobis

..• more genUs nostre debito, videlicet urbfurn edificatione, pontium positione et utrorumque resarcinatione.
Vorher werden mos gentis nostte, Teutonice, Danke unterschieden. Zur Echtheitsfrage K.. Jordan, 106 A. 1.

434) I 14, S. 27.
435) 157, S. 112; vgl. J. Dowiat, 482.



Probleme der abodritischen Stammes- und Reichsverfassung 195

neben dem Fürsten eine Schicht von nobiles, auf deren politische Willensbildung einzuwirken
der Mühe wert war. Das gleiche erweist die Behandlung, die Heinrich der Löwe 1163 nach
der Übergabe von Werle den in der Burg befindlichen multi nobiles Slavorum angedeihen
lieB(38). Er lieB sie nämlich sämtlich ebenso wie ihren Fürsten Wertislav, den Sohn Niklots und
Bruder Pribyslavs, gefangensetzen, während er das vulgus iqnobile frei ließ und ihm einen
Bruder Niklots an die Spitze stellte. Die Bedeutung dieser Nachricht für die abodritische
Sozialgeschichte des 12. Jahrhunderts bedarf keiner Erläuterung. Ein Angehöriger dieser
Schicht abodritischer nobiles war es wohl, den Helmold 1156 zusammen mit Bischof Gerold
von Oldenburg aufgesucht hat 437). Nach ihrem Besuch in Oldenburg und Leim Fürsten
Pribyslav, dem Neffen Heinrichs, begeben sich die beiden Geistlichen in ultcrioretn Slaoiam,
d. h. in das Innere der Oldenburger Halbinsel jenseits des Oldenburger Grabens, zu einem
potens quidam mit Namen Tcsimer. Dort werden sie zwar gastlich auf'gcnommen, aber er-
schreckt durch den Anblick der Fesseln und Folterinstrumente, die für gefangene Dänen
gebraucht werden.

Nun waren die Oldenburger dieser Zeit gefürchtete Seeräuber. Den Fürsten Hochel nennt
Helmold einen pirate maximus 438), und Pribyslav läßt er in Lübeck vor Bischof Gerold
geradezu erklären 439), die ihnen von den Sachsen auferlegten drückenden Abgaben ließen
den habitatores brevissimi anguli huius keine andere Möglichkeit, als den Landbau aufzu-
geben und sich aufs Meer zu wenden. Es sei nicht ihre Schuld, wenn sie, aus ihrem Lande
vertrieben, die See unsicher machten und von den Dänen und den seefahrenden Kaufleuten
einen Zoll erhöben. Auch Saxo bezeugt die Seeräuberei der Oldenburger 440). Jene gefangenen
Dänen dürften Tösimer also auf einer Piratenfahrt in die Hände gefallen sein. Tcsimer muß
mithin ein Mann gewesen sein, der eine selbständige Piratenfahrt zu unternehmen in der
Lage war, insbesondere über genügend Hilfskräfte für eine solche schwierige Aktion gebot.
Nun lassen sich im heutigen Landkreis Oldenburg und auf der gegenüberliegenden Insel
Fehmarn einige hybride Ortsnamen feststellen, die aus dem deutschen Grundwort -dorf und
slawischen Personennamen gebildet sind, die das erste Kompositionsglied Tesi- bzw. Töch-
enthalten 441). Es handelt sich um die villa Slaoorum Tuessetnaersthorp (1230) auf Fehmarn
(heute wüst), um Thesseqnetnetulorp (1286) im Kreise Oldenburg (heule Teschendorf), um
Tezlauesdorp (1224) im Kreis Oldenburg (heute Testorf}, Tessikacnthorp (1230) auf Fehmarn
(heute Teschendorf), Tcclieltoitzendorp (1286) im Kreis Oldenburg (heute Techelwitz) . Wir
gehen wohl kaum fehl, wenn wir als Gründer und Herren dieser Dörfer eben Helmolds
Tesimer bzw. Angehörige seines Geschlechtes ansehen 442).

Auf Gmnd dieser Mitteilungen Helmolds und der an sie anschließenden weiteren Beob-
achtungen können wir uns nun doch eiu gewisses Bild von diesen spätabodritischen nobiles
machen. Denn Tcsimer steht als Dorfherr nicht vereinzelt. Nicht uur in Wagrien, sondern
auch im polabischen und ahodrltischen Gebiet sind UllS seit der Mitte des 12. Jahrhunderts
mit slawischen Personennamen und deutschem Grundwort, vor allem -dorf', gebildete Orts-
namen bekannt 443). Für ein mecklenburgisches Tessemeresdorp (Kreis Wismar, heute Tes-
mansdorf) wird 1249 ausdrücklich als Dorfherr ein Tessenutrus genannt W), und 1219 ist die
Rede "on einer oilla XVII mansorum, quam Zurizla] habuit und einer weiteren im Besitze
der Retiburize 445). 1158 erscheint eine Lubimari villa (Kreis Schünberg, heute wüst) 446), 1219

436) Helm. 193, S_182 ff.
437) 184, S. 160.
438) S. o. A. 415.
439) I 84, S. 161.
440) XI, S. 596: Brammesiorum classis pyralicam actura coierat.
441) Belege bei R. Trautmann, EOON, I 55, und dems., WON, 216, 218 C. Verf. dankt diese Kenntnis

einem freund!. Hinweis von Herrn Prof. Dr. L. Müller-Kiel.
442) Vgl. jetzt L. Müller, 248 Anm. zu S. 105.
443) Für Holstein s. P. Dohm, Holstein. Ortsnamen, ZSHG 38 (1908), 143 C.; für Mecklenburg s. F. Haeger,

Die dt. ON M.s seit d. Beginn d. Kolonisation (1935), ae, 42 ff., 61 f., 81, 88, 99, 167, und Kartenskizze 1, vgl.
auch R. Trautmann, EOON I, 54 rr., 181 ff., WON, 20 f.

444) MUB I 623, S. 590.
44~) MUB I 254, S. 239.
446) MUB I 65, S. 5R.
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die heute gleichfalls wüste Zulimari Tessemeriz villa (Kreis Malchin] 417). In allen diesen und
zahlreichen weiteren überlieferten Fällen haben wir slawische tiobiles als Dorfherren an-
zunehmen, jene slawischen nobiles, die auch in den Zeugenreihen der ältesten mecklenbur-
gisehen Fürstenurkunden erscheinen. Eine nicht unerhebliche Zahl dieser Namen ist mit
slawischen Vollnamen gebildet, was von Bedeutung wäre, wenn die Lehre sich bestätigen
sollte, der die Vollnamen, d. i. die aus zwei Kompositionsgliedern gebildeten Namen, als
Merkmal einer gehobenen sozialen Schicht gelten (48).

Auf die Existenz adliger Dorfherren weist schließlich auch Helmolds Erwähnung zweier
Edelhöfe (curtes nobiles) in zwei verschiedenen wagrischen oillue hin 449).

Sozialgeschichtlich steht diese Schicht adliger abodritischer Dorfherren des ausgehenden
12. und des 13. Jahrhunderts wohl in Zusammenhang sowohl mit den prituorcs-requli wie
mit den meliores ac praestatüiores des 9. Jahrhunderts. Aus dem Officium S. Kanuti ducis
wissen wir 4.>0), daß im 12. Jahrhundert die Bezeichnung kneie bei den Abodriten die Bedeu-
tung dominus hatte und, wie aus dem Wortlaut des Textes geschlossen werden muß, nicht
nur den Führern politischer Verbände, sondern offenbar einer sehr viel breiteren Schicht
beigelegt wurde. Da dieser Terminus nun aber ursprünglich wohl zweifellos das Haupt eines
politischen Verbandes bezeichnet hat 451), so ist zu folgern, daß eine größere Gruppe alter
kiineicta vor dem 12. Jahrhundert sozial ubgesunken ist und sich mit einer anderen, ursprüng-
lich tiefer stehenden Schicht verschmolzen hat (52). Eine solche abgesunkene Fürstengruppe
ließe sich nun leicht in den alten requli des 9. Jahrhunderts finden, die zum größten Teil
mindestens seit dem 11. Jahrhundert ihre alte Herrschaft verloren haben müssen, denn sonst
hätte es zur Ausbildung einer das ganze Land durchdringenden Burgbezirksverfassung durch
die Nakoniden nicht kommen können. \Vir dürfen also vermuten, daß die abodritischen
tiobiles des 12. Jahrhunderts zum Teil die Nachkommen der alten requli waren. Aber auch
die alten meliores (le praestuntiores des 9. .Jahrhunderts dürften in den uobiles fortgelebt
haben, wenn auch ihre soziale Stellung sich in einer uns aus direkten schriftlichen Zeugnissen
nicht erkennbaren Weise gewandelt haben wird.

Wenn ohen die alten meliores richtig als burggesessene Häupter von Geschlechtsverbänden
angesprochen worden sind, dann sind jetzt aus ihnen Grundherren und Dorfgründer ge-
worden. Im Zuge dieses Entwicklungsprozesses muß auch ihre politische Stellung eine be-
deutende Stärkung erfahren haben, denn anders lassen sich die heftigen Auseinandersetzungen
zwischen dem nakonidischen Fürstengeschlecht und ihrer abodritischen Opposition im 11.
Jahrhundert nicht erklären. Die bedeutende politische Rolle, die der abodritische Adel, wie
wir diese Schicht doch wohl nennen dürfen, noch in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts
gespielt hat, erhellt aus den Nachrichten Helmolds. Er in erster Linie ist der Träger des
vViderstandes gegen Christentum und deutsche Herrschaft gewesen, die Leide im nakoni-
dischen Fürstengeschlecht umgekehrt eifrige Förderer gefunden haben. Aber auch ein so
mächtiger Fürst wie Heinrich konnte es nach dem schweren Hiickschlag, den die Politik
seines Vaters Gottschalk erlitten hatte, nicht mehr wagen, dem Christentum in seinem Reiche
Raum zu geben - nur in seiner eigenen Residenz Altlübeck erbaute er sich eine Kirche 453\.

Die Machtmittel, mit deren Hilfe die abodritischen Fürsten ihre neue Landesherrschaft
errichtet haben, können wir mehr erahnen als wirklich fassen. Eine bedeutende Rolle wird
dabei die fürstliche militia gespielt haben 454), von der Helmold einmal spricht (55), ohne daß
deren Wesen dabei deutlicher erkennbar würde. Sehr wahrscheinlich hat es sich um eine

447) MUB I 247, S. 233.
(48) S. L. Müller, 105.
449) [ 14, S. 28.
(50) S. O. A. 77.
m) S. o. S. 151.
(52) Anders J. Dowiat, 485 f., der aus dem Text schließen möchte, daß es eine eigentliche Monarehle bei

den Abodriten im 12. Jh. noch nicht gegeben habe.
(53) Helm. 134, S. 69.
454) Vgl. O. Balzer, 80 f., der S. 81 f. nordgerrn. Vorbild für die Entwicklung der westslaw. fürstI.

Gefolgschaft annimmt.
455) I 36, S. 71.
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berittene Truppe gehandelt, denn nach Adam von Bremen 456) zog Mstislav mit der erstaun-
lichen Zahl von tausend Reitern in Herzog Bernhards Gefolge nach Italien, und aus Widu-
kinds Schilderung der Schlacht an der Raxa 955457) ergibt sich die Existenz einer abodritischcn
Reitertruppe, die als strategische Heserve beim Fürsten verblieb, während das Fußvolk in
die Schlacht zog. Ihre Angehörigen nennt \Vidukind satellites und cotisiliarii. Panzerreiter hat
kurze Zeit danach Ibrahim ibn Jaqüb im Abodritenland getroffen, dessen Pferdereichtum ihm
auffiel 458). Eine starke Reitertruppe bezeugt für Heinrich Saxo Grammaticus 459) ; sie befähigte
den Fürsten, sich im Kampf gegen die Dänen zu behaupten. Wenn wir aus Verhältnissen
der Circipanen auf die abodritischen schließen dürfen, dann waren diese Heiter im Bezirk
einer Burg angesetzt und möglicherweise nach Hundertschaften gegliedert 460). VieIleicht wur-
den sie vitezi genannt - diese gemeinslavische Bezeichnung einer Kriegerschicht ist uns
jedenfaIls in dem mecklenburgischen Ortsnamen Vitense erhalten 461). Sie wären dann mit
den sorbischen Withasen 462) zu vergleichen, bäuerlichen Ministerialen, die Heiterdienst zu
leisten hatten.

Zum Unterhalt hzw. zur Ausstattung einer solch stattlichen berittenen Streitmacht, wie
Adam sie uns erkennen läßt, bedurfte es erheblicher materieIler Mittel 463). Freilich wissen
wir nicht, ob Adams tausend Reiter wirklich alle dem fürstlichen Dienst angehörten oder ob
ein Teil nicht vom Adel gestellt war; in Pommern jedenfalls konnte auch der pomoranische
Edle sich eine kleine Reiterschar halten 464). Doch wird das Hauptkontingent der Truppe
Mstislavs ohne Zweifel in des Fürsten Dienst gestanden haben 465). Woher diesem die Mittel
zu ihrem Unterhalt gekommen sind, deuten unsere QueIlcn nur schwach an 466). Von den
Tributen, die der Samtherrscher von den Stämmen empfing, wurde oben schon gesprochen467) ;

sie waren wohl wie die der Circipanen auf den Haken radiziert, wie dies auch bei dem
Bischofszins wenigstens im 12. Jahrhundert der Fall gewesen ist 468). Als sicher werden wir
Einnahmen aus Gerichtsgefällen annehmen dürfen, wenn Zeugnisse darüber auch erst aus
recht später Zeit vorliegen 469). Auch Marktabgaben an den Fürsten werden bestanden haben.
Eine Abgabe von Kauf und Verkauf ist uns im Raum zwischen Eibe und Havel bereits aus
dem 10. Jahrhundert bezeugt 470), und Märkte finden wir im abodritischen Gebiet wenigstens
im 12. Jahrhundert mehrfach 471). Helmold spricht einmal auch von slawischen Suburhien 472),

und einige von ihnen lassen sich auch archäologisch nachweisen 473) oder haben in deutscher

458) SchoI. 27, S. 102.
457) III 54/55, S. 71 f.
458) Bei G_ Jacob, wie 0_ A. 122, S. 11.
459) XIII, S. 412 ff.
460) Chronogr. Corb. S. a. 1114. BibI. rer. Germ. cd. Ph. Jaffc I (1864), 43 f.: Qui conlraxeral Scv icipen-

sium ScIavorum 300 equiles, id est cenlum de unaquaque urbe sua, nom ttes urbes cum suis territoriis
Ionium possident. VgI. zur Burgbezirksverfassung der Lutizen einstweilen Verf., wie A. 71, S. 35 ff.

461) ~IUB I 171, S. 168 (1202/17): Uitense; dazu R. Trautmann. EO ON 1[,99.
462) Zu ihnen W. Schlesinger in diesem Bande S. 89 ff.
463) VgI. O. Balzer, 81.
464) Dazu K. Wachowski, 2H.
465) Wohl zu skeptisch ist in dieser Hinsicht das Urteil von O. Balzer, 83 f.
466) Immerhin ist unser Wissen besser, als 0_ Balzer, 84, meint.
467) S_ 0_ S. 171.
468) S. Excurs IV, S. 212 ff.
469) Fürs! Borwin Y. Meeklenhurg helehnt 1210 Heinrich v. Bützow mit dem halben Schlosse Marlow und

dem h·alhen Teil des Gerichts des ganzen Landes Martow, außerdem der helllte des Gerichtes und des
Kruges zu Rybenilz (~IUB I 192, S_ 184; Regest des 17. Jhs.). 1232 treten die Fürsten Nicoluus U. Heinrich
V. Rostock alle ihre Rechte an Gerichten im Lande Biitzow an den Bischof V. Schwerin ab (MUB I 39il,
S. 402; ebfs. Regest des 17. Jhs.).

470) DO I 14_
471) Oldenburg: Helm. I 69, S. 134; Mecklenburg: Helm. 1I 109, S. 215; Altlübeck: Helm. I 4R, S. 95.

VgI. R. \Vagner, Wendenzeit. 22. Weitere Marktorte nennt K. Hoffmann, Die Stadtgründungen ~feckl.-
Schwerins in d. KoI.-Zeit v. 12. b. z. 14. Jh., M. Jbb. 94 (1930), 174, der einen Markt bei jedem Mittelpunkte
eines Burgbezirkes annehmen möchte.

472) I 18, S. 38.
473) S. H. Jankuhn, 124 f.; zu AJtlübeck noch W. Neugebauer, Der Stand der Ausgrabungen in Alt-Lübeck,

ZS. d. Ver. f. lüb. G. 33 (1952), 103 ff.
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Zeit als Kielze bzw. Wieken fortgelebt m). Wenn daher Fürst Nicolaus von Rostock 1189
slawische homines des Klosters Doberan, Kaufleute und Handwerker, vom Zoll in foro nostro
befreit, so wird das hier erkennbare fürstliche Marktzollregal doch ahodritischen Rechts-
zuständen angehören 475) •

Die abodritischen Fürsten müssen aber neben den ihnen aus ihrem dominium terrae
zufließenden Einkünften auch noch über solche verfügt haben, die ihnen eine Form intensiv-
ster Herrschaft über engere Bereiche gewährte. Von solcher engster und zugleich intensivster
Herrschaft zeugen einmal topographische Namen, die vom Stamme kneg- gebildet sind, wie
der Bachname Knegene (1311; danach benannt die villa Knegene 1263, heute Wald und
Försterei Kneden bei Oldesloe, Kr. Stormarn), der Ortsname Knesen (1230; heute Kneese, Kr.
Schwerin}, der Flurname Kneseqraniza (1174 bei Altkaien) 476). Als Dorfherr erscheint Niklots
Sohn Pribyslav, wenn er 1171 sowohl an das Hochstift Schwerin wie an das Kloster Doberan
eine Reihe von oillae vergibt 477). Helmold kennt weiter in Wagrien zwei curtes nobiles im
Besitz des Oldenburger Bischofs, davon eine in villa publica, quae dicitur Bum 478). Da es sich
hier um seinen eigenen Pfarrort Bosau handelt, ist er hier besonders gut unterrichtet. Villu
publica kann aber nichts anderes bedeuten als "Dorf im Besitze des Fürsten". Eine Urkunde
Konrads Ill. für das Stift Segeberg von 1139 bezeugt, daB Heinrich die Kirche von Altlübeck
mit einigen villae ausgestattet habe 479). Nach Helmold überläßt Kruto dem in Wagrien ein-
dringenden Heinrich aliquas villas ei oportunas ad habitatulum 480). Und schon für Gottschalk
unterscheidet Helmaid die fürstliche Stellung (principctus) von den possessiones des
Fürsten 481).

So schwach diese Spuren sind, so nötigen sie uns doch, in der Analyse der fürstlichen
Machtbasis einen Bereich engster Herrschaft von dem weiteren des dominium terrae zu unter-
scheiden. Welchen Rechtscharakter freilich diese engste Herrschaftsform gehabt hat, wissen
wir nicht.

Auf keinen Fall aber ist der Lehre zu folgen, nach der das gesamte abodritische Reichs-
gebiet "Schatullgut" des Fürsten war 482). Die oben genannten topographischen Namen hätten
dann so wenig Sinn wie Helmolds villa publica. Mit Helmold müssen wir vielmehr principatus
und possessiones des Fürsten unterscheiden. Mit aller Deutlichkeit lehrt das eine Urkunde
von 1232, in der die Fürsten Nicolaus und Heinrich von Rostock alle illre recht, die sie mugen
gehabt haben im Lande Butessowe, an Ackern, Holtzutujen, Wassern, Diensten, Gerichten etc.
dem Bischof von Schwerin abtreten 483). Es handelt sich um die gleiche term Bützow, die ihr
Vorgänger Pribyslav bereits 1171 dem Bischof hatte überlassen müssen 484). Demnach müssen

474) H. Ludat, Die ostdeutschen Kietze, 1936; ders., Der Ursprung der ostdt. Wieken, Viertelj.-Schr. f. Soz ..
u. Wirtschaftsgesch. 29 (1936), 114 Cf. Ergänzend zu den Kietzen K. Hoffmann, wie A. 471, S. 1 ff.

475) MUß I 148, S. 144: homines autem illorum, qui sunt negocialores, pellilices, sutores, mercalores vel
aliarum artium, ut habeant necessilatem cotidie vendendi aut emendi ... absque teloneo negocienlur in
fora nostro. Vorher werden die homines de domo sua von den Teutonici in vi/lis eorum geschieden. Ob hier
in der Tat, wie gewöhnlich angenommen, nur der Markt von Rostock gemeint ist [vgl. P. Meyer, Die
Rostecker Stadtverfassung bis zur Ausbildung d. bürgerl, Selbstverwaltung, M. Jbb, 93 [1929], 41 f. mit Lit.),
ist doch recht fraglich. Vg!. auch das Parchimer Stadtrecht von 1225/26, MUB I 319, S. 311: Item cives de
Parchem non dabun! forense lelonium per omnes terminos lerre nos tre.

476) R. Trautmann, EOON 11, 99; WON, 113 f.
477) Die Gründungsurkunde für Doberan ist uns nicht erhalten, eine Gründungsnotiz s. :'11VBI 98, S. 91;

die geschenkten Dörfer nennt eine Urkunde des Bischofs Demo v. Schwer in von 1177, :'IIUß I 122, S. 118.
Für Schwerin s. l\lUß I 100, S. 96 C.: et decem villas in Ylowe usf., und dazu MUB I 124, S. 120: de terra
Ptibislal usf, (dazu o. A. 409).

478) S. o. A. 449.
(79) Hamburg. UB I 157, S. 145. Die Urk. muß als verfälscht gelten, doch sind die hier zur Rede stehen-

den Teile der Dispositio unverdächtig, s. K. Jordan, Die Anfänge des Stiftes Segeberg, ZSHG 74/75 (1951),
73 f., und schon \V. Ohnesorge. Ein!., 96.

480) I 34, S. 66.
481) 120, S. 41.
482) So noch P. Steinmann, Finanz-, Verwaltungs-, Wirtschafts- u. Regierungspolitik d. mecklenburg.

Herzöge im Übergange vom 1\Ia. z. Neuzeit, M. Jbb. 86 (1922), 93.
483) MUß I 398, S. 402 (Regest d. 17. Jhs.). Vgl. dazu A. Rudloff, Die Mecklenburg. Vogtei Schwaan,

M. Jbb. 61 (1896), 336 f.
484) S. o. A. 409.
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wir zwei verschiedene Arten von Rechten auseinanderhulten, die der Fürst in der terra Bützow
innehatte: landesherrliche, die 1171 an den Bischof fielen, und andere, die ihm 1232 über-
lassen wurden. Erst 1232 besaß der Bischof in seiner terra Biitzow principaiuni cum posses-
sionibus, um es in der Sprache Helmolds auszudrücken.

Das Bild, das hier von der Entwicklung des abodritischcn Herrschaf'tsstnutes entworfen
worden ist, ruht, wie die obigen Ausführungen ja immer wieder unterstrichen haben, auf
recht schwankenden Grundlagen. Soviel dürfte aber doch wohl sicher sein, daß sich in den
letzten beiden Jahrhunderten der abodritischen Selbständigkeit ein Prozeß der Herrschafts-
konzentration beim Fürsten vollzogen hat. Gotlschalk und Heinrich müssen Fürsten gewesen
sein, die eine neuartige, den Zeitgenossen ungewohnte und daher Erstaunen einflößende Herr-
schaft ausübten. Anders lassen sich die Worte Adams über Gottschalk und die Helmolds
über Heinrich nicht verstehen. Anders läßt sich auch die revolutionäre Heftigkeit der abo-
dritischen Gegenbewegung 1066, die zur Erhebung Krulos führte, und dann die üherraschende
Machtentfaltung des Abodritenreiches unter diesem Fürsten nicht verstehen, die erstmals auch
sächsische Gebiete unter slawische Herrschaft brachte 485). Die Stärke der fürstlichen Stellung
unter Heinrich drückt sich in der Landfriedenspolitik aus, die Heinrich nach lIelmold be-
trieben hat und die sich in ihrer Zielsetzung durchaus mit der zeitgenössischen deutschen
vergleichen läßt. Precepit ... populo suo, lit coleret vir agruIH SllUIH .•• , cxstirpaoitque la-
truneulos et oiros desertores de terra, so lauten Helmolds berühmte Worte 486). Anders läßt
sich aber vor allem nicht verstehen, daß Adam schon Gottschalk eine königliche Stellung
zuschreibt 487), daß Heinrich offenbar bereits selbst den Königstitel geführt hat 488) und daß
Kaiser Lothar nach Heinrichs und seiner Söhne Tod die corona reqni Obotritoruui dem neuen
rex Obotritorum Knut Laward aufs Haupt setzen konnte 489). \Venn diese letzte Maßnahme
auch nur im Zusammenhang mit der dänischen Politik Lothars zu verstehen ist 490), so hätte

485) Helm. I 26, S. 52 f.: El allrilae sunt vIres Saxonum et servierunt Cruloni sub tributo, omnis terra
videlicet Nordalbingorum ... Omnes hii durissimum servilutis iugum portaverunI omni tempore Crulonis.
VgI. dazu W. Beyer, Kruto, 10.

486) I 34, S. 68.
487) III 19, S. 162: Godescalcus ... Sc1avos ita perdomult, ut eum quasi teqem timerenl
(88) Helm. 1 36, S. i2 (s. o. S. 4), bezeugt nur, daß Heinrich der Königstitel beigelegt worden sei, nicht,

daß er ihn selber geführt habe. Er selbst nennt ihn zunächst princeps Slavorum; die Nachricht über Hein-
richs Königstitel bringt er im Anschluß an Heinrichs Sieg über die Ilanen bei Altliiheck ea. 1111, ncnnnt ihn
aber auch danach wechselnd princeps und rex, an einer Stelle (I 41, S. 83) sogar regulus Slavorum, unmittel-
bar darauf jedoch, noch im gleichen Kapitel, lex Slavorum (I 41, S. 84; ebenso I 46, S. 91). Man erhält hei
Helmold den Eindruck, als habe Heinrich den Königstitel usurpiert, und als habe Helmeld deshalb Bedenken
getragen, ihn zu verwenden. Daß Heinrich den Königstitel tatsächlich geführt hat, ergehen andere Quellen,
die ihn eindeutig lex Slavorum nennen, und zwar gerade solche, deren nahe Beziehung zu Heinrich außer
Zweifel steht, wie vor allem das Necrologium Lunehurgense (s.o. A. 33~), und, mit diesem zusammen-
hängend, das Chronicon Monasteeil S. Michaelis Luneburg. (ebda.). Noch bedeutungsvoller ist die Urkunde
Konrads Ill. für das Stift Sogeberg von 1139, die H. ebenfalls als rex Slavorum bezeichnet (s. o. A. 479).
\Veniger zeugniskräftig sind die anonymen Versus de vita Vicelini v, 88 und die Epistola des Propstes Sido
von Neumiinster, die jedenfalls etwa der gleichen Zeit angehören und beide aus Xeumünster stammen, in
der Frage des Königstitels aber wohl abhängen von Helm. I 41, S. 84, und I 46, S. !H. wo Heinrich
tex Slavolum heißt im Context von Berichten über Vicelins Misslonsversuchc (ed. B. Schmeidler im Anhang
zu seiner Helmold-Ausgabe, S. 227 u. 239). VgI. zur Frage W. Ohnesorge. EinI., 97 ff., H. Wagner, Wend en-
zeit, 132 mit Anm. 40 (S. 192 f.).

489) Helm. I 49. S. 97; vgl. I 50, S. 98.
490) Als Sohn des dän. Königs Erich I. stand Knut im Gegensatz zu dessen Bruder Nicolaus, der Erich

nachgefolgt war, als Knut noch unmündig war. Eine Zeitlang hatte sich Knut aus Furcht vor dem Oheim am
Hofe des Sachsenherzogs Lothar aufgehalten, später, wohl 1115, war er von Nicolaus als Jarl in Sehleswig
eingesetzt worden (dazu P. Bahr, Studien z. nordalbing. Gesch. im 12. Jh., phi!. Diss. Leipzig 1885, S. 25 I.:
zu Knuts Jarlamt 11. Windmann, 19 Cf.). Was Knut und Nicolaus trennte, war offensidltlich der alte Streit
um das .Eintrittsrecht" der Brudersöhne. Die neue königliche Stellung, die Knut durch seine Belehnung
mit dem regnum Obolrilorum und seine Krönung als lex Obolrilolum erhielt, erregte das Mißfallen des
dän. Königs verständlicherweise im hödlstcn Maße (Helm. I 50, S. 98 f.; Saxo XIII, S. 423; dazu Windmann,
42. Die alJweichende Darstellung des Officium S. Kanuti ducis lectio 4, 5, wie A. 77, S. 44 f., nach der Knut
den Königstitel nicht getragen habe, ist so offenkundig apologetisch, daß sie I1elmold nur bestätigt, vgl.
P. Bahr, 31 A. 1, der allerdings S. 28 seinerseits mit W. Bernhardi. Jbb. d. dt. Gesch. Lothar v. Supplinburg
(1879), 396 A. 28 u. 398 A. 34, durchaus zu Unrecht Knuts Krönung durch Lolhar bezweifelt und Knu~ den
Tilel usurpatorisdl fiihren läßt. Andere Quellen nennen Knut geradezu lex Slavolum, s. 'V. Ohnesorge,
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eine solche reichsrechtliche Anerkennung der abodritischen Königswürde doch nicht vor-
genommen werden können, wenn sie nicht eine Begründung in der inneren Entwicklung des
Abodritenreichs in der vorangehenden Zeit gefunden hätte. Im 11. und im beginnenden 12.
Jahrhundert müssen die abodritischen Fürsten die Voraussetzungen geschaffen haben, die
für die Dauer die Erhebung ihres Reichs auf die Stufe des gentilen regnum hätten bewirken
können, wenn diese Entwicklung nicht nach Heinrichs Tode abgebrochen wäre.

Die Ursachen für diesen jähen Abbruch sind nicht vollständig klar. Das offenbar gewalt-
same Ende Heinrichs ist nur durch eine entlegene Quelle von rein lokaler Bedeutung bezeugt
und zudem von befremdenden Umständen begleitet 491), jeder Hinweis auf den Mörder fehlt.
Höchst seltsam erscheint auch die Ermordung von Heinrichs Nachkommenschaft in rascher
Folge durch Sachsen, deren Motive uns schwer verständlich sind. überraschend wirkt dann aber
auch die Belehnung Knut Lawards durch Lothar unter Übergehurig von Heinrichs Neffen
Pribyslav.

Knut konnte sich auf seine Vetternschaft mit Heinrich über Heinrichs dänische Mutter
Sigrid berufen, Knuts Vaterschwester (Knuts Vater Erich I. war ein Sohn König Sven Estrid-
sons, also ein Bruder Sigrids) 492). In den Quellen findet sich eine solche Begründung der abo ..
dritischen Herrschaft Knuts indessen nicht. Saxo 493) berichtet von einem zwischen Heinrich
und Knut geschlossenen Erbvertrag, eine Nachricht, die nicht so unglaubwürdig ist. wie sie
gewöhnlich hingestellt wird, denn Heinrich sicherte sich durch diesen Vertrag nach Saxo das
ihm bis dahin verweigerte mütterliche Erbe im Dänenreiche. Unglaubwürdig ist lediglich, daß
Heinrich seine Nachkommenschaft von der Erbfolge ausgeschlossen habe, wie Saxo wissen
will. Helmold meint, Knut habe sich sein neues Reich von Lothar erkauft 49t), was indessen
zu Saxo in keinem Widerspruch steht, der die Belehnung durch Lothar ebenfalls bezeugt
lind auch von einem Geschenk Knuts an den Kaiser weiß. Man kann sich des Eindrucks nicht
erwehren, als seien Lothar und Knut an dem merkwürdig raschen Erlöschen der stirps
If einrici nicht gänzlich unbeteiligt gewesen. Beide Seiten konnten sich von einem so bedenken-
losen Vorgehen erhebliche Vorteile erhoffen 495). Hat Helmold etwas Derartiges andeuten
wollen, als er Heinrich in so merkwürdiger Weise den Untergang seines Geschlechtes pro-
phezeien ließ? 496)

Der Beginn der deutschen Ostmarkensiedlung wird auf das Jahr 1134, das Jahr der
Errichtung der Feste Segeberg, datiert 497). Es hat den Anschein, als habe sich vor diese Ost-
markenpolitik neuen Stils eine Vorphase geschoben, in der eine engere Bindung der sla-
wischen Markengebiete an das Reich (nicht an dessen Gliedherrschaften) mit neuen staats-
rechtlichen und politischen Mitteln erstrebt wurde. In diesen Zusammenhang gehört wohl
auch die mit der zweiten Missionsreise Ottos von Bamberg inaugurierte Pommernpolitik

Einl., 99 Anm. 252, H. Windmann, 42 mit A. 225). Der Streit endete schließlich mit der Ermordung Knuts
durch seinen Vetter, Nicolaus' Sohn Magnus, bereits 1131. Knuts Lehnsherr Ks. Lothar reagierte darauf,
von Knuts Halbbruder Erich Ernune gerufen, noch im gleichen Jahre mit einem Zug gegen Nicolaus und
Magnus, der damit endete, daß Nicolaus Lothar huldigte unci um Belehnung mit dem Dlinenreiche hat, wa s
Lothar mit Rücksicht auf Erich Emune ablehnte (\V. Bernhardi, 404 ff.). Erst 1134 wurde ~Iagnus nach
einem neuerlichen Zwischenfall von Lothar als rex Danorum gekrönt (\V. Bernhardi, 540 f.). Danach kann
es nicht zweifelhaft sein, daß Lothar mit Knuts Belehnung bewußt die inneren Gegensätze im dän, Königs-
haus ausnützte, um in dem dänisch-deutsch geführten Abodritenreich ein Gegengewicht gegen das erstarkencle
Dünenreich zu gewinnen, eine Politik, die obendrein noch einen stärkeren deutschen Einfluß bei den Abodriten
zu bewirken versprach, denn Knut war ja dort vollständig auf deutsche Hilfe angewiesen. Die gegen Knut
sich alsbald erhebenden einheimischen Gewalten warf er mit Lnter stützung der Holsten und hezeichnender-
weise von Sogeberg aus nieder (Helm. I 49, S. 97; dazu Windrnnnn, 40 mit A. 218). Vgl. zum Ganzen die
kurzen Bernerkunden von A. Hofmeister, Ks. Lotbar u. d. große Kolonisationsbewegung d. 12.. Ihs., ZSHG 4:1
(1913), 368 f. ,It

491) Heinrichs Überführung nach Lüncburg s. o. A. 339.
492) Vgl. P. Bahr, wie A. 490, S. 28.
493) XIII, S. 418.
494) I 49, S. 97.
495) Dazu o. A. 490.
496) S. O. S. 179.
497) B. Schmeidler, Ks. Lothar u. d. Beginn d. Kolonisation d. Ostens, Zs. d. Ver. f. lüb. G. 15 (1913),

156 f.f. Die korrigierenden Ausführungen von A. Hofmeister, wie A. 490, S. 353 ff., berühren die histor.
Bedeutung der Errichtung Sogebergs 1134 nicht.
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Lothars, der freilich nur ein halber Erfolg beschieden war 408), lind vielleicht auch eine ver-
mutete Belehnung des Brandenburger Fürsten Prihyslav durch Lothur 499)_

Dennoch können die Ursachen des schließliehen und in dieser Plötzlichkeit jedenfalls
überraschenden Mißerfolges der Politik Gottschalks und Heinrichs nicht allein in solchen
Einwirkungen von außen gesucht werden. Sie hätten nicht erfolgreich sein können, wenn
die Nakoniden sich nicht die maßgebende Schicht ihres Volkes weitgehend entfremdet hätten.
Nach dem Tode der Söhne und Enkel Heinrichs lind dem Scheitern Knut Lawurds muß sich
Pribyslav, der letzte überlebende Nachkomme Gottschalks. mit einem Teil des Abodriten-
reichs begnügen, Abodritenland und die östlichen Gebiete muß er einem Gegner seines Ge-
schlechts überlassen und kann es auch nicht wagen, auch nur für seine Person am Christen-
tum festzuhaIten 500). Das wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht die innerabodritische Op-
position gegen das Geschlecht Gottschalks so stark gewesen wäre. Es herührt seltsam, welch
geringen Einfluß die Nakoniden seit Mstislav auf die innere Haltung des abodritischen Adels
haben gewinnen können. Das Abodritenreich ist wohl einer der ganz wenigen Fälle in der
europäischen Missionsgeschichte, wo die Bekehrung des Fürstengeschlechtes nicht auch die
des ganzen Verbandes nach sich gezogen hat. Die Ursachen werden einmal darin liegen, daß
das Abodritenreich seit den Ottonen nicht dem deutschen Reiche unmittelbar angegliedert
war, sondern dem "Markherzogtum" der Billunger "?'}, deren Machtstellung nicht zuletzt auf
den abodritischen Tributleistungen beruhte und die deshalb auf möglichst hohe Abgaben
sehen mußten, was für ihre nakonidischen Freunde sich naturgemäß nur ungünstig auswirken
konnte. Man hat den Eindruck, als habe GotIschalk mit seiner von Adam bezeugten An-
lehnung an Erzbischof Adalbert von Harnburg-Bremen 502), die durch die Auswirkungen von
Adalberts Sturz 1066 ebenso bestätigt wird wie durch die eigenartige Ratzeburger Urkunde
von 1062503), versucht, die unbeliebte Abhängigkeit von den Billungern einzutauschen gegen
die von dem damals auch im Reiche so mächtigen Erzbischof; mit Adalberts Sturz freilich
111ußten solche Pläne begraben werden.

Zum anderen aber wird die abodritische Opposition lange Zeit hindurch in ihrer Haltung
bestärkt worden sein von dem Herde des Widerstandes gegen Christentum und deutsche
politische Expansion, dem Lutizenbund, mit dem sie nachweislich während seiner Blütezeit im
11. Jahrhundert in dauernder Beziehung stand 504).

5.
Überschaut man die gesamte innere Entwicklung des Abodritenverbandes, wie sie sich

nach den obigen Ausführungen darstellt, so erscheint es möglich, drei Hauptperioden in ihr
zu unterscheiden. Deren erste, bis zur Mitte des 9.. Jahrhunderts reichende, charakterisiert
sich durch die für diese Zeit erschließbare Gliederung des Gesamtverbandes in eine Reihe
von Kleinstämmen, an deren Spitze jeweils ein requlus stand und die untereinander verbunden
waren einmal durch die gemeinsame Zugehörigkeit zum GroBverband, ZUlU zweiten aber
durch ihre Unterstellung unter die Samtherrschaft eines der requli. In der zweiten Periode,
die in der Mitte des 9. Jahrhunderts beginnt, bilden sich größere Teilkomplexe, die als Sied-

498) Sicher mit Recht bezeichnet W. Schlesinger, Bemerkungen zu der sogen. Stiftungsurk. d. BI. Havcl-
berg von 9-16 Mai 9, Jb. f. d. G. Mittel- u. Ostdtlds. 5 (1956), 24, die Belehnung des Polenhz. Boleslaw
Krzywousty mit Pommern u. Rügen durch Lothar 1135 als .Ausgleich der polit, Interessensphären".

499) Sie glaubt erschließen zu können H.-D. Kahl, Beitrüge z. brandenburg. Geschichte im Zeitalter
Bischof Wiggers u. d. Fürsten Pr.-Heinrich (erscheint demnächst; hier benutzt auf Grund Irdl. Mitt. d. Verf.].
VgI. zum Ganzen A. Hofmeister, wie A. 490.

500) Helm. I 52, S. 102, nennt ihn und Niklot truculenlae besliae Christianis valde infesli; K. Schmaltz,
wie A. 3i6, S. 153 Cf. (vgl, ders., Kirchengesch. ~I.s I [1935], 3-1f.) macht freilich wahrscheinlich, daß beide
Christen waren.

SOl) H. J. Freytag, Die Herrschaft der Billuriger in Sachsen (Studien u. Vorarbeiten z. lIistor. Atlas Y.

Niedersachsen H. 20), 1951; R. Hildebrand, Der sächs. "Staat" Heinrich d. L., 1937; J. Pellens wie o. A. 1l;
K. Jordan, Herzogtum u, Stamm in Sachsen während d. hohen Mittelalters, Niedersächs. Jh, 30 (1958), 1 ff.

502) III 19, S. 162: GodescaIcus ... archiepiscopo eliam familiaris, Hammaburg ut mattem colebat.
Die Besetzung der neuerrichtetcn abodrit. Btt. nahm Adalbert im Einvernehmen mit G. vor, s. o. S. 167.

503) Dazu o. A. 351.
504) 0_ S. 185; vgl. auch Verf., wie A. 71, S. 29 f.; ders., Jb. f. d. Gesell. Mittel- u. Ostdtlds. 8 11(59), 507 f.
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lungsverbände auch schon in der ersten Periode bestanden hatten, zu politischen Einheiten
mit monatchischer Führungsspitze um. Als solche erscheinen im 10. und 11. Jahrhundert
die Abodriten im engeren Sinne und die Wagrier, Vielleicht haben auch die Polaben zeit-
weise eine solche politische Einheit gebildet, doch müssen sie diese Eigenschaft schon früh,
spätestens zu Anfang des 11. Jahrhunderts, durch einen festeren Anschluß an die Abodriten
im engeren Sinne verloren haben; die Warriower werden dagegen wohl kaum je eine eigen-
ständige politische Organisation besessen haben. Das Samtherrschertum konnte sich auch ill
dieser Periode nach einer offenbar nur kurzen Unterbrechung erhalten, die Kleinstamm-
fürsten dagegen mußten jetzt an Bedeutung verlieren und sind vermutlich zu einem erheb-
lichen Teil ihrer Herrschaft beraubt worden.

In einer dritten Periode, deren Beginn etwa mit Gottschalk, also in der Mitte des 11. Jahr-
hunderts, anzusetzen ist, versucht das im Besitz der Samtherrschaft befindliche Geschlecht
der Nakoniden, einen "Einheitsstaat" zu errichten. In Anlehnung an die alten Kleinstamm-
gebiete, die ein Eigenleben als Kult- und Rechtsverbände zum Teiloffenbar noch bewahrt
haben, hie und da auch noch eine monarchische Führung besitzen, wird eine Burgbezirks-
verfassung aufgebaut, deren Prinzip die Gliederung des ganzen Landes in fürstliche, burg-
beherrschte Bezirke ist. Die alten Teilstämme leben zwar fort, doch verlieren sie offenbar ihre
politische Autonomie.

Wahrscheinlich ging diesen drei Perioden eine älteste voraus, die eines institutionellen
Samtherrscherturns noch ermangelte, im übrigen aber die Merkmale der oben charakterisierten
ersten Periode aufwies.

Ohne Zweifel spiegelt sich in dieser Entwicklung der inneren Gliederung des Abodriten-
verbandes und seines Reiches eine Entwicklung der wirtschaftlichen Kräfte wider, für die
uns unmittelbare Zeugnisse fast ganz fehlen. Der monarchisch geführte Kleinstamm. in dessen
Zeichen die erste Periode noch steht, darf als charakteristische staatliche Bildung einer bäuer-
lichen Gesellschaft betrachtet werden, die einerseits vermöge ihrer festen Bindung an den
Boden zu dauerhafter staatlicher Organisation befähigt ist, andererseits aber auf Grund
ihrer gering entwickelten agrarischen Produktionstechnik noch nicht die Machtballungen zu
schaffen vermag, die die Voraussetzung für großräumliche Bildungen sind. Hinderlich dürfte
einer größeren Machthäufung an einer Stelle auch die Tatsache gewesen sein, daß bereits der
Kleinstamm ein geschichtetes Gesellschaftsgefüge besaß, wie die Erwähnung jener abodri-
tischen meliores ac praestantiores in den Reichsannalen erkennen läBt. Die zu erschließende
Schicht kleiner Herren dürfte der Entwicklung einer eigentlich herrschaftlichen Gewalt des
Stammeshauptes hemmend im Wege gestanden haben, und zwar sowohl in wirtschaftlicher
als auch in politischer Hinsicht. Die Schwäche selbst des abodritischen Samtherrschertums im
frühen 9. Jahrhundert zeigt sich in der Unfähigkeit Drazkos und seiner Nachfolger, die be-
gonnene Expansionspolitik gegen den Angriff vor allem der Dänen fortzuführen.

Wenn im 10. und 11. Jahrhundert dagegen größere Teilstämme als politische Verbände
faßbar werden, so ist hier gewiß auch Einwirkung von außen, von Franken wie von Dänen,
von Bedeutung gewesen, doch muß gleichzeitig auch die innere, wirtschaftliche Entwicklung
die Voraussetzungen für eine derartige staatliche Integration größerer Teilriiume geschaffen
haben. Zwar ist der Bischofszins im frühen 11. .Jahrhundert auf die Wirtschaftseinheit des
Hauses radiziert 505), eine Hebungsbasis. die an sich noch der wilden Feldgraswirtschaft ent-
spricht 506). Aus Ibrahim ibn Jaqübs Reisebericht 507) erfahren wir aber, daB in dem ganzen
westslawischen Bereich, den dieser Reisende besucht hat und zu dem auch die Abodriten gehö-
ren, zwei Aussaaten im Jahre stattfanden, woraus notwendig auf eine geregelte Felderwirtschaft
zu schließen ist. In Böhmen haben wir etwa zur gleichen Zeit als Hebungsbasis die amtura508),

505) S. u. Excurs IV, S. 212 ff.
506) Dazu schon A. Meitzen, Siedlung u. Agrnrwesen der \\'('sl- und Ostgermanen. der Kelten, Römer,

Finncn und Slawen II (1805), 251; vgl, auch H. Lowmiariski, Podstawy, 163 f., der frcilich für die Abodriten
dell Angaben lIelmolds über die Hadizicrung des ßischofszinscs auf den Hakenpflug als Feldmaß schon zur
Zeit Ditos d. Gr. folgt.

507) Bei G. Jacob, wie o. A. 122, S. 16; dazu L. Niederle, Zivot starych Slovanü (Das Leben der alten
Slawen) m.r (1924), 31.

508) Cosmas I 40, S. 75 f.; dazu H. F. Schmid, Grundlagen. 132 f .. und über den Begriff der aratura
ebda., 92 f. mit Lit.
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die Einheit der Pflugbauernwirtschaft, die zwar noch keine feste Feldereinteilung und des-
halb auch keinen Feldmaßbegriff, wohl aber eine geregelte Felderwirtschaft kannte und sich
deshalb mit dem Zustand, den Ibrahim ibn Jaqüb beschreibt, gut vereinigen läßt. Wenn bei
den Abodriten etwas Entsprechendes nicht begegnet, dann wird zu schließen sein, daß hier
die Entwicklung hinter der böhmischen noch zurückgeblieben war und nicht unbedeutende
Teile der Bevölkerung noch an älteren Wirtschaftsweisen festhielten. Bemerkenswert ist die
Festsetzung der Abgabe auf eine Geldmenge in Höhe von zwei Pfennigen. Welch beträcht-
lichen Gegenwert ein Pfennig in Böhmen um 965 besaß, erfahren wir wiederum aus Ibrahlm
ibn Jaqüb 509). An der Ostseeküste, deren Geldumlauf um diese Zeit niedriger als der böh-
mische gewesen sein dürfte, wird er eher noch höher gewesen sein. Die Abgabe war also
keineswegs so gering, wie es auf den ersten Blick scheint, und die slawische Opposition gegen
sie nicht unverständlich. \Vichtig ist aber vor allem, daß die Abgabe überhaupt auf eine
Geldmenge festgesetzt wurde statt auf ein Fixum an Korn oder Kleinvieh, denn wir müssen
daraus einerseits auf die Existenz einer größeren nicht bäuerlich lebenden Bevölkerungsgruppe
schließen, andererseits auf Geldumlauf und Nahhandel. Neben der bäuerlichen Bevölkerung
muß e5 auch bereits Handwerker- und Kaufmannsgruppen gegeben haben.

Sicher waren solche wirtschaftlichen Voraussetzungen gegeben in der dritten Periode, in
der suburhale Marktorte und Handwerkersiedlungen bezeugtsind 510), für die also arbeits-
teilige Wirtschaft und Nahhandel gesichert sind. Der Fürst Heinrich suchte offenbar ganz
bewußt die wirtschaftlichen Kräfte seines Reiches zu fördern, und zwar sowohl indem er in
Altlübeck einen Anschluß an den Ostseehandel herstellte 511), als auch durch eine Land-
friedenspolitik 512), die offenbar auch auf eine möglichst vollständige Bodennutzung abzielte.
Der auf den Hakenpflug als Feldmaß radizierte Bischofszins des 12. Jahrhunderts 513) zeigt
die erreichte Stufe der agrarproduktionstechnischen Entwicklung deutlich all.

Die wirtschaftliche Entwicklung konnte nicht ohne tiefgreifende Wirkungen auf die des
abodritischen Gesellungsgefüges bleiben. Wenn im U. .Jahrhundert der abodritische Sarnt-
herrscher offenbar seine Hauptgegner noch in den tequli-primores, den Kleinslammfiirsten,
fand, so sehen wir im 11. und 12. Jahrhundert eine Schicht von nobiles ihm entgegenwirken,
die aus einer Verschmelzung der alten regllli mit den alten meliores ac praestantiores ent-
standen zu sein scheint und deren Angehörige jedenfalls als Träger einer eigenständigen,
nicht übertragenen Herrschaft über Land und Leute anzusprechen sind. Es ist also nicht der
Samtherrscher allein, der von der allmählichen Stärkung der Wirtschaftskräfte profitiert
hat, sondern in ganz beträchtlichem Maße muß dies auch für seine adlige Opposition geiten.

In dem Maße, in dem der Übergang von der in der Landnahmezeit wohl noch herrschen-
den wilden Feldgraswirtschaft 514) zu geregelten Formen der Feldbestellung die Ausbildung
eines festen, individuellen Bodeneigentums bewirkte, muß die Macht der allen Verbands-
herren, der kleinen wie der großen, zugenommen haben.

Auf der anderen Seile ist es aber im abodritischen Bereich noch nicht zu jener Aufsplit-

500) \Vie o. A. 507: für einen Pf. erhielt man in Böhmen \Veizen in der Menge des Monatsbedarfs eines
Mannes oder Gerste in der Menge des Bedarfs eines Pferdes für 40 Nächte oder 10 Hühner.

510) S. o. S. 197 f.
511) Heinrich legt in AItIiibeck eine <It. Kaufmannskolonie an: Helm. I 48, S. 95; Sidonis ep., wie A. 274,

S. 239. Ihre Lage ist archäologisch noch nicht endgültig geklärl, s. W. Neugebauer, Der Stand der Aus-
grabungen in A.-L., Zs. d. Ver. f. lüb. Geseh. 33 (1952), 103 ff.; Ders., Das Suburbium von A.-I.., ebda. :-l!J
\1959), 11 ff. Die dt. Kaufmannskolonien, die K. Hoffmann, wie A. 471, S. 160 Cf., noch für eine Reihe anderer
abodrit. Burgorte annimmt, werden wohl frühestens unter Niklot entstanden sein. - Zum Handel in der
westl. Ostsee im 11. Jh. zusammenfassend \V. Koppe, Schleswig u. d. Schleswiger, in: Städtewesen und Bür-
gertum als geschichtl. Kräfte. Ged.-Schrift f. Fr. Hörig (1953),95 ff. mit Lit. Zur Bedeutung des Seehandels fiir
die Staatsbildung in Nordeuropa W. Vogel, Handelsverkehr, Städtewesen und Staatsbildung in Nordeuropa im
früheren Ma., Zs. d. Ges. f. Erdkunde 1!)31, S. 257 ff. Die Anschauungen einiger poln. Autoren wie W. Kowalenko,
Staroslowianskie grody porlowe na BaItyku (Die altslaw. Hafenburgen an d. Ostsee}, Przeglqd Zach. 6 (19501,
378 ff., 11 (1955), 164 If., u. K. S'laski, Udzial Slowian w iyciu gospodarczym Baltyku na poczatku epok i
feudalnej (Der Anteil d. SI. am Wirtschaftslehen d. Ostsee zu Beginn d. feudalen Epoche), Parniet ni k
Slowiaiiski 4 (1954), 227 If., hält Verf. wenigstens für d. westI. Ostsee für vorläufig noch nicht genügend
begründet.

512) S. o. S. 199.
m) S. Excurs IV, S. 213. VgI. auch F. Engel o. S. 139.
514) Dazu L. Niederle, wie A. 507, S. 16 ff.; vgI. H. Lowmianski, Podstawy, 138 ff.
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terung der Staatlichkeit gekommen, die für die wirtschaftlich weiter entwickelte westliche
Welt im hohen Mittelalter so charakteristisch ist. Erst für die letzte Phase der abodritischen
Geschichte ist eine Radizierung der Herrschaft auf den Grund und Boden anzunehmen. Darauf
deutet nicht nur das späte Erscheinen eines Feldmaßes als Hebungsbasis im Abgabewesen 515),

sondern auch das seltene Vorkommen eines charakteristischen Merkmals slawischer Grund-
herrschaft, der Dienstsiedlung 516).

Mit der späten Entstehung der Grundherrschaft aber ist es wohl zu erklären, daß die
alten Verbandsgebiete allem Anschein nach noch nicht von innen her durch "private" Herr-
schaften aufgerissen worden sind. Selbst die kleinste Gebietseinheit, die des Dorfes, scheint
noch im 12. Jahrhundert intakt zu sein; sowohl Heinrich wie noch der Niklotide Prihyslav
statten ihre Kirchen mit ganzen Dörfern aus 517): die charakteristische slawische Dorf-des 518)

ist hier noch erhalten. Auch die Kleinstammgebiete bestehen offenbar zum Teil wenigstens
räumlich fort; wo das nicht der Fall gewesen sein sollte, war ihre Veränderung Folge eines
Eingriffs von oben her, eines Aktes der staatlichen Führung im Zuge der Ausbildung einer
Burgbezirksverfassung, nicht aber einer inneren Aufsplitterurig durch nichtfiirstliche, "private"
I-Ierrschaftsträger. Diese relative Schwäche der abodritischen Adelsherrschaft ermöglichte den
Fürsten ihre so rational erscheinende Landesgliederung in Burgbezirke. Die spätabodritische
Reichsverfassung läßt sich bestimmen als Ergebnis des Aufeinandertreffens eines "modernen"
rationalen Staatsgestaltungswillens mit einer relativ noch zurückgebliebenen Wirtschafts- und
Sozialstruktur.

Kleinstammstaat, Teilstammstaat, Großstammstaat - so ist man versucht, die staatlichen
Bildungen zu bezeichnen, die die drei oben umschriebenen Hauptperioden der abodritischen
Verfassungsgeschichte charakterisieren. über Kleinstämme und Teilstämme wölbt sich in
den beiden ersten Perioden das "Reich" der abodritischen Samtherrscher. das sich in der
dritten Periode seinerseits zum Staat umzubilden strebt - sofern wir unter "Reich" ein
"zusammengesetztes" staatliches Gebilde verstehen wollen, dessen Teilgebiete eine eigen-
ständige, nicht abgeleitete Staatlichkeit besitzen.

Doch erhebt sich hier die Frage, ob der Terminus "Stamm" wirklich auf alle drei Perioden
der abodritischen Verfassunggeschichte anwendbar ist. Betrachten wir zunächst den alten
Kleinstamm, so können wir freilich über seine innere Verfassung Aussagen nur mit großer
Vorsicht machen. Zum Unglück kennen wir meist nicht einmal die Namen der alten Klein-
verbände. Wenn wir jedoch annehmen, daß der Name der Polaben ursprünglich einen Klein-
stamm bezeichnet hat 519), ferner den Namen der Travn'ane berücksichtigen, der ebenfalls
entweder ausschließlich oder doch ursprünglich einen Kleinstamm bezeichnet haben muß 520),

und schließlich die Namen zweier slawischer Kleinverbände des linkselbischen Gebietes heran-
ziehen. die mit den Abodriten ohne Zweifel in ethnischem Zusammenhang stehen, der Lip'ane
und der Drev'ane 521), so zeigt sich, daß wenigstens eines der beiden alten Prinzipien slawischer
Verbandsnamenbildung, die uns schon Jordanes angibt 522), das nach dem Siedelraum und das
nach dem Geschlecht, auch bei den Abodriten in Kraft war. Die Bezeichnung eines Verbandes
nach dem Siedelraum gestattet doch wohl gewisse Aussagen. Läßt sie doch seine Träger als
Teilhaber an der gemeinsamen Besiedelung eines geschlossenen Siedelraumes erkennen, und
bestimmt sie somit den ganzen Verband als eine Genossenschaft, die ihre Einheit von der des
gemeinsam hesiedelten Raumes empfängt. Die genossenschaftliche Teilhabe an der siedelnden

515) S. Excurs IV, S. 212 ff.
516) Zu ihr allgemein H. F. Schmid, Die sozialgeschichtl. Auswertung der westslaw. Ortsnamen in ihrer

Bedeutung f. d. Gesch. d. nordostdt. Koloniallandes. in: Dt. Siedlungsforschungen. R. Kötzschke z. 60. Geh.
(!\J2i), 172 f., 178, 180, 190, 193. Die Dienslsiedelung ist erkennbar an ihrer charakteristischen Namengebung
die jedoch im abodrit. Baum recht selten ist; Belege hei H. Trautmann, EOON 11, lOO ff., vgl, \VON, 27. FÜ;
Wagrien betont die Seltenheit entsprechender ON L. Müller, 106.

517) S. o. S. 198.
518) Zu ihr zusammenfassend 11. F. Schmid, Grundlagen, 920; zur abodrit. Dorf-des cbda., 81H.
519) S. o. S. 152.
520) S. o. S. 153.
521) S. o. S. 151 f.
522) S. o. S. 149.
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Beherrschung eines Landes werden wir demnach als ein Grundclcment auch des abodritischcn
Kleinstammes betrachten dürfen.

Ob auch der zweite von Jordanes bezeichnete Namenstypus, die Benennung nach der
Abkunft von einem gemeinsamen Stammvater und Geschlechtsherren, bei den abodritischen
Kleinstämmen zu finden war, wissen wir nicht. DaB jedoch auch sie eine monarchische Füh-
rungsspitze besaßen, hat sich oben ergeben. Stellt sich in ihr dasjenige verbandsbildende
Element der altslawischen Stammesverfassung dar, das die Geschlechtsnamen ausdrücken, so
wird wohl der Siedlungsverband. auf den die Siedlungsverbandsnamen Bezug nehmen, in
erster Linie von jenen me/iores «c praestantiores der fränkischen Reichsannalen repräsentiert.
Noch die Nachrichten, die Helmold und Saxo uns von der wohl sicher aus einem Kleinstamm-
gebiet hervorgegangenen terra Aldenburqensis des 12. Jahrhunderts überliefern, lassen diese
Grundzüge hervortreten. Da ist der regulus als Gerichtsherr, da sind die Aldcnburaenses bzw.
Brammesil, deren einer bei Helmold als poteiis quidam erscheint.

Helmaids Berichte über Oldenburg kennzeichnen den Kleinstamm aber auch als Kult-
verband. Am Heiligtum der terra Aldetiburqensis findet zu bestimmten Fristen das Gericht
statt, an dem auch der Priester beteiligt ist. Kult und Hechtsordnung sind also aufs engste
miteinander verbunden. Das Stammesgebiet erscheint als Kultbezirk. die Hechtsordnung des
ihn besiedelnden Verbandes als sakrale Ordnung. An sie ist auch der Fürst gehunden. Wenn
die \Vilzen im 9. Jahrhundert einen Fürsten verlassen wollen, weil er secundum ritum yentis
commissum sibi reqnutn paw m administraret 523), so wird für die abodritischen Fürsten-
verlassungen der gleichen Zeit Ähnliches zu gelten haben: das \Viderstandsrecht, das der
abodritische Adel anscheinend wieder und wieder gegen seine Fürsten geltend gemacht hut,
floß sicherlich ebenso wie das germanische aus der Anschauung von der sakralen Unverletz-
lichkeit und "Souveriinität" des Rechtes. Freilich sind die \Viderstandsbewegungen, von denen
unsere Quellen berichten, stets gegen das Samtherrscherturn gerichtet, doch werden wir die
Rechtsnnschauungen, aus denen sie hervorgingen, unbedenklich auch auf den Kleinstamm
übertragen dürfen.

Denn auch ihn haben wir uns als einen Rechtsverband vorzustellen, der seine Individuali-
tät wie seine innere Geschlossenheit eben gerade in dem Besitz einer bestimmten, von anderen
unterschiedenen Ordnung von Recht und Brauch fand. Im Anschluß an eine Aufzählung der
ostslawischen Stämme sagt die sogen. Nestorchronik: "Denn sie hatten ihre Bräuche (obycaji)
und das Gesetz (:akon) ihrer Väter und Überlleferungen (predanija), j e der ein e Sit t e
n a c h sei n erA r t (kiUdo soo] nrao )"; und sie fährt fort, indern sie die Unterschiede
zwischen den einzelnen Stämmen erläutert 524). Wenn also die Fulder Annalen von den leges
et consuetudines Slavicae gentis sprechen 525), so ist das vom Standpunkt des fremden Be-
trachters gesehen, dem sich über dem Gemeinsamen des fremden Volkstums die im Einzelnen
bestehenden Unterschiede verwischen.

Siedelverband, Kultverhand. Rechtsverband - das sind drei wesentliche Eigenschaften
des abodritischen wie wohl des altslawischen Kleinstammes überhaupt. Ob der abodritische
J{Ieinstamm sich auch als genenlogische Abstammungsgemeinschaft verstand, wie das ander-
wärts die schon von Jordanes bezeugten Geschlechtsnamen erkennen lassen und wie es uns
von einzelnen ostslawischen Stämmen expressis verbis überliefert ist 526), können wir nicht
sagen. Doch gehört auch zu seinen \Vesensmerkmulen die Unterstellung des Verbandes unter
die Führung eines Verbandshauptes. Welcher Art diese Führung war, lassen unsere Quellen
uns kaum erkennen. \Venn aber in der terra Aldetiburqensis der Fürst als Gerichtsherr er-
scheint, dann darf daraus geschlossen werden, daß er eine Schutzgewalt über Land und Leute
innehatte. Die sogen. Nestorchronik bringt für die ostslawischen Derevlanen diese Eigenschaft
des Fürsten zu schönem Ausdruck, wenn sie die Derevlanen sagen läßt: Unsere Fürsten
(kn'azi) sind gut, welche das derevische Land behütet haben (iie raz pasli Sill' dcrcvisku
zetnl'u) 527). Sicherlich ist der Kleinstammfürst auch bei den Abodriten ebenso, wie es bei dell
Sorben der Fall war 528), Führer des Stammcsaufgebots im Kriege gewesen.

523) Ann. regni. Franc. s. a. 823, S. 160.
5!4) Pov. vrern. IH, S. 14.
525) S. a. 8-19, S. :J8.

528) Pov. vrem. let, S. 14 (Hadimiöl u. V'ali~i).
527) Pov. "rem. let, S. 40.
528) Ann. Bert, s. a. 839, S. 23.
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Aus den ohen genannten Gründen kann jedoch seine herrschaftliche Stellung noch nicht
stark ausgebildet gewesen sein. Die Stellung der abodritischen Kleinstammfürsten wird der-
jenigen der ostslawischen Derevlanenfiirsten, wie Ps.vNestor sie uns schildert 529), in vielem
geglichen haben. Wie dem Samtherrscher. so wird auch ihm eine Versammlung der führen-
den Schicht seines Verbandes gegenübergestanden haben, mit der er in der Lenkung des Ver-
bandes konkurrierte.

So unsicher unsere Kenntnis des abodritischen Kleinstammes auch ist, so können wir doch
sagen, daß diese Verbände aller Wahrscheinlichkeit nach wirklich "Stämme" gewesen sind,
wenn wir als Kennzeichen des Stammes die auf der Teilhabe seiner Glieder an einem Recht,
einem Kult, einer Sitte gegründete innere Einheit des Verbandes und die genossenschaftlich
geübte, auf gemcinsamer Siedlung beruhende Verbandsherrschaft über dell Siedelraum
ansehen.

Ob das gleiche auch noch you den abodritischen Teilstämmen gesagt werden kann, läßt
sich schwer entscheiden. Ohne Zweifel haben auch sie noch gewisse "stammhafte" Züge. Als
Siedlungsverband und als Kultverband schildert sie uns Helmold. Wieder und wieder wendet
er auf die abodritischen Teilstammgebiete den Begriff der terra an 530). Da er seinen terra-
Begriff an verschiedenen Stellen recht deutlich expliziert, sich seines Bedeutungsgehaltes also
voll bewußt ist, und ihn auch offenbar mit vollem Bewußtsein auf die Abodriten wie die
Slawen überhaupt anwendet, so ist cs wenig wahrscheinlich, daß er als guter Kenner wenig-
stens der nordwestabodritischen (wagrischen) Verhältnisse diesen in Helmolds Gebrauch
deutschrechtlichen Terminus verwandt haben würde, wenn die abodritischen Teilstamm-
gebiete nicht wirklich strukturelle Elemente enthalten hätte, die als Analogie zum deutschen
Land anzusprechen waren. Daß der Chronist aber zwischen Analogie und Identität nicht
unterschieden hat, wird man ihm schwerlich zum Vorwurf machen wollen. Die Abodriten
werden ebenso wie diejenigen slawischen Verbünde, von denen uns schriftliche Zeugnisse
in slawischer Sprache überliefert sind, das Stammgebiet, und zwar das des Kleinstammes
ebenso wie das des Teilstammes, als zom'a (= terra) bezeichnet und verstanden haben 531).

Mit gleicher Deutlichkeit erscheinen bei Helmaid die Teilstämme als Kultverbände. Radi-
gast ist ihm der deus terrae Obotritorum, Siwa die dea Polaborum 532). In der gleichen Weise
nennt Helmaid den Swantewit deus terrae Ruqianorutn 533). Bemerkenswert ist hier besonders
die Beziehung der Gottheit auf die terra, das Land. Helmold führt diesen Gedanken nom
weiter aus, wenn er Swantcwit als superstitiöse Vergölzung des S. Vitus deutet, dessen Ver-
ehrung die prooiticia der Rügenslawen einmal geweiht gewesen sei 534). Hier haben wir nun
sehr deutlich das Land als Kultbezirk vor uns, und in gleicllcr Weise ist dann auch die
Beziehung des Radigast auf die terra Obotritorum zu verstehen. Es hat offenbar im abo-
dritischen Teilstamm die gleiche Beziehung zwischen politischem Verband, Siedelraum und
Kult bestanden wie im abodritischen Kleinstnmm lind wie in anderen westslawischen Ver-
bänden.

Adam von Bremen schreibt jedem der drei großen abodritischen Teilstämme eine Haupt-
burg zu, deren jede offenbar den Mittelpunkt ihres Teilstammgebietes gebildet hat, die Meek-
lenburg im abodritischen, die Ratzeburg im polabischen und die Oldenburg im wagrischen

529) S. o. S. 182 f.
530) S. etwa die o. A. 4 ang. Stellen. Zum Folgenden u. Excurs V, S. 217.
531) S. etwa Pov. vrem. let, S. 40 f. (über die derevlska zeml'a = terra Derevlanorum): (die Gesandten

der Derevlanen in Kiew sagen:) posla ny derevlska zemJ"a (misit nos terra Derevlanorum); nasi Kn'azi •.. ,
lie tazpasli sut' derevlsku zemJ"u (principes nostri ... , qui paverunt terram Derevlanorum); die Derevlanen
wählen ihre "besten Leute" als Gesandte, iie deriachu derevlsku zemJ"u (qui tenebant terram Derevlanorum).
Vita S. Methodii archiep. Mor. c. 11, wie A. 73: (Method an den Vislanenfürsten:) dobto ti sr Kr'isllti, syno,
volejo svojejo na svojej zemli, da ne pteneni: n{)drmi Krlslenu boäest na stuzdej zemli (melius tibi esset,
mi fili, baptizari sponte tua in terra tua, ne captus invitus baptizeris in terra aliena). Ferner Dj. Daniöic,
Hjeönik iz kniZevnich starina srpskich (Wörterbuch der altserb. Schriftdenkmäler) I (Belgrad 1863), S. 375
s. v. zeml'a.

632) Helm. I 52, S. 102.
613) Ebda., S. 103.
534) II 12, S. 212f.
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Stammesgebiet 535). Die Mccklenburg ist als Sitz der Nakoniden sicher erschließbar 536), wahr-
scheinlich ist die Oldenburg Sitz der wagrischen Fürsten gewesen 537), die Ratzeburg war viel-
leicht erst eine Gründung des Fürsten Ratibor 538). Es wäre also möglich, daß alle diese
Burgen ihre Funktion als Teilstarnmittelpunkte dem Umstand verdankten, daß sie Fürsten-
sitz waren.

Da sich jedoch bei der OIdenburg ein zentrales Heiligtum befand 539) und auch die anderen
Teilstämme ein solches besessen haben müssen, so wäre denkbar auch, daß es in allen drei
Fällen das Heiligtum war, das den ihnen zugeordneten Burgplätzen zu ihrer zentralen Be-
deutung verhalf. "Tenn Adam alle drei Burgen ausdrücklich zu ihren Tellstärrunen in Bezie-
hung setzt, indem er sie cioitas Obotritorum, Polaborutn, ~Vagirorum nennt, dann scheint
daraus zu schließen zu sein, daß diese Plätze bestimmte Funktionen im öffentlichen Leben
des Stammes erfüllten, etwa als Versammlungsplätze, und das ließe sich um besten mit ihrer
angenommenen Eigenschaft als Kultmittelpunkt erklären. 'Vie groß die Bedeutung dieser
Burgen war, erhellt aus dem Umstand, daß sie noch im 11. Jahrhundert zu Bistumsmittel-
punkten gemacht wurden - vielleicht in Anknüpfurig an ihre alte Kultfunktion. Auf jeden
Fall bezeugt die Existenz derartiger Verbandszentren auf das bestimmteste das innere Leben
der Teilstämme und auch ihre innere Geschlossenheit.

DaB die Teilstämme auch Heeresabteilungen bildeten und andere politische Funktionen
erfüllten, wurde oben schon ausgeführt 540). Da wir jedoch über die Stellung des Fürsten in
der Teilstammperiode zu mangelhaft unterrichtet sind, so können wir uns ein sicheres Urteil
über ihr Wesen nicht bilden. Wenn wir aber in diesem Zeitraum bereits schwer bewaffnete
berittene Gefolgschaften antreffen 541), dann müssen wir mit einer bedeutenden Stärkung der
herrselmftlichen Stellung des Fürsten rechnen. Darauf deutet auch die Art, wie Nakon bei
Ibrahim ibn Jaqüb, Mstivoj bei Thielmar unter die großen Herrscher Ostmitteleuropas jener
Zeit gereiht werden 542).

Sicher ist dagegen, daß in der dritten und letzten Periode der abodritischen Verfassungs-
geschichte der Terminus "Stamm" kaum noch anwendbar ist. Die alten Kleinstümrne sind zu
Burgbezirken umgewandelt, wobei Zusammenlegungen ebenso wie Teilungen stattgefunden
haben können, die die alten Verbände aufhoben. Aber auch dort, wo der Verbandsbezirk
räumlich erhalten blieb, hat er seinen autonomen Charakter weitgehend verloren; Verhält-
nisse, wie wir sie in der terra Aldenburqensis noch in der Mitt« des 12. Jahrhunderts an-
treffen, werden Ausnahmen gebildet haben 543).

Größere Bedeutung haben sich die Teilstämme bewahrt, zu deren Fortleben ihre Eigen-
schaft als KuHverbände vermutlich in besonderem Maße heigetragen hat. Doch ist die Tendenz
zu ihrer völligen Einschmelzung in einen neuen Reichsverband deutlich 544). Dieser selbst aber
kann kaum noch als Großstamm bezeichnet werden. Der zentrale Pol, der seine Integrierung
bewirkt, ist offensichtlich nicht Kultstätte, Siedlungsraum, Sitte und Recht, sondern die
Fürstenherrschaft. Strukturtypologisch läßt sich das Abodritenreich um 1100 vieIIeicht dem
merowingischen Frankenreich vergleichen. Es ist die Stufe des gentilen regnum 545), des aus
dem Stamm erwachsenen, durch eine zentrale Herrschaft integrierten und organisierten
GroBverbandsslaates, die hier wie dort erreicht ist, wenn auch dem merowingischen König-

535) !\Iecklenhurg: Ad. 11 21, S. 76 f. (Obodriti '" et civitas eorum Magnopolis); III 20, S. 163 (In Magno-
poli veto, quae est civitas inc1i1aObodritorum); III 51, S. 19-1(apud Michi/enburg, civitatcm Obodritorum).
Ralzeburg: 11 21, S, 77 (Polabingi, quorum civitas Razispurg).
Oldenburg: 11 21, S. 76 (Waigri, eo rum civitas Aldinburg maritima).

536) S. o. S. 158, 167.
537) S. o. S. 183.
538) S. o. S. 166.
539) S. o. S. 191 f.
640) S. o. S. 173.
541) S. o. S. 197.
542) S. o. S. 158, 160.
643) S. o. S. 191 f.
64') s. o. S. 174 f.
546) Zu diesem Begriff grundlegend A. Dove, Studien z. Vorgesch. d. dt. Volksnamens (Sb. d. Heidelberger

Ak. d. Wiss .. phil.vhist. KI. Jg. 1916, 8. Abh.], 1916.
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tum sicherlich das ihm zugefallene Erbe an römischen Verwaltungs- und Wirtschaftsinstitu-
tionen zu einer ungleich höher entwickelten Stellung verholfen hat. In beiden regna steht
auch der zentralen Fürstenherrschaft eine landgesessene, zentrifugale Adelsopposition gegen-
über, an deren Widerstand schließlich die Merowinger ebenso wie die Nakoniden gescheitert
sind.

Freilich hat sich das Frankenreich unter günstigeren äußeren Bedingungen auch über den
Niedergang seines ersten Herrscherhauses hinaus erhalten können, während der Staat der
Nakoniden dem Zusammenwirken seiner inneren Gegensätze mit den expansiven Tendenzen
der erstarkenden, in ihrer Wirtschafts- und Sozialstruktur überlegenen ostsächsischen Terri-
torialherrschaften des 12. Jahrhunderts erlegen ist. So hat sich das Ahodritenreich doch nicht
für dauernd dem Kranz gentiler regna einfügen können, die sich seit dem 10. Jahrhundert
im ganzen Norden und Osten des lateinischen Europa um dessen imperiale Mitte herumgelegt
hatten. Nur den Niklotiden haben es die von ihren nakonidischen Antagonisten gelegten
Grundlagen ermöglicht, sich als Herrscherhaus im alten Lande zu behaupten. Das Reich der
Nakoniden aber ist letzten Endes wohl ein Opfer jener verhängnisvollen Verschiebung der
Entwicklungsphasen zwischen dem Westen und Osten Europas geworden, die ein in seinen
Folgewirkungen bis heute nicht bewältigtes Grundproblem der Geschichte Europas bildet.

Die vorstehenden Untersuchungen und Erörterungen haben zur Genüge deutlich werden
lassen, wie fragmentarisch und schattenhaft im Ganzen unsere Kenntnis der abodritischen
Verfassungsgeschichte bleibt. Vielleicht sind aber scharfer Beobachtung doch einige Grund-
linien und -etappen der Entwicklung erkennbar. Vom Stammesstaat zum Herrschaftsstaat,
so lautet die hier vertretene These, führte der Weg, den der Abodritenverband im Laufe
seiner Geschichte vom 8. bis zum 12. Jahrhundert durchschritten hat. Sollte sich diese Auf-
fassung bestätigen, so läge in dieser Entwicklung wohl der wichtigste Erkenntniswert, den
die Geschichte der Abodriten ihrem Historiker zu hieten hat.

Excurs I: Waren die Linanen ein abodritischer Teilstamm ?

Die Linanen, die in der Prignitz im Raum zwischen EIde, Havel und Karthane saßen
(s. J. SchuItze, Die Prignitz. Aus der Geschichte einer märkischen Landschaft = Mittel-
deutsche Forschungen 8 [1956], 17 f.), können trotz ihrer mehrfach bezeugten Verbindung
mit den Abodriten kaum als ahodritischer Teilstamm angesehen werden (für einen ursprüng.
lichen Teilverband der Abodriten halten die Lin.: L. Giesebrecht I, 9, 13; K. Wachowski
107 f., 110 f.; zweifelnd R. Wagner, Wendenzeit. 5). Ihre erste Erwähnung zum Jahre 808
(Ann. r. Fr., S. 125) zeigt sie zwar in Abhängigkeit von den Abodriten, jedoch als eigen-
ständigen politischen Verband mit dem 'Villen zur Unabhängigkeit, denn sie fallen in diesem
Jahre von den Abodriten zu deren Gegnern, den Dänen, ab. Ein Versuch des Abodritenfürsten
Drazko im folgenden Jahre, sie in die Abhängigkeit zurückzuzwingen (Ann. r. Fr. s. a. 809,
S. 129), scheint zu mißlingen, denn Karl d. Gr., dem die Abodriten verbündet sind, muß 811
ein Heer gegen die Linanen entsenden (Ann. r. Fr., S. 134; Chron. Moiss., MG. SS. Il, 259).
839 und wieder 858 fallen sie zwar gemeinsam mit den Abodriten von den Franken ab, so daß
wir auf politische Aktionsgemeinschaft nicht nur, sondern doch wohl auch nul' eine gewisse
Abhängigkeit der Linanen von den Abodriten schließen müssen (Ann. Bert. s. a. 839, S. 22;
Ann. Fuld. s. a. 858, S. 49 f.), doch werden die Linanen in beiden Fällen als besonderer
Verband von den Abodriten unterschieden, haben also ihre Eigenständigkeit nicht eingebüßt.
Auf den gleichen Sachverhalt deutet ihre Behandlung durch den sogen. Bayrischen Geo-
graphen hin, der sie in seiner von Norden nach Süden fortschreitenden Aufzählung der
slawischen Grenzstämme hinter Abodriten und Wilzen gesondert aufführt. 877 versuchen
die Linanen, die fränkische Tributherrschaft abzuschütteln, erscheinen also wiederum als
selbständig handelnder Verband (Ann. Fuld. s. a., S. 89 f.).

Mit Sicherheit lassen sich die Linanen dann erst wieder in Widukinds Bericht über die
Schlacht bei Lenzen 929 fassen (Wid. Corb. I 36, S. 51 ff.), ohne daß sie dabei freilich
namentlich erwähnt würden und ohne daß sich etwas über ihr Verhältnis zu den Abodriten
feststellen ließe. Immerhin scheint bei dieser Gelegenheit ein Slawenfürst erkennbar, der
in der Linancnhurg Lenzen seinen Sitz halle, also wohl als Linnnenfürst anzusehen ist (vg!.
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J. SchuItze, a. 0., 30 f.; skeptisch dagegen Brüske, 18 A. 19); vielleicht ist hier die herr-
schaftliche Spitze des Lianenverbandes zu fassen. 948 wird der Linagga neben anderen sla-
wischen Kleinstammgebieten als einer der Zehntbezirke des Bistums Havelberg aufgeführt
(DO I 76, MG. DD. I, 156). Erst im 11. Jh. werden die Linanen wieder mit Namen genannt.
Adam von Bremen zähIt sie unter den Völkern der Sclauania neben den Abodriten, Polaben
und Warnowern auf (II 21, S. 77; ähnlich III 20, S. 1(2). Da unter dem Abodritenfürsten
Gottschalk in der Linanenburg Lenzen ein Kloster entsteht (Ad. Brern, III 20, S. 1(3) und
Gottschalk ebenda dem groBen heidnischen Aufstand von 1066 zum Opfer fällt (Ad. Brem.
III 50. S. 193; Helm. I 22, S. 46), müssen die Linanen damals wieder den Abodriten unter-
worfen gewesen sein (vg]. J. SchuItze, a. 0., 36 f.; W. Hoppe, Lenzen 929-1929 [1929], 20 ff.};
offenbar haben sie sich aber 1066 am Aufstand gegen Gottschalk beteiligt (vgI. W. Brüske,
81 f.) und so ihr Streben nach Unabhängigkeit in ähnlicher Weise bekundet wie 250 Jahre
früher zur Zeit Drazkos, .

Ein letztes Mal nennt Helmold die Linanen (I 37, S. 73; das Bezugsjahr ist nicht sicher,
vielleicht 1101, vgI. Brüske, 88 f.). Ein Sohn des Abodritenfürsten Heinrich unternimmt einen
Streifzug gegen sie gelegentlich einer Aktion seines Vaters gegen die benachbarten Brizanen
und Stodoranen. Man gewinnt aus Helmolds Bericht den Eindruck, als habe Heinrich damals
die slawischen Stämme an der unteren und mittleren Havel sich unterwerfen wollen, um
Sicherheit gegen lutizische Aufstandsversuche zu gewinnen. Die Linanen erscheinen als selh-
ständiger Stamm, der sich sogleich erfolgreich gegen die Abodriten zur Wehr setzt; ein Li-
nanenfürst wird erwähnt. Unter den Heinrich tributpflichtigen Stämmen führt Helmold die
Linanen nicht auf (I 36, S. 72).

Es läßt sich also feststellen, daB die Linanen im ganzen Verlauf ihrer Geschichte als selb-
ständiger Verband von den Abodriten unterschieden werden, daß sie eine eigene politische
Organisation besitzen und immer, wenn es den Abodriten gelungen ist, sie sich zu unter-
werfen, die erste Gelegenheit benutzen, um ihre Unabhängigkeit zurückzugewinnen. Wenn
die Linanen also jemals zum Abodritenstamm gehört haben, dann haben sie sich schon sehr
früh vollständig von ihm gelöst (so L. Giesebrecht u. K. Wachowski a. 0.); dazu konnte die
geographische Scheide beitragen, die das unbesiedeIte Sandergebiet von der oberen Eide zur
Dosse zwiscllen ihnen und den Abodriten bildete (J. SchuItze, 4). Die Versuche der Abodriten-
herrscher, die Linanen unter ihre Herrschaft zu zwingen, lassen sich jedoch auch ohne die
Annahme einer ursprünglichen Zugehörigkeit der Linanen zum Abodritenverband mit dem
Umstand erklären, daB der Herr der Prignitz den lutizischen Stämmen Mecklenburgs und
Vorpommerns leicht den Durchgang nach Südwesten sperren konnte, denn als Durchzugs-
gebiet der Lutizen erscheint die Prignitz wieder und wieder, und auch eine alte Straße von
der Havel zum Müritzsee scheint gesichert (J. Schultzc, 25 f.) ; bei Lenzen befand sich ein schon
von Karl d. Gr. benützter und gesicherter Elbübergang, der einzige zwischen Bardewiek und
Magdeburg (W. Hoppe, a. 0., 13; zur Hohbuoki-Frage jetzt E. Sprockhoff, Kastell Höhbeck,
in: Neue Ausgrabungen in Deutschland hrsg. v. d. Röm.-Germ. Komm. d. Dt. Archäolog. Inst.
[1958], 518 ff.). Wenn wir weiter erwägen, daß die Linanen schon bei ihrem ersten Auftreten
als besonderer Verband von den Abodriten unterschieden werden, und zwar zu einer Zeit, zu
der abodritische Teilstämme sonst noch nicht in den Quellen erscheinen, so werden wir zu
dem Schluß geführt, daß wir kaum berechtigt sind, die Linanen als einen ursprünglich
abodritischen Teilstamm anzusehen.

Excurs II: Sclavania bei Adam von Bremen

Da der geographische und ethnographische Bezug, den Adam dem Ländernamen Sclauania
gibt, nicht ganz eindeutig ist, sei das Material hier kurz zusammengestellt.

In einer weiteren Bedeutung gebraucht Adam das Wort II 16, S. 71, wo er sagt, dem
Erzbt. Magdeburg sei tota Sclavania usque Pen ern fluviurn unterworfen gewesen, und die
fünf Magdeburger Suffraganbistümer aufzählt, um als sextus episcopatus Sclaoaniae das
Hamburger Suffraganbistum Oldenburg zu nennen. II 21, S. 75 ff., schildert er die Sclaoania,
amplissima Germaniae prooincia, und möchte in sie auch Polen und Böhmen einschließen.
Ähnlich II 5, S. 65; Schol. 24, S. 95; III 5, S. 147. Auf die Frage, wie Adam zu diesem weit

14
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ausgreifenden Bezug des Wortes gekommen ist, der in der vorangehenden Literntur wenig
Parallelen hat, ist hier nicht einzugehen.

Doch läßt sich bei Adam auch eine engere Bedeutung des Namens feststellen. Erzbischof
Bezelin ordiniert Bischöfe, einen in Schleswig, einen in Ripen, einen in Sclavaniam, die hier
also als der slawische Teil der Hamburger Kirchenprovinz aufzufassen ist (II 72, S. 133).
Ähnlich n 46, S. 106 f., wo Erzbischof Libentius Bischöfe in Schleswig, in Ripen und in Sela-
vania ordiniert; vgl. auch n 49, S. 110 (Erzb. Unwan); Schol. 95, S. 2U. Während eines
Aufstandes ziehen die Sclavi, das sind in diesem Falle die Abodriten, durch Nordelbingen und
durch reliquam Sclavoniam und stecken die Kirchen in Brand (11 42, S. 102). 11 79, S. 138,
wendet sich der Abodritenfürst Gottschalk nach seiner Rückkehr von England contra Sela-
vaniam, worunter nur das Abodritenreich, d. i. der slawische Teil der Hamburger Kirchen-
provinz, zu verstehen ist. Gottschalks Wirken hat zur Folge, daß trans Albiam ... et in
Sclavania alles zum Besten steht, ... nostra Hammaburg pacem habuit, et Sclaoania sacerdoti-
bus ecclesiisque plena fuit. Einige Sätze weiter bemerkt Adam hier seine geographische
Ungenauigkeit selber und faßt nun schärfer: In Sclauania citeriori sei niemals ein Mächtige-
rer als Gottschalk erstanden; gerade dadurch aber zeigt er, daß vorher Sclouania allein bereits
in dem engeren Sinne der Sclaoania citerior verwandt worden ist. In ähnlicher Weise präzis
drückt sich Adam aus, wenn er In 50, S. 193, von Gottschalk sagt, er habe nuujnam portent
Sclananiae zum Christentum bekehrt.

Es lassen sich also sehr deutlich zwei Bedeutungen des Namens Sclavania bei Adam
unterscheiden. Die engere ist geographisch bestimmt, in ihr bezeichnet Sclaoania den sla-
wischen Teil der Hamburger Kirchenprovinz. Adam wird sie aus der "Amtssprache" seiner
Kirche übernommen haben, deren Bedürfnissen sie wohl ihre Entstehung verdankt. Die
weitere ist ethnographisch orientiert, die Zugehörigkeit zur Sclaoania in diesem weiteren
Sinne bestimmt sich durch habitus und lingua (II 21, S. 76). Diese zweite Bedeutung hat ge-
lehrten Charakter, ihre Quellen sind hier nicht zu untersuchen. Der Diskrepanz beider Be-
deutungen wird sich Adam gelegentlich selber bewuBt.

In welcher dieser beiden Bedeutungen Selavania an der oben im Text (S. 189) angezogenen
Stelle verwandt ist, ergibt sich aus dem Context. Adam behandelt hier die Bischofsordinie-
rungen des Erzbischofs Adaldag (937-988) und nennt in c. 26 zunächst die skandinavischen
Bischöfe, darauf die von Adaldag für Oldenburg ordinierten, Egward, Wago, Eziko. Zu ihrer
Zeit seien die Slawen Christen geblieben, in Hamburg habe Frieden geherrscht, in der
Selavenia seien überall Kirchen und Klöster errichtet worden. Zeuge dafür sei der Dänen-
könig Sven. Daß Sclaoania hier den gleichen engeren Sinn hat wie in dem oben angeführten
Bericht über den Zustand unter Gottschalk 11 79, S. 138, der in Aufbau und Formulierung
starke Verwandtschaft mit der hier in Frage stehenden Stelle zeigt, ist deutlich. Sclavania
ist auch hier der slawische Teil der Hamburger Kirchenprovinz. In keinem anderen Sinne
kann Adam dann aber das Wort im nächsten Satz gebraucht haben, der Svens Mitteilung
über die achtzehn Gaue der Sclouania enthält (so auch, wenn auch ohne nähere Begründung,
L. Giesebrecht I, 81, vgl. S. 13 A. 2; R. Wagner, 11; K. Schmaltz, wie A. 409, S. 20).

Vgl. zum Ganzen L. Koczy, Sklawanja Adama Bremen'skiego, Slavia Occidentalis 12
(1933), 181 ff., und Z. Sulowski, Najstarsza granica zachodnia Polski (Die älteste polnische
Westgrenze), Przeglad Zach. 8/1 (1952),465 ff., die beide ausführlich den weiteren Bezug des
Namens behandeln, auf den engeren jedoch nur kurz hinweisen.

Excurs Ill: Quellenmaterial zur Frage der friihmecklenburgischen Castellane

1. Gadebusch
MUß I 171 (1202/17), S. 168: dilectus ac [idelis noster Heinricus castellanus in Godebuz
MUB I 258 (1219), S. 246: Eilardus adnocatus de Godebuz
MUB I 461 (1237), S. 459: Thetlevus castellanus noster in Godebuz

2. Güstrow
MUB I 344 (1227), S. 335: Jordanus, Heinricus Grubo, Baroldus, tnilites, castellani de

Guztrowe
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~IUB I 359 (1228), S. 345: Jordanus, Heinricus Grubo, Bertholdus, Conradus, casteiluni
de Guztroure
410 (1232), S. 415: Henricus Grubo, Bartoldus, Johnnnes de Cropelin, milites
de Guztroiue
414 (1233), S. 418: Heinricus Grubo, Heinricus de Dndituje, Joluuuics de Crupe-
lin, tnilites de Guztroioe

Auffällig ist hier, daß 1229 (MUll I 3ü9, S. 355) neben den hier ohne nähere Bezeichnung
genannten Giistrower Castellunen Jordanus und Heinricus Grubo ihr Genosse Baroldus die
Bezeichnung (((IvOCI/Ills hat, die ihm in den Urkunden von 1227, 1228, 1232 fehlt; allerdings
ist 1232 nur von milites die Rede, so daß der Vogt hier vielleicht mit einhegriffen ist (vgI.
~IUll I 479 [1238], S. 476: Bertoldus adoocatus in Lubichin cl ce te rio 111 n e S C a S t ren s e s
ibidem; ~IUB I 523 [12-11]. S. 508 s. u. nöbel).

3. Höbel
MUll I 344 (1227), S. 335: Zkuootecli de Moleqoure, Gotimerus et Jolumnes [toter suus de

Haoelbcrch, Unizlauus castellanus de Robole
410 (1232), S. 415: Gerhardus Scoko adoocaius de Robole
414 (1233), S. 418: desgI.
523 (12-11), S. 508: Unizlaus, Jerozlaus, Heitiricus Darqatz, Johaunes de lIalJel-
bet cli, Gereklus de Peccatle adoocatus, milites de Robole
541 (12-12), S. 521: Unizlaus, Jorozlous, Heinileus Danjuts, JO]WlUll'S de Havel-
berch, castellani de Robole '" Gerardns Scoko tunc udoocatus (hier fällt die
Xennung des 1232 bereits bezeugten Gernrdus Scoko als Yogt auf, während im
vorhergehenden und wieder im folgenden Jahr Geroldus de Peccalle als solcher
genannt ist; das tunc könnte auf die Zeit der Handlung hinweisen, die der
Beurkundung ja um Jahre vorausgegangen sein kann, so daß dann die chrono-
logische Unstimmigkeit behoben wäre).

" 552 (12-13), S. 530: milites Unizlaus, Gerozlaus, Joluuuies de Haoelberch, Hein-
ricus Darqaz; Henricus Grubo, Bernardus de lVigendorp, alto 13uwarlls, Gerol-
dus (ldvocatus in Robele

" 557 (1244), S. 534: milites Unizlaus, Gerozlaus, Jolwllnes de HalJelberdl, Hein-
ricus Dargaz, Heinricus Grllbo, Robertus de Brelin, Geroldus aduocalus

Il 731 (1254), S. 49: dominus Jersc/aus castellanlls in Robele; unler den Zeugen
genannt: dominus Jo]wnnes de lIauelberge, dominus Unizlaus, Harnitll dictus
Bere et fratres sui, Henricus advocatus in Robele
777 (1256), S. 86: dominus Heinricus Dargaz, dominus alto Bersere, dominus
Jeroslalls, dominus Unslaus, milites de Robele

4. Marlow und Rostock
MUß I 380 (1230), S. 387: Brunwardus, Ludolphus, T llidericus, milites castrenses de

Jfarlowe
" " 391 (1231), S. 398: Brunwardus castellanus de Marlowe '" Bertramnus castel-

lanus de Roztoch (Bertram wird 1229 B. de Roztoch advocatus genannt [MUB I
368, S. 354], 1230 noch einmal advocatus [MUB I 380, S. 387]; anscheinend hat
er beide Funktionen gleichzeitig ausgeübt).

5. Mecklenburg
MUß I 575 (1246), S. 551: Burchardus Lupus, Godescaleus, lleinricus frater suus,

castrenses de Mekelenburg

"

6. KaIen
MUB I 564 (1244), S. 542 f.: videntes uillam Damnio ... nobis esse perlltilem ac com-

modam ad feodum castrense militibus, quos in castro Kalant locavimus ... Die
als Zeugen genannten milites Hinricus de Warborch, Rutgerus, LyfJpoldus, Jerez~
laus et Johannes frater suus sind offenbar die Castellane von KaIen gewesen
(vgI. die Zeugen in ~lUB JI 684 [1252], S. 13, und MUß II 713 [1253], S. 35).
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Als Slawen sind in diesen Zeugenreihen nicht nur die Träger slawischer Namen aufzu-
fassen. Schon früh haben slawische Edle auch christlich-deutsche Namen angenommen; so
werden 1219 ein Lordanus miles de Werle und ein Heinricus Gunune unter den slawischen
Zeugen genannt (MUB I 258, S. 245 f.; weitere Beispiele ließen sich häufen). Durch seinen
Beinamen gibt sich als Slawe zu erkennen der Röbeler Caslellan Heinricus Dargaz; auch
Johannes de Havelberch in Röbcl muß als Slawe gellen, weil sein Bruder den slawischen
Namen Chotimer trägt, desgl. in Kulen Johunnes, der Bruder des Juroslav. Vgl. zu diesem
Vorgang H. Witte, Mecklenburg, Gesch. I (1909), 136 ff.

Über die Aufgaben der Castellane unterrichtet noch ~IUB II 713 (1253), S. 35: lnsuper
vigilias et custodias de spacio qudiorutn (sic! lies: gadium) cnstellunoruni nostroruni sine
expcusis et loboribus cioitatensiuni (se. civitatis Kalant) oolumus obseroare, quousque lioc
possumus (! castellanis nostris amicabiliter liberare ... ; ferner MUR Ir nU9 (12G3), S. 23ß f.:
Et si aliqui ... cioitatetn Butessouie oeeuparent ad moturu dietoruni nobilium (i. e. domino-
rum Johannis Magnopolensis, Nicolai de Werle, Burwini de Hostoc) procurandum per
incendia vel rapinas, tunc castellani Butessouretises cum casiro Butessoioe se dioerient ad
dietos nobiles ... , donec illi, qui cioitutem occupaoerunt, ab ipsa recedant ... et liec eadem
[acient consules et oppidani civitatis Butessouie, si cas/rum ab aliquibus [uerit occupatnm,

Excurs IV: Zur Kritik der Angaben Hehnolds über die Entwicklung des Oldenburger
Bischofszinses

Fast die einzige Quelle für die Entwicklung des kirchlichen Zehnten, des Bischofszinses
(biskopnica), wie er im Unterschied zu der weltlichen Abgabe an den Herzog, dem Herzogs-
zins oder der vojevodniea, genannt wurde (MUB 1 278, S. 261), im Bistum Oldenburg vor
der Zeit Heinrichs d. L. bildet, da die urkundlichen Zeugnisse so gut wie alle verloren sind,
Helmolds Chronik. Yam Bischofszins spricht Helmold schon in seinem Bericht über die
Anfänge des Oldcnburger Bistums (I 12, S. 25). Der Bischof habe de omui Wogirorum sive
Obotritorum terra eine jährliche Abgabe (annuum tribututu) erhalten, die als Zehnt angerech-
net worden sei (quod pro decitiia imputabat ur), und zwar von jedem (Haken-) Pfluge (aratro)
ein Maß Korn, 40 Bündel Flachs und 12 Pfennige reinen Silbers, außerdem einen Pfennig
für den Einsammler. Der Pflug ist hier als Feldmaß aufzufassen, wie sich aus Helmolds
anschließender Erläuterung ergibt: einen slawischen Pflug bestellen zwei Ochsen oder ein
Pferd (Slauicum vero uratrum par boum aut unus conjicit equus). Es ist hier weder die
Wirtschaftseinheit der aratura Hebungsbasis. wie es etwa in der Zehntbestimmung für das
Bistum Cammin von 1178 der Fall ist (PUB 1 nr. 80: ... de tota Pomerallia usque ad Lcbam
fluvium de uIloquoque arante duas mensuras OJl1lonae et quinquc denarios .. ; zum Begriff
der arlltura s. o. A. 508), noch die Zahl des Spannyiehs (so gegen J. U. Folkcrs, Zur Frage
nach Ausdehnung und Verbleib der slaw. Bevölkerung von Holstein u. Lauenburg, ZSHG 58
[1929], 423, der eine schles. Urk. von 1204 zum Vergleich heranzieht, die in ihrer Formulie-
rung jedoch charakteristisch abweicht). Zum Vergleich ist heranzuziehen ein Bericht des
Corveyer Chronographen zum Jahre 1114 (0. A. ,160), nach dem die Circipanen eine weltliche
Abgabe (census terre) de uniuscuiusque soli sui unci eultura, quem nostrates aratrum
vocitant, zu leisten hatten.

Helmold wiederholt seine Angaben über den Bischofszins an anderer Stelle, im Zusam-
menhang seiner Erzählung von dem legendären Abodritenfürsten Billug und Bischof \Vago
(I 14, S. 27 ff.). Billug habe Wago die Ablösung dieses Zinses durch Landausstaltung vor-
geschlagen, und der Bischof sei darauf eingegangen.

Ein drittes Mal kommt Helmold auf den Bischofszins zu sprechen in seiner Erzählung vom
Oldenburger Bischof Benno (I 18, S. 36 ff.). Benno habe nach den Besitzungen und Ein-
künften geforscht, die Olto d. Gr. dem Bistum Oldenburg bestimmt habe, und feststellen
müssen, daß die alten Rechte seines Stuhles in Vergessenheit geraten bzw. von den Slawen
usurpiert worden seien. Darüber habe er sich bei dem Billunger-Herzog Bernhard 11. be-
schwert. Dieser habe die slawischen prineipes deswegen zur Rede gestellt, sich aber auf deren
Erklärungen hin entschlossen, die alten Bestimungen nicht wieder zu erneuern, sondern einen
neuen Zins festzusetzen, und zwar zwei Pfennige von jedem Hause. Später aber habe Benno
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Kaiser Heinrich 11. zu bewegen vermocht, daß er die slawischen principes aufs neue auf den
alten Zins Ottos L verpflichtete; freilich hätten diese ihr Versprechen nie gehalten.

über die Zinsverhältnisse zur Zeit Gottschalks weiß Hclmold nichts zu berichten. Erst der
ZinsbefehL den Heinrich d. L. für die slawische Bevölkerung der von ihm neu begründeten
Missionsbistümer llGO erließ, ist ihm wieder bekannt (I 88, S. 174). Von jedem Hakenpfluge
sollten drei slawische Scheffel (kuricy) Weizen und 12 Pfennige entrichtet werden. In diesem
Falle werden Helmolds Angaben durch zwei Urkunden Heinrichs d. L. von 1169/1170 für die
Bistümer Hatzeburg und Lübeck bestätigt, die in der Tat diesen Slawenzins festsetzen: census
autem Sclaoorum de uneo tres mensure, quod dicitur kuriz; et solidus unus (UHL nr. 81 und
82, S. 118 ff.). Die Ähnlichkeit zwischen dem Slawenzins Heinrichs d. L. und demjenigen, den
nach Helmaid ouo d. Gr. bestimmt hat, fällt auf. Trotzdem steIlt I-Ielmold Heinrichs Bischofs-
zins keineswegs als Erneuerung des alten ottonischen dar, sondern als Neubildung eines
zeitgenössischen polnisch-pomoranischen Vorbildes (lit soloerent reditus C[JiSCOPlllt's, qui sol-
vuntur aptul Polonos atque Pomeranos). Damit ist nun aber lIehnolds Darstellung von der
Entwicklung des OIdenburger Bischofszinses ihrer Pointe beraubt. \Vozu die Erwühnungen
des alten ottonischen Zinses und seiner Neufestsetzung unter Heinrich H., wenn nachher der
dem behaupteten ottonischen ganz ühnliche Zins Heinrichs d. L. nicht auf den Oltos zurück-
geführt wird, sondern statt dessen auf einen zeitgenössischen polnisch-pomorunischen?

Dieser \Viderspruch macht es jedenfalls unmöglich, Helmold für den Erfinder der Berichte
über den ottonischen Zins zu erklären, wie C. Schirren es getan hat (Beitr., 70 ff.). Helmeld
müssen über den alten Oldenburger Bischofszins des 10. Jahrhunderts bestimmte Quellen
vorgelegen haben, aus denen er seine Angaben entnommen hat, in denen aber von dem Zins
Heinrichs d. L. noch keine Rede war. Dieser selbst war ihm aus der Praxis bekannt, seine
Einrichtung nach polnisch-pomoranischem Vorbild kann er von seinem Ordinarius, Bischof
Gerold, erfahren haben.

Eine andere Frage ist jedoch, ob die erwähnten Quellen HcImolds Glauben verdienen.
Hc1molds Angabe über das polnisch-pomoranisehe Muster des Slawenzinses Heinrichs d. L.
erweckt Mißtrauen gegenüber den Berichten über den ottonischen Zins. \Venn ein ganz ähnlicher
ottonischer Zins im 12. Jahrhundert allgemein bekannt war, warum dann die Begründung
des neuen Zinses mit dem Vorbild der Polen und Pomoranen? Offenbar hat Heinrich d. L.
bei Erlaß seines Zinsbefehles von dem ottonischen Zins entweder nichts gewußt oder er hat
ihn bezweifelt.

Andere Momente verstärken den Verdacht. Von den übrigen ottonischen Misslonsbistü-
mern ist ein ähnlicher Zins wie der von Helmold für Oldenburg behauptete nicht bekannt.
Dort wird der Kirchenzehnt auf ganz andere \Veise festgesetzt, nämlich entweder als voller
Ertragszehnt - so in Havelberg und Brandenburg - oder als Fiskalzehnt - so überwiegend
in Magdeburg und den Bistümern des sorbischen Raumes (dazu H. F. Schmid, Das Recht der
Gründung und Ausstattung von Kirchen im kolonialen Teile der Magdeburgcr Kirchenprov.
während des Mittelalters [HI24], 7 f.; ders., Grundlagen, 12 ff.; ferner \V. Schlesinger, Die
deutsche Kirche im Sorbenland und die Kirchenverfassung auf westslawischem Boden, Zs. f.
Ostforschung 1 [1952], 354 ff.), und es ist schwer denkbar, daß nur für Oldenburg eine so
gänzlich abweichende Bestimmung getroffen worden sein sollte.

Weiter fällt auf, daß zwar nach Helmaid der alte Zins noch im 10. .Jahrhundert abgeschafft
und durch Landausstattung ersetzt wird, bereits zu Anfang des 11. Jahrhunderts die sla-
wischen priticipes die Zinsforderung Bischof Bennos jedoch grundsätzlich anerkennen und
nur um ihre Höhe streiten. Ferner berührt es seltsam, daß der alte Zins Ottos auf ein Feld-
maß radiziert ist, der neue Herzog Bernhards dagegen auf die \Virtschaftseinheit des Hauses.
Die umgekehrte Reihenfolge wäre sehr viel eher zu erwarten (vgI. dazu H. Lowmiariski,
Podstawy, 49 ff.).

Alle diese Widerspruche und Ungereimtheiten müssen die stärksten Bedenken gegen die
Glaubwürdigkeit von Helmaids Angaben über den Oldenhurger Bischofszins erwecken und
haben sie in der Literatur denn auch seit langem erweckt (s. o. A. 149; mit gewissen Ein-
schränkungen verteidigt Helmolds Angaben H. F. Schmid, Grundlagen, 892 f., und ihm
folgend K. Jordan, Bistumsgriindungen, 70. Nichts zur Frage bietet C. Loy, Der kirchI. Zehnt
im Bt. Liibeck von den ersten Anfängen h. z. .T. 1340, phil. Diss. Kiel 1909). Die ganze
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Erzählung Helmolds vom Bischof Wago, dem Fürsten BilIug und seinem Sohn Mstislav, die
den Bericht von der Zinsablösung enthält, wurde für eine Erfindung bald Hehnolds, bald
des bischöflichen Klerus von Mecklenburg-Schwerin erklärt, gemacht zum Zwecke des Nach-
weises eines alten ottonischen Zinses. Es fragt sich aber doch, bei wem man mit einer solchen
Erzählung hätte Eindruck machen und welche Beweiskraft sie hätte haben können. Sehr
viel näher hätte es doch wohl gelegen, seine Zuflucht zu dem gerade in Zehntangelegenheiten
altbewährten Mittel der Urkundenfälschung zu nehmen.

Nun setzt sich die erwähnte Erzählung Helmolds offenbar aus zwei verschiedenen Kom-
plexen zusammen, die von Hause aus nichts miteinander zu tun haben. Den einen bildet die
Geschichte von der Heirat des legendären Abodritenf'ürsteu Billug mit einer Schwester des
Oldenburger Bischofs Wago, der aus dieser Ehe hervorgegangenen Tochter Hodica, die
Äbtissin eines Mecklenburger Nonnenklosters wird, und der Mißgunst ihres heidnisch ge-
sonnenen Stiefbruders Mstislav (I 13, S. 26 f.). Den anderen, der sich in der Gesamterzählung
Helmolds an den ersten anschließt, stellt der Bericht von der Ablösung des Bischofszinses
mit Grund und Boden dar, bei der Bischof Wago von Billug überlistet wird (I 14, S. 27 ff.}.
Beide Einzelerzählungen sind nicht nur durch die Identität der handelnden Hauptpersonen
miteinander verbunden, sondern auch dadurch, daß llillug als Motiv der gewünschten Ab-
lösung die Absicht angibt, den alten Bischofszins in Zukunft dem Kloster der Tochter Hodicn
zufließen zu lassen. Der Schluß der Gesamterzählung (I 14, S. 30) knüpft wieder an den
ersten Komplex, die Hodica-Erziihlung, an: BilIug verstößt seine christliche Frau, Wagos
Schwester, Hodicus Mutter. Den letzten Akt hat Helmold abgetrennt, er folgt nach einer
Unterbrechung erst im nächsten Kapitel (I 15, S. 31), doch ist seine Zugehörigkeit zur Hodica-
Erzählung nicht zu bezweifeln. Er hringt die Auflösung des l\lecklenburger Nonnenklosters,
dem Hodica vorstand, durch Mstislav, Hodicas zwangsweise Verheiratung und die Ver-
schickung der übrigen Nonnen zu den Ranen und Wilzen. Dieser Schluß zeigt deutlich an, wo
der Entstehungsort der ersten Einzelerzählung zu suchen ist: in Mecklenburg hzw. genauer bei
dem Klerus des Bistums Mecklenburg-Schwerin. Es handelt sich deutlich um eine novel-
listische Überlieferung von der Auflösung eines alten Mecklenburger Nonnenklosters aus
ottonischer Zeit und deren Ursachen.

Offensichtlich erst nachträglich und ziemlich künstlich ist mit diesem Bericht kompiliert
der zweite über die Ablösung des Bischofszinses, der ebenfalls novellenhafte Züge trägt
[Uberlistungsmotlvl}. Helrnold schildert zunächst die Versuche Mstislavs, seinen Vater Billug
gegen die christliche Stiefmutter, Bischof \Vagos Schwester, und gegen die Stiefschwester, die
Äbtissin Hodica, aufzustacheln. Billug sucht nach einer Gelegenheit, die christliche Gattin zu
verstoßen, kann seine Absicht aber noch nicht verwirklichen. Nun gibt Helmold unerwartet
die Geschichte von der Zinsablösung. an die er mit den überleitenden \Vorten accessit his tuolis
die Mitteilung über die Verstoßurig der Schwester Wages anschließt. Es ergibt sich also deut-
lich, daß der Faden der Hodica-Erzählung durch die Zinsablösungsgeschichte unterbrochen ist;
die von dieser zum Folgenden überleitenden Worte kennzeichnen die ungeschickte Art der
Verbindung beider Komplexe, die den inneren Aufbau der Erzählung zerstört.

Es erheben sich sogar Zweifel, ob die handelnden Personen beider Sti.icke ursprünglich
überhaupt miteinander identisch waren. Fällt doch auf, daß in der zweiten Erzählung
Mstislav keine Rolle spielt. Im Gegensatz zur ersten, in der Mstislav die treibende Kraft
darstellt, ist in der zweiten BilIug der Hauptakteur, Mstislav eine nur einmal am Rande
erwähnte Begleitperson, die leicht entbehrt werden kann (Billtut una cum [ilio suo Missizlo ...
dolum ... detexit). Der Name BilIug hat der Forschung schon große Schwierigkeiten bereitet.
Weder ist er ein abodritischer oder überhaupt nur slawischer Fürstenname, noch läßt sich
ein Fürst dieses Namens in der Reihe der abodritischen Fürsten dieser Zeit unterbringen.
Gewöhnlich wird Billug deshalb mit demjenigen abodritischen Fürsten identifiziert, der in
der Zeit Wages durch andere Quellen bezeugt ist, Mstivoj, dem Vater des historischen
Mstislav. Die Verwandtschaft des Namens mit dem der sächsischen Billurigerherzöge springt
in die Augen. Sollte der Held der zweiten Erzählung ursprünglich gar nicht ein Abodriten-
fürst, sondern ein Billungerherzog, etwa Hermann Billurig seIher gewesen sein?

Sachlich wäre das nicht ausgeschlossen. Bei der Neugründung eines Klosters im Ahodriten-
lande ergab sich die Notwendigkeit der Ausstattung mit laufenden Einkünften. Um weder
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die herzogliche Kasse noch die des Abodritenfürsten damit zu belasten, konnten Herzog und
Fürst gemeinsam den Ausweg wählen, einen Teil des kirchlichen Zehnten für das Kloster
abzuzweigen und den Bischof mit Grund und Boden zu entschädigen. Um des Zweckes der
Klostergriindung willen mag der Bischof in den Tausch eingewilligt haben. Die Erzählung
könnte also in ihrer Urgestalt recht wohl auf einen BiIlungerherzog und einen mit diesem
zusammenwirkenden Abodritenfürsten bezogen gewesen sein. Ihre Verbindung mit der
Rodica-Erzählung bot sich dadurch an, daß in beiden Erzählungen von einer Kloster-
gründung die Rede war, vielleicht war auch in beiden der Fürst l\Istislav genannt. Bei dieser
Kompilation wäre dann aus dem Sachsenherzog ein Abodritenfiirst geworden, der mit dem
Rodica-Vater der ersten identifiziert wurde, wobei der Name Billug-Billung sich durchsetzte,
vielleicht weil in der ersten Erzählung Hodicas Vater gar nicht mit Kamen genannt war, ent-
sprechend seiner geringeren Bedeutung. Da in der ersten Erzählung ein Abodritenfürst als
Stiefbruder Hodicas die Hauptrolle spielte, mußte der Abodritenfürst der zweiten Erzählung
mit dem Stiefbruder der ersten identifiziert und dadurch zu BiIlug-Billungs Sohn werden.
Sollte die Lösung der Frage in dieser Richtung zu suchen sein, so hätten wir es mit zwei
verschiedenen Komplexen älterer Überlieferung zu tun, denen ein Wahrheilsgehalt nicht
abzusprechen sein wird. wenngleich ihre Überlieferung novellistisch verfärbt ist.

Aber auch wer sich der vorgeschlagenen Lösung nicht anschließen möchte, wird die
Geschichte von der Zinsablösung kaum für eine Zweckdichtung des 12. Jahrhunderts halten
wollen, denn den Verlust des alten Bischofszinses hätte man damals einfacher begründen
können, etwa mit einer Weigerung der slawischen principes zur Zeit des von Adam he-
schriebenen Aufstandes von ea. 995. Vor allem aber ist es an sich schon unwahrscheinlich, daß
man seine Rechte auf einen alten Zins mit einer historischen Erzählung hätte nachweisen
wollen. Augenscheinlich handelt es sich bei der Geschichte von der Zinsablösung wirklich um
eine alte Üherlieferung. Verfälscht ist sie lediglich durch ihre Verbindung mit der Hodica-
Erzählung und durch die Definition des ottonischen Zinses, die sie bei Helmold enthält. Da
nun aber die Verbindung mit der Hodica-Erzählung nicht notwendig fälschende Tendenz
voraussetzt, sondern auch als Ergebnis falscher Kombination des Kompilators denkbar wäre,
so fragt es sich, ob nicht auch die Zinsdefinition in gutem Glauben in den Bericht hineingesetzt
worden ist. Es müßte dann dem Kompilator eine weitere Quelle vorgelegen haben, die die
Zinsdefinition enthielt.

Nun läßt Helmaid im Anschluß an seine erste Erwähnung des Bischofszinses im Bericht
über die Anfänge des Bistums Oldenburg erkennen, daß er nicht nur über diesen, sondern
auch über die Landausstattung des Hochstifts einiges zu sagen wüßte, wenn er es nicht
vorzöge, diese Dinge zu übergehen, weil die Verhältnisse sich von Grund auf gewandelt
hätten (1 12, S. 25: De urbibus vero aut prediis aut cuttium numero, quae ad possessionem
pontificis pertinebant, lion est huius operis explanare, eo quod oetera in obliuionem oetieritü,
et ecce nova sunt omnia). Woher kamen Helmold diese Kenntnisse? Hier liegt nun doch
wohl der Verdacht sehr nahe, daß ihm eine gefälschte Urkunde Ottos d. Gr. vorlag, die ihm
über die Ausstattung des Hochstifts und den Bischofszins Auskunft gab. Diese und nicht die
Erzählung von Bischof \Vago wird als Quelle des ottonischen Bischofszinses 1lI betrachten
sein.

Wie verhält es sich nun aber mit dem neuen Zins Herzog Bernhards? Mit der Erzählung
von Bischof \Vago kann er in keinem Zusammenhang stehen, denn, wie schon bemerkt, setzt
Helrnold diese in seinem Bericht über Bischof Bennos Zinsbemühungen nicht voraus, ja, er
ignoriert sie geradezu (vgI. F. Wigger, Kritik, 36). Hier hat ihm also eine andere Quellt'
vorgelegen (so auch H. v, Breska, 23 ff.). Nach ihr war der alte ottonische Zins nicht abgelöst,
sondern nur in Vergessenheit geraten. Bischof Benno bemüht sich um seine Wiederbelebung.
zunächst ohne Erfolg, da der Herzog einen neuen, geringeren festsetzt, endlich aber gelingt
es ihm, den alten Zins in voller Höhe wiederherzustellen. Die zweite Quelle hat also eint'
ganz andere Absicht als die erste. Geht es dieser um den Nachweis eines alten Zinses, dessen
Höhe eigenen Wünschen entsprach, so will die zweite erklären, wie es zu dem Zins Herzog
Bernhards gekommen sei und warum dieser nicht mehr gültig sein könne. Der Zins Herzog
Bernhards bildete also für die zweite Quelle einen Stein des Anstoßes, den es aus dem Wege
zu räumen gait. Daraus muß geschlossen werden, daß der von Helmold beschriebene Zins
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Herzog Bernhards nicht frei erfunden ist, sondern wirklich bestanden hat (so gegen H. v.
Breska, 23 f., der auch ihn für Erfindung hält). Man könnte hier an eine von Herzog Bern-
hard ausgestellte und zur Zeit Heinrichs des Löwen noch existierende Urkunde für das
Hochstift Oldenburg denken, die einen solchen Zinssatz enthielt und in deren Narratio auch
von dem alten ottonischen Zins die Rede war, wenn auch ohne nähere Mitteilungen über
dessen Wesen; die Dispositio hätte dann den neuen Zins in der von Helmold mitgeteilten
Art und Höhe festgesetzt. Allerdings müßte dann Empfüngerherstellung angenommen werden,
da die Herzöge selbst zu jener Zeit anscheinend noch nicht über geschultes Beurkundungs.
personal verfügt haben (K. Jordan, 3 f.). Möglich wäre aber auch die Existenz einer jetzt
verlorenen Urkunde Heinrichs H. für Oldenburg, die in ihrer Xarrutio den alten ottonischen
Zins und die Neuregelung durch Bernhard 11. erwähnt hätte, um in der Dispositio dann den
ottonischen Zins wiederherzustellen.

Nehmen wir an, daß der ottonische Oldenburger Kirchenzehnt denselben Charakter haUe
wie der der sorbischen Bistümer, also einen Fiskalzehnten darstellte, wohl den zehnten Teil
des weltlichen Slawentributs (H. v, Breska, 10 f'., nimmt freilich Analogie zu Brandenburg
und Havelberg an, was einen vollen Ertragszehnten auch in Oldenburg bedeuten würde. Eine
solche Annahme läge nahe, falls Oldenburg wirklich bereits 948 gleichzeitig mit Havelberg
lind Brandenburg ins Leben getreten sein sollte, was jedoch nicht sicher ist, vgl. Verf., wie o.
A. 71, S. 15. In diesem Falle müßte die Ersetzung des vollen Ertragszehnten durch einen
Fiskalzehnten noch unter Otto d. Gr. angenommen werden. was angesichts der Entwicklung
in der Erzdiözese l\fagdeburg nicht ausgeschlossen erscheint - zu ihr \V. Schlesinger a. 0.,
357 A. 78), so wäre die Neufixierung durch Herzog Bernhard durchaus glaubwürdig. Würde
sie doch bedeuten, daß der Kirchenzehnt nicht mehr aus dem dem Herzog zufließenden welt-
lichen Tribut, dem Herzogszins, zu entrichten war, sondern durch eine neue zusätzliche Ab-
gabe, die den Herzog entlastete, eben einen Bischofszins. Wenn Helmold wirklich eine echte
Urkunde Heinrichs II. für Oldenburg vorgelegen haben sollte, wie oben möglich erschien,
dann müßte auch die Aufhebung dieser herzoglichen Neuerung durch den Raiser tatsächlich
erfolgt sein, was sachlich wohl denkbar wäre. Im anderen Falle könnte man auch hier an eine
Fälschung aus der Zeit Heinrichs des Löwen denken, die den Zweck hatte, Herzog Bernhards
Regelung der Zinsfrage als ungültig zu erweisen. Das alles beweist aber gar nichts für das
Wesen des ottonischen Zehnten, über das im Zusammenhang der Benno-Bernhard-Erzählun<1
Helmolds keinerlei Mitteilung erfolgt. e

Wir sind nunmehr in der Lage, die Entwicklung des Oldenburger Bischofszinses wenig-
stens fragmentarisch zu rekonstruieren. Am Anfang steht ein ottonischer Zehnt. Seine Existenz
ist nicht nur nach Analogie zu den für die übrigen ottonischen Missionsbistümer getroffenen
Bestimmungen zu postulieren, sondern auch aus der uns bei Helmold aufbewahrten über-
lieferung über den Zinsstreit unter Herzog Bernhard 11. zu entnehmen. Sein Wesen kann nur
nach Analogie zu den Zehntbestimmungen für die übrigen ottonischen :Missionsbistiimer
vermutet werden; Helmolds Erzählung von der Ablösung des ottonischen Zinses unter Bischof
\Vago scheidet als Quelle für diese Frage aus. Wahrscheinlich war er, wenigstens in der
Spätzeit Ottos d. Gr., ein Fiskalzehnt, wohl der Zehnte des weltlichen Slawentributes, d. i.
des späteren abodritischen Herzogszinses. der oojeuodnica. Dieser ottonische Kirchzehnt
scheint wenigstens teilweise noch im 10. Jahrhundert durch Landausstatlung abgelöst worden
zu sein (dazu H. F. Schmid, Grundlagen, 893 f., mit Verweis auf polnische und pomoranischc
Analogiefälle; eine Magdeburger Entsprechung nennt W. Schlesinger a. 0., 35i A. 78).

Als gesichert darf die Ersetzung des ottonischen Zehnten durch eine neue, zusätzliche
Abgabe, einen fixierten Bischofszins, unter Herzog Bernhard 11. geIten, die auf die Wirt-
schaftseinheit des Hauses radiziert war (dazu H. F. Schmid, Grundlagen, 894, mit Verweis auf
die ganz ähnliche böhm. Entwicklung). Möglich ist auch die Restauration des ottonischen
Zehnten durch Kaiser Heinrich 11. Für die Zinsbestimmungen, die im Zusammenhang de"
Bistumsgründungen unter Gottschalk erlassen worden sein müssen, gewährt uns einen
gewissen Hinweis die Ratzeburger Urkunde Heinrichs IV. von 1062 (0. A. 186, 351), die
den Einwohnern des Ratzeburger Burgbezirks die Entrichtung der decima an den zuständigen
Bischof auferlegt. Wenn wir hier auch nichts Näheres über das \Vesen dieses Zehnten er-
fahren, so bezeugt die Urkunde doch für die Zeit Gottschalks das Bestehen eines besonderen
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Kirchenzehnten, den wir uns wohl als eine fixierte Abgabe vorzustellen haben. Als nach der
abennaligen Neugründung unter Heinrich d. L. neue Zehntbestimmungen erlassen werden
muBten, hielt man sich an ein polnisch-pomoranisches Vorbild (dazu H. F. Schmid, Grund-
lagen, 239, mit Lit.; vgl. aber vor allem die Zehntbestimmung für das Bt. Cammin von 1178,
o. S. 212, die freilich nicht auf ein Feldmaß, sondern noch auf die Wirtschaflseinheit der
aratura radiziert), das im Gegensatz zu dem ottonischen Zins, aber in Übereinstimmung mit
dem Herzog Bernhards, eine besondere, fixierte kirchliche Abgabe kannte, als deren Basis
aber nicht mehr das Haus, sondern das Feldmaß des Hakenpfluges oder doch die Einheit der
Pflugbauernwirtschaft, die aratura, vorsah. Ein Versuch, diesen neuen Zins als altottonisch
zu erweisen, wohl mit Hilfe einer auf den Namen Ottos d. Gr. gefälschten Urkunde, scheint
beim Herzog keinen Eindruck gemacht zu haben; wirksamer war anscheinend der Hinweis
auf die gleichartigen Verhältnisse bei Polen und Pomoranen, der den Herzog bestimmt haben
mag, die bischöflichen Wünsche zu erfüllen, wenn auch nicht in vollem Umfang.

Excurs V: Zum terra-Begriff Helmolds von Bosau

Aufschlußreich für Helmolds terra-Begriff ist zunächst die oben schon angezogene Stelle,
an der er von der terra Obotritorum et finitimae regiones, quae pertinent ad reqnutn Obotri-
torum spricht (s. o. S. 143). Die vom Chronisten hier vorgenommene Unterscheidung zwischen
Abodritenreich und Abodritenland läßt diese zweite Größe als den Siedelraum des Abodriten-
stammes im Unterschied zu dem eine Mehrheit von Stammessiedelräumen umschließenden
Bereich seiner Herrschaft erscheinen: das Land ist hier als der von einem gcschlossenen
Verbande siedelnd besetzte Raum zu erschließen. Diese Bedeutung des Terminus erläutern
einige andere Helmeld-Stellen näher. Niklots Sohn Pribyslav läßt Helmold den in sein Heich
eingedrungenen Deutschen 1164 das Unrecht vorwerfen, das sie ihm und seinem Volk angetan
hätten, qui expulsi sumus de terra nativitatis tiostrae et privati sutnus de hereditote potrum
nostrorum. Vos quoque iniuriam hane cumulastis, qui inoasistis terminos nostros et possedistls
urbes et vicos, qui nobis debentur hereditaria successione (II 2, S. 191 f.). Die Vertreibung
auS der terra natiuitntis und der hereditas potrum ist gewiß eine biblische Vorstellung -
aber daB Helmold nicht ansteht, sie hier dem heidnischen Abodritenfürsten in den Mund zu
legen, zeigt deutlich, wie bewußt er seinen Begriff des Landes als eines Siedelraumes auf die
Abodriten angewandt hat. Daß es sich wirklich um einen Siedelraum handelt, lehrt der zweite
Satz, in dem als die erwähnte hereditas die urbes et uici bezeichnet werden, die dann im
Schluß der Rede wiederum als terra nobis debita charakterisiert werden. Die gleiche Bedeu-
tung ergibt sich, wenn Niklot zu Graf Adolf von den tnolestiae Slaooruui spricht, qui olim
lVagirensium terram possederunt et causantur se privatos iniuste liercditate potrum suorutu
(162, S. 118).

Ist das Land für Helmold der von einem Verband siedelnd beherrschte Raum, so erscheint
umgekehrt der Stamm als Siedlungsverband. und beide Termini werden geradezu synonym
und vertauschbar. Von den Linanen heißt es, quod gell s quaedam foret e vicino, , e r t i l i s
om nib u s b o n is, li a b i tat 0 res q II e e i u s quieti (137, S. 73). Umgekehrt kommt omnis
terra in Oldenburg zusammen, um Markt zu halten (I 69, S. 134). Am Beginn seiner Chronik
will Helmold einiges de Staoorum pro v in c i i s berichten, fährt aber unmittelbar darauf
fort: Slavorum iqitur pop III i multi sunt (I 1, S. 5). Seinen Bericht über das rügenslawische
Heidentum leitet er ein mit den Worten: de otnni ... n (l ti 0 n e Slaoorutn, quae dioiditur in
provincias et principatus, sola Ruqianorurn q e n s durior ceteris ... (11 12, S. 212).
Man muß aus dieser Vertauschbarkeit beider Begriffe schließen, daß in Helmolds Vorstellung
eine enge \Vcchselbeziehung zwischen ihnen besteht: Land und Stamm bedingen einander, sie
sind zwei Seiten ein und derselben Sache.
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